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Botschaft, Gesetzes- und Beschlussesentwurf vom 29. März 
1995 betreffend die Aenderung des Rechtshilfegesetzes und 
des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA über ge
genseitige Rechtshilfe in Strafsachen sowie den Bundesbe
schluss über einen Vorbehalt zum Europäischen 
Uebereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (881 1995 
III, 1) 

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

Siehe Geschäft 96.3009 Mo. RK-SR 95.024 

Siehe Geschäft 96.3377 Po. RK-NR (95.024) Minderheit Sandoz 

1. Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
(Rechtshilfegesetz, IRSG} 

20.12.1995 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf 
des Bundesrates. 
21.03.1996 Ständerat. Abweichend. 
05.06.1996 Nationalrat. Abweichend. 
19.06.1996 Ständerat. Abweichend. 
16.09.1996 Nationalrat. Abweichend. 
01.10.1996 Ständerat. Zustimmung. 
04.10.1996 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
04.10.1996 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 

2. Bundesgesetz zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (BG
RVUS) 

20.12.1995 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra
tes. 
21.03.1996 Ständerat. Zustimmung. 

04.10.1996 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
04.10.1996 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 

3. Bundesbeschluss über einen Vorbehalt zum Europäischen 
Uebereinkomrnen über die Rechtshilfe in Strafsachen 

20.12.1995 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra 
tes. 
21.03.1996 Ständerat. Zustimmung. 
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Elfte Sitzung - Onzieme seance 

Mittwoch, 20. Dezember 1995 
Mercredi 20 decembre 1995 

09.30 h 

Vorsitz - Presidence: 
Leuba Jean-Frangois (L, VD)/Stamm Judith (C, LU) 

95.024 

Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen. 
Staatsvertrag mit den USA 
Entraide internationale 
en matiere penale. Traite 
avec les Etats-Unis d' Amerique 

Botschaft, Gesetz· und Beschlussentwürfe 
vom 29. März 1995 (BBI 1111) 
Message, projets de loi et d'arrete 
du29 mars 1995 (FF 1111) 

Kategorie III, Art 68 GRN - Categorie III, art. 68 RCN 

Antrag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Engler Rolf (C, Al), Berichterstatter: Die Kommission für 
Rechtsfragen hat dieses recht komplizierte und trockene Ge
schäft beraten. Wir möchten heute zu Beginn der Debatte auf 
einige Punkte eingehen: Die Totalrevision des IRSG - und 
von einer Totalrevision kann man praktisch sprechen - geht 
auf drei politische Vorstösse zurück: Sie geht einmal auf das 
Postulat 2 der PUK 1, welche die Vorkommnisse im Eidge
nössischen Justiz- und Polizeidepartement untersucht hat, 
zurück (ad 89.006). Dieses Postulat wünschte die Schlies
sung verschiedener Lücken, vor allem aber auch eine ver
besserte Koordination des Rechtsmittelverfahrens und eine 
Vermeidung der Doppelspurigkeiten im Rechtsmittelweg. Es 
verlangte auch, dass in komplizierten Fällen nicht nur eine 
Kompetenz der Kantone bestehen soll, sondern dass auch 
eine Kompetenz des Bundes begründet werden kann. 
1991 reichte Frau Dormann eine Motion ein (91.3098), die 
am 16. Dezember 1992 als Postulat überwiesen wurde. Sie 
verlangte darin die Ausweitung der Rechtshilfe auf Devisen
und Fiskaldelikte. Sie wollte mit dem Rechtshilfegesetz ins
besondere auch die Problematik der Fluchtgelder erfassen. 
Ferner wünschte sie eine Beschleunigung des Verfahrens 
durch eine Neun-Monate-Regel. Innert dieser neun Monate 
seien die Verfahren grundsätzlich abzuschliessen. Sie 
wünschte eine Bundeskompetenz bei Verschleppung und 
Mehrfachzuständigkeit von Kantonen. 
1993 kam das dritte Postulat von Herrn Fischer-Hägglingen 
dazu (93.3476). Er wünschte eine Beschränkung der Ent
schädigungspflicht auf jene Fälle, in denen die Auslieferung 
ungerechtfertigterweise erfolgte. 
Die Ziele der heutigen Revision sind die folgenden: eine 
Straffung und Beschleunigung des Verfahrens, eine Erweite
rung der Bundeskompetenz, eine differenziertere und klarere 
Regelung bei der Herausgabe, eine Beschränkung der Ent
schädigungspflicht sowie eine Einschränkung der Ausliefe· 
rungpflicht bei Abwesenheits- und Todesurteilen im Ausland. 
Die Kommission für Rechtsfragen hat Hearings durchgeführt. 
Es wurden verschiedene Personen angehört: Herr Bertossa, 

Generalprokurator des Kantons Genf; Herr Cosandey, Be-
zirksanwalt in Zürich, für die Rechtshilfeverfahren: 
Herr Bosshard, Vertreter der von Bern»; Herr 
Hubschmid, Vertreter der Bankiervereini-

Herr Vertreter des Schweizerischen Anwalts-
110,-n„nncc· und Herr Wilkitzki, Ministerialrat, für in-
ternationales Strafrecht I im Bundesministerium für in 
Bonn/Deutschland. 
Die Anhörungen zeigten klar- das scheint mir wichtig-, dass 
unsere Rechtshilfe viel besser ist, als es in den Medien den 
Anschein macht. So äusserte sich Herr Wilkitzki als aussen
stehender Deutscher. Nach Aussage von Herrn Cosandey 
sind 95 Prozent der Fälle problemlos. Er hat darauf hingewie
sen, dass nur 5 Prozent der Fälle überhaupt Problemeschaf
fen und dann in der Öffentlichkeit - wie der Fall Marcos oder 
der Fall Werner K. Rey - besondere Aufmerksamkeit erhal
ten. 
Alle Experten waren damit einverstanden, dass das Gesetz 
benutzerfreundlicher wird, klarere Strukturen enthält und 
dass das Verfahren vereinfacht wird. Aufgrund der hohen 
Stimmenthaltung bei verschiedenen Punkten kann man dort 
eigentlich nur von einem brüchigen Konsens sprechen - so 
beispielsweise bei der Spontanrechtshilfe bei Artikel 67a 
oder bei der erweiterten Bundeskompetenz gemäss Arti
kel 79a. 
Obwohl in den meisten Punkten ein Konsens gefunden wer
den konnte, bleiben noch einige Streitpunkte offen. Haupt
streitpunkt ist insbesondere Artikel 80a; hier geht es um die 
Frage, ob das Genfer oder das Zürcher Modell zur Anwen
dung kommen soll. Der Bundesrat sieht das Genfer Modell 
vor, die Kommissionsmehrheit das Zürcher Modell. Immerhin 
war sich die Kommission darin einig, dass man ein Rechts
mittel braucht und nicht generell darauf verzichten soll; man 
war sich nur nicht einig darin, ob man am Anfang oder am 
Schluss ein Rechtsmittel haben soll. Beide Rechtsmittel zu
sammen, sowohl am Anfang wie am Schluss, wollte man ein
deutig nicht einführen. 
Das Zürcher Modell lässt es zu, dass man die Eintretensver
fügung anficht, das Genfer Modell, dass man die Schlussver
fügung anficht. Beide Modelle haben gewisse Vorteile und 
gewisse Nachteile. Vorteil des Zürcher Modells ist es zweifel
los, dass das Vollzugsverfahren parallel laufen kann; nach
teilig ist eindeutig, dass man sagen muss: Vorsorglicher
weise werden wahrscheinlich mehr Rechtsmittel eingelegt, 
als wenn man erst am Schluss ein Rechtsmittel hat. Zudem 
hat man zu Beginn eigentlich keine Kenntnis des gesamten 
Verfahrensstandes, was man beim Genfer Modell hat. 
Der Bereich zwischen Anfang und Ende eines Verfahrens ist 
sicherlich eine der problematischen Phasen, weil es da zu 
Ausdehnungen und Veränderungen kommen kann. Die Korn· 
missionsmehrheit ist der Auffassung, dass man am Anfang 
auch die Verhältnismässigkeit überprüfen und dass parallel 
dazu das Vollzugsverfahren erfolgen kann; damit überwiegen 
die Vorteile beim Zürcher Verfahren. 
Ein Streitpunkt war in der Kommission auch die Neun-Mo
nate-Regelung, welche aus dem Postulat Dormann hervor
geht. Die Kommissionsmehrheit hat sich grundsätzlich für 
neun Monate entschieden, obwohl es den allgemeinen 
Grundsatz der Beschleunigung des Verfahrens gibt. Diese 
beförderliche Behandlung gilt gemäss Artikel 17a. 
Ferner ist die Ausdehnung auf Fiskal- und Devisendelikte 
streitig; ich verweise auf Artikel 3. Die Minderheit möchte 
eine derartige Ausdehnung festschreiben. 
Ein weiterer wichtiger Streitpunkt ist Artikel 80h. Es geht hier 
um die Frage der Beschwerdelegitimation. 
Ich möchte Sie bitten, auf diese wichtige Gesetzesänderung 
einzutreten und mit der Mehrheit zu stimmen, obwohl ich per
sönlich bei Artikel 80 und folgende für die Minderheit bin, 
d. h. für das Genfer Modell. 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur Les grandes activi
tes criminelles .. qu'il s·agisse de la mafia ou des mafias, la 
corruption, le blanchissage d'argent sale, s'organisent main
tenant systernatiquement au plan international. Le crime or
qanise rnarque des points et a rnanifestement beaucoup 

Bulletin oftic1e1 clo l'Assernblöo federale 

michael.tellenbach
Textfeld



20. Dezember 1995 N 2621 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

d'avance sur les structures penales qui le combattent, mais 
qui sont surtout limitees au plan national, et qui sont tres im-

rormc,oc d'une conception nationale, voire nationaliste dans 
certains cas. 
Dans ce cadre, le bancaire suisse et le ""'>tA,mA 
parabancaire de notre sont devenus, malheureusement, 
un des principaux des capitaux intemationaux 
sont le produit du crime. Cette situation cree un danger 
dent pour la democratie, non seulement dans le monde, mais 
aussi dans notre propre pays. Le processus mafieux est bien 
connu: il commence par une certaine impunite des criminels, 
il continue par l'infiltration des capitaux, produits du crime, 
dans l'economie legale, et il se termine par une prise d'in
fluence des criminels et des organisations criminelles au plan 
des institutions politiques. 
L'entraide judiciaire internationale en matiere penale joue 
donc un röle fondamental dans ce cadre, pour enrayer, voire 
stopper le processus d'infiltration economique et de pourris
sement des institutions democratiques. En pratique, la colla
boration entre les polices au niveau international, entre la 
Suisse et les autres pays, s'organise de maniere relative
ment facile et sans trop d'obstacles majeurs lorsqu'il s'agit de 
simples renseignements de police. Ou tout se gäte, c'est lors
que les policiers essaient d'obtenir des renseignements au 
niveau des banques, des fiduciaires et des avocats d'affai
res. Dans ce cadre-la, ils se heurtent systematiquement au 
mur des secrets: le secret bancaire, le secret professionnel, 
le secret des affaires, etc. D'ou l'intervention necessaire d'un 
juge d'instruction pour lever ce secret et pour acceder aux in
formations d'ordre financier. Toute la question de l'entraide 
judiciaire internationale est de savoir quels sont les pouvoirs 
de ce juge d'instruction, quelles sont les limites de ce pouvoir, 
ainsi que de faciliter le travail, la collaboration au niveau in
ternational entre les juges d'instruction de differents pays. 
Or la loi actuelle, qui date de 1981, qui est entree en vigueur 
en 1983, fonctionne mal. Elle fonctionne mal pour la lutte 
vraiment efficace contre le crime organise au plan internatio
nal. Elle fonctionne trop bien pour les criminels, elle fonc
tionne mal pour les autorites judiciaires, bref, eile dysfonc
tionne. La raison en est essentiellement la lenteur des proce
dures d'entraide en Suisse, du fait de la multiplicite des re
cours que les personnes poursuivies a l'etranger peuvent 
deposer en Suisse, ou alors que des personnes qui sont en 
collaboration economique avec elles en Suisse deposent 
pour faire tra1ner les choses. 
La loi actuelle permet des recours contre la decision d'entrer 
en matiere, contre la decision de clöture et, en pratique, la ju
risprudence et des dispositions cantonales autorisent aussi 
des recours contre les decisions incidentes en cours de pro
cedure. La procedure se fait d'abord au niveau cantonal, en
suite au niveau federal et, de toute cette situation compli
quee, il y a deux grandes consequences negatives: 
1. Les autorites judiciaires penales, en Suisse, passent un 
temps enorme a instruire des recours, a repondre a une mon
tagne d'arguments et de developpements qui sont avances 
par des avocats richement remuneres et qui n'ont pratique
ment que cela a faire. Tout ce temps si precieux pourrait etre 
utilise a des täches utiles d'investigations reelles contre le 
crime, et non pas a repondre a des montagnes d'arguments 
juridiques formels. Cette perte de temps est attestee par le 
fait que ces recours sont rejetes, dans la quasi-totalite des 
cas, en derniere instance, par le Tribunal federal. 
2. La personne poursuivie a l'etranger renforce sa position ju
ridique et judiciaire. Le temps qui passe, les mois, les an
nees, sont des elements decisifs pour attenuer l'efficacite de 
la poursuite penale, pour decourager les juges, pour dissou
dre, en quelque sorte, les investigations. Les procedures di
latoires en Suisse affaiblissent donc terriblement le travail du 
juge d'instruction et des autorites penales des autres pays. 
On nous explique que !es procedures de recours ne concer
nent qu'une minorite de cas, envimn 5 pour cent. et que, pour 
le 95 pour cent des cas, l'entraide judicia1re internationale ne 
pose pas de problemes: peut-etre, encore qu'il n·y ait pas de 
statistiques vraiment precises sur le nombre de cas. Mais 
surtout, il taut considerer qu'il y a des petits dossiers, il y a 
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des dossiers moyens et il y a de grosses affaires. Or, les 
grosses affaires engendrent actuellement systematiquement 
une multiplicite de recours. On penser, notamment, aux 
affaires qui concernent des ministres, voire des rni-
nistres actuels des nous entourent, comrne 
M. Craxi, M. Longuet, ou alors d'autres affai-
res concernent des personnages importants dans leur 
pays comme M. Roldan, ancien chef de la Garde civile en 
Espagne, et maintenant comme l'affaire Schuler, en France, 
qui conceme directement le financement du principal parti 
politique frarn;ais au pouvoir actuellement. 
Toutes ces affaires, systematiquement, aujourd'hui, engen
drent des recours et des procedures dilatoires. La loi actuelle, 
pour ces grosses affaires, fonctionne mal, je le repete. Cela 
a deja ete releve en 1989 par la CEP DFJP a l'occasion de 
l'affaire des fiches. II s'en est suivi un postulat 2 (ad 89.006) 
demandant la modification de la loi sur l'entraide internatio
nale en matiere penale. II y a eu un !ong processus de revi
sion. Un groupe de travail interdepartemental, donc un 
groupe de l'administration, en 1991, a fait d'excellentes pro
positions. Malheureusement, ce bon travail de l'adminis
tration a ete ensuite passe au crible par une commission 
d'experts. Et cette derniere, il faut bien le dire, a denature le 
travail initial de l'administration. II taut aussi dire que cette 
commission d'experts comprenait trois avocats genevois 
specialises dans l'entraide judiciaire, c'est-a-dire que 25 pour 
cent de cette commission etaient composes de specialistes 
de la montagne de recours. II ne taut donc pas s'etonner du 
resultat malheureusement un peu pitoyable du travail de 
cette commission d'experts. On avait en quelque sorte intro
duit les loups dans la bergerie. 
Malheureusement, le projet de loi presente par le Conseil fe
deral, deux ans plus tard, s'est largement inspire du travail 
des experts. II s'en est suivi, de la part des juges suisses 
charges de l'entraide judiciaire au plan penal, une reaction 
extremement critique a l'egard du projet de loi du Conseil fe
deral, qui a ete mis en cause et accuse, en quelque sorte, de 
ne pas apporter une reparation aux dysfonctionnements de 
la loi actuelle, de ne faire que codifier la jurisprudence, ou 
alors d'apporter des retouches uniquement cosmetiques a la 
loi actuelle. 
II a ete dit par le Conseil federal que M. Bertossa, procureur 
de Geneve, etait isole dans les critiques apportees au projet 
de loi presente par le Gouvernement. En realite, c'est bien 
l'ensembte des juges, en tout cas romands et tessinois. c'est
a-dire les juges qui ont le plus de grosses affaires d'entraide 
judiciaire a traiter, qui, avec virulence, critiquent le projet de 
loi presente par le Conseil federal. De maniere claire et nette, 
ils ont pris une position officielle au travers de la Conference 
des autorites de poursuite penale de Suisse romande et du 
Tessin, et cette prise de position est parvenue a notre com
mission. 
Quelles sont les critiques de ces juges et de ces magistrats? 
Elles portent essentiellement sur deux points: 
1 . Le probleme de la transmission spontanee des informa
tions entre juges de differents pays. II existe a ce sujet une 
convention, qui est tres importante: c'est la Convention du 
Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au depistage, a 
la saisie et a la confiscation des produits du crime. 
L'article 10 de cette convention prevoit pour les juges la pos
sibilite, ou meme l'obligation, pour les Etats en tout cas, de 
se transmettre des informations. Nous ne pouvons pas, 
aujourd'hui, faire une loi qui soit en contradiction avec cette 
obligation internationale. La collaboration entre les juges, au 
travers de l'echange d'informations, est evidemment une 
donnee tout a fait fondamentale. Nous devons ouvrir large
ment les possibilites d'information reciproque et spontanee 
entre les juges d'instruction qui instruisent simultanernent 
des affaires penales sur le meme objet, selon des tacettes 
nationales differentes. 
2. La deuxieme critique des juges porte sur le grand pro
bleme des recours. L.a position des juges est qu'il laut suppri
mer tous !es recours, dans la mesure oü il s'agit d'un pays, le 
pays partenaire. oü !es droits de la defense sont garantis se
lon les prescriptions de la Convention europeenne des droits 
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de l'homme ou selon des prescriptions analogues. Nous re
viendrons evidemment sur cette question, qui est importante, 
lors de l'examen de detail. Je tiens cependant a dire que, sur 
cette extremement sensible des recours, le projet 
du Conseil federal n'est manifestement pas suffisant. II est 

du actuel, beaucoup trop ins-
pire des avis cette cornmission d'experts. II 
cree meme, dans une certaine mesure, des recours supple
mentaires en codifiant les recours contre les decisions inci
dentes. Nous devons, dans cet important domaine, faire un 
geste clair et net en faveur de la collaboration internationale 
des juges, et c'est ce que la cornmission dans sa majorite a 
pense, c'est ce qu'elle a voulu, c'est ce a cherche, en 
trouvant des solutions qui vont dans le sens des exigences 
des juges penaux s' occupant d' entraide judiciaire dans notre 
pays. 
Durant les travaux de la commission, le Conseil federal a 
malheureusement campe largernent sur ses positions, en 
tout cas dans la plupart des sujets les plus irnportants. Nous 
avons dü constater qu'H s'en tenait strictement a ses solu
tions comme les seules pretendument possibles, et que nous 
restions seuls, nous autres parlementaires de milice, a devoir 
construire des reponses et des solutions plus performantes 
et plus efficaces en matiere d'entraide. Neanmoins, nous es
timons que la comrnission, en definitive, a nettement ame
liore le projet du Conseil federal. Nous avons ete a la rencon
tre des dernandes instantes des juges penaux charges de 
l'entraide judiciaire internationale. 
Schematiquernent, pour resumer et puisque nous sommes 
dans le debat d'entree en matiere, je signalerai trois grandes 
ameliorations: 
1 . La centralisation dans certains cas de la procedure judi
ciaire au niveau federal, notamment quand il s'agit d'un cas 
particulierement complexe ou important, lorsqu'il s'agit d'un 
cas Oll l'autorite judiciaire cantonale est manifestement de
passee par les evenements et qu'elle n'avance pas dans son 
travail, et dans le cas Oll la procedure implique des investiga
tions dans plusieurs cantons. Dans tous ces cas-la, il y aura 
centralisation de la procedure, et c'est une bonne chose. 
L'exemple de la collaboration avec les Etats-Unis et de la loi 
particuliere qui existe pour cette collaboration l'a montre. 
2. La question de la transmission spontanee des informa
tions. lci, nous avons meme ete au-devant des demandes 
des juges. Nous avons trouve une solution raisonnable, equi
libree et qui permet aux juges d'assurer cette transmission 
spontanee des informations de maniere claire et nette, et non 
pas de maniere limitee comme le veut le projet du Conseil fe
deral. 
3. En ce qui concerne les recours, nous avons rejoint, dans 
une certaine mesure, la position des juges. Nous n'avons pas 
ete aussi loin qu'ils le desiraient, rnais nous avons choisi la 
Solution qui, pour la majorite de la cornmission, est la plus ra
pide pour accelerer la procedure et pour reduire l'importance 
des recours. 
II s'agit donc, aujourd'hui, de prendre des rnesures vraiment 
efficaces et pratiques contre le crime organise. II s'agit de 
simplifier le travail des juges penaux, d'orienter ce travail vers 
ce qui doit etre leur veritable täche, c'est-a-dire la recherche 
du crime, et non pas les arguties juridiques accumulees sous 
forme de montagnes de procedure. Ce sont donc des solu
tions tres pratiques, c'est donc une question vitale de lutte 
contre le crime organise. II ne taut pas se contenter de sim
ples paroles, de simples avis. 
Pour cette raison, je vous remercie, non seulement d'entrer 
en matiere, mais surtout de soutenir, lors de l'examen de de
tail, les propositions plus avancees et plus efficaces faites par 
la commission. 

Ostermann Roland (G, VD): Lorsqu'un rnathematicien eher
ehe a resoudre un problerne, il lui arrive de decouvrir une me
thode simple lui perrnettant de traiter la plupart des cas prati
ques pouvant se presenter. Mais son esprit ne sera, sinon en 
repos, du moins pret a aborder un autre probleme. que 
lorsqu'il sera parvenu a englober dans sa rnethode les cas 
theoriques !es plus irnprobables et !es rnoins lrequents. II n'y 

arrivera qu'au prix d'un effort totalement disproportionne par 
rapport a celui qui lui a de resoudre les cas usuels. Ce 
faisant. i! n'a nui a si ce n'est a sa famille. 
On de rnodifier la loi 
sur n'ont pas som-
bre dans ce travers. Le deroulement de procedure le laisse 
entendre. Comrne l'a rappele le rapporteur de langue fran-

depuis 1986 le Conseil federal et le Departement fede
ral de justice et police examinent les moyens de simplifier et 
d'accelerer !a procedure; le Parlement donne un nouvel elan 
en 1989, un groupe de travail interdeparternental se met a 
l'ouvrage, relaye par une commission federale d'experts dont 
le rapporteur a critique le travail. S'ensuit la procedure de 
consultation, et nous y voici. 
Le resultat repond-il aux attentes? Pas a toutes, si j'en crois 
les declarations d'associations que leur engagernent conduit 
a voir les degäts causes par l'impunite de certains coupables. 
Pas non plus a l'attente de certains magistrats. Je retiendrai 
le propos de l'un d'entre eux, le procureur genevois Kasper
Ansermet, et c'est sans arriere-pensee que je lui fais ici de la 
publicite, sachant bien qu'elle ne lui amenera pas des clients! 
Que constate+il? Je cite: «Je considere que le projet longue
ment concocte par la commission d'experts apporte certes 
quelques progres mineurs, mais que, dans l'ensemble, il con
sacre un systeme beaucoup trop lourd et empese pour cons
tituer une assistance efficace aux autorites etrangeres. En 
d'autres termes, le projet n'apporte pas une reponse satisfai
sante aux preoccupations de ceux, dont je fais partie, qui 
considerent que la communaute internationale doit se doter 
de moyens serieux pour lutter contre une criminalite qui, de 
plus en plus, ignore les frontieres. 
C'est dire que le probleme pose par la reforme de l'EIMP est 
un veritable probleme politique. Une teile loi a pour fonction 
de prendre en consideration des interets divergents: 
- l'interet public a une lutte efficace au-dela des frontieres, 
contre une criminalite dont chacun s'accorde a penser qu'elle 
se developpe sous des formes de plus en plus sophistiquees; 
- l'interet prive des auteurs a l'impunite et des participants a 
la sauvegarde de leurs interets personnels; 
- l'interet prive egalement des personnes qui ne sont pas im
pliquees dans la commission des infractions poursuivies. 
Une loi qui, teile l'EIMP, fait la part belle aux interets prives, 
meme legitimes, ne permettra jarnais, quelle que soit la toi
lette a laquelle on la soumettra, de preserver valablement les 
interets publics en jeu: les renseignements et les preuves se
ront toujours fournis tardivement pour peu qu'une teile trans
mission soit finalement admise. 
Je suis d'avis - poursuit le procureur que l'ordre des va
leurs protegees doit etre inverse et que l'interet public a la 
poursuite efficace des crimes et des delits doit l'emporter sur 
les interets prives.» 
Autrement dit. cette oeuvre tres consciencieusement elabo
ree n'est-el!e pas sterile? N'a-t-on pas perdu toute efficacite, 
par le souci tres pointilleux de ne negliger aucun cas particu
lier? N'a+on pas sombre dans la situation peu enviable de 
ce rnathernaticien qui, en additionnant les conditions et les 
particularismes, s'apen;:oit en fin de cornpte que l'objet de 
son etude est l'ensemble vide? Le Conseil federal ne nous 
presente+il pas une loi qui ne pourrait en definitive permettre 
d'agir qu'envers les petits delinquants, ceux qui n'ont pas 
commis des actes suffisamment enrichissants pour pouvoir 
se payer des specialistes en recours de tous genres? Encore 
une fois, on peu! le craindre. Or les problernes auxquels cette 
loi doit repondre sont d'importance capitale, les rapporteurs 
l'ont dit, et d'autres le diront encore avec eloquence. Notre 
societe ne peut tolerer que des criminels puissent jouer avec 
nos lois pour echapper a des poursuites internationales. 
La Cornrnission des affaires juridiques a apporte la touche 
politique qui, aux yeux de beaucoup, rnanque au projet du 
Conseil federal. Elle a rnieux rnarque la volonte d'accelerer la 
procedure par une pratique plus restrictive des recours, avec 
les cauteles necessaires pour les cas ou le requerant de l'en
traide n'est pas en Etat de droit. 
Le groupe ecologiste entre en rnatiere, montrant, cornme 
tous ici dans cette salle nous l'esperons. que la dimension 
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politique du prob!eme est reconnue d'importance. II le fait 
avec !'espoir que la version que propose la majorite de la 
commission aura les faveurs de l'assemb!ee. 

Heberlein Trix Die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen ist Mittel zur Lösung internationa-
ler Rechtskonflikte und zur Verbrechensbekämpfung uner
lässlich, als Thema unserer parlamentarischen Diskussionen 
aber wahrscheinlich eher theoretisch und technisch. Die 
Schweiz nimmt auf diesem Gebiet seit langem eine Vorreiter
rolle ein. Dies im Gegensatz zu dem, was wir uns selbst im
mer wieder glauben machen wollen, wie dies auch Herr de 
Dardel als Kommissionssprecher französischer Zunge inter
pretiert hat. Unsere stark international verflochtene Wirt
schaft und der Finanzplatz sind auf eine funktionierende 
Rechtshilfe angewiesen, die auch ausländischen Strafverfol
gungsbehörden zur Verfügung steht Unser Rechtshilfege
setz (IRSG) war 1983 das erste in Europa. Ausgestattet mit 
einem umfassenden Rechtsschutz des einzelnen führt es 
heute, dies ist richtig, in Einzelfällen zu überlangen Verfah
ren; daher sind eine Straffung und eine Konzentration der 
Rechtsmittel unerlässlich. Dass aber in unserem Rechtsstaat 
jeder Betroffene über ein Rechtsmittel für eine unabhängige 
gerichtliche Überprüfung verfügen muss, die stattfindet, be
vor ein Schaden eingetroffen ist, scheint mir als selbstver
ständlich vorausgesetzt zu sein. Wir werden in der Detailbe
ratung über die Frage diskutieren, ob dieses Rechtsmittel ge
mäss Antrag der Kommissionsmehrheit bereits am Anfang, 
bei Einleitung des Verfahrens, oder gemäss Bundesrat und 
Minderheitsantrag erst am Schluss ergriffen werden kann. 
Beide Lösungen haben Vor- und Nachteile. Beide führen 
aber zu einer Verfahrensbeschleunigung gegenüber heute. 
Wir befinden uns mit diesem Gesetz auf einer heiklen Grat
wanderung zwischen den Interessen eines effizienten, ra
schen Verfahrens mit möglichst wenig Verzögerungsmög
lichkeiten und den ebenso legitimen Interessen des von ei
nem Rechtshilfeverfahren Betroffenen. Die in Artikel 67a be
schlossene unaufgeforderte Übermittlung von Beweisn:!tteln 
und Informationen ohne Möglichkeit einer gerichtlichen Uber
prüfung sowie die vom Bundesrat vorgesehene Einschrän
kung der Beschwerdelegitimation in Artikel 80h führen zu ei
ner fragwürdigen Einschränkung der Rechte der Betroffenen, 
für die sich sonst eigentlich die Anwälte der Linken stark ma
chen. Effizienz muss dort eine Grenze finden, wo die Rechts
staatlichkeit gefährdet ist. 
Richtig ist, dass in diese Gesetzesrevision die Bestimmun
gen über die Rechtshilfe in Fiskalsachen und den Schutz des 
Geheimbereiches nicht mit einbezogen werden. Rechtshilfe 
ist nicht gleich Amtshilfe. 
Im Gegensatz zum Bundesrat will die Kommissionsmehrheit 
die Verfahrensdauer in Artikel 17a beschränken. Die FDP
Fraktion unterstützt diesen Antrag. Diese Beschränkung soll 
gleichermassen zu einer Beschleunigung des Verfahrens 
beitragen wie die Einschränkung der Beschwerdemöglichkei
ten. Ebenso unterstützt die FDP-Fraktion die Neuregelung, 
dass komplexe und bedeutende Fälle beim Bundesamt für 
Polizeiwesen zentralisiert werden können, wie dies bekannt
lich in einzelnen Staatsverträgen (zum Beispiel mit den USA) 
bereits heute festgelegt ist. 
Das Rechtshilfegesetz findet dort Anwendung, wo keine 
Staatsverträge bestehen, also vorwiegend gegenüber Län
dern, die von unserem Rechtssystem und unseren Grundsät
zen abweichen. Um so mehr müssen wir Wert darauf legen, 
dass die Rechte der Beschuldigten gewahrt werden. Wir dür
fen diesen Staaten nicht mehr Rechtshilfe gewähren als den 
Vertragsstaaten. 
In den Hearings stellte Herr Cosandey, Bezirksanwalt in der 
interkantonalen und vor allem auf Rechtshilfe spezialisierten 
Amtsstelle in Zürich, fest Herr Engler hat es bereits er
wähnt-, dass rund 95 Prozent der Fälle ohne Rekurse ab
laufen und problemlos sind. Bei den 5 Prozent Rekursen 
aber sind Sachkenntnis und Routine der Untersuchungsrich
ter und Rekursinstanzen für die Beschleunigung des Verfah
rens mindestens so wichtig wie die Begrenzung der Partei
rechte. 
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zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vom Bundesrat 
vorgelegte Revision des IRSG notwendig ist und dass die 
FDP-Fraktion ihr in den meisten Punkten zustimmen kann. 
Sie unterstützt den Wechsel zum Zürcher Modell in Arti-
kel 80a und die Anträge; ebenso den An-

der Minderheit in 80h. Sie lehnt dagegen die An-
der Minderheit Rechsteiner Paul in Artikel 1 Absatz 5 

Artikel 3 Absatz 3 ab. 
Im Namen unserer Fraktion beantrage ich Ihnen, auf die Vor

einzutreten. In der Detailberatung werden wir Gelegen
haben, auf einzelne Punkte zurückzukommen. 

Sandoz Suzette VD): II etait assez facile de se moquer du 
Conseil federal propos d'une loi dont la complexite est ex
tremement importante et, pour une fois, je crois que le groupe 
liberal va meme faire quelques compliments au Conseil fede
ral. Vous l'avez dit, Monsieur le Conseiller federal, c'est Noel. 
En tait le Conseil federal doit, par rapport ä une loi de cette 
importance, concilier - nous devons le faire aussi trois ca
tegories de preoccupations: 
1. A la lutte contre le crime organise et la grande criminalite 
qui, malheureusement, se developpent et deviennent un ve
ritable chancre il taut opposer des moyens adequats qui doi
vent evoluer d'autant plus rapidement que l'evolution techni
que permet de trouver constamment de nouveaux moyens. 
2. La deuxieme preoccupation, c'est celle qui veut - c'est un 
principe de la Convention europeenne des droits de l'hom
me - qu'une personne soit presumee innocente jusqu'ä ce 
que sa culpabilite soit etablie, ce qui implique incontestable
ment que l'on entoure quand meme de certaines garanties 
toute procedure judiciaire. 
3. Le fait est que les autorites chargees de poursuivre, de ju
ger sont aussi composees d'hommes et de femmes qui sont 
faillibles, qui quelquefois sont sensibles ä des arguments ou 
ä d'autres et qui pourraient aussi etre utilisees parfois, lors
que les procedures ne sont pas entourees de suffisamment 
de garanties, pour des vengeances ou des actes pas sympa
thiques. 
II taut donc ä la fois donner tous les moyens de lutter contre 
la grande criminalite, garantir le principe de presomption d'in
nocence et ne pas favoriser !'eventuelle utilisation des nou
veaux moyens par des personnes qui pourraient etre failli
bles et se glisser ä l'interieur des autorites chargees de pour
suivre. C'est cette quadrature du cercle que le Conseil fede
ral a essaye, je crois, d'obtenir. Je regrette, et le groupe 
liberal avec moi, qu'un certain nombre de propositions de la 
commission soient plus politiques que veritablement preoc
cupees de cette triple problematique. 
Dans ce sens, Je groupe liberal, d'une part, entre en matiere 
et, d'autre part, ä l'occasion des differents points de detail, 
sera amene tantöt ä combattre, tantöt ä soutenir certaines 
propositions, essayant d'eviter les propositions trop politi
ques et de soutenir celles qui paraissent conforrnes ä la 
meilleure justice. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Die Schweizer Banken verwalten 
weltweit mit Abstand am meisten ausländische Privatvermö
gen. Nach den im letzten «Cash» publizierten Zahlen von 
Professor Bruno Gehrig, der neues Präsidiumsmitglied der 
Nationalbank geworden ist, werden weltweit rund 3000 Mil
liarden Franken ausländischer privater Vermögen verwaltet. 
Mehr als ein Drittel davon, nämlich 1050 Milliarden Franken, 
werden auf Schweizer Banken und über Schweizer Banken 
verwaltet. 
Die Schweiz ist gleichzeitig - was in diesem Zusammenhang 
wichtig ist - immer noch der Fluchtgeld- und Schmiergeld
hafen der Welt. Es gibt kaum einen Fluchtgeld- und Schmier
geldskandal, bei dem nicht Schweizer Finanzgesellschaften 
oder Schweizer Banken eine zentrale Rolle spielen. Noriega, 
Somoza, Duvalier. Bokassa, Siad Barre, Mobutu: Diesen 
sonst durchaus verschiedenen Potentaten und Diktatoren, 
an deren Händen das Blut ihrer Völker klebt, ist mindestens 
eines gemeinsam das Bankkonto in der Schweiz. Nicht an
ders verhält es sich mit Namen wie Roldan und Salinas oder 
Craxi und Berlusconi. Kaum denkbar ist ein grösserer 
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Schmiergeldskandal auf dieser Welt, ohne dass der Schwei
zer Banken- und Finanzplatz eine Rolle würde. Kein 
Wunder, dass der Bericht der Professoren Pieth und Frei-

zur Problematik des Verbrechens 
zum Schluss kommt, dass das. was man unter nrr,"'n""""m0 rn 
Verbrechen versteht für die Schweiz als reale dort -
und nur dort! - eine Rolle spielt, wo es um die Schweiz als 
Finanz- und Dienstleistungsdrehscheibe 
Die Revision des Rechtshilfegesetzes liegt im Zentrum der 
ökonomisch und politisch fragwürdigsten Geschäfte, welche 
die Schweiz in ihrer jüngeren Geschichte getätigt hat. Nicht 
nur im Fall Marcos haben die betroffenen Banken seit nun
mehr zehn Jahren mit rund fünfzig Verfahren bis vor Bundes
gericht - letztlich alle erfolglos vordemonstriert, wem das 
Rechtshilfegesetz heute in Tat und Wahrheit dient: nicht den
jenigen nämlich, welche die Rechtshilfe effektiv nötig hätten. 
sondern denjenigen, welche die Rechtshilfe behindern, ja 
verhindern wollen. Rechtsbehinderungsgesetz statt Rechts
hilfegesetz müsste es bei der gegenwärtigen Praxis heissen. 
Ein Trauerspiel sind nicht nur das heutige Rechtshilfegesetz 
mit der bisherigen Praxis, sondern auch die Entstehungsge
schichte dieser Revision. Schon in den achtziger Jahren hat 
unter anderem die PUK 1 dringende Verbesserungen gefor
dert. 1991 hat eine interdepartementale Arbeitsgruppe im 
Verfahrensrecht taugliche Verbesserungsvorschläge prä
sentiert. Diese Verbesserungsvorschläge der interdeparte
mentalen Arbeitsgruppe sind in der Folge durch die von Ban
kenseite dominierte Expertenkommission wieder verwässert 
worden. Der bundesrätliche Entwurf folgt leider den verwäs
serten Vorschlägen der Expertenkommission, bei denen sich 
letztlich im Ergebnis gegenüber der heutigen Praxis nicht 
sehr viel ändern würde. 
Die Mehrheit der Rechtskommission hat die Vorlage nun -
was positiv zu würdigen ist - verfahrensmässig in entschei
denden Teilen umgestaltet, wobei sich die Mehrheit der Kom
mission - auch das darf gewürdigt werden - massgebend auf 
die Vorarbeiten der erwähnten interdepartementalen Arbeits
gruppe stützen konnte. Eine wichtige Verbesserung ist dabei 
vor allem einmal die Möglichkeit der Zentralisierung bei den 
Bundesbehörden, wo es um bedeutende und komplexe Ver
fahren geht. 
Mit dieser Möglichkeit der Erledigung der Rechtshilfegesu
che auf Bundesebene wird der unwürdige Rechtszustand be
endet, der wegen des speziellen Staatsvertrags nur die USA 
mit einer zentralen und effizienten Rechtshilfe privilegierte, 
während alle anderen Rechtshilfegesuche - auch in den 
wichtigsten und in den komplexesten Fällen - die kantonalen 
Hürden zu überwinden hatten. Bisher mussten beispiels
weise die Philippinen geschlagene fünf Jahre auf Dokumente 
warten, die den USA schon nach wenigen Monaten effizient 
und zentral zur Verfügung gestellt wurden. 
Ebenso begrüsst es die SP-Fraktion, dass die Mehrheit der 
Kommission den Rekursweg gegenüber heute entscheidend 
gestrafft hat, indem nach der Empfehlung der angehörten Ex
perten und Praktiker die Rechtshilfeentscheide nicht mehr 
am Schluss, sondern bereits zu Beginn des Verfahrens an
gefochten werden müssen. Weil diese Rekurse beim Vollzug 
keine aufschiebende Wirkung haben und Rekursverfahren 
und Vollzugsverfahren somit parallel laufen, führt das zu ei
nem grossen Zeitgewinn. Das steht auch im Zusammenhang 
damit, dass Rekurse gegen Zwischenverfügungen nicht 
mehr nötig sind. Wir treten dafür ein, dass diese Fassung ge
mäss Kommissionsmehrheit auch Gesetz wird, und wir be
dauern es, dass die FDP-Fraktion, ganz zu schweigen von 
den Liberalen, diese enorme Verbesserung jetzt offenbar 
wieder bekämpft. 
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, in welchem wir die Kom
missionsmehrheit unterstützen, ist der, dass die Banken in 
Zukunft nur noch im Auftrag der Bankkunden, aber nicht 
mehr im eigenen Namen sollen rekurrieren können. Mit die
ser Änderung durch die Kommission würden viele Miss
brauchsfälle ausgeschaltet, denn es ist wirklich nicht einzu
sehen, weshalb die Bank bei Rechtshilfehandlungen, die ei
nen ganz bestimmten Kunden betreffen, im eigenen Namen 
statt in demjenigen des Kontoinhabers soll rekurrieren kön-

nen. Das war beispielsweise im Falle Marcos bis heute der 
Grund für die massiven Verzögerungen. Aufgrund der heuti
gen Praxis - dies konnte man der Presse immer wieder ent-
nehmen waren die Banken so haben sie es 

im Namen Rechtshilfe-
einzureichen, um nicht von den Bank-

kunden zur Kasse gebeten zu werden. Diese 
Änderung der Rekurslegitimation - also Rekurserhebung nur 
noch im Namen der betroffenen Kunden, nicht mehr im Na
men der Banken selbst - ist eine ganz zentrale Änderung, 
weiche die Kommission vorgenommen hat. 
Wir begrüssen also die verfahrensmässigen Verbesserun
gen durch die Kommissionsmehrheit gegenüber dem Ent
wurf des Bundesrates. Leider müssen wir feststellen, dass 
die Kommissionsmehrheit an einer ebenso entscheidenden, 
wenn nicht noch wichtigeren materiellen Schwachstelle der 
heutigen Rechtshilfe nicht rütteln wollte: Geht es nach dem 
Willen der Kommissionsmehrheit, dann soll das Privileg für 
die Steuerhinterziehung und für Währungsvergehen in 
Artikel 3 des heutigen IRSG nach wie vor beibehalten wer
den. Das führt dazu, dass die Rechtshilfe aus diesen materi
ellen Gründen nach wie vor in vielen Fällen ins leere stösst 
und der Banken- und Finanzplatz Schweiz faktisch als Hafen 
für Flucht-, Schmier- und andere kriminelle Gelder erhalten 
bleibt. Denn wer will einem Finanzinstitut, wer will einem Ban
kier nachweisen, er hätte merken müssen, dass er kriminelle 
Gelder entgegennehme, wenn es doch in Ordnung sein soll, 
dass diese Gelder hinterzogen, ja sowieso grau oder 
schwarz waren? 
Der Entscheid über Artikel 3 Absatz 3 des IRSG und den An
trag der Kommissionsminderheit- folgend dem Postulat Dor
mann - ist die Nagelprobe dafür, wie ernst es dieser Rat mit 
dem Kampf gegen Flucht- und Schmiergelder und mit dem 
Kampf gegen das sogenannte organisierte Verbrechen effek
tiv meint. Er ist auch die Nagelprobe dafür, was diesem Rat 
das eben verabschiedete Leitbild Nord-Süd, welches eine ef
fizientere Rechtshilfe in diesem Bereich fordert, und damit et
was aussenpolitische, entwicklungspolitische Kohärenz in 
Tat und Wahrheit wert sind. 
Wir möchten Sie deshalb ersuchen, im Verfahrensteil der 
Kommissionsmehrheit zu folgen, den wichtigen formellen 
Verbesserungen zuzustimmen, materiell aber, insbesondere 
bei Artikel 3, der Kommissionsminderheit zu folgen.· 

David Eugen (C, SG): Die CVP-Fraktion begrüsst grundsätz
lich die Revision des Bundesgesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen. 
Wir befinden uns in diesem Sektor des Rechts tatsächlich auf 
einer Gratwanderung in dem Sinne, dass sich zwei Rechts
güter in Kollision befinden: auf der einen Seite der Schutz vor 
Verbrechen und Kriminalität in unserem lande, aber auch in
ternational in der Völkergemeinschaft, und auf der anderen 
Seite der Individualrechtsschutz des einzelnen im Bereich der 
Strafverfolgung, insbesondere einschliesslich der Unschulds
vermutung, auf die nach unseren rechtsstaatlichen Vorstel
lungen jedermann Anspruch hat, solange er nicht verurteilt 
ist. Dieses Gesetz muss diese beiden Interessen, die sich hier 
gegenüberstehen, abwägen und die richtige Linie finden. 
Nach Überzeugung unserer Fraktion hat der Bundesrat mit 
seiner Vorlage diese Linie gefunden, d. h., er zieht die Gren
zen richtig. Einerseits wahrt er den Individualrechtsschutz in 
der Strafverfolgung, andererseits schafft er die notwendigen 
Mittel zur Bekämpfung der internationalen Kriminalität. 
Wir dürfen feststellen - da muss ich den pauschalisierenden 
Ausführungen von Herrn Rechsteiner in aller Form entgegen
treten-, dass ein sehr grosser Teil der Fälle problemlos und 
ordnungsgemäss abgewickelt werden kann: das hat die An
hörung in der Kommission ergeben. Es wurde bereits er
wähnt. dass das für 95 Prozent der Fälle zutrifft. Es ist also 
keineswegs so, dass der Rechtsstaat Schweiz in dieser Be
ziehung international in einem schlechten Licht dargestellt 
werden müsste. Es verbleibt aber ein Anteil von Fällen, in de
nen heute die Verzögerungsmöglichkeiten zu gross sind und 
von den Betroffenen auch ausgeschöpft werden: hier müs
sen neue Lösungen gefunden werden. 
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Die CVP-Fraktion schliesst sich in der Zahl 
der vorliegenden Anträge der Mehrheit an. wird in 
Artikel 80e der Minderheit lten die hier der Meinung 
ist, dass erst die und nicht bereits die 

- soll werden können. In 
es sich um eine 1-nn"""'m<::tr,:,n,:,· 

ni:>tc>,ttc>r Meinung sein, welches 11nm,m,,,n 
effizienter ist. unserer Überzeugung führt ein 
hen, bei dem der Entscheid dann fällt, wenn die ntc"h,,;r1_ 

grundlagen auf dem Tisch liegen und man weiss, worüber 
man zu entscheiden hat, letztlich zu einem effizienteren Ver
fahren, als wenn man in Unkenntnis wesentlicher Fragen ent
scheiden muss. Insoweit ist es besser, bei der Schlussver
fügung anzusetzen. Es ist auch ganz klar, dass der 
missbräuchliche Einsatz von Zwischenverfügungsanfechtun
gen zu unterbinden ist; das wird das Bundesgericht bei der 
Anwendung dieses Gesetzes sicher beachten müssen. 
Wenn die Schlussverfügung angefochten werden kann, ist es 
ganz klar, dass Zwischenverfügungen nur noch in sehr selte
nen Fällen angefochten werden können, nämlich dann, wenn 
sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken 
würden. 
Von unserer Fraktion wird die Ausweitung der Rechtshilfe auf 
die Steuerhinterziehung abgelehnt. Bei der Steuerhinterzie
hung handelt es sich um ein Administrativdelikt. Ich möchte 
klar hervorheben, dass das Steuerstrafrecht im eigentlichen 
Sinne, nämlich der Abgabebetrug, diesem Rechtshilfegesetz 
untersteht. Dort wo Abgabebetrugstatbestände vorkommen, 
kommt auch die Rechtshilfe zum Zuge. Wir ziehen hier eine 
Grenze zwischen dem Betrugsfall und der gewöhnlichen 
Steuerhinterziehung, die wir den administrativen Delikten zu
ordnen. Es wäre verfehlt, jetzt auf der Ebene dieses Geset
zes eine generelle Ausweitung auf Fiskaldelikte vorzuneh
men. Es kann nicht der Sinn unserer Rechtsordnung sein, die 
Fiskalinteressen anderer Staaten in genereller Art und Weise 
zu schützen. Diesen Rechtsschutz können wir allenfalls in bi
lateralen Abkommen gewähren, und das muss im Einzelfall 
sehr sorgfältig abgeklärt werden. Bis heute haben wir das 
nicht getan. Ich möchte aber nicht ausschliessen, dass wir in 
Zukunft mit gewissen Staaten bilaterale Abkommen über Fis
kalinteressen treffen können; vor allem mit Staaten, die den 
gleichen Standard wie wir haben. Ich würde es aber in jedem 
Fall ablehnen, von uns aus einseitig mit allen Staaten auf die
sem Globus eine Regelung zu treffen, wonach wir deren Fis
kalinteressen durch unser Straf- und Rechtshilferecht schüt
zen. Das ginge viel zu weit. Wir lehnen daher den Antrag der 
Minderheit Rechsteiner Paul zu Artikel 3 mehrheitlich ab. 
Was die Frage der Beschwerdelegitimation betrifft, folgen wir 
der Mehrheit. Das ist vielleicht der dritte kritische Punkt in die
sem Gesetz. Wir sind mit der Mehrheit der Meinung, dass die 
heute geltende Rechtsmittelregelung zu Missbräuchen An
lass gegeben hat. Insbesondere kann es letztlich nicht Auf
gabe jener Banken sein, die Inhaber von Schriftstücken und 
Guthaben sind, welche sich im Eigentum Dritter befinden, 
aus eigenem Recht heraus in diesen Verfahren Beschwerde 
zu führen. Sie sind als blosse Guthabenführer und als Inha
ber allfälliger Schriftstücke zuwenig in ihren eigenen Interes
sen tangiert. Mit anderen Worten: Die Banken sollen dann 
rechtsmittellegitimiert sein, wenn sie in ihren eigenen Interes
sen unmittelbar berührt sind, aber nicht, wenn sie blosse Gut
habenhalter von betroffenen Dritten sind oder wenn in ihren 
Depots Schriftstücke von Dritten liegen, die rechtshilfeweise 
herausverlangt werden. Die Banken selbst müssten einse
hen, dass sie sich hier nicht zu Gehilfen von zweifelhaften 
Drittinteressen machen sollten. Hier muss eine Grenze gezo
gen werden. Mit anderen Worten: In diesen Beschwerdever
fahren sollen sich die Betroffenen selbst verteidigen; dies sol
len nicht die Banken als vorgeschobene Anwälte dieser Inter
essen tun. In diesem Sinne treten wir im Fall der Beschwer
delegitimation dafür ein, der Mehrheit zu folgen. 
Ein letztes Wort zu den Ausführungen von Kollege Rechstei
ner, die er zum Finanz- und Dienstleistungszentrum Schweiz 
generell gemacht hat: Ich finde diese Ausführungen in dieser 
Form für einen grossen Teil der Leute, die in diesem Sektor 
arbeiten, diskreditierend. Der Finanz- und Dienstleistungs-
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platz Schweiz ist nicht einfach Schmiergeldzentrum oder 
Geldwäschereimaschine. Der grösste Teil der Tätigkeiten 
wird ordnungsgemäss und korrekt Diese Be

kommen für mich einer 
was ich nicht wo 

vorkommen, machen Verhältnis zur grossen 
Zahl der Geschäfte, die in diesem Bereich getätigt werden 
und die eine wesentliche Grundlage der schweizerischen 
Volkswirtschaft bilden, einen verschwindend kleinen Teil aus. 
Der Rechtsstaat Schweiz muss diese Fälle verfolgen. Aber 
ich muss in aller Form zurückweisen, dass man hier pau
schalisierend eine ganze Branche kriminalisiert und in eine 
unzutreffende Ecke stellt Es kann nicht die Aufgabe unseres 
Landes sein, Potentaten oder Diktaturen in irgendeinem Win
kel der Welt zu würdigen und zu beurteilen, ob ein Rechts
schutz für Leute, die ihr Vermögen in die Schweiz transferie
ren, gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist nicht unsere Auf
gabe. Wenn sich die Regierungen in den verschiedenen Län
dern abwechseln, dann ist es nicht unsere Aufgabe, diese 
Situation immer moralisch zu bewerten. Wir müssen uns vor 
unserer Rechtsordnung verantworten können. Unsere 
Rechtsordnung enthält klare Regeln, wie das zu bewerten ist. 
Wir müssen den Rechtsordnungen anderer Länder, die wir 
zum Teil gar nicht kennen, nicht in unserem Land zur Durch
setzung verhelfen. Das ist nicht unsere Aufgabe. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie, auf den Entwurf einzutreten 
und der Mehrheit zu folgen. 

Schmid Samuel (V, BE): Die SVP-Fraktion wird auf die Vor
lage eintreten, und ich erlaube mir folgende kurze Bemerkun
gen, nachdem das Gesetz eigentlich im wesentlichen bereits 
gewürdigt ist. 
Die Rechtshilfe überbrückt die natürlichen Schranken des 
Geltungsbereichs des nationalen Rechts zugunsten einer 
quasi universellen Rechtsdurchsetzung. Wir stehen dieser 
Hilfe und dieser Rechtsdurchsetzung positiv gegenüber und 
möchten auch von unserer Seite dasjenige dazu beitragen, 
was einerseits einer raschen Rechtsdurchsetzung zum 
Durchbruch verhilft, andererseits aber die individuellen 
Rechte der in der Schweiz wohnhaften Bürgerinnen, Bürger 
und Institutionen nicht gefährdet. 
Dabei ist davon auszugehen, dass diese Rechtshilfe - und in 
der Botschaft wird von fünfzehn- bis zwanzigtausend Rechts
hilfefällen pro Jahr gesprochen - in der Regel problemlos 
funktioniert, zum Wohl der ordentlichen Rechtsdurchsetzung, 
ohne dass neues Unrecht getan würde. Allerdings gibt es 
zweifellos Gründe für die Revision; Gründe, die in der Bot
schaft dargestellt sind, Gründe insbesondere, um auch in 
schwierigeren Fällen eine raschere Rechtsdurchsetzung si
cherzustellen. Wir nehmen mit Genugtuung zur Kenntnis, 
dass diese Zielsetzung auch von Direktbetroffenen, von Ban
ken, Treuhandgesellschaften, von den Anwaltsverbänden -
von Leuten also, die täglich praktisch damit zu tun haben -, 
im wesentlichen ungeteilte Zustimmung findet. 
Wenn wir grundsätzlich zur Vorlage stehen, so geben wir 
doch zu bedenken, dass mit diesem Gesetz ein Erlass ge
schaffen wird, der in der Rechtshilfe nun gleichsam ein abso
lutes Minimum für alle Staaten garantiert. Ein Staatsvertrag 
kann bilateral zusätzliche Rechtshilfe gewähren oder in zu
sätzlichen Bereichen spezielle Regelungen vorschreiben 
oder einführen. Das heisst nun allerdings, dass wir dieses Mi
nimum, das generell zu gelten hat, auch entsprechend aus
zugestalten haben, denn wir stehen hier der gesamten Völ
kergemeinschaft gegenüber, also auch Rechtssystemen, die 
nicht absolut den gleichen demokratischen Rechtgebungs
prozessen obliegen, wie sie in der Schweiz ablaufen. 
Ein Revisionsziel war die Beschleunigung. Allerdings sehen 
auch wir hier die Gratwanderung zwischen dem Bedürfnis 
nach rascher Rechtshilfe und dem Bedürfnis nach Vertrauen 
und nach Berechenbarkeit in den eigenen Rechtsstaat: d. h , 
dass Rechtshilfe auf Verfügungen beruhen muss. die auch 
anfechtbar und überprüfbar sein müssen. 
Wir glauben, dass dieses Bedürfnis mit dem sogenannten 
Zürcher Modell, das von der Mehrheit beantragt wird. in ge
nügender - für uns: in besserer - Weise abgedeckt wird. 
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Das Verfahren wird mit einer 
Diese 
in die 
müsste diese 
setzt das Verfahren in 
laufe des Verfahrens 
dem Aktenaustausch. Es ist 
dass dieser Aktenaustausch das Heraus-

von Akten, diese aktive Zusammenarbeit mit dem an-
sprechenden Staat - nicht sein könnte, Individual-
rechte zu tangieren. Also muss Betroffene nach unserem 
Dafürhalten in einem frühen Stadium vom Umfang des Ver-
fahrens und vom überhaupt Kenntnis haben. 
Die Zürcher Praxis zeigt nun, dass diese Anfechtung der 
Eröffnungsverfügung nicht von vornherein zu einer Verzö
gerung des Verfahrens führen muss, nämlich dann nicht, 
wenn - wie es hier vorgesehen ist das Verfahren trotz all
fälliger Anfechtung der Eröffnungsverfügung seinen Fort
gang nimmt und wenn am Schluss mit dem Entscheid die 
Vollständigkeit der Akten vorliegt. Das scheint uns rechts
staatlich eigentlich die bessere Lösung zu sein. 
In bezug auf die einzelnen Anträge werden wir den Antrag 
der Minderheit zur Beschwerdelegitimation unterstützen. 
Hier scheint mir die Fassung der Mehrheit auch zu einschrän
kend formuliert zu sein. 
Schliesslich ist in bezug auf Artikel 80h Absatz 2 darauf hin
zuweisen, dass dort eine unseres Erachtens nicht sachge
rechte Einschränkung auf Banken vorgenommen wird. Ver
mögensverwaltungen werden nicht nur von Banken, sondern 
auch von Treuhandgesellschaften, Vermögensverwaltern 
usw. vorgenommen. Insgesamt scheint dieser Artikel 80h ei
ner Gesamtüberprüfung zu bedürfen. 
Nicht gut gefasst zu sein scheint uns ebenfalls Artikel 67a. 
Dort wird insbesondere noch die Frage zu klären sein, inwie
weit Absatz 5 in seiner Wirkung nicht das ganze Rechtshilfe
gesetz aus den Angeln hebt. Es wird dort immerhin die Mög
lichkeit gegeben, dass auch Informationen aus dem Geheim
bereich unaufgefordert an Dritte weitergegeben werden kön
nen. 
Insgesamt werden wir auf die Vorlage eintreten und in der 
Regel - bis auf die hier erwähnten Ausnahmen - die Anträge 
der Mehrheit unterstützen. 

Le president: Le groupe Adl/PEP communique qu'il votera 
l'entree en matiere. 

Koller Arnold, Bundesrat: Wirksame Bekämpfung grenz
überschreitender Kriminalität - vor allem das organisierte 
Verbrechen ist fast immer grenzüberschreitend - setzt eine 
gut funktionierende internationale Rechtshilfe voraus. Als am 
1 . Januar 1983 das Bundesgesetz über internationale 
Rechtshilfe, das sogenannte IRSG, in Kraft trat, hatte die 
Schweiz als erster europäischer Staat eine nationale Rechts
grundlage für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit in 
Strafsachen. Dieses Gesetz bildete den Schlusspunkt über 
zwanzigjähriger Bemühungen. Vor dem Inkrafttreten des 
IRSG beruhte unsere Rechtshilfe vorwiegend auf der Praxis 
der Gerichte sowie auf bilateralen und multilateralen Staats
verträgen. Hier sind vor allem die beiden wichtigen Europa
ratsabkommen zu nennen, nämlich jenes über die soge
nannte kleine Rechtshilfe und jenes über die Auslieferung 
und vor allem auch unser Abkommen mit den USA aus dem 
Jahre 1975. 
Sowohl das IRSG als auch das USA-Abkommen waren auch 
im internationalen Vergleich eigentliche Pioniertaten. Wir wa
ren die ersten, die so etwas schufen, und viele Länder haben 
dies inzwischen in ihrem Bereich auch realisiert. Rückblik
kend müssen wir nun allerdings feststellen, dass diese bei
den Pionierarbeiten, das IRSG wie auch das USA-Abkom
men, in den siebziger und achtziger Jahren offenbar auch ih
ren Preis hatten. Wir müssen heute leststellen, dass wir den 
Rechtsschutz der Betroffenen damals wohl zu weit getrieben 
haben: wir haben zu viele Rechtsmittelmöglichkeiten einge
räumt. 
Diese Regelung hat zu einer übermässigen Dauer des 

Rechtshilfeverfahrens - vor allem in einigen berühmt gewor
denen Rechtshilfefällen wie Pemex und Marcos - geführt. 
Der halber muss. was den Fall Marcos anbe-

werden, dass dieser immer noch 
~~.~m,m ist Das natürlich mindestens so sehr mit Unter-

des ersuchenden Staates. also der µh111nnm,on 

wie unserem Rechtshilfegesetz zu tun. Denn bekanntlich 
haben es die Philippinen bis heute unterlassen, jene Bedin
gung zu erfüllen, welche das Bundesgericht ausdrücklich 
festgehalten hat, nämlich ein Urteil gegen die Familie Marcos 
zu erfassen. Diese Bedingung ist leider bis heute nicht erfüllt 
worden, was uns in diese missliche Lage gebracht hat. Der 
Fall Marcos zeigt besonders klar, dass effiziente Rechtshilfe 
nur möglich ist, wenn beide Staaten wirklich mitwirken: der 
ersuchende Staat und der ersuchte Staat. 
Es ist aber zuzugeben, dass es wegen dieser allzuweit ge
henden Rechtsmittelmöglichkeiten immer wieder vorgekom
men ist, dass Personen, die sich - häufig zu Unrecht - als 
Betroffene gemeldet haben, Rechtsmittel zu vorwiegend 
trölerischen Zwecken missbraucht haben. Der Bundesrat 
und mein Departement haben daher bereits vor mehreren 
Jahren begonnen, Mittel und Wege zu einer Vereinfachung 
und Beschleunigung des Rechtsmittelverfahrens zu prüfen. 
Wir haben auf dem Verordnungswege gehandelt; das Bun
desgericht hat in gewissen Einzelpunkten Verbesserungen 
herbeigeführt. Aber wir haben einsehen müssen, dass das 
alles nicht ausreicht. 
Die Revisionsvorschläge des Bundesrates tragen nun diesen 
Anliegen Rechnung. Sie stützen sich auf umfangreiche Vor
arbeiten einer interdepartementalen Arbeitsgruppe und einer 
eidgenössischen Expertenkommission. Diesbezüglich, Herr 
de Dardel, darf ich festhalten, dass in dieser Expertenkom
mission die betroffenen Kreise, also die Bankenvertreter und 
gewisse spezialisierte Rechtsanwälte, eindeutig in der Min
derheit waren: Sie waren ungefähr mit einem Drittel vertre
ten. Daneben fanden sich in dieser Expertenkommission der 
heutige Bundesgerichtspräsident, der ehemalige Staatsan
walt Bernasconi, Herr Cosandey und andere Leute, die ein
deutig auf der Strafverfolgungsseite arbeiten, oder aber un
abhängige Persönlichkeiten. 
Der Bundesrat hat darauf verzichtet, für das IRSG eine Total
revision vorzuschlagen. Das schien uns nach zehn Jahren 
nicht nötig. Wir haben auch davon abgesehen, das IRSG und 
das Ausführungsgesetz zum USA-Abkommen in ein einziges 
Gesetz zu verschmelzen, weil das Ausführungsgesetz zum 
USA-Abkommen auf die ganz spezifischen Verhältnisse der 
Rechtshilfe mit den USA zugeschnitten bleibt spezifisch vor 
allem wegen der Eigenheiten des angloamerikanischen 
Rechtssystems im Unterschied zu unserem kontinentaleuro
päischen Rechtssystem. Mit dem IRSG, das vor allem für 
Rechtshilfebeziehungen mit Staaten dient, mit denen die 
Schweiz keine staatsvertraglichen Verbindungen hat, sind 
wir diesbezüglich in einer ganz anderen Ausgangslage. 
Mit den beiden Gesetzesrevisionen verfolgen wir zwei Haupt
ziele: einerseits wollen wir das Rechtshilfeverfahren in der 
Schweiz verkürzen und besser koordinieren, andererseits 
soll die Entschädigungspflicht der Schweiz bei ungerechtfer
tigter Auslieferungshaft oder bei anderen Nachteilen, die eine 
verfolgte Person erlitten hat, beschränkt werden. Ferner wird 
die Auslieferungspflicht im Falle eines Abwesenheitsurteils 
oder bei Androhung der Todesstrafe im ersuchenden Staat 
stark eingeschränkt. 
Zunächst zur Beschleunigung des Verfahrens: Der Be
schlel!.nigung des Rechtshilfeverfahrens dienen verschie
dene Anderungen. Einmal - dies ist ganz entscheidend - soll 
einzig die Schlussverfügung anfechtbar sein. Zwischenverfü
gungen sollen nur noch dann anfechtbar sein, wenn glaub
haft gemacht wird, dass sie unmittelbare und nicht wiedergut
zumachende Nachteile bewirken. Rechtsmittel sollen zudem 
grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung haben, und die 
Beschwerdelegitimation soll auf Personen eingeschränkt 
werden, die von einer Rechtshilfemassnahme persönlich und 
unmittelbar betroffen sind also auf all jene, die selber von 
Vollzugshandlungen der Rechtshilfe betroffen sind, wie dies 
das Bundesgericht in jüngsten Entscheiden präzisiert hat. 

Bu\lei1n omc101 d(~ r Assembl6o iOdBralo 
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Diese 
in den »11c,rm,,:,1c:te>n 

und die 
hörde somit 
durch 
weg eben auch rein 

N 

o,r,rtorli>mrnt oder verhindert werden. 
Da aber die Ausführung eines Rechtshilfeersuchens aew1E;se 
Amtshandlungen voraussetzt, auf die in keinem Fall verzich
tet werden kann, verlangt der Rechtsstaat natürlich, dass 
auch den betroffenen Parteien minimalste 
rechte gewährt werden. Ihre Kommission für Ro..-ht<>tr,,,.,,,,n 

geht übrigens in diesem zentralen Punkt - dass 
noch eine Verfügung anfechtbar sein soll mit uns Wir 
werden uns in der Detailberatung nur noch darüber zu unter
halten und zu entscheiden haben, ob das am Anfang oder am 
Schluss des Verfahrens der Fall sein soll. 
Dagegen gingen anlässlich der Hearings das muss hier in 
aller Offenheit klargemacht werden - Begehren von seiten 
der Strafverfolgungsbehörden in die Richtung, im Bereich der 
Rechtshilfe künftig überhaupt auf alle Rechtsmittel zu ver
zichten und Rechtsmittel nur noch im ersuchenden Staat zu
zulassen. Solche Begehren nach einem schweizerischen Al
leingang schiessen natürlich weit über das Ziel hinaus; mir ist 
auf jeden Fall kein Staat bekannt, der im Rechtshilfeverfah
ren auf alle Rechtsmittel verzichten würde. Hier ist eben eine 
sorgfältige Interessenabwägung nötig - zwischen dem Inter
esse an einer effizienten Strafverfolgung einerseits und den 
Grundrechten der Betroffenen, in deren Rechtssphäre einge
griffen wird, andererseits. 
Ich danke all jenen, die anerkannt haben, dass die bundes
rätliche Vorlage hier ein «juste milieu» gefunden hat. 
Im übrigen scheint es mir wichtig zu erwähnen, dass rund 
95 Prozent der ausländischen Rechtshilfeersuchen problem
los und sehr rasch erledigt werden. Die Hearings Ihrer Kom
mission für Rechtsfragen haben auch gezeigt, dass die 
Schweiz im internationalen Vergleich viel besser ist als ihr 
Ruf - ein Ruf, der übrigens meistens von Schweizern 
schlechtgemacht wird. Die durchschnittliche Dauer eines 
Rechtshilfeverfahrens in der Schweiz ist beispielsweise nicht 
länger als in Deutschland. Auch das deutsche Recht kennt 
Rechtsmittel der Betroffenen. Der angehörte deutsche Ex
perte hat sogar klar gesagt, die Revision enthalte Bestim
mungen - namentlich über die Spezialität, die spontane 
Rechtshilfe, über die vereinfachte Ausführung und die Her
ausgabe des Deliktgutes -, die in Deutschland bei der bevor
stehenden Revision durchaus wegleitend sein könnten. 
Entscheidende Neuerungen in diesem Gesetz sind gerade 
die genannten vereinfachten Ausführungen, bei denen mit 
Zustimmung der Berechtigten sofort die entsprechenden Do
kumente an den ersuchenden Staat übermittelt werden kön
nen, sowie die sogenannte spontane Rechtshilfe. Diese er
möglicht es den schweizerischen Gerichtsbehörden, den 
ausländischen Strafuntersuchungsbehörden unter bestimm
ten Voraussetzungen unaufgefordert Beweismittel und Infor
mationen zu übermitteln. Dadurch werden die Effizienz der 
Rechtshilfe erhöht und zugleich das Verfahren wesentlich 
beschleunigt. Wir werden in der Detailberatung klarmachen 
müssen, dass der neue Absatz 5 von Artikel 67a, der von 
Herrn Schmid Samuel angesprochen wurde, keineswegs 
eine Aushöhlung des ganzen Artikels bewirken wird, denn wir 
haben sehr fein zwischen Beweismitteln einerseits und blas
sen Informationen andererseits unterschieden. 
Zur Frage der Zentralisierung und zur Ausdehnung auf den 
Fiskalbereich werde ich im Rahmen der Detailberatung Stel
lung nehmen. 
Wie ich eingangs erwähnt habe, hat sich das Rechtshilfever
fahren zwischen der Schweiz und den USA bewährt. Es be
steht für den Bundesrat kein Grund, ein System zu ändern, 
das sich seit vielen Jahren aus der Sicht beider Parteien tat
sächlich bestens bewähri hat. 
Wir haben hier daher lediglich jene Revisionsvorschläge ge
macht. die die nötige Harmonisierung mit dem IRSG möglich 
machen, im übrigen aber eigene Systeme beibehalten. Diese 
Neuerungen betreffen vor allem die Abschaffung de1· bera-
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

der sogenannten verein
Ror-h1rc:h11to SOWie die 

rof'nor1ce von 
Dieses Gesetz ist ebenso 

Aln"'rr11:>r11n,>r materieller Strafrechts
(-iF1ld\!lai,cr1en:i1 und jene über das 
Als Mitglied der internationalen 

st,,,,t,c.n1,orn<>11n<::rn,nt muss die Schweiz eine effiziente zwi
.,,..'"'"'"'t<>At11r-n,A Zusammenarbeit in Strafsachen gewährlei
sten können, und zwar sowohl im eigenen Interesse wie auch 
im Interesse der Staatengemeinschaft. Im übrigen liegt es 
zweifellos auch im Interesse des Finanzplatzes Schweiz, 
dass Kriminelle den Finanzplatz Schweiz nicht für ihre 
Zwecke missbrauchen können. Hier möchte ich noch einmal 
festhalten das muss auch einmal anerkennend gesagt wer
den Das haben die Banken selber eingesehen. Deshalb 
haben sich die Banken seinerzeit auch für die Schaffung von 
Strafnormen gegen die Geldwäscherei eingesetzt, und sie 
machen auch bei dieser Gesetzesrevision keine Opposition. 
Mit den beiden Gesetzesrevisionen verstärkt die Schweiz 
ihre Anstrengungen, die Zusammenarbeit zwischen schwei
zerischen und ausländischen Gerichtsbehörden einfacher 
und rascher zu gestalten. Die Revisionsvorschläge sind so
mit neben dem materiellen neuen Strafrecht, das wir ge
schaffen haben, ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen das 
organisierte Verbrechen und die internationale Kriminalität. 
Abschliessend darf ich festhalten, dass diese Vorlage auch 
im Vernehmlassungsverfahren überwiegend ein sehr positi
ves Echo gefunden hat, und ich möchte Sie daher bitten, auf 
die Vorlage einzutreten. Zu den einzelnen Punkten werde ich 
mich in der Detailberatung näher äussern. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 

A. Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen 
A. Loi federale sur l'entraide internationale en matiere 
penale 

Detailberatung Examen de detail 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 1 Abs. 2, 5 (neu) 
Antrag der Kommission 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 5 (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Rechsteiner Paul, Bär, Bäumlin, de Dardel, von Feiten, 
Herczog, Leuenberger Moritz, Ostermann) 
Das Gesetz ist sinngemäss auf die Zusammenarbeit mit in
ternationalen Gerichten zur Gewährleistung der Menschen
rechte und zum Schutz des humanitären Völkerrechts an
wendbar. 

Art. 1 al. 2, 5 (nouveau) 
Proposition de la commission 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 5 (nouveau) 
Ma1orite 
Rejeter la proposition de la minorite 
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Minorite 
Paul, Bär, Bäumlin, de Dardel, von Feiten, 

Moritz. r 1<:t,:,rmsmn 

a la avec les tribu-
rhc:irr,cs<: de le respect des droits 

aotJl1cat1cin du droit humanitaire. 

Abs. 2 Al. 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 5 Al. 5 

Rechsteiner Paul (S, SG), Sprecher der Minderheit: Es han
delt sich beim Minderheitsantrag zu Artikel 1 Absatz 5 um ein 
Anliegen, das vielleicht zurzeit noch nicht eine allzu grosse 
Bedeutung hat, aber trotzdem symbolisch nicht unterschätzt 
werden darf und in die Zukunft weist 
Dieser Minderheitsantrag ist in der Kommission nur mit dem 
Stichentscheid des Präsidenten abgelehnt worden; eine 
grosse Minderheit der Kommission hat diesem Antrag also 
zugestimmt. Worum geht es? Es geht darum, dass das IRSG 
subsidiär sinngemäss auch bei der Zusammenarbeit mit in
ternationalen Strafgerichten bei Verletzung des humanitären 
Völkerrechts Anwendung finden soll, so in Zukunft weitere 
solche Gerichte geschaffen werden, wie wir sie am Montag 
im Bundesbeschluss 95.068, «Verletzungen des humanitä
ren Völkerrechts, Zusammenarbeit mit den Internationalen 
Gerichten» - Zusammenarbeit mit den beiden Ad-hoc-Ge
richten zu Ex-Jugoslawien und Rwanda -, geregelt haben. 
Was ich hier vorschlage, ist in Artikel 2 des erwähnten Bun
desbeschlusses ausdrücklich vorgesehen worden: Das 
IRSG, das Gesetz über die Rechtshilfe in Strafsachen, soll 
subsidiär sinngemäss auch für die Zusammenarbeit mit die
sen internationalen Gerichten anwendbar sein. 
Die traditionelle Rechtshilfe erfolgt zwischen Staaten, ist eine 
Rechtshilfe zwischen souveränen Nationalstaaten. Aber be
reits heute gibt es auch eine Rechtshilfe gegenüber interna
tionalen bzw. supranationalen Instanzen. Dies gilt gemäss 
Artikel 63 IRSG, der nachher behandelt wird, für die kleine 
Rechtshilfe gegenüber dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte und gegenüber der Europäischen Men
schenrechtskommission. Schon dort regelt das IRSG nicht 
nur die zwischenstaatliche Rechtshilfe, sondern auch die 
Rechtshilfe gegenüber den internationalen Gerichten. In Zu
kunft wird die Zusammenarbeit mit internationalen Gerichts
höfen über den europäischen Kontext hinaus von Bedeutung 
werden. Mit dieser Bestimmung zeigen wir, dass wir eine zu
kunftsgerichtete Gesetzgebung machen werden. Die neue 
Bestimmung gemäss Minderheitsantrag schafft keine neue 
Kompetenz zur Zusammenarbeit; diese muss jeweils in ei
nem speziellen Erlass geschaffen werden. Wir haben am 
Montag mit dem dringlichen Bundesbeschluss die entspre
chende Kompetenz für Strafgerichte dem Bundesrat dele
giert. Wenn in Zukunft ein internationales Strafgericht ge
schaffen wird, dann muss auch ein spezielles Gesetz für 
diese Zusammenarbeit geschaffen werden. Aber wo es um 
die sicher notwendige Zusammenarbeit geht, ist es sinnvoll, 
das IRSG sinngemäss und subsidiär anzuwenden. 
Ich bitte Sie deshalb, im Sinne einer zukunftsgerichteten, an 
den aktuellen Bedürfnissen orientierten Gesetzgebung diese 
Bestimmung einzufügen. 

Engler Rolf (C, Al), Berichterstatter: Herr Rechsteiner hat Ih
nen gesagt, was er möchte. Er möchte erstens, dass der An
wendungsbereich dieses Gesetzes ausgedehnt wird, und 
zweitens, dass das IRSG sinngemäss angewendet werden 
soll, auch auf ein permanentes Gericht, das gravierende Völ
kerrechtsverletzungen beurteilen soll. Diese Woche haben 
wir nur eine befristete Vorlage betreffend Rwanda und Ex-Ju
goslawien behandelt. Herr Rechsteiner möchte nun für künf
ti~Je Fälle regeln. dass dieses Gesetz sinngemäss anwend
bar wäre. 
Erlauben Sie mir zwei. drei Bernerkungen dazu: Einmal gilt ja 
im Strafrecht grundsätzlich ein striktes Legalitätsprinzip. Es 
ist richtig, dass dieses strikte l_e[Jalitätsprinzip im Verfahrens-

streng anzuwenden ist. Aber auch hier kann 
es werde sinngemäss angewendet, 

bei schweren Verlet
sind. Wir 

zu erlassen könnten 
c:mnrn~m:c,c:c: anwendbar. 

der gegen die Regeln 
die Kompetenzen generell an 

und das Parlament würde seine 
.. ~,,~~rt~•·~ ,-,,ui-,au'c der nicht mehr wahrneh

men. Ich bin Meinung, dass wir, wenn ein permanentes 
Gericht zur Ahndung von schweren Verbrechen geschaffen 
würde, auch ein entsprechendes Gesetz der Rechtshilfe er
lassen müssten, das ganz spezifische Normen enthielte. 
Herr Rechsteiner sieht eine unbestimmte Generalklausel vor, 
die mehr Verwirrung als Klarheit schafft. Deshalb muss ich 
Sie bitten, der Kommissionsmehrheit zu folgen und die Min
derheit abzulehnen. 

Koller Arnold, Bundesrat: Das Bundesgesetz über internatio
nale Rechtshilfe in Strafsachen regelt die Rechtshilfe zwi
schen Staaten. Nun möchte die Minderheit Rechsteiner 
Paul wahrscheinlich auch aufgrund der Erfahrungen, die 
wir mit diesen Spezialgerichten gemacht haben - dieses Ge
setz auf internationale Strafgerichte ausdehnen, zumindest 
wenn es um schwere Verletzungen des humanitären Völker
rechts geht. 
Ich verstehe an sich die Intention, aber ich glaube nicht, dass 
sie uns effektiv weiterbringt. Denn wir haben gerade beim 
Bundesbeschluss 95.068, «Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts, Zusammenarbeit mit internationalen Gerich
ten», den wir diese Woche beraten haben, festgestellt: Wenn 
es nicht um die Rechtshilfe zwischen Staaten, sondern um 
die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und supranationalen 
oder internationalen Strafgerichten geht, wenden wir dieses 
Gesetz zwar subsidiär immer an; wir werden aber wohl nicht 
ohne Sonderbestimmungen durchkommen. Das ergibt sich 
aus der unterschiedlichen Ausgangssituation. Deshalb 
glaube ich, dass es nur ein vermeintlicher Vorteil wäre, wenn 
wir hier eine Kompetenznorm einbauen würden. Wir müssten 
sie wahrscheinlich beim ersten Anwendungsfall dann doch 
mit Sondervorschriften ergänzen. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, diesem Minderheitsantrag 
nicht zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 1a, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 1a, 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
Mehrheit 
Unverändert 
Minderheit 

74 Stimmen 
37 Stimmen 

(Rechsteiner Paul, Bär, Bäumlin, de Dardel, von Feiten, 
Herczog. Leuenberger Moritz, Ostermann, Stamm Judith) 
Aufheben 

Art. 3 al. 2, 3 
Proposition de la commission 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

llullot:n of11c,el (W I' Assernhl<.ie ledöralo 
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Al. 3 

Abs. 2-AI. 2 

Bär. Bäumlin. de Dardel, 
Moritz, Ostermann, Stamm 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: Une coquille s'est 
glissee dans le texte de l'article 3 alinea 2. Sous la lettre a, il 
taut lire «tend a exterminer» et non pas «tend a examiner». 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Rechsteiner Paul (S, SG), Sprecher der Minderheit Es geht 
bei Artikel 3 Absatz 3, abgesehen von den verfahrensrecht
lichen Vorschriften, um den zentralen Punkt der ganzen Re
vision des Rechtshilfegesetzes. Wir beantragen Ihnen, 
Artikel 3 Absatz 3, welcher die Fiskaldelikte privilegiert, sie 
von der Rechtshilfe ausnimmt, aufzuheben. 
Diese Bestimmung ist die zentrale Ursache dafür, dass der 
Finanzplatz Schweiz weltweit der Hafen für Geldwäscherei, 
für Fluchtgelder, für Schmiergelder ist. 
Worum geht es? Das IRSG regelt die Rechtshilfe bei Strafta
ten. Artikel 3 Absatz 3 statuiert eine Ausnahme für die 
Rechtshilfe bei Straftaten, wenn es um fiskalische Delikte 
bzw. um die Verkürzung fiskalischer Abgaben geht Das ist 
ein grosses, ein entscheidendes Hindernis für die Gewäh
rung der Rechtshilfe. 
Das Leitbild Nord-Süd, das der Bundesrat im März 1994 ver
abschiedet hat, besagt, dass im Interesse einer kohärenteren 
Aussenpolitik, einer kohärenteren Aussenwirtschaftspolitik 
und einer kohärenteren Entwicklungspolitik Massnahmen zur 
Rückführung von illegal erworbenen und transferierten Gel
dern getroffen werden müssten. Solche Massnahmen kön
nen - wenn sie ernst gemeint sein sollen - gegenüber den 
Ländern der Dritten Welt nur dadurch ergriffen werden, dass 
Artikel 3 Absatz 3, diese Ausnahmebestimmung zugunsten 
der Privilegierung der Fiskaldelikte, gestrichen wird. Das Leit
bild Nord-Süd ist im Effekt Papier und Makulatur, wenn 
Artikel 3 Absatz 3 bestehenbleibt 
Ein zweites Argument ist die Motion Dormann (91.3098). 
Frau Dormann verlangte mit ihrer Motion die Streichung die
ser Sonderbestimmung. Diese Motion wurde von prominen
ten CVP-Mitgliedern u. a. von den Herren Engler und 
Kühne sowie von der Vizepräsidentin, Frau Stamm Judith -
mitunterzeichnet. Diese Motion verlangte nicht mehr und 
nicht weniger als die Beseitigung dieser Sonderbestimmung 
zugunsten der Fiskaldelikte aus entwicklungspolitischen 
Gründen. Ich verstehe eigentlich nicht, wie der Sprecher der 
CVP-Fraktion beim Eintreten erklären konnte, dass die CVP
Fraktion, deren Mitglieder die Motion Dormann die in Form 
eines Postulates überwiesen worden ist - massgebend mit
getragen haben, in der Konsequenz die Streichung dieser 
Sonderbestimmung ablehne. 
Ein weiterer wichtiger Punkt, der zeigt, worum es im Ergebnis 
effektiv geht: Der Genfer Staatsanwalt, Herr Bertossa, hat 
anlässlich seiner Anhörung vor der Kommission für Rechts
fragen, aber auch in öffentlichen Referaten - beispielsweise 
vor der Schweizerischen Bankiervereinigung - jeweils im De
tail dargelegt, weshalb diese Ausnahmebestimmung zugun
sten der Fiskaldelikte die wirksame Bekämpfung des organi
sierten Verbrechens und der Geldwäscherei massiv er
schwere und behindere. Die Praxis zeigt nämlich. dass die 
Kanäle für die Steuerflucht letztlich genau dieselben sind wie 
für die Wäsche von kriminellen Geldern. Die Waschvorgänge 
und die Operationen bei der Steuerflucht und bei der Wäsche 
von kriminellen Geldern sind praktisch identisch. Die krimi
nellen Gelder und die Grau· und Schwarzgelder fliessen in 
der Praxis so zusammen, dass sie letztlich kaum zu unter
scheiden sind. 
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Dieselbe Schwierigkeit zeigt sich bei der Strafverfolgung. 
Dort, wo es um dubiose Gelder geht, die auch kriminellen Ur
sprungs sind, fischen die betroffenen Institute. die das Geld 

haben, das Alibi auf, dass ihnen 
seien, dass 

aber hätten, dass es um Dass es 
anders war, dass diese Gelder nämlich nicht nur fiskalisch 
kriminell waren, kann ihnen in der Praxis nur sehr selten be
wiesen werden. 
Wer bereit ist, die heutige Praxis der Privilegierung von Fis
kalstraftaten beizubehalten, der nimmt in Kauf, dass die 
Geldwäscherei nicht effizient bekämpft werden kann und 
dass die Schweiz ein Hort für Fluchtgelder und ein Hafen für 
die allenfalls vorgewaschenen kriminellen Gelder dieser Welt 
bleibt. 
Die Privilegierung der Fiskaldelikte ist im übrigen auch Aus
druck einer staatlichen Schizophrenie. Artikel 3 Absatz 3 
IRSG ist ja nichts anderes als eine Einladung von Staates 
wegen, eine offizielle Einladung an alle, die den Fiskus und 
das Gemeinwesen mit allen dazugehörigen Machenschaften 
übers Ohr hauen, diese Gelder in die Schweiz zu bringen und 
hier in der Schweiz anzulegen. Gleichzeitig bedeutet dieses 
Privileg - nicht offiziell, aber im Ergebnis eine indirekte Ein
ladung an Wirtschafts- und Regierungskriminelle, ihre 
Schmutz- und Schmiergelder in der Schweiz anzulegen, wo 
diese indirekt geschützt werden und wo zumindest hohe 
Schranken gegen die Entdeckung dieser Vergehen aufge
richtet sind. «Mani pulite» in unserem südlichen Nachbarland 
und auch die Vorgänge in Frankreich diese Kriminellen gibt 
es nicht nur in der Dritten Welt - haben dies gezeigt. Diese 
Herren müssen bloss nicht zugeben, dass die Gelderkrimi
nell sind, sondern brauchen bloss zu behaupten, dass sie 
diese Gelder vor dem Fiskus ihres Heimatlandes verstecken, 
und schon sind ihre Gelder hochwillkommen. 
Ein Land, das in dieser Weise dazu einlädt, den Fiskus übers 
Ohr zu hauen, ist nicht nur international wenig glaubwürdig. 
Es gibt gleichzeitig ein höchst fragwürdiges Beispiel für die 
eigenen Staatsangehörigen, und in diesem Zusammenhang 
weist ein solches Verhalten eine innenpolitische Relevanz 
bzw. Bedeutung auf. 
Vielleicht noch ein Wort zu den Bemerkungen von Herrn Da
vid beim Eintreten: Es ist schon ganz eigenartig, wie ausge
rechnet der Sprecher der CVP-Fraktion Moral und Geschäft 
sowie Moral und Politik in einer Art und Weise voneinander 
trennt, wie es von keinem anderen Sprecher getan worden 
ist. Es geht den Staat Schweiz etwas an, wenn Potentaten 
und Diktatoren aus der Dritten Welt im Stile von Mobutu, Du
valier und Marcos, an deren Händen das Blut ihrer Völker 
klebt, ihr Geld in der Schweiz anlegen, wenn es in der 
Schweiz gewaschen wird. Wir haben die politische Verant
wortung, hier Geschäft und Moral, Geschäft und Politik nicht 
voneinander zu trennen. Wir haben eine Verantwortung, da
für zu sorgen, dass dieses Land für solche Gelder nicht zur 
Verfügung steht. 
Im übrigen muss ich Herrn David in bezug auf den Banken
und Finanzplatz Schweiz ebenfalls noch entgegnen, dass ich 
die Schuld mit keinem Wort auf die kleinen Bankbeamten ab
gewälzt habe. Nicht sie werden kritisiert, sondern die Politik, 
die wir hier betreiben, indem wir die Möglichkeit schaffen, fis
kalisch hinterzogene Fluchtgelder bei den Banken anzule
gen. Es ist nicht eine Frage, welche die Angestellten betrifft, 
sondern es betrifft die Bankenpolitik, die letztlich politisch zu 
verantworten ist. 
Wenn man im übrigen den Finanzplatz Schweiz betrachtet, 
dann muss in Zweifel gezogen werden, ob es im Interesse ei
ner langfristigen, zukunftsorientierten Strategie liegt, die 
Möglichkeit zu bieten, Schmutz- und Schmiergelder in der 
Schweiz anzulegen. Es ist ein Problem für dieses Land, dass 
auf der Welt - auch in europäischen Ländern wie Frankreich. 
Spanien oder Italien - praktisch kein grosser Schmiergeld
skandal passiert, ohne dass der Banken- und Finanzplatz 
Schweiz davon betroffen wäre. Es besteht ein Interesse 
daran, dass der Banken- und Finanzplatz Schweiz zukunfts
gerichtete Dienstleistungen erbringen kann. Die Anlage zwei
felhafter Gelder auf SchwGizer Bankkonten und die stilndige 
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Präsenz des Banken- und Schweiz auf den Ti
telseiten der internationalen Presse schaden dem Ruf der 
Schweiz und auch dem Wirtschaftsstandort 
Schweiz. 
In diesem Sinne ist es eine vorausschauende Politik ~ 
Politik müssen wir hier verantworten wenn wir die Son-
derbestimmungen der Fiska!delikte 
Artikel 3 Absatz 3, solche Delikte erst onnr.,niU'h<l,n 

aufheben. 

David Eugen (C, SG): Bei der Frage im Zusammenhang mit 
Artikel 3 Absatz 3 müssen wir uns im klaren sein. 
worum es geht Es geht nicht um die die Herr Rech-
steiner angesprochen hat Wir haben in der Schweiz eine 
Rechtshilfe für Fiskaldelikte. Ich weiss nicht, warum Herr 
Rechsteiner das nicht zur Kenntnis nehmen will. Wir haben 
eine Rechtshilfe für den Abgabebetrug. Der Abgabebetrug ist 
das eigentliche Strafdelikt im Fiskalbereich, das heisst dort, 
wo jemand Urkunden verfälscht und benützt, um Steuern zu 
hinterziehen. Wenn jemand nach Artikel 14 des Verwaltungs
strafrechtes einen Betrug begeht, wird das wird Herrn 
Rechsteiner bekannt sein - Rechtshilfe geleistet. 
Im vorliegenden Gesetz wird auch eine Grenze gesetzt, was 
richtig ist. So wird Rechtshilfe nicht mehr geleistet, wenn es 
bloss noch darum geht, ob jemand beispielsweise seine 
Steuererklärung richtig und vollständig ausgefüllt hat In ir
gendeinem Staat des Globus könnte verlangt werden, dass 
die schweizerischen Strafbehörden tätig werden und Rechts
hilfe leisten, weil geltend gemacht wird, jemand habe sein 
Deklarationsformular - sei es für irgendwelche Steuern, für 
Zölle oder für irgend etwas anderes - nicht richtig ausgefüllt. 
Das geht viel zu weit. Damit bin ich nicht einverstanden. 
Ich habe eingangs schon gesagt, die CVP-Fraktion könne al
lenfalls dann mitmachen, wenn wir mit Staaten, die einen 
gleichen Rechtsschutz und eine ähnliche Rechtsordnung im 
Abgabesektor haben wie wir - beispielsweise die EU -, in ei
nem bilateralen Abkommen übereinstimmende Massnah
men treffen. Das wäre ein Weg, der auch beschritten werden 
könnte. Eine generalisierende Öffnung für Rechtshilfe in ad
ministrativen Verfahren müssen wir jedoch ablehnen. 
Es geht hier auch nicht um Geldwäscherei und nicht um 
Schmiergelder. Von Herrn Rechsteiner wird all das immer in 
einen Topf geworfen. Für Geldwäscherei haben wir die Geld
wäschereinorm, das ist eine Strafnorm. Auch hier wird 
Rechtshilfe geleistet. Für die Schmiergelder haben wir in die
sem Rat eine Vorlage pendent. Ich selbst habe mich dafür 
eingesetzt, dass diese Vorlage behandelt wird, damit 
Schmiergelder in unserem Land nicht mehr von den Steuern 
abgezogen werden können. Bevor wir auf dem Globus für ir
gendwelche Dinge Rechtshilfe leisten, müssen wir in unse
rem Land den Entscheid treffen, dass wir bei unseren Steu
ern die Schmiergelderabzüge nicht mehr zulassen. Das ist 
der richtige Weg. Was hier vorgeschlagen wird, ist jedoch 
rechtsstaatlich verfehlt. 
Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag abzulehnen. 

Ziegler Jean (S, GE): La na"ivete de M. David est siderante 
ou alors il est d'une hypocrisie formidable. 
Je vais vous dire ce qui se passe dans ce pays. Les banques 
suisses gerent, annee apres annee, 820 milliards de francs 
d'avoirs etrangers. De ces 820 milliards de francs, qui font 
l'immense richesse de ce pays qui a le revenu par tete d'ha
bitant le plus eleve, des milliards, des dizaines de milliards 
sont l'argent du crime organise, de l'evasion fiscale, du 

des pays du tiers monde et de la corruption. M. Koller 
il vient de recevoir deux rap-
derniers un 

dans l'article 3 alinea 3 laut si on veut lutter contre 

tous les 
arrivent en leurs avocats 

aeoo:ser 100 miflions de dollars, 200 mil
des deutsche Mark, etc. La loi 

d'aujourd'hui, la loi revisee pour lutter contre le re
cyclage oblige le banquier a demander d'ou vient !'argent. 
L'avocat d'affaires du truand ne peut pas dire: «C'est de l'ar-
gent criminelle.» II ne peut pas non plus pretendre 
que cet a une origine legale. Par consequent, il a un 
argument en or, tout fait, il dit: «C'est de l'argent de l'evasion 
fiscale." Le tour est joue. Le banquier accepte, ouvre le 
campte et signe le contrat de depöt et met en place les co
des. C'est regle puisque le banquier a sa conscience dechar
gee - les delits fiscaux ne sont pas soumis a !'entraide judi
ciaire, pour l'instant. 
2. Probleme du pillage du tiers monde. Notre pays paie 
annee apres annee 1, 1 milliard de francs pour l'aide aux 
137 pays du tiers monde. Des 820 milliards de francs 
d'avoirs etrangers sur les comptes suisses 250 milliards de 
francs proviennent des continents d'Asie, d'Amerique latine 
et d'Afrique. Dans 90 pour cent des cas, il s'agit d'argent du 
sang, d'argent pille par les dirigeants de ces pays, escroque, 
vole aux peuples les plus pauvres de la terre. La aussi, si on 
ne peut pas agir, a quoi cela sert-il de mentir au peuple 
suisse, de lui dire: «On fait de l'aide au developpement», et 
quand les dirigeants des peuples qu'on veut aider ramenent 
cet argent sur les comptes suisses, on dit: «On ne peut rien 
faire»? Malheureusement, c'est ainsi que les entants congo
lais continuent a crever de faim. La, il y a une schizophrenie 
qu'il faut entin liquider. 
3. Si vous ne touchez pas aux delits fiscaux quand il s'agit 
d'entraide judiciaire, !'immense systeme de la corruption a 
l'echelon planetaire tuera les rares democraties - quand el
les existent - comme celles du Benin, de Bolivie, celle nais
sante du Chili. Si l'argent de la corruption ne peut pas etre 
restitue aux gouvernements legitimes, si on ne peut pas le 
saisir, si on ne peut pas repondre, par exemple au nouveau 
Gouvernement du Mali: «Oui, Moussa Traore, dictateur ma
lien, dechu et condamne a mort, qui a vole, a depose l'argent 
de la corruption (1,7 milliard de dollars) sur les comptes suis
ses, on vous le renvoie», si on ne peut pas faire 9a, on tue la 
democratie du Mali. C'est une affaire qui est en cours actuel
lement. 
J'ajoute deux choses: 
1 . Monsieur Blocher, ecoutez ce qui suit, cela concerne vos 
milieux. M. Koller a fait tout a l'heure une fleur aux banques 
en disant: «Ah, les banques ont participe a l'elaboration de 
cette loi.» Non! Non! Les banques sont d'une hypocrisie in
croyable. En fait, elles n'ont pas pu s'opposer a l'introduction 
des nouvelles dispositions concernant le recyclage. Depuis 
aoüt 1990, le recyclage est punissable, avant il ne l'etait pas. 
La pression etrangere etait trop forte, les banques n'ont pas 

resister. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de delits tiscaux, 
font des et des mains, mobilisent le dernier con-

seiller le dernier conseil!er aux Etats payes par el-
les, membre d'un conseil d'administration, pour faire passer 
ici cet alinea de l'article 3. Les grandes banques savent par
faitement que, si cet article 3 reste tel qu'il est, elles n'ont rien 
a craindre et le probleme sera le meme qu'avant l'argent 
sale les coffres d'Ali Baba des banques helvetiques. 
2. Je a M. Koller. conseiller federal. Je l'ai bien 

a !'heure. II me semble ministre de la 
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procureurs, les juges d'instruction, les magistrats du 
J'espere que dans sa reponse de tout a !'heure a M. 
steiner Paul, a moi-meme et a M. David, M. Koller 
fasse sa conversion, defende et declare se 
a ce combat essentiel dans la guerre civile que nous vivons 
contre le crime 

Sandoz Suzette (L, VD): A mon grand regret, je n'ai a la 
difference de M. Ziegler, assez d'accointances avec mafia 
pour pcuvoir vous expliquer de quelle maniere elle fonc
tionne. Mais j'attire votre attention sur le fait que nous nous 
trouvons maintenant, pour la premiere fois de maniere tres 
sensible, devant une tentative de politisation de ce est en 
fait une loi d'entraide internationale en matiere 
Les domaines concernes par l'alinea en question sont !es do
maines fiscal, politique economique, pclitique monetaire, po
litique commerciale, qui sont typiquement des domaines de 
la politique d'un autre Etat. Nous savons que, dans certains 
Etats, ces politiques visent avant tout des buts confiscatoires. 
Nous ne pouvons pas, a priori, decider de participer a des po
litiques d'Etats qui seraient eventuellement confiscatoires. 
C'est un autre probleme que celui de la poursuite du crime or
ganise. 
Mais j'attire votre attention sur une chose: le meme article 
prevoit que si les delits tiscaux sont de l'escroquerie, on re
tombe sur la loi ordinaire et sur l'entraide en matiere penale. 
Je crois que le legislateur, que le projet du Conseil federal 
propose de suivre et de maintenir, avait reflechi a la question. 
Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage d'une politisation 
et restons fideles a la ligne respectueuse des droits des per
sonnes concernees, qui se trouve exprimee dans le texte que 
nous devons conserver. 
C'est la raison pour laquelle le groupe liberal vous invite a re
jeter la proposition de la minorite. 

Engler Rolf (C, Al), Berichterstatter: Die Minderheit Rech
steiner Paul möchte mit ihrem Antrag, Absatz 3 aufzuheben, 
nicht nur eine Ausdehnung auf Administrativfiskaldelikte, 
sondern auch eine Ausdehnung auf Währungs- und Wirt
schaftsdelikte. Darüber haben wir jetzt eigentlich nicht disku
tiert; aber das ist auch ein gewichtiger Punkt, den es hier 
doch noch zu behandeln gilt. 
Zur Behauptung von Herrn Ziegler, die Banken hätten sich 
vehement mit dem letzten und hintersten von uns auseinan
dergesetzt, muss ich sagen, dass dies nicht zutrifft. Ich muss 
das hier der Korrektheit halber sagen. Ich teile natürlich Ihre 
Auffassung nicht, dass man sagen könne, bei der Verbre
chensbekämpfung erhalte ein Richter oder ein Verfolgungs
beamter die Absolution. Auch er hat sich selbstverständlich 
an unsere Verfahrensnormen zu halten. Die SP setzt sich zu 
Recht immer wieder und vehement auch für die einzelnen 
ein, für die Rechte des einzelnen, auch für die Verteidigungs
rechte. Ich möchte Sie doch bitten, das hier auch zu sagen. 
Ich glaube, Herr Rechsteiner vertritt hier ein für ihn altes Po
stulat. Nur vertritt er dieses alte Postulat am falschen Ort. 
Das ist die Crux der Sache. Ich möchte Ihnen auch begrün
den, wieso er hier eine politische Debatte vom Zaun reisst, 
die gar nicht hierher gehört: Das Rechtshilfegesetz ist ein Ge
setz, das nur subsidiär zur Anwendung kommt. Es kommt nur 
dann zur Anwendung, wenn wir keine Verträge haben. Mit je
nen Staaten aber, die uns nahestehen, die ein Rechtssystem 
haben, das unserem gleicht, haben wir im Normalfall auch 
ein Rechtshilfeabkommen. Es ist nicht verständlich, dass wir 
ausgerechnet mit jenen Staaten, die uns am entferntesten 
sind, für deren Rechtssystem wir am wenigsten haften kön
nen, eine Öffnung haben sollen, die weit über unsern Nor
menstandard hinausgeht. 
Wir haben hier eine Einschränkung, indem wir Rechtshilfe 
nur so weit anbieten, als die Delikte auch in der Schweiz 
strafbar sind. Hier geht es doch letztlich um die Frage, was 
im ordentlichen, im gemeinen Strafrecht in der Schweiz straf· 
bar sein soll. Es geht um die Frage, wie weit bei Administra
tivdelikten wenn zum Beispiel die Ehefrau eine Steuererklä
rung nicht unterschreibt - Rechtshilfe geboten werden soll; 
das wäre bei diesem Beispiel eine Absurdität. Das möchte 
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selbst Herr Rechsteiner nicht. Letztlich konzentriert sich die 
darauf, ob wir in unserem innerstaatlichen Recht eine 

als strafbar bezeichnen wollen oder nicht. 
Herr David hat zu Recht darauf dass wir für or-

Verbrechen, selbstverständlich 
haben. 

auf Straftaten, die in der Schweiz als solche 
nicht dem ordentlichen, gemeinen Strafrecht unterstehen, 
müssen wir für dieses generell und subsidiär anzuwendende 
Gesetz ablehnen. Ich glaube, wir hätten zuerst die inner
staatliche Diskussion zu führen und dann die Staatsverträge 
anzupassen, wenn man das überhaupt tun wollte. 
Aber entscheidend ist das scheint mir doch von grosser Be
deutung dass die Minderheit Rechsteiner Paul mit der 
Streichung auch noch eine Ausdehnung auf alle währungs-, 
handels- und wirtschaftspolitischen Entscheide bewirken 
möchte. Damit käme unsere Justiz, ja schon die Strafverfol
gungsbehörde, in einen Konflikt, weil sie dann die Politik an
derer Staaten zu beurteilen hätte. Ich glaube, das wäre auch 
neutralitätspolitisch ein derart gravierender Verstoss, dass 
wir dies hier nicht einfach so akzeptieren können. Das sind 
doch schwerwiegende Probleme. 
Ich muss Ihnen deshalb empfehlen, mit der Mehrheit zu stim
men und den Minderheitsantrag Rechsteiner Paul abzuleh
nen. 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: Cette question re
vient evidemment sur la table chaque fois que l'on parle de 
l'entraide judiciaire penale et du systeme bancaire suisse. 
Cela souleve toujours pas mal de passions et de determina
tion, mais, a mon avis, cela n'autorise pas les derapages. 
Quand Mme Sandoz fait un rapprochement entre M. Ziegler 
et la mafia, sous pretexte de plaisanterie, j'estime que c'est 
plus que du derapage et que cela confine au deraillement. 
La minorite de la commission considere que rien ne ressem
ble davantage au blanchissage de l'argent du crime que les 
canaux financiers qui sont utilises pour l'evasion fiscale au 
plan international. C'est pour cette raison essentiellement, 
ainsi que pour des raisons liees a la solidarite avec le tiers 
monde - la lutte contre le fait que le tiers monde est souvent 
mis a sac par l'evasion fiscale -, qu'est deposee la proposi
tion de minorite. Mais la majorite de la commission ne par
tage pas cet avis. D'abord, s'il y a faux dans les titres ou es
croquerie en matiere fiscale, l'entraide judiciaire internatio
nale est accordee, meme avec l'article 3 alinea 3 maintenu 
dans le projet. Ensuite, eile estime que la simple evasion fis
cale n'est pas poursuivie penalement en Suisse et que la loi 
ne doit pas donner davantage a l'autorite etrangere qu'elle ne 
donne a l'autorite suisse pour des atfaires fiscales interieu
res. 
Par 13 voix contre 9, la majorite de la commission vous de
mande donc de maintenir l'alinea 3. Personne!lement, je vo
terai la proposition de Ja minorite. 

Koller Arnold, Bundesrat: Herr Ziegler hat gesagt, ich würde 
die Strafverfolgungsbehörden nicht tatkräftig unterstützen. 
Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass wir - ich mit Ih
nen zusammen - als erstes Land in Europa eine Strafnorm 
gegen die Geldwäscherei geschaffen haben. Wir haben 
nachher miteinander neue Straftatbestände über das organi· 
sierte Verbrechen geschaffen. Diese neuen Straftatbestände 
haben wegen des Erfordernisses der beidseitigen Strafbar· 
keit auch die Rechtshilfe ganz entscheidend erleichtert. Es 
stimmt deshalb einfach nicht, wenn man jetzt verallgemei
nernd sagt, wir würden im Fall von Geldern krimineller Her
kunft oder gar von Geldern aus dem organisierten Verbre· 
chen keine Rechtshilfe leisten. Genau das Gegenteil ist der 
Fall: Wir leisten Rechtshilfe bei allen diesen Tatbeständen, 
und die neuen Tatbestände, die wir geschaffen haben, sind 
keine Papiertiger. 
Wir haben in den letzten Jahren Hunderte von Millionen Dol
lar eingezogen und den ersuchenden Staaten übermittelt. 
Das jüngste Beispiel. das mir gerade in den Sinn kommt, ist 
der berühmte Fall Nasser, Angehöriger des kolumbianischen 
Drogenkartells. Dabei wurden weit Ober 150 Millionen Dollar 
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bei schweizerischen Banken eingezogen und an den ersu-
chenden Staat Sie haben wahrscheinlich 

auch das Bundesgericht meine Bun-
hat und dass nun Fininvest 

keinerlei mehr bestehen, so wir auch im 
Fall Berlusconi Rechtshilfe leisten können. 
Es einfach nicht an, dass man so tut, als ob das, was wir 
in letzten Jahren auf diesem Gebiet miteinander geleistet 
haben, nichts wäre! Im Gegenteil, ich stelle fest, dass wir in 
diesem Bereich so weit gegangen sind wie kein anderes mir 
bekanntes Land. Beispielsweise sind wir bei der Einziehung 
der Gelder des organisierten Verbrechens an die äusserste 
Grenze dessen gegangen, was im Hinblick auf die Un
schuldsvermutung der Europäischen Menschenrechtskon
vention überhaupt noch vertretbar ist Gerade jüngst hat mir 
mein deutscher Kollege gesagt, er würde es aus rechtsstaat
lichen Gründen nicht wagen, in der Beweislastumkehr so weit 
zu gehen, wie wir das mit unseren neuen Normen zur Einzie
hung gegenüber dem organisierten Verbrechen getan haben. 
Dann stimmt natürlich in dieser Verallgemeinerung auch 
nicht, dass wir bei Fiskaldelikten keine Rechtshilfe leisteten. 
Auch hier muss man, wenn man sorgfältig arbeitet, wirklich 
unterscheiden. Es ist schon klar gesagt worden: Bei Abgabe
betrug leisten wir Rechtshilfe. Dieser Abgabebetrug, wie er 
im Verwaltungsstrafrecht umschrieben ist, erfasst sowohl 
Steuern, und zwar direkte wie indirekte, als auch Zölle, Ge
bühren und Lenkungsabgaben; es kommt also tatsächlich 
nicht auf die Bezeichnung der entsprechenden Steuern an. 
Massgeblich ist auf diesem heiklen Gebiet der Steuerdelikte 
allein das, was bundesrechtlich als Abgabebetrug festgelegt 
ist, weil wir auch wissen, dass im Steuerstrafrecht zwischen 
den Kantonen relativ grosse Unterschiede bestehen. Aber 
um eine einheitliche Rechtshilfe zu realisieren, wird hier al
lein auf den bundesrechtlichen Begriff des Abgabebetruges 
abgestellt. 
Es geht daher nur noch um die Fälle der Steuerhinterzie
hung. Dabei müssen wir festhalten, dass die Steuerhinterzie
hung nicht nur in der Schweiz - wenigstens in den allermei
sten Kantonen-, sondern sogar in der EU als ein Administra
tivvergehen und nicht als ein strafrechtliches Vergehen be
handelt wird. Das Misstrauen zwischen den Staaten auf dem 
Gebiete der reinen Steuerhinterziehung ist offenbar so gross, 
dass es nicht einmal der EU gelungen ist, hier eine einheitli
che Praxis zu schaffen. Wir würden, das ist auch schon ge
sagt worden, gegenüber dem Ausland insofern weiter gehen, 
als wir eine innerstaatlich befriedigende Regelung haben. 
Das kann nicht Sinn der Gesetzgebung sein. Der Weg muss 
hier eindeutig der bilaterale oder multilaterale Weg sein, und 
zwar zwischen Staaten, die auch im Hinblick auf das Recht 
auf diesem Gebiet eine Wertegemeinschaft darstellen. Da
von sind wir leider heute nicht nur in der Schweiz, sondern 
auch in der EU und im Rahmen des Europarates noch weit 
entfernt 
Das sind die Gründe, weshalb Ihnen der Bundesrat emp
fiehlt, hier der Mehrheit der Kommission zuzustimmen. 

Namentliche Abstimmung Vote nominatif 
(Ref.: 0174) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour la proposition de Ja majorite: 
Bangerter, Bezzola, Binder, Bircher Peter, Blaser, Blocher, 
Bonny, Borer Roland, Bortoluzzi, Brunner Toni, Caccia, Chri
sten, Columberg, Comby, Couchepin, David, Dettling, Du
crot, Dünki, Dupraz, Durrer, Eberhard Anton, Egerszegi, 
Eggly, Engelberger, Engler, Epiney, Fehr Hans, Fehr Lis
beth, Filliez, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Freund, 
Frey Claude, Friderici Charles, Giezendanner, Gros Jean-Mi
chel, Grossenbacher, Guisan, Gusse!, Hasler, Heberlein, 
Hegetschweiler, Hess Otto, Hess Peter, lmhof, Keller Rudolf, 
Kofmel, Kühne, Kunz, Langenberger, Leu Josef, Loeb Fran
<;:ois, Loretan Otto. Maitre, Maspoli, Maurer. Meier Samuel, 
Moser, Müller Erich, Nebiker, Oehrli Fritz Abraham, Pelli Ful
vio, Philipona, Raggenbass, Randegger, Ruckstuhl, Ruf, 
Rychen, Sandoz Marcel. Sandoz Suzette, Scherrer Jürg, 

Scherrer Werner, Scheurer Schlüer, Schmid Samuel, 
Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon, Speck, Spoerry, 
Stamm Luzi, Steffen, Straumann, 

Suter. Theiler. Vallender 
Dorle, Vetterli. 
Wiederkehr, Wittenwiler, 

Für den Antrag der Minderheit stimmen: 
Votent pour la proposition de Ja minorite: 
Aeppli Wartmann Regine, Alder, von Allmen, Banga, Bau
mann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Beguelin, Ber
berat, Bodenmann, Borel Fran<;:ois, Bühlmann, Carobbio, 
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Dormann, Fasel Hugo, von Fei
ten, Goll, Gonseth, Grobet, Gross Jost, Gysin Remo, Hafner 
Ursula, Hämmerle, Herczog, Hilber, Hollenstein, Hubacher, 
Hubmann, Jeanpretre, Jöri, Jutzet, Ledergerber, Leemann, 
Leuenberger Ernst, Maury Pasquier Uliane, Meier Hans, 
Meyer Theo, Müller Hemmi Vreni, Ostermann, Rechsteiner 
Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth Maria, Ruffy, 
Schmid Odilo, Semadeni, Spielmann, Stamm Judith, Strahm 
Rudolf, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Vermot, Vollmer, 
Weber Agnes, Zbinden, Ziegler Jean, Zisyadis (62) 

Stimmen nicht - Ne votent pas: 
Aguet, Aregger, Baumann Alexander, Baumberger, Bührer 
Gerold, Cavadini Adriano, Deiss, Diener, Dreher, Ehrler, Ey
mann Christoph, Fankhauser, Föhn, Frey Walter, Fritschi Os
car, Gadient, Grendelmeier, Gross Andreas, Günter Paul, 
Gysin Hans-Rudolf, Haering Binder, Hochreutener, Jans, 
Lachat, Lauper, Lötseher, Marti Werner, Mühlemann, Nab
holz, Pidoux, Pini, Ratti, Schenk, Steiner Rudolf, Tschäppät 
Alexander, Wyss William, Zapf! (37) 

Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: 
Leuba (1) 

Art. 4; 5; 8 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 4; 5; 8 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 10 
Antrag der Kommission 
Aufheben 
Proposition de /a commission 
Abroger 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: Je m'en tiendrai a 
quelques mots pour expliquer les raisons pour lesquelles 
nous avons abroge, en commission, l'article 10. 
Avec l'evolution de la jurisprudence, la notion de tiers non im
plique s'est retrecie au point de devenir pratiquement cadu
que. C'est pourquoi nous proposons de biffer l'alinea 1er. 
En ce qui concerne l'alinea 2, le projet prevoyait une sorte de 
clause de sauvegarde en faveur des interets essentiels de 
l'economie suisse, mais l'article 1 a du projet, que nous avons 
adopte, prevoit une clause pratiquement identique, raison 
pour laquelle nous proposons aussi de biffer l'alinea 2. 

Angenommen - Adopte 

Art.11 Abs.1; 12 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 11 al. 1; 12 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenomrnen Aciopte 

[)ullet1n offrcie! cJ(; l Assernhlöü fr~döral(~ 

michael.tellenbach
Textfeld



20. Dezember 1995 N 2633 Bundesfinanzen 1996 

Art. 15 Abs. 3, 4 
Antrag der Kommission 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4 

fri~:tn~>rA,~ht Steilt 
findet keine Anwendung, wenn der Ge

schädigte im Staat keine diesem Gesetz ent
sprechende Entschädigung verlangen oder ihm nicht zuge
mutet werden kann, in diesem Staat ein Entschädigungsver
fahren einzuleiten. 

Art. 15 al. 3, 4 
Proposition de /a commission 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 
.... les delais prevus. 
Cette disposition n'est pas applicable si le lese ne peut obte
nir, dans l'Etat etranger, une indemnite conforme a celle pre
vue dans la presente loi, ou que l'on ne peut raisonnablement 
exiger de lui qu'il introduise une procedure d'indemnisation 
dans cet Etat 

Engler Rolf (C, Al), Berichterstatter: Erlauben Sie mir zu 
Artikel 15 eine Bemerkung. Auf der Fahne hat sich im deut
schen Text ein Fehler eingeschlichen. Im Antrag der Kom
mission zu Absatz 4 fehlt das Wort «nicht»: «Diese Bestim
mung findet keine Anwendung, wenn der Geschädigte im 
ausländischen Staat keine diesem Gesetz entsprechende 
Entschädigung verlangen kann oder ihm nicht» hier müsste 
das Wort «nicht» eingefügt werden - «zugemutet werden 
kann, in diesem Staat ein Entschädigungsverfahren einzulei
ten.» 
Es geht hier um das Prinzip, welches der Bundesrat nach 
dem Vorstoss von Herrn Fischer-Hägglingen (Postulat 
93.3476) eingeführt hat, dass man auf Entschädigungen ver
zichten kann, wenn der ausländische Staat das Begehren zu
rückzieht oder wenn nicht fristgerecht ein entsprechendes 
Ersuchen gestellt wird. Dann ist es am Geschädigten, das 
Entschädigungsbegehren in dem Staat geltend zu machen, 
der dieses Gesuch fälschlicherweise oder zu Unrecht gestellt 
oder nicht rechtzeitig begründet hat. Es kann aber aus
nahmsweise Fälle geben, wo es möglich sein muss, auch in 
der Schweiz Entschädigungen zu verlangen. Die Kommis
sion hat diese Änderung eingefügt. 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: Quelques mots 
pour expliquer les raisons pour lesquelles la commission a 
modifie l'alinea 4 de l'article 15 en y ajoutant une phrase. Le 
projet du Conseil federal voulait reduire ou meme supprimer 
la responsabilite causale de la Confederation lorsque la de
tention injustifiee est causee par la taute de l'Etat etranger. 
La commission, par 14 voix contre 3 - et avec 5 abstentions, 
ii est vrai -, a estime que le Conseil federal allait trop loin et 
que la victime devait etre indemnisee par la Suisse si eile 
n'etait pas en mesure, selon une prevision raisonnable, d'ob
tenir une indemnite dans !'Etat etranger. II s'agit en fait d'une 
proposition qui a ete reprise mot pour mot du rapport de 1991 
du groupe interdepartemental de travail. 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 Abs. 1, 3, 5 (neu) 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... im Fall von Artikel 1 a. 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 5 (neu) 
Es kann auch über die Zulässigkeit der Rechtshilfe und die 
Ausführung gemäss Artikel 79a entscheiden. 

Amtldles Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 17 al. 1, 3, 5 (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 

a l'article 1 a. 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 5 (nouveau) 
II peut aussi decider de l'entree en matiere et de l'execution 
conformement a l'article 79a. 

Abs. 1, 3 Al. 1, 3 
Angenommen - Adopte 

Abs. 5 Al. 5 

Engler Rolf (C, Al), Berichterstatter: Artikel 17 Absatz 5 steht 
ebenso wie Artikel 17a Absatz 2 im Zusammenhang mit 
Artikel 79a. Ich möchte Ihnen beliebt machen, dass wir im 
Zusammenhang mit Artikel 79a darüber befinden. 

Verschoben - Renvoye 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Sammeltitel - Titre collectif 

Bundesfinanzen 1996 
Finances federales 1996 

95.050 

Voranschlag der Eidgenossenschaft 1996 
Budget de la Confederation 1996 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 2613 hiervor - Voir page 2613 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 20. Dezember 1995 
Decision du Conseil des Etats du 20 decembre 1995 

A. Finanzrechnung 
A. Compte financier 

Finanzdepartement - Departement des finances 

614 Personalamt 
Antrag der Kommission 
3010.004 Stellenkontingent des Bundesrates/Lohnopfer, 
Etatpersonal 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Blocher und 8 Mitunterzeichnende) 
Festhalten 

614 Office du personnel 
Proposition de fa commission 
3010.004 Contingent des places en reserve du Conseil 
federal/«sacrifice salarial», personnel permanent 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Minorite 
(Blocher et 8 
Maintenir 

B. Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das 
Jahr 1996 
B. Arrete federal I concernant le budget pour l'annee 
1996 

Art. 2 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Blocher und 8 Mitunterzeichnende) 
Festhalten 

Art. 2 al. 1 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Blocher et 8 cosignataires) 
Maintenir 

Leuenberger Ernst (S, SO), Berichterstatter: Ich bedaure, 
dass der Herr Finanzminister nicht da ist, weil die letzte noch 
verbliebene Differenz eine ist, die ihn sehr hautnah angeht. 
Es geht um den Personalbestand. Sie erinnern sich, dass wir 
im Nationalrat zweimal klar verlangt haben, dass 400 Stellen 
zurückgegeben werden. Die Argumentation ist Ihnen vorge
tragen worden. Sie erinnern sich, dass der Ständerat ur
sprünglich gesagt hat, es müssten 252 Stellen zurückgege
ben werden. Er hat dann die Zahl - im Sinne eines Kompro
misses - auf 300 erhöht, nachdem der Bundesrat sehr ein
drücklich und sehr eindringlich darauf hingewiesen hatte, 
dass er die Stellen braucht, um die Aufgaben, die ihm vom 
Parlament übertragen worden sind, erfüllen zu können. 
Die Situation ist nun die: Heute früh hat der Ständerat in be
zug auf die Differenz mit dem Umdrehungszähler in der 
Rubrik 606, Zollverwaltung, unseren Beschlüssen nachge
geben. Diese Differenz existiert nicht mehr. Hingegen hat er 
eindeutig, nämlich mit 26 zu 9 Stimmen, an seinem Be
schluss, es seien bloss 300 Stellen zurückzugeben, festge
halten. 
Sie geben sich Rechenschaft darüber, dass dies nun die 
letzte Runde ist. Sollten wir uns in dieser Runde nicht eini
gen, muss eine Einigungskonferenz stattfinden. Sie werden 
gewiss auch dieses Faktum in Ihre Beurteilung einbeziehen. 
Wir haben nun die Situation, dass die Finanzkommission des 
Nationalrates heute getagt hat und Ihnen mit 14 zu 8 Stim
men beantragt, dem Ständerat zuzustimmen, sich also mit 
der Rückgabe von 300 Stellen begnügen wilL Sie werden ei
nen Sprecher der Minderheit hören, der den ursprünglich An
trag des Nationalrates vertritt. Die Differenz zwischen den 
beiden Positionen beträgt 100 Stellen oder - in Franken aus
gedrückt 10 Millionen Franken. 
Die Mehrheit der Finanzkommission beantragt Ihnen also Zu
stimmung zum Ständerat und damit die Ausräumung der 
letzten Differenz. Sie begründet das so, dass dem Stellenbe
gehren des Bundesrates entgegengekommen werden müs
se, weil es doch stark ausgewiesen sei. Sie erinnern sich, 
dass der Bundesrat darauf hingewiesen hat, dass er bei der 
Steuerverwaltung zusätzliche Stellen braucht. Er hat darauf 

dass er für die des 
Stellen braucht Er 

consistait a refuser au Conseil tedera! possibilite d'uti-
les 400 unites etaient liberees au Departement mili-

taire federal. La commission le Conseil des 
Etats se rallierait a son de vue. le 
Conseil des Etats maintenu tres 

sa de consistant a re-
""'""'rm a 300 unites, par rapport aux 200 postes 

contenus le projet du Conseil federal. 
Des lors, ce matin, notre Commission des finances s'est a 
nouveau reunie et a exarnine la situation. Etant donne le 
nombre de navettes qui ont eu lieu entre les Conseils, si 
nous n'acceptons pas la de compromis du Conseil 
des Etats de moins 300 unites, nous sommes contraints de 
passer par ta Conference de conciliation. Vous savez que 
cette procedure devrait rester exceptionnelle dans notre sys
teme bicameraL La commission a pense qu'il fallait, bien a 
contrecoeur pour certains d'entre nous, se ranger a la deci
sion du Conseil des Etats. Des lors, nous vous proposons 
d'en faire de meme. 
Nous avons estime qu'il n'appartenait pas a une Conference 
de concillation d'intervenir pour une position budgetaire, car 
cela pourrait constituer dans le futur un fächeux precedent, et 
parce que ce genre de conference doit servir a eliminer des 
divergences qui sont importantes dans le cadre legislatif, et 
non pas au niveau du budget. 
C'est pour ces motifs qu'a contrecoeur, je le repete, pour cer
tains d'entre nous, la majorite de la commission vous de
mande de vous rallier a la decision du Conseil des Etats et de 
refuser des lors la proposition de la minorite. 

Blocher Christoph (V, ZH), Sprecher der Minderheit: Ich ma
che Sie darauf aufmerksam, dass wir seit Jahren einen Auf
trag haben, welcher uns auch vom Volk gegeben worden ist 
und den wir zu erfüllen versprochen haben. Er heisst «Perso
nalplafonierung». Wir haben sogar ein entsprechendes Ge
setz erlassen. Dieses Gesetz wird nicht eingehalten. Wir ha
ben den Personalbestand seit Inkrafttreten des Gesetzes um 
12 Prozent erhöht. 
Es ist doch nicht die Meinung, dass wir Personalstellen, die 
wir im EMD reduzieren, an andere Orte verschieben. Jetzt er
höhen wir wieder um 100 Stellen. Das ist nicht in Ordnung. 
Wer in diesem Land arbeitet und Personal führt, weiss, dass 
in der hier vorhandenen grossen Personalmasse Stellen an 
einem Ort abgebaut und an einem anderen Ort eingesetzt 
werden können, ohne dass man den Gesamtbestand dau
ernd erhöht. Hier erhöhen wir aber. In einer solchen finanzi
ellen Lage ist das unverantwortlich. Es ist nicht unsere Sache 
zu sagen, wer in der Bundesverwaltung wo Stellen braucht. 
Aber wir haben die Gesamtzahl der Stellen vorzuschreiben. 
Nun weiss ich auch, dass man sich irgendwo einigen muss. 
Es ist der Vorschlag gemacht worden, man solle sich bei 350 
Stellen einigen: das wäre die Mitte. Wenn Sie jetzt keine Dif
ferenz schaffen, sondern dem Ständerat einfach nachgeben, 
dann kann man diese Einigung nicht mehr erzielen. Darum 
bitte ich Sie, in der Frage dieser 400 Stellen festzuhalten. Wir 
erfüllen damit einen Auftrag des Volkes, und es bringt über
haupt keine Schwierigkeiten, in einer so grossen Verwaltung 
mit diesem Stellenabbau fertig zu werden. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Leuenberger Ernst (S, SO), Berichterstatter: Es ist soeben 
behauptet worden, der Personalbestand hätte insgesamt 
noch zugenommen. Das trifft in dieser Form nicht zu. Erin
nern wir uns ich glaube, Herr Blocher, wir sassen sogar ge
meinsam in der Finanzkommission -: 1990/91 die Fi
nanzkommission. bis 1995/96 müsse der 

Ziel ist tatsächlich 
1991 
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Herr Blocher, ich habe in meinem vorherigen Departement 
den Tatbeweis erbracht, dass man in der Verwaltung rationa
lisieren kann. dass der Wille dazu besteht. Ich habe 5000 
Stellen soviel werden es im ganzen sein das 

Ich habe Ihnen hier dass 
ich bereit bin, alles dass die Bundesverwal
tung reformiert wird, dass sie durchleuchtet wird, dass wir 
nach Reserven Ausschau halten, dass wir umstrukturieren. 
Ich habe damals mit dafür gesorgt, dass im EMD 400 Stellen 
abgebaut werden konnten im Hinblick darauf, dass im Mo
ment besondere Bedürfnisse bestehen, dass man Stellen 
braucht Hätten wir damals nur 200 Stellen hätten 
Sie diese hier schön kassiert - in der Meinung, Sie hätten 
dem Bundesrat wieder einmal gezeigt, wo die Grenzen lie
gen. Wir hätten dann klammheimlich im laufe des Jahres 
noch einige Stellen umpolen können. Wir sind hier, so habe 
ich den Eindruck, das Opfer unserer Transparenz geworden. 
Ich habe Ihnen auch gesagt, wo es im Moment besonders 
brennt: bei der Steuerverwaltung, bei der EVK. Wir müssen 
auch die neuen Gesetze umsetzen: das Börsengesetz, das 
Kartellgesetz; hinzu kommen die Telecom, der Zivildienst 
usw. Ich könnte Ihnen nochmals nachweisen, was in der 
Bundesverwaltung alles umgelagert worden ist 
Ich teile auch die Meinung, dass man bei der grossen 
Gesamtzahl nicht um zehn Stellen feilschen soll. Ich weise 
Sie aber darauf hin, dass ich immerhin bereit bin, Ihnen bis 
zur Hälfte entgegenzukommen. Der Bundesrat hat Ihnen die 
Rückgabe von nur 200 Stellen beantragt, Sie wollten 
400 Stellen, im Moment sind wir bei 300 Stellen; das muss 
einfach gehen. Ich habe langsam den Eindruck, dass wir tun, 
reformieren, machen und sagen können, was wir wollen: Sie 
wollen - einfach gesagt - Ihr Opfer haben. Das können Sie 
tun; wir akzeptieren jeden Antrag, den Sie uns stellen. Aber 
ich wäre auf der anderen Seite auch froh, wenn Sie uns hin 
und wieder das Vertrauen aussprechen würden: dass wir 
wissen, was wir zum Vollzug in diesem Laden brauchen, und 
dass wir alles daransetzen, Ihnen wieder Vorschläge zur wei
teren Rationalisierung zu unterbreiten. 
Ich bitte Sie, nun zu entscheiden, wie Sie wollen. Ich war aber 
relativ froh zu hören, dass die Mehrheit Ihrer Kommission für 
Einlenken auf den Beschluss des Ständerates ist 

Namentliche Abstimmung - Vote nominatif 
(Ref.: 0180) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour la proposition de la majorite: 
Aeppli Wartmann Regine, Alder, von Allmen, Banga, Bau
mann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Beguelin, Ber
berat, Bircher Peter, Blaser, Bodenmann, Borel Franqois, 
Bühlmann, Caccia, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, Christen, 
Comby, Couchepin, de Dardel, Dormann, Ducrot, Dünki, Du
praz, Durrer, Epiney, Fasel Hugo, von Feiten, Filliez, Goll, 
Gonseth, Grendelmeier, Grobet, Grass Jost, Grossenbacher, 
Guisan, Günter Paul, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hämmer
le, Herczog, Hess Peter, Hilber, Hochreutener, Hollenstein, 
Hubacher, Hubmann, lmhof, Jeanpretre, Jutzet, Kühne, Lan
genberger, Ledergerber, Leemann, Leuenberger Ernst, Lo
retan Otto, Lötseher, Maury Pasquier Liliane, Meier Hans, 
Meier Samuel, Meyer Theo, Müller Hemmi Vreni, Nabholz, 
Ostermann, Pelli Fulvio, Philipona, Pini, Rechsteiner Paul, 
Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth Maria, Ruckstuhl, Ruffy, 
Sandoz Marcel, Schmid Odilo, Schmied Walter, Semadeni, 
Spielmann, Stamm Judith, Strahm Rudolf, Straumann, 
Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät Alexander, 
Tschuppert Karl, Vermot, Vogel Daniel, Vollmer, Weber 
Agnes, Wiederkehr, Zapfl, Zbinden, Ziegler Jean, Zisyadis, 
Zwygart (100) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen: 
Valent pour Ja proposition de la minorite: 
Aregger, Bangerter, Baumberger, Bezzola, Binder, Blocher. 
Bonny, Borer Roland, Bortoluzzi, Brunner Toni, Cavadini 
Adriano, Deiss, Dettling, Dreher, Eberhard Anton, Egerszegi, 
Eggly, Engelberger, Engler, Fehr Hans, Fehr Usbetli, Fi-
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Föhn. Freund, 
Giezendanner, Gros 

Fritz 

Gusse!. Hasler, Heberlein, 
Rudolf, Kofmel, Kunz, Leu 

Moser, Müller Erich. 

Sandoz Scherrer Scheurer 
Schmid Samuel, Seiler Hanspeter, Simon, 
Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Stucky, Vallendar 
Dorle, Vetterli, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler (69) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Ruf (1) 

Stimmen nicht Ne votent pas: 
Aguet, Baumann Alexander, Bührer Gerold, Columberg, Da
vid, Diener, Ehrler, Eymann Christoph, Fankhauser, Frey 
Walter, Fritschi Oscar, Gross Andreas, Gysin Hans-Rudolf, 
Haering Binder, Jans, Jöri, Lachat, Lauper, Marti Werner, 
Maspoli, Mühlemann, Pidoux, Ratti, Schenk, Scharrer Wer
ner, Steinegger, Steiner Rudolf, Tschopp, Wyss William (29) 

Präsident, stimmt nicht President, ne vote pas: 
Leuba (1) 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

95.024 

Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen. 
Staatsvertrag mit den USA 
Entraide internationale 
en matiere penale. Traite 
avec les Etats-Unis d' Amerique 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 2620 hiervor - Voir pa9e 2620 ci-devant 

Art. 17a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich, 
in der Regel innert neun Monaten. Sie entscheidet ohne Ver
zug. 
Minderheit 
(Poncet, Allenspach, Schmid Samuel, Stamm Luzi) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 
.... Aufsichtsbehörde intervenieren oder das Verfahren über
nehmen. 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 17a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 
L'autorite competente traite !es demandes avec celerite. en 
regle generale dans un delai de neuf mois. Elle statue sans 
delai. 
Minorite 
(Poncet, Allenspach. Schmid Samuel, Stamm Luzi) 
Adherer au projet du Conseil fedc~ral 
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Al. 2 
.... de surveillance ou reprendre lui-meme la pro-
cedure. 
Al. 3 
Adherer au du Conseil federal 

Abs. 1 Al. 1 

Schmid Samuel (V, BE), Sprecher der Minderheit: Ich 
nehme den Minderheitsantrag Poncet auf und beantrage Ih
nen, dem Entwurf des Bundesrates zuzustimmen. 
Der Unterschied zwischen dem Minderheits- und dem Mehr
heitsantrag liegt darin, dass die Mehrheit die zuständige Be-
hörde verpflichten will, in der innert neun Monaten zu 
entscheiden. Unseres Erachtens eine derartige Präzisie-
rung kontraproduktiv: 
1. Vorerst einmal ist festzustellen, dass es ohnehin blass um 
eine Ordnungsvorschrift geht: wenn neun Monate überschrit
ten werden, passiert eigentlich nichts. 
2. Ich verweise nochmals darauf, dass 95 Prozent oder mehr 
der 15 000 bis 20 000 Rechtshilfefälle pro Jahr die Verwal
tung oder die Gerichte problemlos durchlaufen. Der Hinweis, 
dass man in der Regel neun Monate Zeit habe, ist all diesen 
Fällen eher hinderlich als förderlich. Jedenfalls wird er in der 
Tendenz eher dazu führen, dass die Frist annähernd ausge
nutzt wird, weil man sie ja hat, und nicht dazu, dass ohne Ver
zug entschieden wird. 
Insgesamt wollen wir alle dasselbe: Die Behörden sollen 
ohne Verzug entscheiden. Diese Richtlinie ist bereits im Text 
des Bundesrates enthalten. Wir glauben, dass die Formulie
rung der Mehrheit für diese Zielsetzung nicht mehr heraus
holt. 
Ich bitte Sie, der Minderheit respektive dem Bundesrat zuzu
stimmen. 

von Feiten Margrith (S, BS): Hauptziel der Revision ist laut 
Botschaft die Beschleunigung des Rechtshilfeverfahrens. 
Dieses Beschleunigungsgebot soll nun in Artikel 17a aus
drücklich verankert werden. Die vom Bundesrat vorgeschla
gene Umsetzung ist jedoch recht halbherzig ausgefallen. 
Deshalb bitte ich Sie namens der SP-Fraktion, dem Vor
schlag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen und den An
trag der Minderheit abzulehnen. 
Jährlich gelten etwa 500 aller Rechtshilfebegehren als Pro
blemfälle. Dazu zählen fast ausnahmslos die Verfahren, die 
umfangreiche Vermögensdelikte betreffen. Neben den aus
gebauten Rekursmöglichkeiten ist es der Überlastung und 
Uberforderung der zuständigen kantonalen Behörden zuzu
schreiben, dass wichtige Rechtshilfeverfahren jahrelang ver
schleppt werden können. Der Bundesrat bestreitet diesen 
Missstand nicht. Er konnte sich jedoch nicht dazu aufraffen, 
wirklich griffige Bestimmungen zur Beschleunigung des Ver
fahrens vorzusehen. In diesem neuen Artikel 17a be
schränkte er sich im wesentlichen auf Appelle an die zustän
digen Behörden. Dies genügt jedoch nicht. 
Dem Beschleunigungsgebot im innerstaatlichen Verfahren 
soll in zwei Punkten Nachdruck verschafft werden: 
1 . Die Rechtshilfegesuche sollen in der Regel innerhalb von 
höchstens neun Monaten abgeschlossen werden. Die inter
departementale Arbeitsgruppe hatte die zeitliche Zielvorgabe 
in ihrem Entwurf vorgesehen. Diese Zahl wurde aufgrund ei
ner durchschnittlichen Evaluation der für die einzelnen Pha
sen des Verfahrens benötigten Zeit festgelegt. Diese kon
krete Zeitangabe unterstützt das allgemeine Beschleuni
gungsgebot und macht im Falle von Verfahrensverschlep
pungen deutlich, dass dies dem Willen des Gesetzgebers 
widerspricht. Die Frist von neun Monaten soll also ausdrück
lich verankert werden. Dies wurde auch im Postulat Dormann 
(91.3098) verlangt. 
2. Bei ungerechtfertigten Verzögerungen soll der zuständi
gen Bundesbehörde nicht nur eine Interventionsmöglichkeit 
gegenüber den kantonalen Behörden eingeräumt werden, 
sondern auch die Kompetenz, das Verfahren zu überneh
men. Diese Kompetenzerweiterung zugunsten der Bundes
behörden drängt sich insbesondere dann auf, wenn die Ver-

zögerungen auf kantonaler Ebene auf fehlende Routine und 
Fachkenntnisse zurückzuführen sind. Da kommt man mit Ap
pellen, die Gesuche seien beförderlich zu behandeln, nicht 
sehr weit. 
In den Kantonen Zürich, Genf und Tessin 
hörden über mit der 
Routine; hier es wenig geben. Problem 
stellt sich in anderen Kantonen, die selten Rechtshilfegesu
che zu bearbeiten haben. Nicht nur die Zusatzarbeit für die 
ohnehin überlasteten Untersuchungsrichterinnen und Unter
suchungsrichter kann zu Verzögerungen führen, sondern 
auch die Tatsache, dass es sich rechtlich um recht komplexe 
Fälle von internationaler politischer Bedeutung handeln 
kann. Der Faktor Zeit spielt eine grosse Rolle. Wenn z. B. 
Bankkonten sichergestellt werden müssen, muss das schnell 
passieren, sonst ist das Geld sicher schon weg. 
Zahlreiche hoffnungslos überforderte Kantonsbehörden wer
den eine Übernahme des Verfahrens durch die Bundesbe
hörden begrüssen. 
Gegenüber den USA gilt die Bundeskompetenz schon jetzt. 
So konnte das Bundesamt Dokumente zu den Marcos-Gel
dern, auf welche die Philippinen fünf Jahre warten mussten, 
der US-Regierung bereits nach wenigen Monaten ausliefern. 
Eine zweite Marcos-Affäre kann sich die Schweiz nicht lei
sten. 
Ich bitte Sie also, diesen zwei Verbesserungen zuzustim
men. Der Bundesrat ist in seinen Vorschlägen weit hinter die 
Vorgaben der PUK EJPD sowie den Entwurf der interdepar
tementalen Arbeitsgruppe von 1991 zurückgegangen. Er hat 
dem umsichtigen Entwurf der interdepartementalen Arbeits
gruppe sämtliche vorhandenen Zähnchen gezogen. 
Setzen wir diese Zähnchen also wieder ein, damit wir glaub
würdig sind und ein Rechtshilfegesetz verabschieden kön
nen, das diesen Namen auch verdient! Die Verbesserungen 
bedeuten ein deutliches Signal gegenüber den kantonalen 
und ausländischen Stellen, dass es dem Gesetzgeber mit 
der Beschleunigung der Rechtshilfeverfahren Ernst ist. 

Dormann Rosmarie (C, LU): Die CVP-Fraktion unterstützt 
ein beschleunigtes Verfahren in der internationalen Rechts
hilfe. Wir wollen damit klar zum Ausdruck bringen, dass die 
internationale Rechtshilfe ihrem Namen - Recht auf Hilfe -
besser gerecht wird. Obwohl der grösste Teil der Rechtshil
fegesuche innert kurzer Fristen abgeschlossen wird, fallen 
gerade die grossen Geschäfte nicht unter diese Praxis. Ich 
erinnere an den Fall Marcos, der bald sein zehnjähriges Be
stehen in unseren Justizmühlen feiert. 
Die Absicht, Gesuche auf Rechtshilfe in der Regel innert 
neun Monaten zu entscheiden, macht die Einschränkung der 
heute uferlosen Beschwerdemöglichkeiten notwendig. Es ist 
schliesslich nicht neu, dass für die Behandlung von Fluchthil
fegesuchen Fristen gesetzt werden. Ich erinnere Sie an die 
Vorgabe von sechs Monaten im Asylgesetz, während der in 
der Regel die Asylgesuche entschieden werden sollen. Dort 
sind Menschen betroffen, in der vorliegenden Sache geht es 
um Gelder. Aber beide haben eines gemeinsam: beide sind 
auf der Flucht. 
Namens der CVP-Fraktion bitte ich Sie, in Artikel 17a mit der 
Mehrheit zu stimmen und damit zum Ausdruck zu bringen, 
dass die Behandlung von Rechtshilfegesuchen in der Regel 
innert neun Monaten abgeschlossen sein soll. 

Engler Rolf (C. Al), Berichterstatter: Artikel 17a enthält das 
Gebot der raschen Erledigung. Es geht hier also um eine der 
Zielsetzungen des Gesetzes. Dieser Grundsatz wird wörtlich 
erwähnt, obwohl das Prinzip der beförderlichen Behandlung 
eigentlich zu den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen ge
hört. 
Die Mehrheit möchte nun noch eine Ergänzung vornehmen, 
indem eine Neun-Monate-Regelung hinzugefügt wird. Es ist 
richtig, dass es sich dabei um eine Ordnungsvorschrift han
delt. Kollege Schmid Samuel hat darauf hingewiesen. 
In der Beratung der Kommission stellten wir uns verschie
dene Fragen: Einmal fragten wir uns, ob solche zeitliche Be
schri:lnkungen im schweizerischen Prozessrecht üblicf1 sind. 
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Wir haben festgestellt, dass es Regelungen z. B. 
beim Asylverfahren gibt. Wir haben ganze Bereiche -
z. B. im Baubewilligungsverfahren -, wo es Ord

nicht 
Dann haben wir uns 
95 Prozent der Fälle ""'""''"'" 

Führt es in diesen 
weil man die 

Neun-Monate-Frist ausnützt? Wir mehrheitlich zum 
Schluss gelangt, dass dem nicht so sein wird, sondern dass 
die einfachen Fälle auch künftig speditiv erledigt werden. 
Die Neun-Monate-Regelung hat demnach nurmehr Bedeu
tung für die 5 Prozent der schwierigen Fälle, die auch norma
lerweise sehr lange dauern. Hier hat die Neun-Monate-Rege
lung nur den Sinn, dass nach neun Monaten einmal Zwi
schenhalt gemacht werden muss und man schriftlich begrün
det, wieso und warum das Verfahren derart lange dauert. 
Es kommt etwas Zweites hinzu: Wir haben in Artikel 79a dem 
Bund die Möglichkeit gegeben, den Kantonen unter 
sen Voraussetzungen das Verfahren zu entziehen. Arti
kel 17a könnte auch ein Indiz sein, dass der Bund einem 
Kanton, der für ein Verfahren zu lange braucht, die Kompe
tenz entziehen könnte. 
Ich bin mit der Mehrheit der Meinung, dass diese Neun-Mo
nate-Regelung in den 5 Prozent der schwierigen Fälle die 
Möglichkeit des Zwischenhaltes und die Pflicht zur Begrün
dung bringt und damit gerade in den heiklen Fällen einen 
Fortschritt darstellt. Ich empfehle Ihnen, der Mehrheit zuzu
stimmen. 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: La majorite de la 
commission a considere qu'il etait indispensable de fixer un 
delai maximal pour la duree de la procedure. On ne peut pas 
entreprendre une revision legale qui a pour but de raccourcir 
les delais et de simplifier la procedure sans fixer formelle
ment un delai d'une duree maximale pour toutes les opera
tions. II est vrai qu'il s'agit d'un delai d'ordre et qu'il n'y a donc 
pas de sanction directe en cas de depassement du delai. 
Mais l'experience demontre aussi que la fixation d'un delai 
d'ordre dans la loi a incontestablement une influence et ne 
reste pas sans consequences. Notamment, la jurisprudence 
peut deduire des consequences, le cas echeant indirectes, a 
l'existence d'un tel delai d'ordre. On ne peut donc pas parler 
d'une disposition qui est purement symbolique. 
Je rappellerai simplement que, par exemple, le Tribunal fede
ral, dans l'affaire Berlusconi, vient de statuer dans des delais 
relativement rapides. Je pense que la proximite du debat par
lementaire d'aujourd'hui a peut-etre joue un certain röle. Sim
plement pour dire que les injonctions meme pretendument 
symboliques du legislateur ne sont pas inutiles pour influen
cer le travail des juges. 
Pour toutes ces raisons, la commission vous recommande, 
par 13 voix contre 5 et avec 1 abstention, d'accepter la pro
position de la majorite. 

Koller Arnold, Bundesrat: Es geht hier meines Erachtens 
nicht um eine Kardinalfrage. Wir sind uns ja alle einig, dass 
der eigentliche Zweck dieser Gesetzesrevision die Beschleu
nigung des Rechtshilfeverfahrens ist. Der Bundesrat ver
spricht sich diese Beschleunigung vor allem von der Ursa
chenbekämpfung. Wir setzen dort an, wo wir bisher Verzöge
rungen festgestellt haben: Wir schränken die Rechtsmittel 
ein, das heisst, wir lassen nur noch Rechtsmittel gegen die 
Schlussverfügung zu. Wir schränken die Beschwerdelegiti
mation, vor allem von Dritten, ein. Wir heben das Einsprache
verfahren auf. Wir geben dem Bundesamt für Polizeiwesen 
die Kompetenz, bei interkantonalen Fällen, wo Kompetenz
streitigkeiten auftreten können, eine sogenannte einzige Leit
behörde zu bestellen. Diese Massnahmen werden schliess
lich die erwünschte Beschleunigung bringen. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission verlangt dazu noch die Ein
führung dieser Neun-Monate-Regel. Ich zweifle daran, ob 
diese etwas bringt. Herr Schmid Samuel hat zu Recht gesagt, 
dass sie sogar kontraproduktiv sein könnte, indem sie auch 
in leichten Fällen dazu verleiten könnte, irgendwie ein Ruhe· 
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kissen zu gewähren: Man hat ja neun Monate Zeit. Bei ganz 
komplexen Fällen würde diese Ordnungsvorschrift auch nicht 
verhindern, dass als neun Monate dauern. Das 
Malaise würde nur noch 
Das ist der Grund. weshalb der Bundesrat mit Ihnen ist: 
Wir müssen beschleunigen. Wir haben die nötigen ein-
gesetzt, um die Beschleunigung zu erreichen. Eine blosse 
Ordnungsvorschrift aber, an die auch keine Sanktion an
knüpft, bringt unseres Erachtens nichts. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, dem Antrag der Minderheit zu
zustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2 Al. 2 
Verschoben - Renvoye 

Abs. 3-AI. 3 
Angenommen - Adopte 

77 Stimmen 
38 Stimmen 

Art. 18; 20a; 21 Abs. 2-4; 22; 24; 25 Abs. 2, 5; 26; 27 
Abs. 1; 28 Abs. 3; 34; 35 Abs. 2; 37 Abs. 2; 38 Abs. 1, 2; 
44; 48 Abs. 2; 49 Abs. 2; 50 Abs. 1; 52 Abs. 1; 54; 55 
Abs. 1, 3; 59; 63 Abs. 1-3; 65; 65a; 66 Sachüberschrift, 
Abs. 2; 67 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 18; 20a; 21 al. 2-4; 22; 24; 25 al. 2, 5; 26; 27 al. 1; 28 
al. 3; 34; 35 al. 2; 37 al. 2; 38 al. 1, 2; 44; 48 al. 2; 49 al. 2; 
50 al. 1; 52 al.1; 54; 55 al. 1, 3; 59; 63 al. 1-3; 65; 65a; 66 
titre median, al. 2; 67 
Proposition de fa commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 67a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Ist die Tat schwerwiegend und von internationaler Tragweite, 
so kann eine Strafverfolgungsbehörde Beweismittel, die sie 
für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefor
dert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde eines 
Staates übermitteln, mit dem eine Rechtshilfevereinbarung in 
Strafsachen besteht, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht 
geeignet ist: 

Abs. 2, 3, 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4 
Streichen 

Antrag Schmid Samuel 
Abs. 5 
Streichen 

Antrag Sandoz Suzette 
Abs. 4, 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 6 (neu) 
Jede unaufgeforderte Übermittlung ist in einem Protokoll 
festzuhalten. 

Art. 67a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
(la modification ne concerne que le texte allernand) 
Al. 2, 3, 5 
Adherer au projet du Conseil tederal 
Al. 4 
Biffer 
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Al. 
Bitter 

Al. 4. 5 
du Conseil federal 

T oute transmission spontanee doit 
verbal. 

dans un proces-

Sandoz Suzette (L, VD): L'article 67a illustre peut-etre de 
maniere particulierement frappante le a resoudre 
que nous avons evoque lors de l'entree en matiere, c'est-a
dire la recherche de cette de quadrature du cercle: ne 
pas laisser les criminels impunis, assurer le respect du prin
cipe d'innocence jusqu'a preuve de la culpabilite, et - mais 
9a. c'est nous qui l'ajoutons dans l'alinea 6 (nouveau) - es
sayer d'eviter quand meme les risques d'abus de pouvoir de 
la part des autorites. 
En effet, pour eviter que se developpe trop facilement la 
grande criminalite internationale, il est probablement neces
saire d'introduire cette procedure nouvelle de la transmission 
spontanee qui donne la possibilite aux autorites judiciaires de 
transmettre des informations, ou des moyens de preuve, en 
dehors de la procedure d'entraide proprement dite. Mais 
vous pensez bien que si on donne cette possibilite de ma
niere que les autorites puissent agir plus rapidement que ne 
le permet le respect de la procedure normale, il faut accorder 
certaines garanties a la personne poursuivie. 
Le Conseil federal a essaye, dans le projet d'article 67a, de 
tenir compte de ceci, en distinguant les moyens de preuve 
d'une part, des informations d'autre part, et en distinguant les 
domaines dans lesquels ces deux notions s'appliquent. 
Transmettre des moyens de preuve, c'est transmettre, le cas 
echeant, le moyen de condamner. On ne sait pas si ces 
moyens de preuve sont transmis apres qu'ils ont fait l'objet 
d'une procedure contradictoire, apres qu'il y a eu la possibi
lite d'en verifier le bien-fonde ou pas. C'est vrai que, quelque
fois, il peut etre necessaire de transmettre rapidement ces 
moyens de preuve. 
Mais comme c'est grave de les transmettre parce qu'ils peu
vent avoir des consequences lourdes dans d'autres pays 
pour les personnes concemees, il faut en exclure - ce que 
fait l'alinea 4 du projet du Conseil federal - le domaine du se
cret. Dans ce domaine-la, on ne peut pas livrer des moyens 
de preuve en dehors d'une procedure d'entraide. La menace 
est trop grande par rapport aux droits de la personnalite, par 
rapport aux droits de l'innocent presume tel jusqu'a ce qu'il 
soit prouve coupable. 
Comme le Conseil federal a considere - et on ne peut s'em
pecher de le suivre sur ce point qu'il ne fallait pas pour 
autant que le domaine du secret soit totalement exclu d'une 
transmission spontanee, il a envisage, a l"alinea 5, la trans
mission spontanee d'informations. L'inforrnation, c'est un 
rapport, c'est une indication, ce n'est pas un moyen de 
preuve. C'est donc que!que chose de beaucoup plus leger. 
Je pense que les alineas 4 et 5 sont inseparables l'un de 
l'autre, et je dois dire que le travail qu'a fait la commission en 
gardant l'alinea 5 et en biffant l'alinea 4 est un travail de Gri
bouille, un travail illogique, parce qu'en maintenant l'alinea 5 
tout en biffant l'alinea 4, cela signifie que non seulement eile 
autorise la transmission des moyens de preuve pour tout, y 
compris le domaine du secret, mais encore qu'elle admet de 
surcro1t, pour le domaine du secret, la transmission de l'infor
mation. C'est quand meme un peu beaucoup, il a dü y avoir 
erreur de sa part. 
Les alineas 4 et 5 sont incontestablement lies: si vous repre
nez l'alinea 4 qui est fondamental pour le respect de certains 
droits de la personne - encore une fois, on est presume in
nocent jusqu'a ce que l'on soit prouve coupable --, le domaine 
du secret est un domaine trop delicat pour que l'on puisse to
lerer la transmission spontanee de moyens de preuve, alors 
l'alinea 5 se justifie. Restons donc fideles aux alineas 4 et 5 
du projet du Conseil federal. 

tA; 
',· 

Mais si le groupe liberal, dont je me fais propose 
aussi l'introduction d'un alinea 6 (nouveau), pour assu-
rer une protection contre ce troisieme que j'avais evo-

dans l'entree en matiere, a savoir d'un abus 
II faut une trace de la 

ciu,,,cic,"' part dans les dossiers. L'alinea 6 vous propose de 
obligatoire la verbalisation de cette operation de 

transmission spontanee, et cet alinea 6 est indispensable, 
quelle que soit la solution pour laquelle vous optez en fin de 
compte: que ce soit celle du Conseil federal, que je vous pro
pose de suivre aux alineas 4 et 5, d'accord avec le groupe 
liberal, ou que ce soit celle de la commission, l'alinea 6 (nou
veau) est la seuie garantie qu'il n'y aura pas un arbitraire ab
solu dans cette transmission spontanee. II faut qu'il reste une 
trace. 
Voila la raison des trois propositions que j'ai faites au nom du 
groupe liberal. 

Schmid Samuel (V, BE): Ich beantrage Ihnen, den Antrag 
Sandoz Suzette zu unterstützen. 
An sich gibt es zwei Systeme, die in sich logisch sein könn
ten: Entweder ist es jenes, das Frau Sandoz mit ihrem Antrag 
will, oder aber jenes, in dem beide Absätze gestrichen sind, 
also die Absätze 4 und 5. Absatz 6 gemäss Antrag Sandoz 
Suzette ist speziell zu behandeln. Weshalb? Auch wir gehen 
davon aus, dass die mit derartigen Geschäften betrauten Or
gane eine praktikable und vom Gesetzgeber abgesegnete 
Praxis in bezug auf diesen Informationsaustausch haben sol
len. Sie sollen nicht im Dunkel- oder im Graubereich der Ille
galität Informationen austauschen müssen. Aber diese Ab
sicht kann nicht dazu führen, dass jetzt die Denunziation ei
gentlich absolut schrankenlos erfolgen kann, also auch in 
Bereichen, in denen wir im inländischen Recht unbestritte
nermassen und zu Recht Berufsgeheimnisse etablieren und 
sie auch schützen. Was im inländischen Recht unter dem Be
rufsgeheimnis geschützt ist, das kann hier im internationalen 
Verkehr legal gebrochen werden. Nun funktionieren Telefo
nate nicht nur in eine Richtung, sie funktionieren auch in die 
andere Richtung. Mit anderen Worten: Der Geheimbereich 
kann beispielsweise durch mündliche Hinweise gegenüber 
dem Ausland geöffnet werden. Im Rückruf an eine andere 
Schweizer Amtsstelle wird er dann im Inland geöffnet. Damit 
ist das Berufsgeheimnis gebrochen. Hier stimmt etwas nicht. 
Ich möchte nicht so weit gehen und das Bemühen im Entwurf 
des Bundesrates generell bekämpfen und den ganzen Artikel 
zur Streichung beantragen. 
Ich glaube, wir müssten hier Legalität schaffen, aber doch so 
klar, dass wir nicht ebenso berechtigte Interessen in bezug 
auf diesen Geheimbereich plötzlich durchlöchern oder über
haupt verunmöglichen. Der Antrag Sandoz Suzette, der da
von ausgeht, dass Beweismittel in bezug auf den Geheimbe
reich nicht unter Artikel 67a Absätze 1 und 2 fallen, scheint 
mir begründet; Absatz 4 darf, mit anderen Worten, nicht ge
strichen werden. Absatz 5 betrifft eigentlich nur die Informa
tion. Wenn er stehenbleibt, ist das System wieder nicht lo
gisch. Entweder wird er gestrichen, wie ich es beantrage, 
oder aber er bleibt stehen, aber dann nur zusammen mit 
Absatz 4. Also ist mein Antrag in bezug auf Absatz 5 ein 
Eventualantrag zu demjenigen von Frau Sandoz. Wenn sie 
nicht obsiegen sollte - was diese Gefahr mit sich brächte, die 
ich jetzt beschrieben habe-, ist gemäss Eventualantrag über 
die zusätzliche Streichung von Absatz 5 zu entscheiden. 
Dann ist das System zwar noch nicht gerettet, aber in sich 
wieder logisch. 
Ich bitte Sie, von dieser Präzisierung meines schriftlich aus
geteilten Antrages Kenntnis zu nehmen, und bitte im übrigen 
den Bundesrat, was auch passieren mag, sich doch dafür 
einzusetzen, dass die ganze Problematik bei der Lesung im 
Ständerat noch einmal a fond überlegt wird. Insgesamt 
scheint mir Artikel 67a noch nicht glücklich genug formuliert 
zu sein, damit wirklich auch das erreicht werden kann, was 
wir erreichen wollen, und damit nicht Rechtsinstitute aus den 
Angeln gehoben werden, die wir nicht relativieren oder ge
fährden wollen. 
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Ich bitte Sie in diesem Sinne, dem 
zustimmen oder allenfalls. wenn er 
nen zu Absatz 5 

der dass wir rechtsstaatliche Schranken brauchen. 
Der Bundesrat hat die Spontanrechtshilfe für alle Delikte 
grundsätzlich und die Schranken in den 
Absätzen 4 und also vor allem beim Beweismittel und im 
Geheimbereich, Wir wollten das nicht tun. Wir 
möchten nicht, dass einfach für alle Delikte ungeachtet der 
Schwere und der der Tat für einen Staat Rechts
hilfe geleistet wird. 
Deshalb haben wir in Absatz 1 Schranken eingebaut. Es 
handelt sich um drei Schranken: Einmal muss es sich um 
eine schwerwiegende Tat handeln, zum zweiten muss sie 
von internationaler sein, und zum dritten leisten wir 
nur jenen Staaten Spontanrechtshilfe, mit denen wir einen 
Staatsvertrag, ein Rechtshilfeabkommen, haben. Damit sind 
gewisse Verfahren in diesen Staaten garantiert. 
Diese Einschränkung war eine rechtsstaatlich wichtige Ein
schränkung. Wir sind aber mit den doch interpretationsbe
dürftigen Rechtsbegriffen der «schwerwiegenden Tat» und 
der «internationalen Tragweite» vom Tatbestandsmerkmal 
her noch nicht so weit, wie wir das gerne hätten. Wir wären 
sehr froh, wenn der Ständerat da noch etwas nachfassen 
und eine Verbesserung bewirken könnte. 
Diese Einschränkung hatte zur Folge, dass wir gemäss An
trag zu Absatz 4 zulassen möchten, dass auch Informationen 
im Geheimbereich übermittelt werden können; dies im Ge
gensatz zum Bundesrat, der ein anderes Konzept beantragt. 
Wir haben auch lange darüber diskutiert, ob Absatz 5 eben
falls zu streichen sei, und sind einheitlich zum Schluss ge
kommen, dass wir ihn nicht streichen möchten. So ist eine 
verfahrensmässige Kontrolle möglich, weil gerade diese In
formationen aus dem Geheimbereich wiederum zur Begrün
dung eines Rechtshilfegesuches gebraucht werden und da
mit verfahrensmässig die rechtsstaatlichen Schranken gezo
gen sind. 
Frau Sandoz beantragt Ihnen zudem einen neuen Absatz 6. 
Wir haben das in der Kommission nicht diskutiert. Ich bin 
aber der Meinung, dass Frau Sandoz recht hat: Man muss 
eine Übermittlung grundsätzlich nachvollziehen können, eine 
Spur muss verfolgbar sein; man kann nicht einfach irgend
wem, ohne Aktennotizen und ohne Spuren zu hinterlassen, 
Mitteilungen machen. Das gehört auch zu den Prinzipien des 
Strafrechts. Die Kommission wäre vermutlich mit diesem An
trag einverstanden gewesen. Persönlich werde ich ihn unter
stützen. 
Sie haben also über zwei Modelle abzustimmen: Da ist ein
mal das Modell des Bundesrates, wobei wir bereits über 
Absatz 1 befunden haben. Der Bundesrat wollte die Ein
schränkung beim Geheimbereich machen. Wir haben die 
Einschränkung bei Absatz 1 gemacht. Zum zweiten stellt sich 
die Frage: Wollen wir, nachdem wir schon bei Absatz 1 eine 
Einschränkung gemacht haben, bei Absatz 4 die zusätzliche 
Einschränkung einführen, dass wir im Geheimbereich keine 
Informationen weitergeben wollen? 
Der Antrag Schmid Samuel hätte eine gewisse Konsequenz, 
weil auch in Absatz 5 der Geheimbereich tangiert wird. Mit 
diesem Antrag würde sicherlich wieder ein System gebildet, 
das in sich kohärent wäre. 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: II taut etre bien 
conscient que le probleme de la transmission spontanee des 
informations et des moyens de preuve entre juges suisses et 
juges etrangers est un des problemes essentiels de cette re
vision. C'est un des deux points sur lesquels les juges pe
naux qui s'occupent de l'entraide judiciaire internationale 
dans notre pays insistent le plus. 
1. Vous savez qu'effectivernent, depuis quelques annees, !es 
juges de differents pays, surtout en Europe, ont pris l'habi
tude de collaborer parce qu'ils sont confrontes a des enque
tes dans leur pays respectif qui portaient finalernent sur le 
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meme 

nanciereS tntPrr1::>t1nn1::>l,>C: 

2. Nous discutons 
bleme des rm,cc»rn-,c»-nc,ntc 

les banques, par fiduciaires ou par 
donc par le systeme bancaire ou 
reste, il n'y a pas de discussion ni 
ferentes orcmcls11:1or1s 
Quelle la premiere proposition? C'est celle de la majorite 
de la commission qui demande que les moyens de preuve 

faire l'objet de transmissions spontanees entre ju
ges, mais eile pose des conditions il n'est pas vrai qu'il 
n'existe aucune garantie qui sont retenues a l'alinea 1 er de 
l'article 67a. Seit dit entre parentheses, ces conditions ont 
ete imaginees a l'epoque en commission par M. Poncet qui 
representait le Parti liberal. Ces conditions sont que les faits 
doivent etre graves, parce qu'on n'a pas voulu que sur des af
faires meme de dimension moyenne ou des cas bagatelles il 
y ait des transmissions spontanees par le juge. II faut une 
portee internationale et, surtout, il taut que la Suisse seit liee 
par une convention d'entraide avec le pays tiers, ce qui 
donne precisement !es garanties d'une justice conforme aux 
droits de la defense et aux exigences de la Convention euro
peenne des droits de l'homme, d'autant plus que cette exi
gence existe egalement en application de l'article 2 de la pre
sente loi. 
De plus, il y a une condition supplementaire et qui vaut non 
seulement, comme precise a l'alinea 5, pour les informations, 
mais egalement pour les moyens de preuve. II taut que cette 
demarche spontanee du juge seit de nature a permettre dans 
le pays tiers l'ouverture d'une demande d'entraide avec la 
Suisse. 
Je pense donc que les garanties sont bien donnees par la 
proposition de la majorite de la commission: ces garanties 
sont tout a fait suffisantes et donnent des assurances quant 
a l'application des regles essentielles des droits de la de
fense. Ce n'est pas en Suisse, s'agissant d'une procedure 
d'entraide qui est une fin de procedure d'execution, qu'il taut 
eriger comme obstacle essentiel le principe de l'innocence 
presumee. Ce n'est pas au juge suisse de faire ce travail. 
Dans la mesure ou nous avons affaire a une juridiction d'un 
Etat etranger qui respecte les droits de l'homme et qui res
pecte donc, par definition, la presomption d'innocence, c'est 
a ce juge-la de faire application de ce principe et nous 
n'avons pas, sous pretexte d'innocence presumee, a empe
cher la transmission de documents et d'informations abso
lument capitales pour une poursuite penale, s'agissant de 
crimes. 
Que faut-il penser de la proposition Sandoz Suzette aux 
alineas 4 et 5, qui en fait - je fais abstraction de l'alinea 6 
qu'elle veut rajouter, on en parlera plus tard - retablit le projet 
du Conseil federal? A mon avis, cette proposition n'est pas 
conforme a la Convention relative au blanchiment, au depis
tage, a la saisie et a la confiscation des produits du crime. 
L' article 1 O de cette convention du Conseil de I' Europe, sur 
laquelle les juges penaux fondent d'ailleurs toutes leurs exi
gences et leurs revendications par rapport a ce probleme de 
transmission spontanee de moyens de preuve et d'informa
tions, prevoit que les Etats sont o-bli-ges, veritablement obli
ges, de respecter la transmission spontanee des informa
tions. C'est la quese pose alors un probleme de vocabulaire 
extremement important. 
Le Conseil federal, avec l'appui de Mme Sandoz, veut nous 
faire croire qu'il y a une distinction entre les informations 
d'une part, et les moyens de preuve d'autre part. Or, cette 
distinction n'existe pas dans la convention du Conseil de l'Eu
rope, c'est une invention de l'administration federale. A mon 
humble avis mais c'est aussi celui des juges penaux de no
tre pays -, cette distinction ne joue pas parce qu'une informa
tion se doit d'etre complete. Cela implique que l'on informe le 
juge du pays tiers du contenu exact des faits relates. II est 
evident qu'une informalion tronquee n'est pas interessante 
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en matiere de pour donner une information 
complete, il taut dire ce y a a l'interieur des documents, 
sinon, on perd son temps, on ne fait pas de la justice, on pro-

les criminels. Cette distinction entre les de 
et l'information ne tient pas, a mon avis, au vu droit 

Quanta la proposition Schmid Samuel, c'est la pire de toutes. 
Elle viole ouvertement le droit international, car eile empeche 
non seulement la transmission des moyens de preuve, mais 
aussi la transmission de simples renseignements, de faits 
relates de deuxieme main, eile empeche toute transmission 
quelconque de renseignements, d'informations ou de moyens 
de preuve. Elle est tout a fait contraire a nos obligations inter
nationales, elle constitue un obstacle total a une bonne colla
boration entre les juges au niveau international. 
Pour toutes ces raisons, je vous invite a voter la proposition 
de la majorite. Nous avons pose des conditions qui restrei
gnent la transmission spontanee de moyens de preuve et 
d'informations par le juge. Ces conditions sont suffisantes, le 
systeme prevu par la majorite de la commission permet une 
bonne collaboration entre juges au plan international. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est /evee a 13 h 00 

N 20 decembre 1995 
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Zwölfte Sitzung - Douzieme seance 

Mittwoch, 20. Dezember 1995 
Mercredi 20 decembre 1995 

15.00 h 

Vorsitz - Presidence: 
Leuba Jean-Fram;:ois (L, VD)/Stamm Judith (C, LU) 

95.024 

Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen. 
Staatsvertrag mit den USA 
Entraide internationale 
en matiere penale. Traite 
avec les Etats-Unis d' Amerique 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 2635 hiervor -Voir page 2635 ci-devant 

Art. 67a (Fortsetzung) -Art. 67a (suite) 

Koller Arnold, Bundesrat: Bei Artikel 67a geht es in der Tat 
um eine wichtige Neuerung im Rechtshilfegesetz, übrigens 
um eine Neuerung, wie sie schon in internationalen Verträ
gen vorgespurt wurde. In der Geldwäschereikonvention des 
Europarates findet sich eine analoge Bestimmung. Auch in 
der sogenannten Psychotropen- und Betäubungsmittelkon
vention der Uno finden Sie eine ähnliche Bestimmung, die wir 
nun hier innerstaatlich regeln. 
Worum geht es? Sie wissen, dass vor allem das organisierte 
Verbrechen nach dem Prinzip der Arbeitsteilung und der An
onymität arbeitet und daher oft versucht, sich durch gezieltes 
Setzen von einzelnen Tatbestandselementen in den unter
schiedlichen Ländern der Strafverfolgung zu entziehen. Als 
Gegenmittel sehen diese internationalen Konventionen und 
dieser neue Artikel 67a vor, dass die Strafverfolgungsbehör
den auch unaufgefordert Beweismittel und Informationen 
austauschen können - allerdings nicht schrankenlos, denn 
wenn wir das schrankenlos gewähren würden, würde natür
lich das ganze Rechtshilfeverfahren, wie wir es in diesem Ge
setz vorsehen, unterlaufen. Deshalb haben wir in Artikel 67a 
ganz klar vorgesehen, dass diese unaufgeforderte Übermitt
lung von Informationen und Beweismitteln zwischen Ge
richtsbehörden prinzipiell möglich sein muss, dass sie aber 
dort an ihre Limiten kommt, wo es wiederum um den Schutz 
von Geheimnissen geht. Im Geheimbereich dürfen unaufge
fordert, spontan keine Beweismittel übergeben werden, weil 
sonst dieser gesamte Persönlichkeitsschutz der Betroffenen 
unterlaufen würde. Das ist der Sinn von Absatz 4 dieses Ar
tikels, der auch von Frau Sandoz Suzette und von Herrn 
Schmid Samuel ganz klar herausgearbeitet worden ist. 
Die Kommission für Rechtsfragen hat offenbar einen ande
ren Ansatz gesucht. Sie wollte auf der einen Seite das An
wendungsgebiet dieser spontanen, unaufgeforderten Über
mittlung auf gewisse Taten von einer gewissen Schwere ein
schränken. Wenn Sie das anschauen, dann sehen Sie aber, 
dass es offensichtlich nicht gelungen ist, verlässlich nach 
rechtssicheren Kriterien zu bestimmen, bei welchen Delikten 
das möglich sein kann und bei welchen nicht. Und solch un
bestimmte Rechtsbegriffe helfen nicht weiter, wenn es um 
die wichtige Frage der Abtrennung des spontanen Verfah
rens gegenüber dem ordentlichen Rechtshilfeverfahren geht. 
Kommt dazu, dass der Antrag der Rechtskommission auf 
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Streichung von Absatz 4 im Bereich dieser sogenannt 
schwereren Taten nun voll darauf hinausläuft, das ordentli
che Verfahren und damit alle Verteidigungsmittel der Betrof
fenen zu unterlaufen. Denn es ist dann nicht mehr einzuse

und 
,uu>tr,,,ria.rt im Rahmen dieser schwereren auch 

alle können, die den Geheimbereich 
betreffen - irgend eine Behörde noch ein Interesse am or
dentlichen Strafverfahren hätte. Deshalb ist das Festhalten 
an diesem Absatz 4 ganz entscheidend. Ich glaube, man 
kann, Herr de Dardel, auch nicht sagen, es sei dann Sache 
der Betroffenen, sich im ersuchenden Staat zu verteidigen. 
Es widerspricht natürlich nicht unserem Rechtsverständnis, 
dass wir betroffenen Bürgerinnen und Bürgern sagen: Ihr 
könnt euch dann in der Türkei oder irgendwo in einem ande
ren Staat vor den Gerichten verteidigen. Deshalb muss an 
dieser Schranke unbedingt festgehalten werden, obwohl das 
Mittel an sich sehr positiv ist. Es verstärkt eindeutig die 
Rechtshilfe im internationalen Bereich, vor allem zur Be
kämpfung des organisierten Verbrechens. 
Es bleibt noch die Frage der Absätze 5 und 6. Herr Schmid 
Samuel hat die Befürchtung geäussert, dass der Absatz 5 zu 
einer Aushöhlung des ordentlichen Verfahrens führen 
könnte. Das ist klar nicht der Fall. Wenn Sie den Text des 
ganzen Artikels anschauen, unterscheiden wir sehr streng 
zwischen der Übergabe von Beweismitteln und der Über
gabe von blossen Informationen. 
Ich kann Ihnen das an einem Beispiel zeigen: Wenn Frau 
Carla del Ponte jüngst festgestellt hat, dass gegen den Bru
der von Herrn Salinas nicht nur Verfahren in der Schweiz, 
sondern auch in Mexiko laufen, erlaubt dieser Artikel, dass 
der Staatsanwalt von Mexiko mit unserer Staatsanwältin die 
entsprechenden mündlichen Kontakte führt. Das kann nun 
dem Staatsanwalt in Mexiko erlauben, ein viel präziseres 
Rechtshilfeersuchen zu stellen. Aber das ist von jenem ande
ren Fall klar zu unterscheiden, wo die schweizerischen Be
hörden aufgrund solcher mündlicher Informationen hingehen 
und eigentliche Beweismittel, ohne die Möglichkeit der Ver
teidigung unter Beschwerde, an Mexiko ausliefern könnten. 
Der Artikel, wie ihn der Bundesrat präsentiert hat, hat daher 
eindeutig die innere Logik für sich. 
Zum ergänzenden Antrag Sandoz Suzette: Dazu halte ich 
fest, dass dieser neue Absatz 6 nichts anderes als ordent
liche Geschäftsführung festhält. Es liegt tatsächlich in der 
Pflicht solcher Behörden, wenn sie unaufgefordert Informa
tionen oder Beweismittel übermitteln, dies schriftlich festzu
halten. Insofern kann ich dieser Ergänzung von Frau Sandoz 
ohne weiteres zustimmen. 
Zusammenfassend bitte ich Sie, der Fassung gemäss Ent
wurf des Bundesrates, ergänzt durch den Antrag Sandoz Su
zette, zuzustimmen und den Antrag der Kommission abzu
lehnen. 
Ich anerkenne, dass man sich in der Kommission bemüht 
hat, dieses neue Instrument möglichst sachgerecht auszubil
den, aber wenn ich mir auch einmal ein offenes Urteil erlau
ben darf: Dieser Versuch ist missglückt. Er würde vor allem 
wegen der Streichung von Absatz 4 dazu führen, dass das 
ganze ordentliche Verfahren im Geheimbereich unterlaufen 
werden könnte, und das kann nicht der Sinn sein. Auch 
Absatz 1 ist meines Erachtens missglückt, beispielsweise in 
jener Passage, wo Sie sagen: Eine solche unaufgeforderte 
Rechtshilfe könne nur dort gewährt werden, wo ein Abkom
men vorliege. Das würde bedeuten, dass wir das beispiels
weise bei den meisten südamerikanischen Staaten nicht an
wenden könnten. Auch das wäre ein unerwünschter Neben
effekt. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, dem Entwurf des Bun
desrates und dem ergänzenden Antrag Sandoz Suzette zu
zustimmen. 

Abs. 1 Al. 1 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Flir den Antrag dos Bundesrates 

116 Stimmen 
17 Stimmen 

r;!i' ,· 
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Ordnungsantrag Motion d'ordre 

Tschopp Peter (R. GE): Je sais que je suis 
ma VU8 est encore a peu nArm•:,Jo 

revote. Ce n'est 
1 voix contre je ne sais il y a yu,,,y,,,, 
ne fonctionne pas avec la technique. 

Abstimmung Vote 
Für den Ordnungsantrag Tschopp 
Dagegen 

Abs. 2, 3 Al. 2, 3 
Angenommen Adopte 

Abs. 4, 5 Al. 4, 5 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Sandoz Suzette 
Für den Antrag der Kommission 

57 Stimmen 
72 Stimmen 

86 Stimmen 
51 Stimmen 

Le president: Compte tenu ce vote la proposition Schmid 
Samuel a l'aiinea 5 est retiree. 

Abs. 6-AI. 6 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag Sandoz Suzette 
Dagegen 

Art. 71, 74 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 74a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 74a 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2, 4-6 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 

112 Stimmen 
27 Stimmen 

La remise prevue par la presente disposition peut intervenir 
a tous les stades de la procedure etrangere sur decision de
finitive et executoire de l'Etat requerant 

Le president: A l'article 74a je vous signale qu'il y a une cor
rection dans le texte frarn;:ais. 

Angenommen - Adopte 

Art. 75, 75a, 77-79 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 79a (neu) 
Antrag der Kommission 
Das Bundesamt kann über die Zulässigkeit der Rechtshilfe 
entscheiden und die Ausführung einer kantonalen Behörde 
übertragen oder selber über die Ausführung entscheiden, 
wenn: 
a. das Ersuchen Ermittlungen in mehreren Kantonen erfor
dert; 
b. die zuständige kantonale Behörde nicht in der Lage ist, 
innerhalb angemessener Frist einen Entscheid zu fällen; 
oder 

c. es sich um komplexe oder besonders bedeutende Fälle 
handelt. 

J-.lr1,nr,<:1t,nn de fa commission 
federal statuer sur l'admissibilite de l'entraide et 

uc:,,c:uuc:, l'execution a une autorite cantonale ou decider lui
meme sur l'execution: 
a. la demande necessite des investigations dans plu-
sieurs cantons; 
b. lorsque l'autorite cantonale competente n'est pas en me
sure de rendre une decision dans un delai raisonnable, ou 
c. dans des cas complexes ou d'une 

Engler Rolf (C, Al), Berichterstatter: Ich habe bereits bei der 
Behandlung der Artikel 17 und 17a auf diese Änderungen 

Wir im Rechtshilfeabkommen mit den USA eine gene
relle Kompetenz des Bundes und im IRSG grundsätzlich die 
Kompetenz der Kantone. Auch in den übrigen Rechtshilfeab
kommen bleibt die Kompetenz bei den Kantonen. 
Wir sind nun der Meinung, dass der Bund in gewissen Fällen 
die Möglichkeit haben muss, die Angelegenheit von den Kan
tonen zu übernehmen. Dies ist immer dann unproblematisch, 
wenn die Kantone dies wollen und vor allem, wenn mehrere 
Kantone involviert sind, weil dann ein Ersuchen dazu führt, 
dass ein Verfahren in verschiedenen Kantonen durchgeführt 
werden muss. Dann gibt es aber auch besonders kompli
zierte Fälle, in denen insbesondere kleine Kantone überfor
dert sind und deshalb dankbar wären, wenn sie die Angele
genheit dem Bund übergeben könnten. Wir haben diese bei
den Fälle in den Buchstaben a und c behandelt. 
Schwieriger wird es bei Buchstabe b, wo wir dem Bund die 
Möglichkeit geben wollen, die Angelegenheit eigentlich ge
gen den Willen eines Kantons zu übernehmen, wenn dieser 
sie verschleppt oder zu lange zuwartet. Die Kommission ist 
der Auffassung, dass allein schon die Existenz dieser Mög
lichkeit eine präventive Wirkung hat, indem die Kantone, die 
auf ihrer Zuständigkeit beharren möchten, dann aufgerufen 
sind, die Angelegenheit speditiv zu behandeln. Schon die An
drohung des Entzuges allein wird bewirken, dass die Angele
genheit beschleunigt wird. 
Ich habe in der Beratung den Eindruck gehabt, dass der Bun
desrat wahrscheinlich mit den Buchstaben a und c noch ein
verstanden wäre, aber bei Buchstabe b Probleme sieht. Ich 
bin auch hier der Auffassung, dass diese Probleme im Zweit
rat besprochen werden sollten. Vor allem die Variante in 
Buchstabe b muss noch einmal zur Sprache kommen. Sie 
wird im Ständerat auch sicherlich noch einmal diskutiert wer
den. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir hier einen guten 
Mittelweg vorschlagen, der die Kompetenzen grundsätzlich 
bei den Kantonen belässt und vernünftige Ausnahmen er
laubt, vor allem, wenn sich die Kantone selbst überfordert 
fühlen oder froh sind, wenn der Bund die Koordination über
nimmt. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, diesem Antrag der Kommis
sion es gibt keine Minderheit - zuzustimmen. 

Koller Arnold, Bundesrat: Ich stelle keinen Abänderungsan
trag, aber ich möchte der politischen Fairness wegen doch 
kurz darstellen, worum es hier letztendlich geht. 
Wir haben im Grunde genommen zwei sich widerspre
chende Tendenzen in der Rechtshilfe. Auf der einen Seite 
möchte man mehr zentralisieren, weil man sagt, vor allem 
kleinere Kantone seien überfordert. Entsprechend hat die 
Kommission für Rechtsfragen hier mit dem neuen Artikel 79a 
Antrag gestellt. Auf der anderen Seite haben wir eine genau 
gegenteilige Tendenz, indem man in der Praxis und teilweise 
auch aufgrund von Staatsverträgen immer mehr den soge
nannten direkten Rechtshilfeverkehr zwischen den Behör
den der Kantone und des Auslandes fördert. Das auch des
halb. um Zeit zu gHwinnen und die Sache möglichst unkom
pliziert zu machen. Im europäischen Abkommen ist der Weg 
über das Bundesamt für Polizeiwesen noch eindeutig vorge
schrieben. Dagegen haben wir bereits mit Deutschland 
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wonach zwischen der 
direkte Verkehr 

soll. Wir sind zurzeit daran. ähnliches Abkommen 
mit Frankreich vorzubereiten. Zu Recht das vor al-
lem die Westschweiz in Weise für Rechtshilfe 
mit Frankreich. 
Es wird meines Erachtens Sache des Zweitrates sein. ein für 
allemal was wir wollen. Im Grunde genommen 
kann man nicht haben. 

Angenommen 

Art. 17 Abs. 5, 17a Abs. 2 Art. 17 al. 5. 17a al. 2 

Art. 80 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 80a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Die ausführende Behörde erlässt eine begründete Eintre
tensverfügung, in welcher der Umfang der Rechtshilfe fest
gelegt ist, und ordnet die zulässigen Rechtshilfehandlungen 
an. 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit l 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 80a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
L'autorite d'execution rend une decision d'entree en matiere 
motivee, qui definit l'ampleur de l'entraide, et eile procede 
aux actes d'entraide admis. 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite l 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 80b, 80c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 80d 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Erachtet die ausführende Behörde das Ersuchen als ganz 
oder teilweise erledigt, leitet sie die Vollzugsakten umgehend 
an die ersuchende Behörde weiter, falls 
a. keine Beschwerde gegen die Eintretensverfügung erho
ben wurde, oder 
b. die Beschwerde gegen die Eintretensverfügung vollum
fänglich erledigt ist. 
Abs. 2 
Gegen die Verfügung betreffend Weiterleitung von Gegen
ständen oder Vermögenswerten kann Beschwerde erhoben 
werden. 

Amtliches Bu!lotin dor Bundosvo1 samrnlunq 

Minderheit 1 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, 
Claude, Poncet, Reimann 

zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 80d 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 

l'autorite d'execution estime avoir traite la demande 
en ou en les actes d'execution sont transmis 
sans autre a l'autorite requerante, 
a. si aucun recours n'a ete contre la decision d'entree 
en matiere, ou 
b. si le recours dirige contre la decision d'entree en matiere a 
ete entierement liquide. 
Al. 2 
Lorsque la transmission porte sur des objets de valeur ou sur 
des valeurs, eile fait l'objet d'une decision susceptible de re
cours. 

Minorite I 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 80e 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Eintretensverfügung kann mit einer Beschwerde ange
fochten werden. Die Einreichung einer Beschwerde hat keine 
Wirkung auf den Verlauf des Rechtshilfeverfahrens. 

Minderheit l 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit II 
(Schmid Samuel, Allenspach, Comby, Ducret, Frey Claude, 
Heberlein, Poncet, Vetterli) 
Die Schlussverfügung kann zusammen mit den vorangehen
den Zwischenverfügungen angefochten werden. 

Art. 80e 
Proposition de la commission 
Majorite 
La decision d'entree en matiere peut faire l'objet d'un re
cours. Le depöt du recours n'exerce pas d'effet sur le derou
lement de la procedure d'entraide. 

Minorite I 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite II 
(Schmid Samuel, Allenspach, Comby, Ducret, Frey Claude, 
Heberlein, Poncet, Vetterli) 
La decision de clöture et, conjointement avec celle-ci, les de
cisions incidentes anterieures peuvent faire l'objet d'un re
cours. 

Art. 80f 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Die Verfügungen der letztinstanzlichen kantonalen Behörde 
bEitreffend Eintreten oder Weiterleitung von Gegenständen 
oder Vermögenswerten unterliegen der Verwaltungsge
richtsbeschwerde an das Bundesgericht. 
Abs. 2 
Streichen 
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Minderheit I Al. 2 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 

Frey Bitter 

zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit II 
Samuel, AILPn•enc,rn 

Abs.2 
Streichen 

Art. 80f 

Poncet, 

Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 

Ducret, Claude, 

Les decisions de l'autorite cantonale de derniere instance re
latives a l'entree en matiere et a la transmission d'objets de 
valeur ou de valeurs peuvent faire l'objet d'un recours de droit 
administratif devant le Tribunal federal. 
Al. 2 
Bitter 

Minorite I 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite II 
(Schmid Samuel, Allenspach, Comby, Ducret, Frey Claude, 
Heberlein, Poncet, Vetterli) 
Al. 2 
Biffer 

Art. 80g 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Die Verfügungen der ausführenden Bundesbehörde betref
fend Eintreten oder Weiterleitung von Gegenständen oder 
Vermögenswerten unterliegen der Verwaltungsgerichtsbe
schwerde an das Bundesgericht. 
Abs.2 
Streichen 

Minderheit I 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit II 
(Schmid Samuel, Al!enspach, Comby, Ducret, Frey Claude, 
Heberlein, Poncet, Vetterli) 
Abs. 2 
Streichen 

Art. 80g 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al. 1 
Les decisions de l'autorite federale d'execution relatives a 
l'entree en matiere et a la transmission d'objets de valeur ou 
de valeurs peuvent faire l'objet d'un recours de droit adminis
tratif devant le Tribunal federal. 
Al. 2 
Biffer 

Minorite I 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Adherer au projet du Conseil federa./ 

Minorite II 
(Schmid Samuel, Allenspach, Comby, Ducret, Frey Claude, 
Heberlein, Poncet, Vetterli) 

Art. 80h 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 (neu) 
Werden von einer Bank Auskünfte über Geschäfte verlangt, 
welche sie im Auftrag und für Rechnung eines Kunden getä
tigt hat, so ist nur letzterer zur des Rechtsmittels 
berechtigt, soweit die in Absatz vorgesehenen Bedingun
gen erfüllt sind. 

Minderheit 
(Heberlein, Allenspach, Ducret, Frey Claude, Poncet, 
Schmid Samuel, Vetter!i) 
Abs. 1 
Zur Beschwerdeführung ist berechtigt: 

b. wer persönlich von einer Rechtshilfemassnahme betroffen 
ist und .... 

Antrag Sandoz Suzette 
Abs.2 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Art. 80h 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 (nouveau) 
Si une banque doit fournir des renseignements concernant 
des operations effectuees sur ordre et pour le compte d'un 
client, seul ce dernier a qualite pour agir dans les conditions 
prevues a l'alinea 1 er. 

Minorite 
(Heberlein, Allenspach, Ducret, Frey Claude, Poncet, 
Schmid Samuel, Vetterli) 
Al. 1 

b. quiconque est personnellement touche par une mesure .... 

Proposition Sandoz Suzette 
Al. 2 
Rejeter la proposition de la majorite 

Art. 80i 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 80k 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Beschwerdefrist gegen die Eintretensverfügung oder die 
Verfügung betreffend die Weiterleitung von Gegenständen 
oder Vermögenswerten beträgt 30 Tage ab der schriftlichen 
Mitteilung der Verfügung. 

Minderheit I 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 80k 
Proposition de la commission 
Ma1orite 
Le recours contre la decision d'entree en matiere ou la deci
sion de transmission d'objets de valeur ou de valeurs est de 
30 jours des la communication ecrite de la decision. 

Elullet,n offic1el de 1· AssemiJlöe föderale 
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Minorite I 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Adherer au du Conseil federal 

Art. 80! 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Die Beschwerde gegen die Eintretensverfügung hat, unter 
Vorbehalt von Artikel 80d Absatz 1 Buchstabe b, keine auf
schiebende Wirkung. 
Abs.2 
Die Beschwerde gegen die Verfügung betreffend die Weiter
leitung von Gegenständen oder Vermögenswerten hat auf
schiebende Wirkung. 
Abs. 3 
Streichen 

Minderheit I 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit II 
(Schmid Samuel, Allenspach, Comby, Ducret, Frey Claude, 
Heberlein, Poncet, Vetterli) 
Abs. 3 
Streichen 

Art. 801 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
Le recours contre la decision d'entree en matiere n'a pas 
d'effet suspensif, sous reserve de l'article 80d alinea 1 er 
lettre b. 
Al. 2 
Le recours contre la decision de transmission d'objets de va
leur ou de valeurs a un effet suspensif. 
Al. 3 
Bitter 

Minorite I 
(lten Joseph, Allenspach, Comby, Ducret, Engler, Frey 
Claude, Poncet, Reimann Maximilian) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite II 
(Schmid Samuel, Allenspach, Comby, Ducret, Frey Claude, 
Heberlein, Poncet, Vetterli) 
Al. 3 
Biffer 

Art. 80m 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 80n 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Streichen 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 80n 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Biffer 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 800, 80p, 80q 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
/-'(()DC)S1tron de la commission 

du Conseil tederal 

Le president: Aux articles 80a et suivants, deux conceptions 
s'opposent. Je precise que les propositions de la minorite II 
(Schmid Samuel) ont ete retirees. II ne reste donc que les 
propositions de la majorite et de la minorite 1 (lten Joseph). 
Nous discuterons et nous voterons ensemble les ar
ticles 80a, 80d, 80e, 801, 80g, 80h, 80k et 801. Nous traiterons 
separement les autres propositions de ce chapitre. 

Comby Bemard (R, VS), porte-parole de la minorite: A vrai 
dire, en tant que porte-parole de la minorite je me sens un 
peu orphelin, car celle-ci s'est retrecie un peu comme une 
peau de chagrin: MM. lten Joseph, Allenspach, Ducret, Pon
cet et Reimann Maximilian ayant quitte cet hemicycle, il ne 
reste que MM. Frey Claude et Engler ainsi que moi-meme. 
J'ai donc le perilleux honneur de developper la proposition de 
la minorite, qui n'est quand meme pas tout a fait seule 
puisqu'elle partage le meme avis, en la matiere, que le Con
seil federal. 
Dans le cadre de la revision de la loi federale sur l'entraide 
internationale en matiere penale, le Conseil federal s'est 
trouve devant deux exigences difficiles a concilier: 
1. la necessite d'accelerer la procedure, donc de limiter les 
voies de recours; 
2. la necessite de sauvegarder les droits des personnes con
cernees. 
L'analyse des articles 80a a 801, a l'exception de l'article 80h, 
appelle de notre part les remarques suivantes. 
Le Conseil federal propose de reduire la duree de la proce
dure d'entraide en n'ouvrant la voie du recours devant le Tri
bunal federal que contre la decision de clöture dans laquelle 
il est statue sur l'admissibilite et l'etendue de l'entraide, et en 
maintenant le recours contre la decision d'entrer en matiere 
seulement lorsqu'un prejudice immediat et irreparable peut 
etre rendu vraisemblable. II faut preciser d'emblee que tous 
les votes au sein de la commission ont ete obtenus a une tres 
courte majorite et avec de nombreuses abstentions. 
Trois variantes sont en fait proposees a notre Conseil, etj'ap
prends avec plaisir que les auteurs de la proposition de la 
minorite II, qui etait une solution subsidiaire a celle de la 
minorite 1, l'ont retiree, de sorte que, comme vient de le dire 
le president du Conseil national, nous n'avons plus que deux 
variantes, le modele zurichois et le modele genevois: 
1. La premiere variante, le modele zurichois, c'est la proposi
tion de la majorite de la commission qui permet deja un re
cours contre ta decision d'entrer en matiere. Elle oblige tout 
le monde a recourir immediatement sur la totalite, ce qui va a 
l'encontre de la revision de la loi, qui consiste a limiter le plus 
possible les recours. 
2. La seconde variante, le modele genevois il ne s'agit nul
lement d'un nouveau «Röstigraben» -, c'est le projet du Con
seil federal et la proposition de notre minorite. Elle consiste a 
reporter la possibilite de recourir en fin de procedure. Toute
fois, afin de garantir une securite aux personnes concernees, 
il est prevu que les decisions incidentes fassent l'objet d'un 
recours en cas de prejudice immediat et irreparable. 
Je ne parlerai pas de la troisieme variante, puisqu'elle a ete 
retiree. 
En resume, au nom de la minorite, je propose de choisir le 
modele genevois, ameliore par la possibilite de garder la 
lettre a de l'article 80e, a savoir conserver la possibilite d'un 
recours concernant les decisions incidentes anterieures a la 
decision de clöture, en cas de prejudice immediat et irrepa
rable, je le repete. C'est egalement l'avis du Conseil federal. 
Si une partie fait valoir et rend vraisemblable precisement un 
prejudice immediat et irreparable. ce grief peut faire l'objet 
d'une procedure de recours separee. II s'agit d'une voie 
exceptionnelle. 
En conclusion, je vous invite a voter en faveur de la version 
du Conseil federal, qui correspond a la proposition de la mi-
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norite, car le but de cette revision consiste certes a accelerer 
la procedure en limitant le droit de recours dans la mesure du 

mais aussi en maintenant la protection des droits 
individus. 

Ostermann Roland Ainsi, la commission a oscille 
entre deux le recours initial, le recours final. De-
fendues deux par d'eminents juristes, ces solutions 
ont leurs et leurs inconvenients. On peut d'ailleurs 
se demander Conseil federal, avec l'esprit consensuei 
qu'on lui connait, ne va pas etre tente de nous proposer .... le 
recours en milieu de !.Jll)<.;t:uu, "" 

A l'ecoute des arguments, il apparait au groupe ec<llo1::i1s1re 
les propositions de la minorite, fortement 

et qui se fait le chantre du projet du Conseil federal, 
doivent etre repoussees. 
La preference du groupe ecologiste va a la solution preconi
see par la majorite de la commission, c'est-a-dire a la deci
sion motivee d'entree en matiere qui, eile seule, pourrait alors 
faire l'objet d'un recours essentiel. 

Heberlein Trix (R, ZH): Wie wir gehört haben, handelt es sich 
hier nicht um eine Trennung zwischen Welsch und Deutsch, 
sondern um den Entscheid über zwei verschiedene Modelle 
der Gewährung von Rechtshilfe. Die FDP-Fraktion hat sich 
klar für den Antrag der Mehrheit und damit für das Zürcher 
Modell entschieden. Demnach soll bereits die Eintretensver
fügung anfechtbar sein, und zwar nicht nur dann, wenn sie 
unmittelbaren und nicht reparablen Schaden verursacht. 
Diese Rekursmöglichkeit führt das ist für unseren Ent
scheid wesentlich - nicht zur Verzögerung des Verfahrens, 
weil Rekurs- und Vollzugsverfahren parallel weitergeführt 
werden. 
Wir haben im Expertenhearing von den Leuten, welche die
ses Verfahren heute anwenden, gehört, dass diese Verfah
ren in der Regel gleichzeitig beim Bundesgericht beendet 
werden nicht wie beim Genfer Modell, wo nach einem auf
wendigen Vollzugsverfahren anschliessend noch ein Rekurs
verfahren mit einer zeitlichen Verzögerung durchgeführt wer
den muss. 
Beide Modelle haben ihre Vor- und Nachteile, dies ist unbe
stritten. Beim Genfer Modell wird ein Rekurs in Kenntnis der 
ganzen Vollzugsakten gemacht, beim Zürcher Modell kann 
eben bereits bei einem Eintretensentscheid ein Rekurs ergrif
fen werden. Es scheint mir sehr fragwürdig zu sein, dass da
durch mehr Rekurse ergriffen würden als beim Genfer Mo
dell, welches bekanntlich Rekurse gegen Zwischenent
scheide ermöglicht. Es hat sich in der Praxis auch nicht be
stätigt. Wenn Sie beim Eintretensentscheid keinen Rekurs 
machen können, so werden Sie versuchen, zuerst auch ge
gen einen Zwischenentscheid prophylaktisch einen Rekurs 
zu machen, selbst wenn die Hürde hier erheblich höher ist 
und ein Rekurs nur bei unmittelbarem und nicht wiedergutzu
machendem Schaden ergriffen werden kann. 
Mit dem Zürcher Modell, bei dem eine saubere Eintretensver
fügung mit Rekursmöglichkeiten und parallelem Verfahren 
besteht, weiss derjenige, der Rekurs erheben will auch, wel
che Dokumente herausverlangt werden. Das System funktio
niert, und die Zürcher sind überzeugt davon, dass ihr Modell 
bei den zeitlichen Abfolgen sogar eine gewisse Beschleuni
gung ermöglicht - was für dieses Verfahren eigentlich wün
schenswert ist-, ohne dass dadurch die Rechtsmittel erheb
lich eingeschränkt werden. Wir wollen die Verhältnismässig
keit aufwendiger Untersuchungen am Anfang klären und da
mit den Rechtsschutz der Betroffenen im Verhältnis zu den 
Behörden stärken. 
Die FDP-Fraktion unterstützt daher bei den Artikeln 80a, 80d, 
80e, 80f, 80g und 80k die Mehrheit. Sie haben gehört, dass 
der Antrag der Minderheit II, der bei Annahme des Bundes
ratsmodells relevant gewesen wäre, in der Zwischenzeit zu
rückgezogen wurde. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Ich kann mich kurz fassen und 
bekanntgeben, dass die SP-Fraktion ebenfalls die Mehrheit 
unterstützt. 

Wir dem Zürcher Modell, das den grossen Vorteil hat, 
dass es nach der Beschleunigung überle-

ist. Wenn die Rekurse bereits am des Verfahrens 
omnoroi,~ht werden, kann davon werden. dass 

zum Rekursverfah-
Der 

des Rekursverfahrens. ein 
no,~or1w~u111~on Verfahrens, das zu ganz 

enormen Verzögerungen hat. 
Das Zürcher Verfahren mag gewisse Nachteile haben, indem 
es unter Umständen zu einer höheren Anzahl von Rekursen 
kommen wird, hat aber den entscheidenden Vorteil, dass Re
kurse gegen Zwischenverfügungen entfallen. Es gibt einen 

Rechtsmittelzug, und das wird in der 
zu einer Beschleunigung führen. 

Aus diesem Grunde treten wir für das Modell der Mehrheit 
ein. 

Le president: Le groupe de l'Union democratique du centre 
communique qu'il soutiendra la proposition de la majorite. Le 
groupe liberal soutiendra la proposition de la minorite. 

David Eugen (C, SG): Wir unterstützen in dieser Sache den 
Vorschlag des Bundesrates. Man kann in der Frage, welches 
Verfahren effizienter ist, durchaus geteilter Meinung sein. 
Uns scheint, dass der Vorschlag des Bundesrates konse
quenter und richtiger ist, wenn wir hier wirklich die Effizienz 
im Auge behalten. 
Mit dem sogenannten Zürcher Modell ist ganz eindeutig die 
Konsequenz verbunden, dass jedermann, der irgendwie tan
giert sein könnte, Rekurs machen muss. Mit anderen Worten: 
Das Zürcher Modell ist eine Aufforderung zum Rekurs. Damit 
sind sicher auch für die Anwälte viele Möglichkeiten verbun
den, hier tätig zu werden. Gerade das wollen wir aber im 
Rechtshilfeverfahren nicht mehr. Wir wollen, dass dort Re
kurs ergriffen und die Rekursmöglichkeit eröffnet wird, wo es 
auch Sinn macht. Wenn wir die Rekursmöglichkeit eröffnen, 
ohne dass die Fakten bekannt sind, würden wir jeden, der nur 
am Rande von diesem Verfahren betroffen ist, fehlleiten. Je
der Anwalt müsste ihm sagen: Ergreifen Sie Rekurs, denn 
man weiss ja nicht, was nachher herauskommt. Wenn Sie 
jetzt nicht Rekurs ergreifen, werden Sie am Schluss der «Ne
ger" sein. Wir würden hier die normale Rekurslawine lostre
ten. 
Frau Heberlein hat sinngemäss gesagt - und ich möchte das 
durchaus unterstützen -, was für Zürich gut sei, sei für die 
ganze Schweiz gut. Ich möchte bestätigen, dass das vielfach 
so ist. In diesem Falle glaube ich aber, dass die Genfer und 
der Bundesrat die bessere Lösung haben. Der Bundesrat will 
den Entscheid dann rekursfähig machen, wenn die Fakten 
bekannt sind und klar ist, worüber Rekurs geführt wird. Ich 
kann Ihnen sagen, dass mit dieser Lösung sehr viele Leute 
nicht mehr Rekurs führen werden, weil sie sehen, dass sie 
gar nicht mehr betroffen sind. Das Rekursthema wird sich auf 
die effektiv Betroffenen beschränken, und nur über diese Re
kurse müssen dann auch entschieden werden. 
Ich glaube auch nicht, dass die parallele Führung des Voll
zugsverfahrens hier viel bringt, denn Sie können das Voll
zugsverfahren nicht beenden, bis der Rekurs entschieden ist. 
Es ist für einen Rechtsstaat auch seltsam, wenn man Voll
zugsverfahren durchführt, während parallel dazu noch die 
Rekursverfahren laufen, wenn man sie also auf einer absolut 
unsicheren Rechtsgrundlage durchführt. Man kann sich auch 
vorstellen, dass die Betroffenen nicht willig wären mitzuarbei
ten, denn sie müssten immer daran denken, dass sie bei 
einem vorschnellen Mitmachen im Rekursverfahren einen 
Rechtsverlust erleiden könnten. Am Schluss müssten sie gar 
nicht mitmachen, weil ihr Rekurs eventuell geschützt wird. 
Aus all diesen Gründen wie gesagt, man kann geteilter Mei
nung sein erachten wir das bundesrätlicl,e Modell als das 
bessere. 

Engler Rolf (C. Al), Berichterstattnr: Es ist bereits viel gesagt 
worden. Das ZürchEJr Modell bringt einen Eintretensent
scheicl, der begrCmdet ist. und gegen den haben wir Rechts-

FJu!lotin off1cie! cje 1·Assemblöe f6döra1ü 

michael.tellenbach
Textfeld



Dezember 1995 N 2647 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

dass das Verfahren im Vollzug und das 
laufen können. Damit ist im 

sicher das raschere; in diesem 
1n,::,c:nmn1t werden. Die 

hat: Wird 
ein Rechtsmittel ein

"""""nr""" die beiden Fra-
gen Rechtsmittel, die 
man beantworten muss. 
Beim Genfer Modell, wo erst die Schlussverfügung anfecht
bar ist, haben wir Kenntnis aller Fakten, was wir zu Beginn 
nicht haben. Das ist ein leichter Vorteil für das Genfer Modell. 
Es hat jedoch wiederum den Nachteil, dass gewisse Zwi
schenverfügungen anfechtbar sein müssen, wenn sie unwi
derrufliche Nachteile mit sich bringen. 
Man kann eigentlich sagen, dass es für beide Varianten ein 
Dafür und ein Dagegen gibt. Die Bankiervereinigung hat sich 
zuerst für die Version des Bundesrates entschieden und sagt 
heute, es gebe wirklich bei beiden Versionen Vor- und Nach
teile, sie hielten sich die Waage. In der Zwischenzeit haben 
Sie gesehen, dass natürlich die Frage der Verhältnismässig
keit besser zu Beginn geltend gemacht wird als am Schluss. 
Wenn man eine Abwägung vornimmt, muss man sich die 
Fragen stellen: Erwartet man beim Zürcher Verfahren mehr 
Beschwerden? Würden wirklich mehr Rechtsmittel vorsorgli
cherweise ergriffen? Es ist unzweifelhaft, dass der Verfah
rensablauf im einzelnen Verfahren beim Zürcher Modell 
grundsätzlich etwas rascher ist 
Die Kommissionsmehrheit hat im Prinzip der Beschleunigung 
im Einzelfall grosse Priorität beigemessen und meinte, es 
gebe viele Fälle, die ohnehin nicht von Belang seien, es gehe 
vor allem um die schweren Fälle. Dafür ist es wichtig, dass 
wir den Einzelfall beschleunigen können. Persönlich werde 
ich mit dem Bundesrat für das Genfer Modell sein, weil ich 
wirklich Angst habe, dass wir zu Beginn sehr viele vorsorgli
che Beschwerden und Rechtsmittel, ohne Kenntnis der Sa
che, haben werden. Das belastet letztlich auch die Behörden 
und führt wiederum indirekt zu einer Verlangsamung des ge
samten Verfahrens. 
Namens der Kommissionsmehrheit muss ich Sie aber bitten, 
für die Beschleunigung im Einzelfall zu sein und dem Antrag 
der Mehrheit zuzustimmen. 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: Le probleme des 
recours est evidemment le probleme numero un, c'est le pro
bleme le plus evoque comme element de dysfonctionnement 
de l'entraide judiciaire internationale en Suisse. 
Je vous rappelle en effet que cette montagne de recours est 
une particularite tres helvetique, et je m'etonne un peu que 
vous ayez dit ce matin, Monsieur le Conseiller federal, que si 
nous nous trouvions dans la situation souhaitee par les 
juges, c'est-a-dire s'il n'y avait plus de recours, nous serions 
dans un «Alleingang». Je pense que c'est faux: dans !es pays 
qui nous entourent, en France, en lta!ie ou en Allemagne, par 
exemple, il n'y a pas de montagne de recours. Les recours ne 
constituent pas veritablement un probleme pour les pays qui 
nous entourent, ni, semble+il, pour aucun pays au monde. 
C'est-a-dire que !'«Alleingang» que nous vivons aujourd'hui, 
c'est plutöt cette quantite exceptionnelle de recours qui exis
tent en Suisse, et pas ailleurs. II est possible que dans 
d'autres systemes legislatifs les recours existent, en tout cas, 
selon les institutions legales - ce qui semble etre le cas en 
Allemagne, comme nous l'a dit un expert allemand -, mais 
cela ne debouche pas sur une montagne de recours. Chez 
nous, incontestablement, le resultat est la et il taut en tenir 
compte. 
Ondit qu'aujourd'hui il y a deux propositions. En fait, il y en a 
trois - je me permets quand meme de rappeler la proposition 
des juges penaux qui eile, est de supprimer les recours, en 
tout cas quand il s'agit d'un pays tiers qui respecte les droits 
de la defense et les principes de Ja Convention europeenne 
des droits de l'homme. Cette position-la n'est pas complete
ment farfelue, loin de la: eile se fonde sur une reflexion juridi
que tout a fait coherente qui dit qu'en definitive la personne 
poursuivie peut et doit se defendre principalement dans le 
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pays d'origine ou se passe la procedure principale, et que 
l'entraide judiciaire en Suisse n'est en fait qu'une procedure 
d'execution. Ce sont des enquetes d'execution en defini
tive, ont un statut tout a fait secondaire par rapport a la pro
cedure nnnf'1n::,1p 

Ceci dit, en commission un accord, un consensus meme, a 
ete trouve. Personne n'a propose de 
ment les recours, personne ne l'a fait non a 
titre individuel dans cette salle, a mon avis pour deux raisons: 
1 . II est vrai que, pour garantir que la personne puisse, dans 
le pays d'origine de la procedure, avoir des droits suffisants 
en matiere de defense, il taut quand meme qu'il existe un re
cours en Suisse. 
2. C'est une question de realisme politique: simplement, 
nous sommes bien conscients qu'au Parlement, il n'est ma
nifestement pas possible d'obtenir une majorite politique sur 
la position des juges penaux en matiere de recours. 
Aujourd'hui, puisqu'une des propositions, celle attribuee a la 
minorite II, mais qui etait en fait celle de M. Poncet, a ete re
tiree - proposition sur laquelle je m'expliquerai d'ailleurs, car 
eile n'etait pas totalement ininteressante -, il reste le projet 
du Conseil federal, c'est-a-dire ce qu'on appelle le modele 
genevois, qui consiste a prevoir un recours en fin de proce
dure contre la decision de clöture. II me semble que personne 
n'a insiste sur ce point: le projet du Conseil federal implique 
aussi des recours, certes avec des restrictions du point de 
vue de la qualite pour agir, mais ya implique quand meme 
des possibilites de recours contre les decisions incidentes, 
lesquelles possibilites ne sont pas prevues dans la loi ac
tuelle. On peut donc considerer que malheureusement le 
projet du Conseil federal rajoute des possibilites de recours. 
II est important, a mon avis, de le mentionner. 
Du point de vue des praticiens, le systeme preconise par le 
Conseil federal ne provoque pas d'acceleration vraiment im
portante des procedures. Les occasions de recours restent 
nombreuses et, surtout, on note un grand defaut: quand les 
enquetes sont terminees, quand toutes les mesures d'infor
mation ont ete prises, il y a encore des possibilites de re
cours. Le dossierest pret, il est constitue, le juge suisse pour
rait l'envoyer a son collegue etranger. Pas du tout! Le dossier 
va etre bloque pendant six mois au minimum au plan canto
nal, et pendant six mois au niveau federal du fait du recours 
au Tribunal federal. C'est exactement ce qui s'est passe dans 
l'enquete concernant M. Berlusconi: le dossier etait boucle, 
et il a fallu attendre pres d'une annee, du fait des recours con
tre la decision de clöture, pour que le Tribunal federal de
cide - c'etait le 8 decembre de cette annee - que les docu
ments pouvaient etre envoyes au juge italien. 
C'est donc dire que le systeme du modele genevois implique 
malheureusement ce delai supplementaire en fin de course, 
qu'il taut absolument eviter. Dans ce sens, manifestement, le 
projet presente par la majorite de la commission est meilleur. 
II est meilleur parce que lorsqu'un recours est interjete, il l'est 
initialement, la procedure suit son cours para!lelement aux 
actes d'instruction, aux actes d'enquete qui ne sont pas em
peches par le recours. A la fin du processus, les deux proce
dures se terminent si possible simu!tanement, ou en tout cas 
a des dates proches, de sorte que l'on ne perd pas de temps, 
une annee en tout cas, a la fin du processus, defaut que l'on 
trouve dans le systeme du Conseil federal. 
Pour cette proposition de la majorite, nous nous sommes 
simplement appuyes sur l'avis du procureur de Zurich, 
M. Cosandey, qui a insiste sur les benefices de cette solution 
dite «zurichoise», En bon Genevois, je me suis rallie a la pro
position zurichoise que je trouve personnellement excellente. 
Je pense que nous faisons un net progres en adoptant la pro
position de la majorite. On dit que la procedure zurichoise a 
le defaut de susciter plus de recours, parce que la decision 
se presente au debut et qu'au fond les personnes interes
sees, de maniere preventive en quelque sorte, vont etre ten
tees d'exercer des recours plus nombreux. Cet argument 
n'est pas suffisant, a mon avis, car, dans les grosses affaires 
penales internationales, dans les grosses affaires financieres 
ou politico-financieres, dans toutes celles qui justement 
posent des problemes, il y a maintenant toujours des recours. 

michael.tellenbach
Textfeld



Entraide internationale en matiere 2648 N 20 decembre 1995 

Les recours se multiplient, leur nombre simple-
ment parce que, dans des pays comme la l'ltalie ou 

les juges sont beaucoup plus actifs dans tous ces 
ont trait notamment a des cas de 
face a cette situation re-

de que nous devons accep-
la 

Koller Arnold, Bundesrat: Herr de Dardel, in einem Punkt 
sind wir uns alle Es heute zu viele Rekursmöglich-
keiten. Und das daran, dass heute jede Verfügung auf 
dem Gebiet der Rechtshilfe, auch jede Zwischenverfügung, 
~Alh~l'iln,rtin anfechtbar ist Davon wollen wir ganz eindeutig 
wegkommen. 
Wir sind uns im Saal alle einig, dass künftig nur 
noch eine Verfügung beschwerdefähig sein soll. Gestritten 
wird nur noch darum, ob das die Eintretensverfügung Zür
cher Modell - oder die Schlussverfügung - Genfer Modell -
sein soll. 
Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass jede dieser beiden 
Lösungen gewisse Vor- und Nachteile hat. per Bundesrat ist 
mit der Minderheit der Kommission zur Uberzeugung ge
langt, dass alles in allem genommen das Genfer Modell das 
bessere ist Aber ich gebe zu: Darin liegt auch eine gewisse 
Spekulation, wie sich diese Neuordnung in bezug auf das Er
greifen von Rekursen auswirken wird. 
Das Zürcher Modell hat sicher den Vorteil, dass die Ausfüh
rung des Ersuchens und das Beschwerdeverfahren parallel 
laufen. Es ist der entscheidende Vorteil des Zürcher Modells, 
dass es deshalb am Anfang sicher rascher geht Aber das 
Zürcher Modell, so befürchten wir, wird fast automatisch 
dazu führen, dass die Betroffenen vorsorglich Rekurs einle
gen werden, sicher bei allen wichtigen Fällen. Denn im Rah
men der Eintretensverfügung kennen weder die Behörden 
noch die Betroffenen den genauen Umfang des Rechtshilfe
dossiers. Es scheint uns viel sachgerechter zu sein, wenn die 
Betroffenen, bevor ein Dossier an den ausländischen ersu
chenden Staat übermittelt wird, in voller Kenntnis dieses 
Rechtshilfedossiers entscheiden können, ob sie wegen Ver
letzung des Geheimbereichs Rekurs machen wollen. Sonst 
ist die Gefahr zu gross, dass man das einfach einmal vor
sorglich tun muss, weil man die einzelnen Dokumente, die 
übergeben werden sollen, noch gar nicht kennt. 
Es kommt aber aus der Sicht des Bundesrates noch ein an
derer Grund dazu, der eindeutig für das Genfer Modell 
spricht Es geht um die sogenannte Einigungsverhandlung. 
Wir haben in Artikel 80c zwecks Beschleunigung des Verfah
rens vorgesehen, dass sich die Parteien während des 
Rechtshilfeverfahrens einigen können, dass gewisse Akten 
bereits vor der Schlussverfügung an den ausländischen 
Staat ausgeliefert werden können, weil sie unumstritten sind. 
Nun macht aber dieses Einigungsverfahren eigentlich nur 
Sinn, wenn die Schlussverfügung vorliegt, weil man bei der 
Eintretensverfügung noch gar nicht wissen kann, worüber 
man sich allenfalls einigen könnte, weil keine Geheimnisver
letzung vorliegt Ich befürchte vor allem, dass Artikel 80c mit 
dem Zürcher Modell weitgehend seine innere Legitimation 
verlieren würde. 
Deshalb glauben wir, dass alles in allem das Genfer Modell 
weniger Rekurse bewirken und dass es vor allem zu einer 
Beschleunigung führen wird, weil es di~.se Einigungsverfah
ren ermöglicht und damit die teilweise Ubergabe von Doku
menten erlaubt, während das beim Zürcher Modell eigentlich 
keinen Sinn macht 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, der Minderheit und dem Bun
desrat zuzustimmen. 

Art. 80b, 80c, BOi, 80m, 800, BOp. 80q 
Angenommen - Adopte 

Art 80a, 80d, BOe. 801. 80g. 80k. 801 

Präsidentin: Ich mache Sie nochmals darauf aufmerksam, 
dass wir in einer einzigen Abstimmung das Modell der Mehr
heit dem Modell der Minderheit I und des Bundesrates ge-

~ 
II 

genübers!ellen. Die Anträge der Minderheit II sind zurückge
zogen worden. 

Art. 80h 

Vote 
der Mehrheit 
der Minderheit 1 

98 Stimmen 
49 Stimmen 

Heberlein Trix (R, ZH), Sprecherin der Minderheit: Der Bun
desrat und die Mehrheit der Kommission wollen zur Be
schwerdeführung nur noch zulassen, «wer persönlich und di
rekt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein 
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Ände
rung hat». Diese Lösung bedeutet eine klare Einschränkung 
gegenüber dem heutigen Gesetzestext. Er bedeutet einen 
Nachvollzug der bundesgerichtlichen Praxis. 
Der vorliegende Text des Bundesrates ist unklar. Bei Rechts
hilfeersuchen können Akten ins Ausland geliefert werden, 
ohne dass Banken, Treuhänder oder Vermögensverwalter 
und deren Kunden davon Kenntnis haben und gegen den 
Entscheid rekurrieren können. Der Angeschuldigte soll sich 
dann in jenem Land vor den Behörden verteidigen können 
und diese Dokumente, die nichts mit dem Rechtshilfeverfah
ren zu tun haben, herausverlangen. Dass dies in der heuti
gen Wirklichkeit illusorisch ist, können wir uns vorstellen. 
Wir brauchen eine klare Regelung für die Beschwerdebe
rechtigung. Im Gesetzestext und auch in der Botschaft wird 
nicht deutlich, wie diese aussehen soll, d. h. die Frage, ob die 
Bank, bei der Auskünfte über Kunden verlangt werden, legi
timiert ist oder nicht. Sicher müssen Banken, Treuhänder, 
Vermögensverwalter und Anwälte gleich behandelt werden. 
Dies ist aber mit der Lösung der Mehrheit, die in Absatz 2 nur 
von den Banken spricht, nicht gewährleistet. 
Nachdem in der Botschaft erklärt wird, man wolle am heuti
gen System nichts ändern, in der Kommission aber von den 
Vertretern der Verwaltung klar eine Einschränkung gefordert 
wurde, wie sie das Bundesgericht in der Auslegung vorge
nommen hat, ist es um so wesentlicher, dass der Gesetzes
text im Sinne des Minderheitsantrages Klarheit über die ef
fektive Legitimation schafft. 
Mein Antrag wurde in der Kommission in der ersten Lesun13 
mit 11 zu 3 Stimmen klar angenommen. Nach einer Diskus
sion wurde er in einer zweiten Runde, die auch nicht gerade 
zur Klärung der Situation beitrug, mit 13 zu 7 Stimmen wie
der abgelehnt, ebenso der Absatz 2 mit 5 zu 8 Stimmen bei 
sage und schreibe 8 Enthaltungen. Sowohl der Schweizeri
sche Anwaltsverband wie auch die Schweizerische Bankier
vereinigung haben sich klar gegen die bundesrätliche Formu
lierung ausgesprochen und schlagen den Artikel so vor, wie 
er in meinem Minderheitsantrag formuliert ist 
Ich möchte noch zuhanden der Diskussion beifügen, dass 
Artikel 21 Absatz 3, wenn dieser Antrag angenommen wür
de, entsprechend angepasst werden müsste. 

Sandoz Suzette (L, VD): A l'alinea 2 de cet article 80h, nous 
voyons de nouveau appara1tre !a politisation de l'approche 
de l'entraide internationale. En effet, la commission, apres 
les peripeties que Mme Heberlein vient de nous rappeler, a 
decide de consacrer un alinea special aux banques, alors 
qu'il se trouve maintes autres situations tout a fait analogues 
a celles des banques et qui pourraient poser le meme pro
bleme. Sitöt que vous avez, entre une personne poursuivie et 
un mandataire, un rapport de droit qui s'est etabli, il pourrait 
y avoir pour consequence qu'en prenant certaines mesures 
contre l'interesse, le mandant, on ait aussi, indirectement, un 
effet contre le mandataire. 
Ou bien. dans cet alinea 2, vous mentionnez, mais sans en 
rater une seule, toutes les situations analogues a celles dans 
lesquelles peuvent se trouver les banques. Sans c;;a, vous al
lez pousser tout sirnplement un certain nombre de personnes 
a s'adresser a d'autres categories de personnes, ou bien et 
c'est c;;a qui est logique -, conformement d'ailleurs au projet 
du Conseil federal, vous supprimez l'alinea 2, parce que 
vous introduisez quelque chose qui est totalement illogique. 
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Vous montrez du une 
M. David l'a tres bien ce matin, il y a une 
tion, de montee contre les banques alors que vous en avez 
nonante autres qui peuvent se trouver dans la meme situa
tion et sur se rabattra pour essayer d'obtenir 
une ec11ailpa.to1:re 
Si vous assurer !es abus, si vous voulez assurer une 
multiplication des recours par d'autres no,,<::nnn,," 

maintenez l'alinea 2. Si vous supprimez 
ment vous evitez certains abus, mais vous 
croit, supprimer un certain nombre de recours. 
Je crois que c'est une raison de plus pour suivre le projet du 
Conseil federal. Le groupe liberal soutient la proposition de 
biffer cet alinea 2 qui n'apporte que des risques d'abus, d'in
securite, d'inegalite, et qui n'ajoute absolument aucun avan
tage a l'application de l'article 80h. 

Schmid Samuel (V, BE): Ich bitte Sie, bei Artikel 80h in be
zug auf Absatz 1 den Minderheitsantrag Heberlein zu unter
stützen und in bezug auf Absatz 2 dem Antrag Sandoz zu fol
gen, d. h. Absatz 2 zu streichen. 
In bezug auf Absatz 1 hoffe ich eigentlich, dass über den Min
derheitsantrag Heberlein im Ständerat letztlich die im Verwal
tungsverfahrensrecht der Eidgenossenschaft übliche Legiti
mationsregel dann auch im vorliegenden Gesetz Eintritt fin
den wird. Nichts ist nämlich gefährlicher, als überall eigene 
Formulierungen zu suchen und zu finden, um dann der Recht
sprechung die entsprechende Auslegung zu überlassen. 
Der Antrag der Minderheit Heberlein zu Absatz 1 ist ein 
Schritt in diese Richtung, indem er den Begriff «und direkt» 
streicht. 
Etwas anderes zu Absatz 2: Dieser Absatz ist in der vorlie
genden Form mit Sicherheit verunglückt. Es gibt keinen 
Grund, die Auskunftspflicht nur auf Banken zu beschränken. 
Es gibt auch Treuhandstellen oder Vermögensverwalter mit 
genauso viel Vermögens- oder Verwaltungspotential. Sie 
sind hier, indem sie nicht expressis verbis erwähnt werden, 
ausgeschlossen. Das ist das eine. 
Das andere ist eine Unklarheit des Begriffes «über Ge
schäfte». Handelt es sich beispielsweise bei der Auskunft 
über einen Kontostand um eine Auskunft über ein Geschäft? 
Nach meinem Empfinden ist die reine Auskunft über einen 
Stand in einem Konto nicht eine Auskunft über ein Geschäft. 
Wir haben also keinen Schritt in die richtige Richtung getan. 
Ich hoffe, dass Herr Bundesrat Koller am Antrag des Bundes
rates festhält und dass es zu einer Abstimmung in bezug auf 
Absatz 2 kommen wird. 
Ich beantrage, soweit das nötig ist, auch eine getrennte Ab
stimmung über die Anträge zu den Absätzen I und 2. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Auch noch ein kurzes Wort zu 
dieser Frage der Beschwerdelegitimation: Ich möchte durch
aus einräumen, dass Absatz 2 dieser Bestimmung in bezug 
auf die Klarheit nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Es wäre 
wünschbar hat Herr Schmid Samuel gesagt -, dass hier 
nicht nur die Banken genannt würden, sondern vielleicht 
auch Treuhänder und andere Vermögensverwalter. Wenn 
Herr Schmid aber diese Formulierung, weil sie zu eng sei, kri
tisiert hat, hätte er eigentlich folgerichtig den Antrag stellen 
müssen, die Formulierung entsprechend auszudehnen. Da
gegen hätte niemand etwas gehabt. 
Bezüglich des Begriffs «Geschäft» ist das Beispiel mit der 
Auskunft über das Konto sicher nicht einleuchtend. Es han
delt sich dabei im weiteren Sinne um ein Geschäft, aber auch 
hier könnte man durchaus einen andern Begriff finden. Es 
wäre richtig, wenn der Zweitrat sich hier noch einmal über die 
Formulierung beugen würde. 
Das kann aber kein Grund dafür sein, das Kind gewissermas
sen mit dem Bade auszuschütten und die Berechtigung die
ser Regelung zu bestreiten, die auf einen Vorschlag der inter
departementalen Arbeitsgruppe zurückgeht. Die Kommis
sion hat diese Formulierung nicht erfunden, sondern hat sich 
auf einen Vorschlag der interdepartementalen Arbeitsgruppe 
abgestützt. Dabei muss man sehen, dass dieser Vorschlag 
ein praktisch sehr wichtiges Problem aufgreift. Deshalb 
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möchte ich Sie namens der SP-Fraktion dringend bitten, 
Artikel 80h Absatz 2 zuzustimmen, mindestens in dem 
Sinne, dass der Zweitrat noch einmal hat, eine 
etwas zu finden. 
Das Problem besteht in der ""''r"'"'"'a'"-
pung der in den vielen Dutzenden oder Hun-
derten von Rekursen in virulenten Fällen - Rekurse, die mei
stens nicht im Namen der Berechtigten selber, nicht im Na
men der Kundinnen und Kunden der betroffenen Banken. 
sondern durch die Banken selbst eingereicht werden. Das ist 
insbesondere im Fall Marcos so geschehen, aber auch in an
deren wichtigen Rechtshilfefällen. Diese Rekurse wurden in 
der Folge samt und sonders durch das Bundesgericht abge
lehnt. Aber die Rekurse hatten Verzögerungen von teilweise 
fünf bis zehn Jahren zur 
Die Banken sind - wenn man es bezüglich Legitimation bei 
der heutigen Praxis belässt - im Ergebnis gezwungen, die 
Rekurse einzureichen, um zivilrechtlichen Ansprüchen zu 
entgehen. Das ist konkret geschehen, als der Bankverein 
und die Kreditanstalt Erklärungen abgaben in bezug auf die 
neuen Verfügungen der Zürcher Bezirksanwaltschaft über 
die Rechtshilfe im Falle Marcos. Sie seien gezwungen, die 
Rekurse gegen die Rechtshilfeverfügungen einzureichen, 
weil sie nicht riskieren wollten, in der Folge zivilrechtlichen 
Ansprüchen zu begegnen, hiess es. Diese Unklarheit kann 
man nur dadurch beseitigen, dass man in bezug auf die Ban
ken, um die es hier praktisch geht, konkret sagt, dass sie nur 
noch im Namen der Kunden, aber nicht mehr im eigenen Na
men befugt sind, die Rekurse einzureichen. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie also, Absatz 2 dieser Be
stimmung zuzustimmen und bei Absatz 1 der Mehrheit und 
dem Bundesrat zu folgen. Nur so können wir herbeiführen, 
dass die Verschleppungen bei der Rechtshilfe, die die Praxis 
heute kennt, behoben werden. 

David Eugen (C, SG): Ich empfehle Ihnen namens der CVP
Fraktion, bei Absatz 1 dem Bundesrat zu folgen. Bei Ab
satz 2 kann sich jeder seine Meinung selber machen. Was 
dort steht, ist bereits durch Absatz 1 abgedeckt, ist eine Er
läuterung von Absatz 1; man kann ihn weglassen, weil er tat
sächlich einseitig formuliert ist. 
Ich bitte Sie aber dringend, Absatz 1 beizubehalten. Wenn 
wir den Begriff «direkt» oder, wie das Bundesgericht jetzt 
sagt, «unmittelbar» weglassen, geben wir dem Bundesge
richt die Anweisung, die Beschwerdelegitimation auszuwei
ten. Das heisst, das wäre ein ganz falsches Signal: Wir wol
len nicht, dass noch mehr Leute Beschwerde machen. Der 
Fall Marcos ist erwähnt worden. Es hat 50 Beschwerden ge
geben, keine einzige konnte gutgeheissen werden. Das Ver
fahren ist dadurch acht bis neun Jahre lang verzögert wor
den. Genau diese Verhältnisse wollen wir bekämpfen. Wir 
wollen das nicht tun, indem wir von der bewährten Legitima
tionspraxis des Bundesgerichtes abweichen, sondern indem 
wir im Gesetz ganz klar festhalten, dass das Bundesgericht 
in Zukunft beide Elemente beachten soll - vielleicht etwas 
strenger als bisher-, nämlich die persönliche und die unmit
telbar direkte Betroffenheit von der Amtshandlung, die hier 
zur Diskussion steht. 
Das muss nach meiner Meinung klar und unmissverständlich 
im Text stehen. Die Minderheit streicht das Element «direkt» 
oder «unmittelbar», was ja identisch ist, hinaus. 
Damit fördert sie die Vorstellung, dass gegenüber der bun
desgerichtlichen Praxis ein erweiterter Legitimationsbereich 
geschaffen würde. 
Zu Absatz 2: Ich betrachte diesen Absatz 2 als Beispiel, und 
er ist juristisch unglücklich verfasst. Er ist auf eine bestimmte 
Kategorie von Beschwerdeführer zugeschnitten, die bereits 
nach Absatz 1 gemäss Fassung des Bundesrates ausge
schieden werden können. Insofern ist es eine Lex specialis, 
die meines Erachtens bei richtiger Anwendung von Absatz 1 
nicht notwendig ist. Da kann man ohne weiteres darauf ver
zichten. 

Engler Rolf (C, Al), Berichterstatter: Es geht effektiv um die 
Frage, ob wir bei der Beschwerdelegitimation eine «direkte» 
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Betroffenheit Die Mehrheit möchte dieses Wort 
«direkt» haben, die nicht sich mit ei-
ner Betroffenheit 
Wieso kommt nun diesem Wort «direkt" eine besondere Be

zu? Es kommt 

verschwommen oder 
gen. Der Bundesrat möchte die KA~r111,;,e>rr11c,1,,rnt1 

nun stärker einschränken. Die Minderheit da!JefJen 
die Beschwerdelegitimation aufweichen. Ich 
zwischen diesen beiden Polen zu entscheiden. 
Was sind nun die Vorteile der beiden 1<,-,.n 7 on·ii,.,_ 

nen? Wir sind die restriktive Lösung mit 
mc,nu"::" Rekursen führt und vor allem, dass 

dann der z. B. der selbst ein 
Rechtsmittel einlegen muss und er nicht seine vielleicht ver
schiedenen Banken in verschiedenen Kantonen vorschieben 
kann. Dies würde wiederum zu einer Komplizierung des ge
samten Verfahrens führen. 
Wir sind auch der dass wir den Banken keinen gu
ten Dienst erweisen, wenn sie faktisch Rechtsmittel einrei
chen müssen, damit sie letztlich nicht zivilrechtlich haftbar 
werden. Wenn sie nämlich für ihre Kunden tätig sein wollen, 
haben sie immer noch die Möglichkeit, sich auftragsrechtlich 
ein Mandat geben zu lassen. Dann können sie ihren Kunden 
im Rechtsmittelverfahren auch vertreten. 
Ich muss Ihnen deshalb beliebt machen, hier die restriktivere 
Variante zu wählen, welche auch das Verfahren beschleunigt. 
Absatz 2 will nichts anderes, als beispielhaft erklären, was 
wir unter dem Wort «direkt» verstehen. Es trifft zu, dass die
ses Beispiel etwas einseitig geraten ist. Die Banken sagen 
heute, es sei diskriminierend, weil es ja noch andere Vermö
gensverwalter als die Banken gibt, z. B. Treuhänder und An
wälte. Wenn man dieses Beispiel hier anführen will, muss 
man sich die Frage stellen, ob man es nicht noch etwas we
niger diskriminierend formulieren könnte. Ich bin aber der 
Meinung, dass gerade auch solche Beispiele erleichternd 
wirken und zur Lesbarkeit des Gesetzes beitragen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: La comrnission a 
exarnine longuement et, a mon avis, de rnaniere approfondie 
la question de la qualite pour recourir. Une des explications 
au probleme de la rnontagne de recours, c'est que des per
sonnes, des societes ou des institutions qui ne sont pas di
recternent touchees par la procedure d'entraide recourent, et 
le Tribunal federal, a rnaintes reprises, a dü debouter certains 
etablissements bancaires ou parabancaires, mais surtout 
des etablissernents bancaires, de leur recours sirnplernent 
en leur deniant la qualite pour agir. 
La proposition de la majorite de la cornmission consiste es
sentiellernent, en ce qui conceme l'a!inea 1er, a codifier ce 
qui est deja dans la jurisprudence du Tribunal federal avec 
les mots «direct» ou «directernent». Le rapport indirect avec 
la dernande d'entraide judiciaire ne doit pas suttire a fonder 
la qualite pour recourir. Par exernple, la personne juridique 
ou physique qui detient des fonds comrne mandataire, 
comrne fiduciaire, cornrne depositaire ou cornme banquier 
n'est pas directernent touchee par la mesure. Elle ne doit 
donc pas pouvoir recourir. C'est la situation juridique ac
tuelle. II est irnportant que cela soit bien precise dans la loi. 
De merne, par exernple, une tierce personne qui a des droits 
eventuels sur des sommes qui seraient deposees, mais pas 
a son norn, dans une banque ne doit pas avoir qualite pour 
recourir. 
Dans la pratique, il y a eu pas mal de recours de la part de 
banques. II est vrai qu'avec le temps ces recours ont diminue 
parce que la jurisprudence du Tribunal federal a clairement 
indique que les banques elles-memes n'avaient pas qualite 
pour recourir en ce faisant en quelque sorte l'avocat de leurs 
clients. Mais la pratique ifa pas completement disparu et il 
arrive encore que des banques. notamment quand elles n'ar
rivent pas a joindre leurs clients. pour preserver en quelque 
sorte leur propre situation juridico-economique, font quand 
meme des recours, et ces recours-la ne font qu'alourdir !es 

des crimes, puisque c'est 

avec un ris-
de la vers une ouverture de 

recourir et ce serait vraiment une decision ab
Je vous demande donc instamment 

ac<:ep,ter de rnaniere claire et nette I' alinea 1 er selon la pro-
position de la dans un processus 
extremernent rlm1r,~>rAi 

2. A l'alinea 2, il comrne l'ont explique, sauf erreur, 
MM. David et essentiellernent d'un cas d'application 
de l'alinea 1er. on aurait pu, a cöte des ban-

des «etablissements analogues», ce qui aurait 
une meilleure formulation, mais c'est cela qui a voulu etre 

dit. L'alinea 2 n'est pas du tout inutile. II est utile, y compris 
pour les banques, de rnaniere a pouvoir se degager tres clai
rement de leur responsabilite et a ne pas etre tentees de de
poser des recours inutiles. Elles peuvent, gräce a cette dis
position legale, faire valoir aupres de leurs propres clients 
qu'elles n'ont pas la moindre occasion de pouvoir recourir. 
Une teile solution allege les procedures d'entraide, et je vous 
rappelle que c'est exacternent le but poursuivi par cette revi
sion de la loi. 
Au benefice de toutes ces considerations, je vous dernande 
d'approuver les deux alineas selon la version de la rnajorite 
de la comrnission. 

Koller Arnold, Bundesrat: Bei der Beschwerdelegitimation ist 
richtigerweise von Artikel 48 des Bundesgesetzes über das 
Verwaltungsverfahren auszugehen, denn es ist unbestritten, 
dass die Rechtshilfe ein Verwaltungsverfahren ist Artikel 48 
erklärt als beschwerdelegitirniert, wer durch die angefoch
tene Verfügung berührt ist _ynd ein schutzwürdiges Interesse 
an deren Aufhebung oder Anderung hat. Nun ist diese allge
meine Norm, die den Gerichten immer Probleme aufgegeben 
hat, im Rahmen der Rechtshilfe vorn Bundesgericht präzi
siert worden, indem das Bundesgericht in den jüngsten Ent
scheidungen, auf die wir in der Botschaft verweisen, ganz 
klar sagt Berührt im Sinne dieses Artikels ist hier nur, wer 
persönlich und direkt oder unmittelbar betroffen ist. Deshalb 
schien es uns richtig, diese bundesgerichtliche Präzisierung 
in Absatz 1 dieses Artikels aufzunehmen. 
Das bedeutet nämlich sehr konkret, dass Inhaber von Akten 
oder Guthaben, die Dritten, Kunden beispielsweise, gehören, 
sich nicht gegen eine Rechtshilfehandlung wehren können 
ausser das Rechtshilfeersuchen betrifft sie direkt in ihren ei
genen Interessen, in ihren eigenen Aktivitäten. Das bedeutet, 
dass Banken, Anwälte und Treuhänder künftig nur noch aus
nahmsweise beschwerdelegitimiert sein werden, wie das das 
Bundesgericht in den jüngsten Entscheiden herausgearbei
tet hat. 
Das ist der Grund, weshalb ich Sie bitten möchte, mit Bezug 
auf Absatz 1 auf jeden Fall dem Antrag der Mehrheit der 
Kommission bzw. dem Entwurf des Bundesrates zuzustim
men. 
Wenig glücklich scheint mir Absatz 2. Auf der einen Seite 
sagt Ihre Kommission: Das ist nur ein Beispiel, das bringt 
nichts Neues. Wenn das aber schon der Fall ist, besteht na
türlich eine beträchtliche Gefahr, dass man argumenturn e 
contrario sagt: Das gilt nur für die Banken und beispielsweise 
nicht für die Treuhänder und die Anwälte. Das kann ja ver
nünftigerweise nicht der Sinn sein. Meines Erachtens vermei
den wir Missverständnisse wirklich am besten, wenn wir die
sen Absatz 2 wieder streichen. Wir brauchen hier auch keine 
Veranschaulichung, denn dieses Gesetz richtet sich nicht an 
jedermann, sondern das ist ein Gesetz, das von Spezialisten 
gehandhabt wird, und Spezialisten haben mit Absatz 1 genü
gend Handlungsanweisung. Absatz 2 verwirrt und verdunkelt 
eher; deshalb sollte man ihn wieder streichen. 
Ich empfehle Ihnen, bei Absatz 1 dem Antrag der Mehrheit 
der Kommission bzw dem Bundesrat zuzustimmen und 
Absatz 2 zu streichen. 

f.lullo11n of1ic,el de l'Assernblöe föcl6rale 
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Art. 80h Abs. Art. 80h al. 1 

Vote 
der Mehrheit 
der Minderheit 

Art. 80h Abs. 2 Art. BOh al. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Sandoz Suzette 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 80n 

81 Stimmen 
61 Stimmen 

81 Stimmen 
63 Stimmen 

de Dardel Jean-Nils (S, rapporteur: En ce qui conceme 
rarticle 80n alinea 1er, la commission a decide de bitter la 
disposition qui aurait permis a l'autorite d'interdire au ban
quier, au depositaire d'un document de communiquer a son 
client l'existence de mesures d'entraide, selon le modele de 
la loi relative au traite conclu avec les Etats-Unis d'Amerique 
sur l'entraide judiciaire en matiere penale, mais repris de ma
niere beaucoup plus sommaire. La necessite d'une telle me
sure tres restrictive de la liberte n'a pas ete justifiee, a notre 
avis, par l'administration et la commission a considere a 
l'unanimite qu'il ne convenait pas de transformer un particu
lier en une espece d'agent de police, oblige de conserver le 
secret et la confidentialite, alors que le rapport de droit prive 
qui lie le depositaire ou le mandataire a son client l'oblige au 
contraire a lui donner des informations, ou en tout cas lui 
donne la liberte de le faire. 
La commission a donc considere que la liberte de communi
cation entre personnes privees devait absolument l'emporter. 

Angenommen - Adopte 

Art. 81-84; 85 Abs. 3; 88; 94 Abs. 3; 110a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwuri des Bundesrates 

Art. 81-84; 85 al. 3; 88; 94 al. 3; 110a 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 

Rechsteiner Paul (S, SG): Ich beantrage Ihnen, auf die Ab
stimmung zu Artikel 67a Absatz 1 zurückzukommen, und 
zwar weil sich ein Teil des Rates in einem grossen Irrtum be
funden hat, bedingt durch das Abstimmungssystem, das ge
wählt worden ist Es standen sich bei dieser Abstimmung drei 
verschiedene Systeme gegenüber: das System der Kommis
sion, das System des Bundesrates und das System, das 
Frau Sandoz vorgeschlagen hat 
Bedingt dadurch, dass absatzweise abgestimmt wurde, 
konnte die Mehrheit des Rates ihren Willen nicht zum Aus
druck bringen. Aufgrund der Abstimmung über den letzten 
Absatz, bei dem Frau Sandoz obsiegt hat, müsste konse
quenterweise - damit nicht ein absurdes Resultat entsteht -
über den Absatz 1 noch einmal abgestimmt werden. 
Ich beantrage Ihnen, auf Artikel 67 Absatz 1 zurückzukom
men. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Rechsteiner Paul 
Dagegen 

Art. 67a Abs. 1 - Art. 67a al. 1 

67 Stimmen 
63 Stimmen 

Sandoz Suzette (L, VD): La proposition de nouvel examen 
Rechsteiner, que vous avez acceptee, est purement politi
que. II se trouve que ce que nous avons vote tout a !'heure, a 
savoir l'article 67a alinea 1 er conformement a la proposition 
de la commission, puis la suite de l'article 67a -· j'excepte 

Amtliches Bullotin der t1unciesversarnrnlung 

l'alinea 6 etait un autre contormement au 
Conseil en effet une lecture relativement 
restrictive de 67a. mais c'est une lecture par· 
faitement former un tout On ne revient pas 
lement sur une des gens ont 

de la renverser. y a un ""'·"'"mn 
on a le droit d'y revenir. Mais il 

rl<'>,r,a,r,,, que nous avons prise apres explication contenu 
de l'article 67a alinea 1 er et de celui des autres alineas et il 
n'y a absolument rien d'incompatible dans la decision que 
nous avons prise. Si, politiquement, le Conseil des Etats es
time que quelque chose doit etre ce sera lui qui modifiera 
politiquement un ensemble qui, juridiquement et conforme
ment aux explications que nous avons re<;;ues, est pariaite
ment coherent. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Nur noch kurz zur materiellen Be
gründung: Ich möchte dazu nicht mehr viel sagen. Man kann 
natürlich am Schluss jedes Resultat vertreten, aber die Ab
stimmungen über die Absätze 4 und 5 werden nicht in Frage 
gestellt; dort haben Sie obsiegt. Aber aufgrund dieses Ergeb
nisses ist es absolut logisch, dass bei Absatz 1 auch dem 
Bundesrat zugestimmt wird. Es drängt sich aus der Sicht der 
seinerzeitigen Kommissionsmehrheit auf, die sonst nicht 
mehr vertreten ist, bei Absatz 1 nun dem Bundesrat zu fol
gen, weil sonst politisch ein falsches und ein nicht mehr zu 
verteidigendes Ergebnis entstünde. 

Engler Rolf (C, Al), Berichterstatter: Es trifft zu, dass wir zwei 
Modelle haben: Das Modell des Bundesrates geht davon 
aus, dass man in allen Fällen beliebig Information praktisch 
spontan austauschen kann, aber wenn dann Beweismittel 
vor allem auch aus dem Geheimbereich übergehen, soll das 
nicht mehr möglich sein. Im Moment, wo Beweismittel über
gehen sollen, ändert sich die Situation. Soviel zum Modell 
des Bundesrates. 
Das Modell der Kommissionsmehrheit war eigentlich ein an
deres. Wir haben gesagt Nein, wir möchten auch, dass Be
weismittel übergehen, wir möchten, dass grundsätzlich alles 
für die spontane Rechtshilfe zur Veriügung steht, aber wir 
schränken dann die Fälle ein, in welchen überhaupt spon
tane Rechtshilfe möglich ist. Wir haben eine einschränkende 
Formulierung gewählt. Zudem soll die spontane Rechtshilfe 
nur für Staaten gelten, die ein ähnliches Veriahren haben wie 
wir, die also mit der Schweiz ein Rechtshilfeabkommen ha
ben. Und jetzt haben wir beides, die Schranke des Bundes
rates in den Absätzen 4 und 5 und jene der Kommission in 
Absatz 1. 
Insofern haben wir natürlich das System der spontanen 
Rechtshilfe weiter gebremst; wir haben jetzt zwei Bremsen 
und nicht nur eine. Wir haben einmal die Schranken am An
fang (Abs. 1) plus die Einschränkung, dass wir nur Staaten 
gegenüber Spontanhilfe leisten können, mit denen wir einen 
Vertrag haben; am Schluss des Verfahrens haben wir noch· 
mals die Bremse, dass keine Beweismittel übergehen kön
nen, sondern dass auch in den schwierigsten Fällen nur In
formation möglich sein soll. 
Es ist richtig, dass das die Folge der angenommenen An· 
träge ist. Sie haben jetzt zu entscheiden, ob Sie diese Folge 
wollen oder ob Sie jetzt, wozu Sie die Möglichkeit haben, zur 
Version des Bundesrates zurückkehren wollen. Dann lassen 
Sie aber die Version der Mehrheit im Stich, welche das nicht 
wollte. Die Mehrheit wollte eine Einschränkung am Anfang 
und nicht am Schluss. 
Ich möchte Ihnen den Entscheid überlassen. Ich glaube 
auch, dass man sich der Konsequenzen vielleicht nicht voll 
bewusst war, als man die Abstimmung absatzweise machte. 
Ich hoffe, ich habe etwas zur Klärung beigetragen. 

de Dardef Jean-Nils (S. GE). rapporteur: Lors de la discus
sion en cornmission. il y avait en fait deux conceptions: 
1. celle du Conseil federal, qui excluait tout simplement les 
moyens de preuve de la transmission spontanee par le juge 
en ce qui concerne tout ce qui s'appelle le «domaine secret» 
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c'est-ä-dire le domaine bancaire et parabancaire, pour l'es
sentiel; 
2. celle de la de la commission, qui voulait 
sous certaines conditions, !es moyens de 
C'est la raison pour la 

toutes sortes de conditions 
a l'alinea 1 er qui, evidemment, tnrnn,~nt 

lorsqu'on ne biffe plus l'alinea 4. 
Effectivement, dans le vote de tout a !'heure, nous avons en 
definitive opte pour une nouvelle conception, qu'on appellera 
la «conception Sandoz Suzette», laquelle vise a verrouiller 
au maximum !es pour le juge de transmettre de 
maniere des informations, que ce soit en matiere 
financiere ou non financiere. Ce verrouillage supplementaire 
resultant du vote, qui etait manifestement un vote fait par er
reur, me semble contraire en tout cas aux deux conceptions 
discutees en commission. 

Koller Arnold, Bundesrat: Wenn ich Ihnen auch noch etwas 
behilflich sein kann: Ich glaube, es ist ein Gebot der Fairness, 
dass ich hier in aller Öffentlichkeit sage, was ich Herrn de 
Dardel nach der Abstimmung zu Artikel 67a Absatz 1 spon
tan gesagt habe: Seine Fraktion habe jetzt falsch gestimmt, 
sie werde am Schluss nichts haben. Es ist tatsächlich so, 
dass in der Kommission einander zwei Modelle als Ganzheit 
gegenüberstanden. Das eine Modell war jenes des Bundes
rates, das diese spontane Übermittlung generell zulassen 
will, aber mit einer wichtigen Limite: dort nicht, wo es um die 
Übergabe von Beweismitteln im Geheimbereich geht. Die
sem Konzept haben Sie in Absatz 4 zugestimmt. Das andere 
Konzept war jenes der Kommission, das diese spontane, un
aufgeforderte Rechtshilfe nur bei ausgewählten Delikten von 
einer gewissen Schwere zulassen wollte, dann inbegriffen 
aber auch die unkontrollierte Übergabe von Beweismitteln im 
Geheimbereich. Das waren zwei grundsätzlich verschiedene 
Modelle. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man zu
erst über diese Modelle abgestimmt hätte. 
Ich möchte aber ebenso klar sagen: Man kann jetzt bei 
Absatz 1 trotzdem diese Einschränkung wollen, das ist ein 
anderer Entscheid. Aber ich habe festgestellt, dass die politi
sche Linke davon ausgegangen ist, dass das als Gesamt
konzept beim Entscheid über Absatz 1 zusammen mit 
Absatz 4 durchgeht. Es kam dann anders heraus. 
Also macht es sicher Sinn, wenn Sie noch einmal abstimmen, 
und Sie haben vollständige Wahlfreiheit in Kenntnis der Sa
che. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag des Bundesrates 
Für den Antrag der Kommission 

Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur l'ensemble, nominatif 
(Ref.: 0059) 

82 Stimmen 
74 Stimmen 

Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent /e projet: 
Aeppli Wartmann Regine, Alder, Banga, Baumann Stepha
nie, Baumberger, Bäumlin, Beguelin, Berberat, Bezzola, 
Bircher Peter, Blaser, Bodenmann, Bore! Fram;ois, Bortoluz
zi, Brunner Toni, Bühlmann, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, 
Christen, Columberg, Comby. Couchepin, de Dardel, David, 
Deiss, Dormann, Ducrot, Dünki, Dupraz, Durrer, Eberhard 
Anton, Eggly, Ehrler, Engelberger, Engler, Epiney, Fankhau
ser, Fasel Hugo, Fehr Lisbeth, von Feiten, Filliez, Fischer
Hägglingen, Freund, Frey Claude, Friderici Charles, Gadient, 

Goll, Gonseth, Grendelmeier, Grobet, Gros Jean-Michel, 
Gross Andreas. Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter 
Paul, Gusse!, Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Has-
ler, Hess Otto. Hochreutener, Hollenstein, Hubacher, 
lmhof, Jöri, Jutzet. Keller Rudolf, Kofmel, Lachat. 

Leemann, Ernst, Loretan Otto. 
Lötseher, Maury Pasquier Meier Hans, Meier 
Samuel, Müller Hemmi Vreni, Ostermann, Pelli Ful-
vio, Philipona, Pini, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, 
Rennwald, Roth Maria, Rychen, Sandoz Marcel, Sandoz 
Suzette, Scherrer Jürg, Scherrer Werner, Scheurer Remy, 
Schlüer, Schmid Odilo, Schmid Samuel, Semadeni, Simon, 
Stamm Judith, Steffen, Steinemann, Strahm Rudolf, Strau
mann, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät Alexan
der, Tschopp, Tschuppert Karl, Vallender Dorle, Vermot, 
Vetterli, Vogel Daniel, Vollmer, Weber Agnes, Weigelt, 
Weyeneth, Widrig, Wiederkehr, Wyss William, Zapf!, Ziegler 
Jean, Zwygart (130) 

uaaeiien stimmen Rejettent /e projet: 
Baumann Alexander, Binder, Blocher, Bonny, Bührer Ge
rold, Dettling, Dreher, Egerszegi, Fehr Hans, Föhn, Frey 
Walter, Hegetschweiler, Loeb Fran9ois, Maurer, Moser, 
Oehrli Fritz Abraham, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, 
Wittenwiler (19) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Bangerter, Cavadini Adriano, Fritschi Oscar, Heberlein, Mül
ler Erich, Pidoux (6) 

Stimmen nicht - Ne votent pas: 
Aguet, von Allmen, Aregger, Baumann Ruedi, Borer Roland, 
Caccia, Diener, Eymann Christoph, Fischer-Seengen, Gie
zendanner, Gysin Hans-Rudolf, Haering Binder, Herczog, 
Hess Peter, Hubmann, Jans, Kühne, Kunz, Lauper, Leder
gerber, Leu Josef, Marti Werner, Maspoli, Meyer Theo, Müh
lemann, Nabholz, Raggenbass, Randegger, Ratti, Ruckstuhl, 
Ruf, Ruffy, Schenk, Speck, Spielmann, Spoerry, Stamm Luzi, 
Steinegger, Steiner Rudolf, Stucky, Suter, Theiler, Zbinden, 
Zisyadis ( 44) 

Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: 
Leuba (1) 

8. Bundesgesetz zum Staatsvertrag mit den Vereinig
ten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe 
in Strafsachen 
8. Loi federale relative au traite conclu avec les Etats
Unis d' Amerique sur l"entraide judiciaire en matiere 
penale 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Ziff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur f'ensembfe, nominatif 
(Re/.: 0060) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent fe projet: 
Aeppli Wartmann Regine. Alder, Banga, Baumann Stepha
nie, Baumberger, Biiumlin, Beguelin, Berberat, Bezzola, Bin
der, Bircher Peter, Blaser, Blocher, Bodenmann, Bore! 
Frani;:ois. Bortoluzzi, Brunner Toni, Bühlmann, Caccia, Ca
robbio, Cavadini Adriano, Chi/feile, Christen, Columberg, 

Elulletin officiel de l'AsserntJlöe föderale 
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Couchepin, de Dardel, Deiss, Dormann, Ducrot, Dünki, Du
praz, Durrer, Eberhard Anton, !=ric,r,:7Arii 

Engler, Epiney, Fankhauser, 
Lisbeth, von Feiten, Filliez, 
Claude, Walter, Fritschi Oscar, Gon-

Grobet, Gros Jean-Michel, Gross Andre
as, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan. Gusset, Hafner 
Ursula, Hämmerte, Hasler, Heberlein, Hess Otto, Hilber, Hol
lenstein, Hubacher, lmhof, Jeanpretre, Jöri, Jutzet, Keller Ru
dolf, Kofmel, Kunz, Lachat, Langenberger, Ledergerber, Leu 
Josef, Leuenberger Ernst, Loeb Fran9ois, Loretan Otto, Mai-
tre, Maurer, Maury Liliane, Meier Hans, Meier Sa-
muel, Moser, Müller Nebiker, Oehrli Fritz Abraham, 
Ostermann, Philipona, Randegger, Rechsteiner Paul, Rech
steiner Rudolf, Rennwald, Roth Maria, Rychen, Sandoz Su
zette, Scherrer Jürg, Scheurer Remy, Schlüer, Schmid Odilo, 
Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Semadeni, Simon, 
Stamm Judith, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Strau
mann, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschopp, Tschuppert 
Karl, Vallender Dorle, Vogel Daniel, Weber Agnes, Weigelt, 
Weyeneth, Widrig, Wiederkehr, Wyss William, Ziegler Jean, 
Zwygart (129) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 

vadini Adriano, Chiffelle, Christen, Columberg, 
de Darde!, Deiss, Dormann, Dreher, Ducrot, Dünki. Dupraz. 
Durrer. Eberhard Anton, 

Fankhauser, 
Filliez, ,erhn,_1-p;,.,,...1,,..,,.,,,n 

Walter, Fritschi Oscar, 
rar,r1c1m,,,o, Grobet, Gros Jean-Michel. Gross Andreas, 

Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter Paul, Gusset, 
Hafner Ursula, Hämmerte, Hasler, Heberlein, Hess Otto, Hil-
ber, Hollenstein, Hubacher, lmhof, Jöri, Jutzet, 
Keller Rudolf, Kofmel, Kunz, Lachat, Leder-
gerber, Leu Josef, Leuenberger Ernst, Lore-
tan Otto, Maitre, Maurer, Maury Pasquier Liliane, Meier 
Hans, Meier Samuel, Moser, Müller Erich, Nebiker, Oehrti 
Fritz Abraham, Ostermann, Philipona, Randegger, Rechstei
ner Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth Maria, Ry
chen, Scherrer Jürg, Scherrer Werner, Scheurer Remy, 
Schlüer, Schmid Odilo, Schmid Samuel, Schmied Walter, 
Seiler Hanspeter, Semadeni, Simon, Stamm Judith, Stamm 
Luzi, Steffen, Steinemann, Straumann, Stump, Teuscher, 
Thanei, Thür, Tschopp, Tschuppert Karl, Vallender Dorle, 
Vogel Daniel, Weber Agnes, Weigelt, Weyeneth, Widrig, 
Wiederkehr, Wyss William, Zapf!, Zwygart (131) 

Dettling (1) Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 

Stimmen nicht - Ne votent pas: 
Aguet, von Allmen, Aregger, Bangerter, Baumann Alexander, 
Baumann Ruedi, Bonny, Borer Roland, Bührer Gerold, Ca
valli, Comby, David, Diener, Dreher, Ehrler, Eymann Chri
stoph, Fischer-Seengen, Freund, Friderici Charles, 
Giezendanner, Günter Paul, Gysin Hans-Rudolf, Gysin Re
mo, Haering Binder, Hegetschweiler, Herczog, Hess Peter, 
Hochreutener, Hubmann, Jans, Kühne, Lauper, Leemann, 
Lötseher, Marti Werner, Maspoli, Meyer Theo, Mühlemann, 
Müller Hemmi Vreni, Nabholz, Pelli Fulvio, Pidoux, Pini, Rag
genbass, Ratti, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Sandoz Marcel, 
Schenk, Scherrer Werner, Schmid Samuel, Speck, Spiel
mann, Spoerry, Steinegger, Steiner Rudolf, Strahm Rudolf, 
Stucky, Suter, Theiler, Tschäppät Alexander, Vermot, Vetter
li, Vollmer, Wittenwiler, Zapf!, Zbinden, Zisyadis (69) 

Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: 

Dettling, Sandoz Suzette (2) 

Stimmen nicht - Ne votent pas: 
Aguet, von Allmen, Aregger, Bangerter, Baumann Alexander, 
Baumann Ruedi, Bodenmann, Bonny, Borer Roland, Bührer 
Gerold, Cavalli, Comby, David, Diener, Ehrler, Eymann Chri
stoph, Fischer-Seengen, Freund, Friderici Charles, Giezen
danner, Gysin Hans-Rudolf, Gysin Remo, Haering Binder, 
Hegetschweiler, Herczog, Hess Peter, Hochreutener, Hub
mann, Jans, Kühne, Lauper, Leemann, Lötseher, Marti Wer
ner, Maspoli, Meyer Theo, Mühlemann, Müller Hemmi Vreni, 
Nabholz, Pelli Fulvio, Pidoux, Pini, Raggenbass, Ratti, Ruck
stuhl, Ruf, Ruffy, Sandoz Marcel, Schenk, Speck, Spielmann, 
Spoerry, Steinegger, Steiner Rudolf, Strahm Rudolf, Stucky, 
Suter, Theiler, Tschäppät Alexander, Vermot, Vetterli, Voll
mer, Wittenwiler, Zbinden, Ziegler Jean, Zisyadis (66) 

Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: 
Leuba (1) Leuba (1) 

C. Bundesbeschluss über einen Vorbehalt zum Euro
päischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Straf
sachen 
C. Arrete federal concernant une reserve relative a la 
Convention europeenne d'entraide judiciaire en ma
tiere penale 

Detailberatung Examen de detail 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur /'ensemble, nominatif 
(Ref.: 006i) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent le projet: 
Aeppli Wartmann Regine, Alder, Banga, Baumann Stepha
nie, Baumberger, Bäumlin, Beguelin, Berberat, Bezzola, Bin
der, Bircher Peter, Blaser, Blocher, Borel Fran9ois, 
Bortoluzzi, Brunner Toni, Bühlmann, Caccia, Carobbio. Ca-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federa/ 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 
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Elfte Sitzung - Onzieme seance 

Donnerstag, 21. März 1996 
Jeudi 21 mars 1996 

08.00 h 

Vorsitz Presidence: Schach Otto (R, AR) 

95.024 

Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen. 
Staatsvertrag mit den USA 
Entraide internationale 
en matiere penale. Traite 
avec les Etats-Unis d' Amerique 

Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe 
vom 29. März 1995 (BBI 1111) 
Message, projets de loi et d'arrete 
du 29 mars 1995 (FF 1111) 

Beschluss des Nationalrates vom 20. Dezember 1995 
Decision du Conseil national du 20 decembre 1995 

Antrag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Die internationale 
Rechtshilfe ist ein wirksames und bewährtes Instrument zur 
Verbrechensbekämpfung, insbesondere zur Bekämpfung 
der organisierten und heute immer internationaler werden
den Kriminalität. Die Schweiz nimmt auf diesem Gebiet der 
Rechtshilfe schon lange eine Vorreiterrolle ein und will diese 
Rolle im Interesse unseres Landes, im Interesse unseres 
Wirtschaftsstandortes, unseres Werk- und Finanzplatzes 
Schweiz, aber auch im Interesse all unserer Bürgerinnen und 
Bürger auch weiterhin wahrnehmen. 
Zu diesem Zwecke gilt es heute, in einem Multipack, d. h. bei 
drei Erlassen, Schwachpunkte auszumerzen bzw. festge
stellte Lücken zu schliessen, nämlich bei der Vorlage A, dem 
Rechtshilfegesetz (IRSG), bei der Vorlage B, dem Bundes
gesetz zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (BG
RVUS), und bei der Vorlage C, dem, Bundesbeschluss über 
einen Vorbehalt zum Europäischen Ubereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen. 
Die vorberatende Kommission Ihres Rates hat die Vorlagen 
an ihren Sitzungen vom 1. und 2. sowie vom 19. und 20. Fe
bruar 1996 eingehend beraten und mit Bezug auf die Vorla
gen B und C keine Änderungen gegenüber der Fassung des 
Bundesrates und des Nationalrates beschlossen. Ich kann 
mich daher im folgenden hauptsächlich auf Ausführungen 
über das IRSG beschränken. 
Wie Sie wissen, gehören zur internationalen Rechtshilfe vier 
Kategorien von Handlungen, nämlich: die Auslieferung, die 
akzessorische Rechtshilfe - d. h. die Vornahme von Ermitt
lungs- oder Prozesshandlungen anstelle des ausländischen 
Staates-, die stellvertretende Verfolgung und Ahndung straf
barer Handlungen sowie schliesslich die Vollstreckung aus
ländischer Strafentscheide. Das IRSG regelt alle vier Katego
rien bzw. Verfahren der internationalen Rechtshilfe. Es 
schafft vor allem die Rechtsgrundlage, damit die Schweiz 
auch ohne staatsvertragliche Vereinbarungen mit einem aus
ländischen Staat zusammenarbeiten kann. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlunq 

In rund 95 Prozent aller Fälle funktioniert das IRSG relativ 
In den restlichen 5 Prozent der Fälle. die ge

wöhnlich auch für Aufsehen sorgen, entstehen vor allem 
dann Probleme. wenn Bankdokumente oder andere Ge

,c:,1on.;..im11 werden. Bankkonten ge
müssen. In diesen rund 

l--'rr,70,nr der gibt es heute für die Betroffenen aber 
auch zahlreiche Möglichkeiten, um das Rechtshilfeverfahren 
mit Rekursen effektiv zu verzögern und damit unter Umstän
den das ausländische Strafverfahren geradezu lahmzulegen. 
Dieselben Probleme stellen sich in abgeschwächter Form 
auch beim BG-RVUS, das sich auf den Rechtshilfeverkehr 
mit den USA beschränkt und im Unterschied zum IRSG nur 
die akzessorische Rechtshilfe regelt Die hauptsächlichsten 
Ziele der Revisionsvorlage sind daher im Bereiche der ak
zessorischen Rechtshilfe die folgenden: Straffung und Be
schleunigung des Rechtshilfeverfahrens, Erweiterung der 
Bundeskompetenzen, wenn ein Rechtshilfeersuchen meh
rere Kantone betrifft oder der Kanton das Verfahren ver
schleppt, klare und differenzierte Regelung der Herausgabe 
von Beweismitteln und Deliktgut Im Bereiche der Ausliefe
rung sind die wichtigsten Ziele die folgenden: Einschränkung 
der Entschädigungspflicht der Schweiz bei ungerechtfertigter 
Auslieferungshaft und Einschränkung der Auslieferungs
pflicht der Schweiz bei Abwesenheitsurteilen oder bei ange
drohter Todesstrafe im ausländischen Staat. 
Der Nationalrat ist der Vorlage des Bundesrates weitgehend 
gefolgt und hat den wichtigsten Grundzügen zugestimmt. Es 
haben sich aber doch einige wichtige Abweichungen vom 
Entwurf des Bundesrates ergeben. Die wichtigste Abwei
chung besteht meines Erachtens bei der Frage, ob der 
Rechtsmittelweg am Anfang des Verfahrens, wie beim soge
nannten Zürcher Modell, oder am Schluss des Verfahrens, 
wie beim sogenannten Genfer Modell, beginnen solle. 
Die zweite wichtige Differenz betrifft die Frage, inwieweit das 
Verfahren beim Bundesamt für Polizeiwesen zentralisiert 
werden soll. 
Diese Fragen haben uns unter anderem auch in der Kommis
sion eingehend beschäftigt. Überdies trat auf unsere Veran
lassung hin nochmals die mit der Vorlage beauftragte eidge
nössische Expertenkommission zu einer ausserordentlichen 
Sitzung zusammen und nahm zur Thematik der Abschaffung 
der kantonalen Rechtsmittel Stellung. 
Zu all diesen erwähnten Themenbereichen - Zürcher Modell 
oder Genfer Modell, Zentralisation, Verkürzung des Rechts
mittelweges usw. - finden Sie Mehrheits- und Minderheitsan
träge auf der Fahne. Wir werden im Verlaufe der Detailbera
tung nochmals eingehend darauf zurückkommen. 
Ferner wurde der Kommission vom Bundesamt für Polizei
wesen ein Zusatzbericht zu Artikel 67a betreffend die unauf
geforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informatio
nen abgeliefert. Unserer Kommission standen selbstver
ständlich auch alle Protokolle der Hearings zur Verfügung, 
die die nationalrätliche Kommission mit Experten durchge
führt hatte, so dass unsererseits auf eine nochmalige Einver
nahme von Spezialisten verzichtet werden konnte. 
Die Revision des IRSG stellt eine Gratwanderung in zweifa
cher Hinsicht dar, nämlich eine Gratwanderung zwischen der 
Kompetenzausdehnung zugunsten des Bundes und dem Er
halt der kantonalen Zuständigkeiten einerseits, aber auch 
eine Gratwanderung zwischen den Interessen einer effizien
ten und beschleunigten Strafverfolgung und dem wohlver
standenen Interesse der betroffenen Personen anderseits. 
Die Kommission war bestrebt, bei all ihren Entscheiden einen 
sachgerechten Interessenausgleich herbeizuführen. 
Die Kommission ist von der Notwendigkeit der Revision über
zeugt. Sie ist überzeugt, dass die Schweiz aufgrund der Ver
besserungen auch in Zukunft eine entscheidende Rolle bei 
der internationalen Verbrechensbekämpfung spielen wird 
und spielen kann. 
Die Kommission beantragt Ihnen deshalb einstimmig Eintre
ten auf alle drei Vorlagen, aui die Vorlagen A, B und C. 

Marty Dick (R, Tl): Nous allons discuter aujourd'hui une loi 
qui est assurement tres technique. qui est d'un maniement 

michael.tellenbach
Textfeld



Entraide internationale en matiere 224 E 21 mars 1996 

difficile et qui est d'ailleurs, dans la pratique quotidienne, re-
servee a un cercle tres restreint Mais je crois que 
cette loi a aussi et une dimension politique et ethique. 
Elle nos rapports internationaux en matiere de 

et sanctionne ainsi notre volonte de colla-
et de solidarite dans la lutte contre le crime, en par-

ticulier contre le crime ce crime qui se meut par-
dessus les frontieres avec une effarante facilite. 
Mais il serait reductif, et meme tout a fait faux, de voir dans 
l'entraide un acte uniquement de solidarite envers la justice 
des autres pays. Non, l'entraide n'est pas simplement un acte 
altruiste, c'est avant tout un Instrumenten faveur de notre or
dre juridique; c'est un element essentiel de prevention de la 
criminalite, de la prevention dans notre pays, Je crois que ce 
point est essentiel pour comprendre la portee de cette loL Ce 
n'est pas un plaisir que nous faisons a autrui, c'est avant tout 
un instrument qui sert a notre ordre public, qui sert a combat
tre le crime dans notre pays, donc un service que nous ren
dons a nous-memes, 
La criminalite, et surtout la criminalite la plus dangereuse, qui 
est la criminalite organisee, a decouvert depuis longtemps 
les avantages de se deplacer d'un pays a l'autre. Elle a cons
tate depuis longtemps qu'elle peut se deplacer beaucoup 
plus rapidement et plus efficacement que les services de po
lice et de poursuite. Cette criminalite fait aujourd'hui de plus 
en plus la demonstration d'un etonnante capacite d'adapta
tion. Elle sait tirer admirablement profit des faiblesses des dif
ferents ordres juridiques. 
Rappelons que la criminalite la plus dangereuse n'est pas 
tant celle qui est representee par les effractions dans nos voi
tures ou dans nos maisons ou par les personnages louches 
que l'on rencontre dans les quartiers douteux; ce sont bien 
sür des cas penaux, mais ce sont souvent et avant tout des 
cas sociaux. La criminalite la plus dangereuse et la plus in
quietante est, en realite, celle qui s'integre le mieux dans no
tre systeme, celle qui aujourd'hui manie des sommes astro
nomiques d'argent, celle qui est en train de gangrener dans 
un nombre croissant de pays les institutions memes de !'Etat 
Je crains, helas, que, dans cette lutte contre le crime orga
nise, nous ne soyons en train de perdre differentes batailles. 
Certes, nous sommes relativement efficaces dans la lutte 
contre la petite et moyenne criminalite, mais nos continuels 
compromis font que nous sommes confrontes a un bilan fina
lement negatif dans la lutte contre la criminalite la plus dan
gereuse, contre le crime organise. Ces continuels compromis 
sont les procedures toujours plus «garantistes» que nous 
adoptons, l'absence de veritable coordination entre les auto
rites de police et de poursuite, la reprobation plus ou moins 
explicite que l'on exprime souvent a l'egard des magistrats 
qui s'engagent dans cette lutte sans compromis. 
Mais que peut faire l'entraide dans cette lutte contre la crimi
nalite? Une chose, surtout et avant tout: etre rapide et ne pas 
etre bureaucratique. On nous dit, et le president de notre 
commission l'a souligne, dans 95 pour cent des cas d'en
traide dans notre pays, il y a peu ou il n'y a pratiquement pas 
de problemes. On vous dit et on vous dira encore que la 
Suisse, dans ce domaine, a ete un pionnier. C'est en partie 
vrai, mais seulement en partie: s'il est vrai que 95 pour cent 
des cas se referent a des affaires relativement simples et ba
nales, il taut quand meme avouer que dans toutes les affaires 
de quelque complexite nous avons pratiquement toujours et 
systematiquement des problemes, a cause de la faiblesse de 
la loi actuelle, une loi qui permet des recours a n'en plus finir, 
des recours qui permettent de paralyser la procedure d'en
traide. 
Or, quel est l'avantage de retarder une procedure d'entraide? 
Les avantages sont evidents, si l'on se place du c6te de la 
delinquance. De plus en plus, dans les procedures moder
nes, nous avons des termes, des delais precis et imperatifs, 
que i;:a soit pour la detention preventive, pour la mise en ac
cusation devant un tribunal ou l'abandon de la procedure, ou 
pour le jugement. Ces delais sont imperatifs, ils courent et, 
s'ils ne sont pas respectes, la procedure tombe. 
Vous voyez et vous comprenez donc que si des moyens de 
preuve essentiels se trouvent dans notre pays pour resoudre 

un cas devant une justice etrangere, un avocat habile peut 
avec la loi actuelle, faire en sorte de laisser passer des mois, 
voire des annees, et ainsi aneantir les efforts de la justice 

C'est un mauvais service pour le pays 
mais surtout et tout un mauvais service que l'on 
rend a notre car notre devient ainsi un at-
tractif pour la crimina!ite cette criminalite 
lernen!, obeit a des lois de nature economique. Meme la cri
minalite recherche des «Rahmenbedingungen» favorables. 
Et si nous avons un systeme qui permet de saboter systema
tiquement des procedures a l'etranger, nous devenons, he
las, attractifs. 
II faut donc saluer !es efforts du Conseil federal, de l'adminis
tration, du Departement federal de justice et police, d'avoir 
voulu affronter cette reforme pour rendre plus rapide notre loi 
sur l'entraide penale internationale. Le but de cette revision 
est d'accelerer la procedure. 
Je crains que le but ne soit pas tout a fait acquis. Le texte qui 
ressort des deliberations du Conseil national est un texte qui 
est, a mon avis, insatisfaisant Je me permets aussi de deplo
rer que l'on n'ait pas fait plus usage des propositions qu'un 
groupe de travail interdepartemental avait formulees. Cela 
me semblait un excellent travail. Les necessites du compro
mis ont fait qu'on a laisse tomber plusieurs de ces proposi
tions. 
Mais avant de conclure et de vous demander d'entrer en ma
tiere sur cette loi, me proposant d'intervenir apres pour vous 
suggerer quelques amendements, je me permets encore 
d'exprimer quelques reflexions sur un sujet qui est toujours 
sous-jacent a cette discussion sur l'entraide judiciaire. 
On ne le dit pas toujours clairement, mais on le dit dans les 
coulisses, on le suggere, on fait comprendre, bref, on affirme 
qu'une entraide efficace mettrait en danger la place finan
ciere suisse. 
C'est ridicule et c'est absurde. Ce qui est nuisible, ce qui est 
dangereux pour la place financiere de ce pays - et nous som
mes tous conscients de l'importance de notre place finan
ciere! -, c'est le fait que notre pays pourrait devenir trop faci
lement un refuge pour l'argent d'origine criminelle. Une en
traide inefficace, une attitude ambigul entre le choix de l'inte
ret general et la protection d'interets particuliers douteux, 
voila ce qui nuit a la credibilite d'une place financiere. 
Ce qui fait en realite la renommee d'une place financiere teile 
que la n6tre, c'est la capacite professionnelle, c'est la rigueur, 
c'est la correction et c'est la transparence. A moyen et long 
termes, c'est de cette tai:;:on que nous continuerons d'etre, 
comme je crois que nous le sommes, une place economique 
et financiere respectee et credible. 
Donc, notre pays a tout a gagner a etre pionnier, a etre a 
l'avant-garde d'un systeme judiciaire etficace, a emmener le 
peloton des pays dans la lutte contre le crime organise. Je le 
repete: il n'y a rien de plus negatif que des compromis ambi
gus, que la reticence et l'hesitation entre l'interet general et la 
protection de ces interets particuliers douteux. 
II y a un argument qui me fait toujours bondir, c'est de dire: 
«Mais pourquoi devrions-nous faire plus que les autres 
pays?» Voila, je crois qu'ici se pose le choix entre etre un 
pays mediocre, qui s'aligne toujours vers le bas, ou celui 
d'assumer un r61e clair, le r61e d'un pays qui, dans une pe
riode qui me paralt tres dangereuse face a une criminalite 
toujours plus sournoise, n'a pas d'hesitation et veut donner 
l'exemple en cette matiere. 

Danioth Hans (C, UR}: Sowohl der Kommissionspräsident 
wie auch Herr Kollege Marty als Spezialist in diesen Fragen 
haben diese Gesetzesrevision in einen grösseren Zusam
menhang gestellt. Das scheint mir sehr richtig und wichtig zu 
sein, Vor allem möchte ich ebenfalls unterstreichen, dass die 
organisierte Kriminalität, die sich wie ein Geschwür über un
ser Land, aber auch über andere, vor allem freiheitliche Län
der ausdehnt, eine der gefährlichsten Kriminalitätsformen 
darstellt 
Es ist richtig, dass im Zuge dieser Revision vor allem das Ziel 
verfolgt wird, die Rechtshilfeverfahren zu beschleunigen, 
also die Recht~;hilfo geqonül:Jer einem ausl~indischen Staat 
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zu verbessern. Das setzt beim ersuchenden Staat aber ein 
Mindestmass an Rechtsformen und -verfahren voraus. Ich 

darauf hinweisen zu dürfen - das wird sicher auch 
Vorsteher des Justiz- und r'o1,1ze1aeoar 

tementes tun -. dass unser Land bereits auf einem sehr 
hohen Niveau der einerseits und 
der Rechtshilfe anderseits 
Dieses Gesetz ist nur ein im ganzen Bekämpfungs
system bezüglich Kriminalität. Soziale Fragen sind selbstver
ständlich nicht mit dem Strafrecht zu lösen. dessen müssen 
wir uns bewusst sein. wie eine effiziente 
Rechtshilfe nach aussen ist eine wirkungsvolle Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität im Landesinnern, also auch in 
jenem Verfahren, das von Schweizer Strafbehörden eingelei
tet und durchgeführt wird. 
Wenn die Aussage von Herrn Marty richtig ist - und daran ist 
überhaupt nicht zu zweifeln -, dass die organisierte Krimina
lität an die Grundordnung unseres Staates rührt, dann ist es 
aber auch notwendig und unerlässlich Sie gestatten mir 
diesen Querverweis -. dass sie zu den Straftatbeständen 
des Staatsschutzes gezählt wird, weil ja unsere Staatsord
nung in Frage gestellt wird. Damit sollten auch präventive 
Massnahmen möglich sein, anstatt dass wir hinterher versu
chen, Kriminalfälle aufzudecken. Unter diesem Aspekt hat 
nach meinem Dafürhalten der Ständerat bei der Behandlung 
des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der in
neren Sicherheit diese Tatbestände sehr zutreffend um
schrieben. 
Die Glaubwürdigkeit unseres Rechtssystems verlangt einen 
effizienten Kampf gegen die Kriminalität, eine effiziente Hilfe 
gegenüber dem Ausland. Es muss aber auch eine klar gere
gelte Hilfe sein. Es wäre falsch, wenn einfach blinder Eifer 
anstelle eines geordneten Verfahrens Platz greifen würde. 
Sie werden bei einzelnen Anträgen, wo sich Mehrheit und 
Minderheit fast die Waage halten, feststellen können, dass 
trotz allem Engagement im Kampf gegen die Kriminalität Au
genmass gefordert ist. 
In diesem Sinne beantrage ich ebenfalls Eintreten auf diese 
Vorlage. 

Koller Arnold, Bundesrat: Die wirksame Bekämpfung der in
ternationalen Kriminalität, vor allem der sogenannten organi
sierten Kriminalität, gehört zweifellos zu den neuen Heraus
forderungen aller Rechtsstaaten. Dafür bedarf es wirksamer 
Rechtsinstrumente. Es bedarf einmal wirksamer nationaler 
Rechtsinstrumente. Wir haben diese in den letzten Jahren 
miteinander geschaffen, indem wir vor allem den neuen 
Straftatbestand der kriminellen Organisation in das Strafge
setzbuch eingeführt und neue Einziehungsvorschriften, vor 
allem im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen, 
erlassen haben. Mit dem Bundesgesetz über kriminalpolizei
liche Zentralstellen des Bundes haben wir uns auch um eine 
effizientere Implementierung dieser neuen Straftatbestände 
bemüht. Nun ist aber jedermann klar, dass angesichts der In
ternationalität der Kriminalität vor allem auch eine wirksame 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Staa
ten nötig ist. 
Mit dem Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen (IRSG) hat die Schweiz in den siebziger Jahren 
als erster europäischer Staat eine nationale Rechtsgrund
lage für diese zwischenstaatliche Zusammenarbeit in Straf
sachen geschaffen. Das Gesetz ist seit dem 1. Januar 1983 
in Kraft und regelt bekanntlich vier Formen der Zusammenar
beit, nämlich die Auslieferung, die sogenannte akzessorische 
Rechtshilfe, die stellvertretende Strafverfolgung und die 
Strafvollstreckung. 
Dieses Gesetz, das haben auch die Hearings in der Kommis
sion des Nationalrates gezeigt, hat Schule gemacht. 
Deutschland beispielsweise hat ein ganz ähnliches Gesetz 
erlassen. Schule gemacht hat aber vor allem auch, dass die 
Schweiz als erstes europiiisches Land einen modernen 
Rechtshilfevertrag mit den USA abgeschlossen hat Das war 
besonders schwierig, weil hier zwei ganz unterschiedliche 
Rechtssysteme aufeinanderprallen, nämlich das kontinental
europiiische und das angloamerikanische Rechtssystem. 

Diese gesetzgeberischen Pioniertaten der Schweiz auf dem 
Gebiet der Rechtshilfe - das darf man ruhig sagen hatten -
das muss man rückblickend auch festhalten - auch ihren 
Preis. Der Rechtsschutz der Betroffenen ist in beiden Erlas-
sen, sowohl im mit den USA und im Pn1·c:nri:>-

chenden als vor allem auch im so 
umfassend geregelt, die Zusammenarbeit mit dem Aus-
land in gewissen Fällen erheblich erschwert werden kann. 
Die zahlreichen Rechtsmittelmöglichkeiten haben zur Folge, 
dass Personen Rechtsmittel häufig zu trölerischen Zwecken 
missbrauchen, indem vielfach sogenannte reine Zeitgewinn
rekurse eingelegt werden. Das war vor allem bei einigen 
grossen und medienträchtigen Rechtshilfefällen der wie 
beispielsweise im Fall Pemex oder auch im Fall Marcos. Ich 
möchte aber gleich hier festhalten: Die Gründe, weshalb es 
im Fall Marcos leider nicht so vorwärtsgeht, wie wir das alle 
gerne hätten, liegen nicht vorwiegend in Mängeln des 
schweizerischen Rechtshilfesystems. Natürlich hatten wir 
dort auch diese Überzahl von möglichen Rechtsmitteln, aber 
der Hauptgrund dafür, dass es im Fall Marcos leider nicht so 
weitergeht, wie wir das alle wünschen, liegt eindeutig bei den 
Philippinen. Die Philippinen waren entweder nicht in der Lage 
oder sind nicht willens, die entsprechenden Auflagen, die das 
Bundesgericht diesem Land in seinem Marcos-Entscheid ge
macht hat, zu erfüllen, damit ein rechtsstaatlich befriedigen
des Strafverfahren gegen die Familie Marcos durchgeführt 
werden kann. Die Philippinen haben diese Bedingungen nie 
erfüllt. Es ist daher viel zu einfach, wenn man nun diese un
befriedigende Lage im Marcos-Fall einfach der Schweiz zu
schreibt. Der Hauptgrund liegt heute eindeutig bei den Philip
pinen. Im übrigen hofft der Bundesrat, dass in diesem leidi
gen Fall nun doch möglichst rasch eine Lösung gefunden 
wird. 
Angesichts dieser Schwächen des geltenden IRSG haben 
sowohl der Bundesrat als auch das Bundesgericht versucht, 
Mittel und Wege zur Vereinfachung und vor allem auch zur 
Beschleunigung des Rechtshilfeverfahrens zu finden. Wir ha
ben dann aber einsehen müssen, dass die Präzisierungen 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und auch blosse 
Verordnungsänderungen nicht ausreichen, um die Mängel 
dieses Gesetzes - vor allem im Hinblick auf dieses Über
mass an Rechtsmitteln - zu beseitigen. 
Deshalb hat der Bundesrat zunächst eine interdepartemen
tale Arbeitsgruppe beauftragt, eine Gesetzesrevision vorzu
bereiten. Deren Vorentwurf wurde dann einer eidgenös
sischen Expertenkommission unterbreitet. Ausgewiesene 
Rechtshilfespezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der 
Rechtshilfe haben die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Lösungsmöglichkeiten eingehend untersucht. Schliesslich 
hat Ihnen der Bundesrat mit der vorliegenden Botschaft die 
entsprechenden Revisionsvorschläge für beide Gesetze, für 
das IRSG und für das Ausführungsgesetz zum Staatsvertrag 
mit den USA. unterbreitet. 
Der Bundesrat hat zusammen mit der Expertenkommission 
bewusst auf eine Totalrevision des IRSG verzichtet. weil die 
relativ kurze Geltungsdauer des Gesetzes dies kaum recht
fertigen würde und sicher auch ein rasches Inkrafttreten der 
Revisionsvorlage verunmöglicht hätte. Er hat auch davon ab
gesehen, das IRSG und das Bundesgesetz zum Staatsver
trag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegensei
tige Rechtshilfe in Strafsachen zu einem einzigen Gesetz zu 
verschmelzen; denn es hat sich einmal mehr gezeigt, dass 
die Eigenheiten des Rechtshilfeabkommens mit den USA 
wegen der Unterschiedlichkeit der zusammenarbeitenden 
Rechtssysteme auf diese Weise nicht überwunden werden 
können. Wir brauchen dort eine Sonderordnung. Wir brau
chen auch die Sonderordnung der Zentralstellen mit ihren 
besonderen Aufgaben. 
Der Revision des IRSG kommt eine ganz besondere Bedeu
tung für die Rechtshilfebeziehungen mit jenen Staaten zu, 
mit denen wir keine bilateralen oder· multilateralen Vertrt\ge 
abgeschlossen haben. Für unsere Beziehungen mit prak
tisch allen europäischen Staaten gelten zwei Europaratsab
kommen: das Europaratsabkommen betreffend die Ausliefe
rung und das Europaratsabkommen betrnffend die soge-
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nannte akzessorische Rechtshilfe. Mit diesen Staaten haben 
keine Probleme. Der deutsche der 

n,::,·t,rn,,,1,r;;t1,rr,on Kommission worden ist 
feststellen kön-

1asbeae11re,n beider Staa-

wir vor allem mit Staaten - ich 
das muss ich doch noch einmal festhalten -, die einer ande-
ren Rechtskultur z. B. im Fall Marcos mit den 
Philippinen oder im Pemex mit Mexiko. Bei diesen Fällen 
hat sich immer die Grundfrage gestellt - wie das 
richt im Entscheid Marcos festgehalten hat ob diese 
ten überhaupt über Verfahren verfügen, die oe1srne1swe-1se 
die rechtsstaatlichen Anforderungen der 
schenrechtskonvention erfüllen. Das sind Hauptpro-
bleme, die wir vor allem in jüngster Zeit gehabt haben. 
Welches sind die Ziele der Revision? Das Hauptziel ist ein-

das Rechtshilfeverfahren in der Schweiz zu verkür
zen, also eine Beschleunigung, eine bessere Koordination. 
Nebenziele sind die klarere Regelung der Entschädigungs
pflicht der Schweiz bei ungerechtfertigter Auslieferungshaft 
oder bei anderen Nachteilen, die eine verfolgte Person erlit
ten hat. Ferner wird die Auslieferungspflicht im Falle eines 
Abwesenheitsurteils oder bei Androhung der Todesstrafe im 
ersuchenden Staat eingeschränkt. 
Das Hauptziel ist, wie gesagt, die Straffung, die Beschleuni
gung des Rechtshilfeverfahrens. Dafür sehen wir eine ganze 
Anzahl von Änderungen des geltenden Gesetzes vor. Ich will 
die wichtigsten kurz nennen. Auf die Minderheitsanträge und 
die Abweichungen werden wir sicher nachher in der Detailbe
ratung eingehen. 
Wie können wir die nötige Beschleunigung erreichen? 
1 . Nach dem Entwurf des Bundesrates soll künftig nur noch 
die Schlussverfügung im Rechtshilfeverfahren anfechtbar 
sein, und zwar bis vor Bundesgericht. 
2. Dagegen sollen der Eintretensentscheid und andere Zwi
schenverfügungen grundsätzlich nicht mehr anfechtbar sein, 
sondern nur dann, wenn ein unmittelbar und nicht wiedergut
zumachender Nachteil glaubhaft gemacht wird. Ihrer Kom
mission ist es in Zusammenarbeit mit der Expertenkommis
sion erfreulicherweise gelungen, diese Fälle jetzt im Gesetz 
sogar abschliessend aufzuzählen. Damit ist es ihr zweifellos 
gelungen, einen wesentlichen Beitrag gegen trölerische 
Rechtsmittel zu leisten. 
3. Rechtsmittel sollen grundsätzlich keine aufschiebende 
Wirkung haben. 
4. Die Beschwerdelegitimation wird neu bewusst auf Perso
nen beschränkt, die von einer Rechtshilfemassnahme per
sönlich und unmittelbar betroffen sind. Das betrifft insbeson
dere den Bereich der Banken. Die Banken sollen vor allem 
dann legitimiert sein, wenn es um Eigengeschäfte geht. Da
gegen sollen die Kunden, wenn es nur um Kundenkonti geht, 
die nötigen Rechtsmittel selber einlegen können. 
5. Ein weiteres Beschleunigungsmittel ist, dass das Rechts
mittel der Einsprache gegenüber Verfügungen des Bundes
amtes für Polizeiwesen ganz aufgegeben wird. 
6. Auch die Bezeichnung einer zuständigen Leitbehörde ist 
überhaupt nicht mehr anfechtbar. 
Mit diesen Vorschlägen werden wir zweifellos eine ganz 
wichtige Beschleunigung des Rechtshilfeverfahrens errei
chen. Wir werden vor allem einer übertriebenen Flut von 
Rechtsmitteln den nötigen Riegel vorschieben. Andererseits 
muss festgehalten werden, dass die Effizienz und die Be
schleunigung des Rechtshilfeverfahrens das eine sind, der 
Rechtsschutz der Betroffenen aber das andere ist. Die Kunst 
der Gesetzgebung auf diesem Gebiet besteht darin, zwi
schen Effizienz und Beschleunigung einerseits und Grund
rechtsschutz der Betroffenen anderseits die richtige Mitte zu 
finden. 
Auf zwei Neuerungen möchte ich noch besonders hinweisen. 
weil sie-··· soweit ich es beurteile - auch international erstmals 
eingEiführt werden. Der deutsche Experte sagte beispiels
weise anlässlich des Hearings, dass diese Massnahmen 
wahrscheinlich demnächst auch in die deutsche Gesetzge
bung einfliessen werden. 
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Ein neues Mittel zur Beschleunigung ist die soge-
nannte vereinfachte Ausführung Artikel 80c IRSG. 
Sie es, die verlangten mit dem 

der betroffenen Personen schon vor Ab
schluss des Rechtshilfeverfahrens an das Ausland herauszu-

Denn es ist sehr wohl möglich, dass die 
nA1A1,"""'r Beweismittel unter den Parteien vollständig unbe
stritten ist. Dann ist nicht einzusehen, weshalb man mit der 
Aushändigung dieser Beweismittel zuwarten soll, bis die 
Schlussverfügung, allenfalls sogar ein Gerichtsentscheid 
vorliegen. 
Ein wichtiger Punkt der Revision ist die Erweiterung der Kom
noton,,on des Bundesamtes für Polizeiwesen. Schon der Be
nc11terst,attE,r Ihrer Kommission hat darauf hingewiesen, dass 
wir hier eine heikle Gratwanderung zwischen der Zentralisa
tion beim Bundesamt für Polizeiwesen und der nötigen De
zentralisation bei den Kantonen unternehmen. Wenn wir be
denken, dass wir im Jahr über zweitausend Rechtshilfegesu
che zu erledigen haben, dann wird, glaube ich, jedermann 
klar, dass eine totale Zentralisation unmöglich wäre. Das 
würde eine derart starke Aufblähung des Apparates beim 
Bundesamt nötig machen, dass das zweifellos auch politisch 
nicht realisierbar wäre. 
Auf der anderen Seite würde eine solche Zentralisation auch 
einer ganz modernen Tendenz im Rechtshilfewesen klar wi
dersprechen. Der moderne Trend geht eigentlich in Richtung 
direkte Kontaktaufnahme zwischen den lokal zuständigen 
Strafbehörden. Der Richter in Lyon nimmt also direkt Kontakt 
mit dem Richter in Genf auf, und der Richter von Mailand 
nimmt direkt Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden im 
Kanton Tessin auf. Wir haben das in bezug auf Deutschland 
und Österreich bereits staatsvertraglich so geregelt. Wir sind 
heute daran, ähnliche Abkommen auch mit Frankreich und 
Italien einzuleiten. 
Eine weitere Neuerung: die sogenannte spontane Rechts
hilfe, die vor allem auf dem Gebiet der Bekämpfung des or
ganisierten Verbrechens sehr wichtig werden kann - wo na
türlich der Faktor Zeit ganz entscheidend ist. Wir sehen neu 
vor, dass Strafuntersuchungsbehörden unter bestimmten 
Voraussetzungen unaufgefordert Informationen und Beweis
mittel an ausländische Strafverfolgungsorgane aushändigen 
können - das allerdings unter gewissen Kautelen. Es ist vor 
allem die Kautel, dass durch diese spontane Übermittlung 
der Beweismittel und Informationen natürlich nicht der ge
setzliche Rechtsschutz der Betroffenen unterlaufen werden 
kann. 
Gesamthaft dürfen wir sicher sagen - das haben auch die 
Hearings, welche die nationalrätliche Kommission durchge
führt hat, klar gezeigt -: Die schweizerische Rechtshilfe in 
Strafsache ist eindeutig besser als ihr Ruf. Auf der anderen 
Seite gebe ich aber Herrn Marty gerne zu, dass das Gesetz 
revisionsbedürftig ist. Wir müssen das Rechtshilfeverfahren 
beschleunigen; wir müssen die neuen Möglichkeiten - wie 
die vereinfachte Rechtshilfe oder die spontane, direkte Über
mittlung von Informationen und Beweismitteln sicher vorse
hen, und wir müssen mit dieser Gesetzesrevision vor allem 
dem Übermass von möglichen Rechtsmitteln den nötigen 
Riegel vorschieben. Wenn wir das tun, haben wir tatsächlich 
die Chance - nachdem wir in den siebziger Jahren auf die
sem Gebiete wirklich Pioniertaten geleistet haben-, dass wir 
sagen können: Wir haben jetzt wieder ein Rechtshilfegesetz, 
das auf der Höhe der Zeit ist. 
In diesem Sinne danke ich Ihrer vorberatenden Kommission 
für die ausführliche Auseinandersetzung mit dieser für die 
meisten sehr technischen Materie und bitte Sie um Eintreten 
auf die Vorlage. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposilion 

l.:lt1llc,t1n oftic1ol c.W l"AssrnnlJlöo f"clnrnln 
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A. Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen 
A. Loi federale sur l'entraide internationale en matiere 
penale 

Examen de 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung, Art. 1 Abs. 2; 1a; 2; 3 
Abs. 2; 4; 5; 8 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction, art. 1 al. 2; 1a; 2; 3 
al. 2; 4; 5; 8 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen Adopte 

Art. 10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Ich bin von der 
Kommission beauftragt, zu einzelnen Artikeln gewisse Erklä
rungen zuhanden des Amtlichen Bulletins abzugeben. 
Artikel 1 O wurde vom Nationalrat mit der Begründung aufge
hoben, dass der sogenannte am Strafverfahren unbeteiligte 
Dritte in der Gerichtspraxis kaum mehr vorkommt. Es handelt 
sich um eine entsprechende Fortentwicklung der Rechtspre
chung, so dass der fragliche Tatbestand jeweils unter dem 
Aspekt der Verhältnismässigkeit geprüft werden kann. Der Ar
tikel ist somit obsolet geworden und kann aufgehoben werden. 
Als Folge dieser Aufhebung muss auch Artikel 80d Absatz 2 
aus dem Entwurf gestrichen werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 11 Abs. 1 ; 12 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 11 al. 1; 12 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 15 Abs. 3, 4 
Antrag der Kommission 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 15 al. 3, 4 
Proposition de Ja commission 
Al. 3 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Zu Artikel 15 
Absatz 4 beantragt Ihnen die Kommission, auf die Fassung 
des Bundesrates zurückzukommen. d. h .. den vom National
rat beschlossenen Zusatz in Absatz 4 zu streichen. Neben 
dem Hauptziel der Revision, der Beschleunigung des Verfah
rens, ist eines der weiteren Ziele der Revision clie Regelung 
der Entschädigungspflicht der Schweiz bei ungerechtfertigter 
Auslieferungshaft, wenn der ausländische. Staat keine ent
sprechenden Entschädigungen vorsieht oder die geschä
digte Person diese nicht einfordern kann. 

Arnt11chos Hullotin dor Btimj(:sversammlunq 

Der vom Nationalrat beschlossene Zusatz in Artikel 15 Ab
satz 4, welcher einer Ausdehnung der Entschädigungspflicht 

würde aber in der Praxis zu Anwen-
,n,.,,cc,~n.rnonn,,a.-,nn führen. Er die des 

- was zwar noch =~~,.,.~ 

wäre-, und der Rechtshilferichter müsste im 
ausländischen Staat die tatsächlichen Verhältnisse abklären, 
was unter Umständen sehr und mühsame Ab
klärungen bedingen würde. In diesen Fällen kann also die 
verpflichtende Bestimmung des Nationalrates nicht befriedi-

Hingegen gibt die Kann-Vorschrift in Absatz 4 unseres 
r= ro,rhtAr1<:: genügend um in Härtefällen 
auf eine Herabsetzung oder Verweigerung der Entschädi
gung zu verzichten, ohne dabei verpflichtet zu sein, Abklä
rungen über die tatsächlichen Verhältnisse und die Rechts
lage vorzunehmen. 
Die Kommission ist auch der Meinung, dass der vom Natio
nalrat beschlossene Zusatz im Vergleich zum Recht anderer 
Staaten ziemlich einmalig wäre, und beantragt deshalb ein
stimmig die Streichung dieses Zusatzes in Artikel 15 
Absatz 4. 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 Abs. 1, 3, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 17 al. 1, 3, 5 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 17a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 17a 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs. 1 Al. 1 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Hier hat der Na
tionalrat eine zeitliche Befristung von neun Monaten einge
führt. Neun Monate können aber für einfache Fälle zu lang 
sein und für sehr komplizierte, komplexe Fälle zu kurz. Die 
Kommission befürchtet jedenfalls, dass diese Ordnungsvor
schrift in vielen Fällen sogar eher zu Verzögerungen führen 
würde und führen müsste, nämlich für diejenigen Verfahren, 
die ohne diese Frist von den zuständigen Behörden viel zü
giger behandelt würden, mit dieser Fristangabe aber auf rund 
neun Monate hinausgezögert werden könnten. 
Die einstimmige Kommission beantragt aufgrund dieser 
möglichen unerwünschten Wirkung die Streichung der vom 
Nationalrat eingeführten Bestimmung in Artikel 17 Absatz 1. 

Koller Arnold, Bundesrat: Ich schliesse mich der Kommis
sion an. 

Angenommen - Adopte 

Aös. 2-AI. 2 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Hier hat der Na
tionalrat eine Ausdehnung der Kompetenzen des Bundesam
tes für Polizeiwesen bei Verscl1leppung des Verfahrens be
schlossen. Der Nationalrat ist in dE,r ganzen Frage, inwieweit 
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das Verfahren des Bundesamtes zentralisiert werden soll, 
weiter als der Bundesrat Der Bundesrat ist der 

die vom Nationalrat beschlossene zusätzliche 
/i:>1,1r:a11<a.;:inm in Artikel 17 Absatz 5. Artikel 17a Absatz 2 und 
Artikel 79a zu Gemäss Bundesrat soll ein 

vermieden 
die Tendenz in der internationalen Rechts

wir im Eintretensvotum von Herrn Bundesrat 
Koller haben, den direkten Verkehr zwischen den Ge
richten und den Strafverfolgungsbehörden auszubauen. Die-
ser Weg wurde in einer Lusa1:zv,ere1mt,a 
zum europäischen mit Deutschland und 
reich gewählt. Ein Richter in Deutschland kann dadurch di
rekt mit einem Richter in der Schweiz verkehren, ohne über 
Zentralstellen gehen zu müssen. 
Aufgrund dieser Überlegungen hat die Kommission einen 
Mittelweg gewählt, indem sie bei Artikel 17a Absatz 2 auf 
eine Übernahme des Verfahrens durch das Bundesamt für 
Polizeiwesen hingegen bei Artikel 79a mehrheit
lich an einer teilweisen Zentralisation festhält. 
Die allgemeine Bestimmung von Artikel 17a Absatz 2, die 
hier zur Diskussion steht, wäre auf alle vier Bereiche der 
Rechtshilfe - nämlich die akzessorische oder kleinere Hilfe, 
die Auslieferung, die stellvertretende Strafverfolgung und 
Strafvollstreckung - anwendbar. Eine allfällige Zentralisation 
wegen Verschleppung würde sich aber höchstens im Bereich 
der sogenannten akzessorischen Rechtshilfe rechtfertigen 
und müsste allenfalls in Artikel 79a angesiedelt werden. 
Die vom Nationalrat in Artikel 17a Absatz 2 beschlossene 
Bestimmung, dass das Bundesamt das Verfahren überneh
men kann, wenn die Kantone das Verfahren verschleppen, 
könnte unter Umständen auch dazu führen, dass Kantone 
einfach nichts tun. Die zusätzliche Bestimmung könnte des
halb sogar kontraproduktiv sein. 
Die Kommission ist zwar der Auffassung, dass eine gewisse 
Flexibilität bei der Handhabung von bestimmten Fällen mög
lich sein soll, spricht sich aber ganz eindeutig dagegen aus, 
die von den Kantonen zu erfüllenden Aufgaben auf Bundes
ebene zu verlagern. Ich werde auch bei Artikel 79a Buch
stabe b noch auf diese Frage zurückkommen. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen einstimmig die Streichung 
der Ausdehnung in Artikel 17a Absatz 2. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3 Al. 3 
Angenommen - Adopte 

Art. 18; 20a; 21 Abs. 2--4; 22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 18; 20a, 21 al. 2--4; 22 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Unverändert 
Minderheit 
(Marty Dick, Aeby, Beerli, Beguin, Brunner Christiane, Sau
dan, Schoch) 
Aufheben 

Art. 23 
Proposition de /a commission 
Majorite 
lnchange 
Minorite 
(Marty Dick, Aeby, Beerli. Beguin. Brunner Christiane. Sau
dan, Schoch) 
Abroger 

Präsident: !eh Ihnen in Übereinstimmung mit dem 
Berichterstatter vor. Behandlung dieses Artikels bis zur 
Abstimmung über die Artikel 80a und zurückzustel
len. Sie sind damit einverstanden. 
Das dann für Artikel 

Verschoben 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen Adopte 

Art. 25 Abs. 1-3, 5 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1, 3 
Unverändert 
Abs. 2, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit 
(Marty Dick, Aeby, Beerli, Beguin, Brunner Christiane, Sau
dan, Schoch) 
Abs. 1 
Verfügungen der Bundesbehörden und, abweichend von 
Artikel 98a des Bundesrechtspflegegesetzes, Verfügungen 
erstinstanzlicher kantonaler Behörden unterliegen, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, der Verwaltungsge
richtsbeschwerde unmittelbar an das Bundesgericht. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 3 
.... einer kantonalen Behörde Beschwerde erheben. Der .... 
Abs. 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 25 al. 1-3, 5 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1, 3 
lnchange 
Al. 2, 5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Minorite 
(Marty Dick, Aeby, Beerli, Beguin, Brunner Christiane, Sau
dan, Schoch) 
Al. 1 
A moins que la presente loi n'en dispose autrement, le re
cours de droit administratif au Tribunal federal est immedia
tement ouvert contre les decisions des autorites federales et, 
en derogation de l'article 98a de la loi federale sur l'organisa
tion judiciaire, des autorites cantonales de premiere instance. 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 3 
L'office federal a qualite pour recourir contre les decisions 
d'une autorite cantonale. L'autorite cantonale .... 
Al. 5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Verschoben Renvoye 

Art. 26; 27 Abs. 1; 28 Abs. 3; 34; 35 Abs. 2; 37 Abs. 2; 38 
Abs. 1, 2; 44; 48 Abs. 2: 49 Abs. 2; 50 Abs. 1; 52 Abs. 1; 
54; 55 Abs. 1, 3; 59; 63 Abs. 1-3; 65; 65a; 66 Sachüber
schritt, Abs. 2; 67 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 26; 27 al. 1; 28 al. 3; 34; 35 al. 2; 37 al. 2; 38 al. 1, 2; 
44; 48 al. 2; 49 al. 2; 50 al. 1; 52 al. 1 ; 54; 55 al. 1, 3; 59; 63 
al. 1-3; 65; 65a; 66 titre median, al. 2; 67 
Prt,rv,cifirm de /a COmmiSSiOn 

ä la decision Conseil national 

Art. 67a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Küchler Nik!aus (C, OW), Berichterstatter: Hier habe ich Ih
nen folgende Erklärung zuhanden des Amtlichen Bulletins 
abzugeben: 
Dieser Artikel stellt eine der wichtigen Neuerungen des Revi
sionsentwurfes dar. Es handelt sich hierbei um die soge
nannte spontane Rechtshilfe. Diese ermöglicht es einer 
schweizerischen Gerichtsbehörde, unter bestimmten Vor
aussetzungen Beweismittel und Informationen, die sie für 
ihre eigene Strafuntersuchung gesammelt hat, unaufgefor
dert an eine ausländische Strafuntersuchungsbehörde zu 
übermitteln. Gemäss Absatz 1 handelt es sich hierbei um 
eine Kann-Vorschrift. 
Aufgrund der Notwendigkeit der Präzisierung dieses Artikels, 
insbesondere der Absätze 4 und 5, hat die Kommission zu
sätzliche Abklärungen verlangt. Diese ergänzenden Abklä
rungen betreffen insbesondere die unaufgeforderte Übermitt
lung von Beweismitteln und Informationen und die Präzisie
rung des Geheimbereiches. Gemäss Artikel 67a Absatz 4 
können Beweismittel, die den Geheimbereich betreffen, nicht 
unaufgefordert herausgegeben werden. Absatz 5 indessen 
räumt dem Richter die Möglichkeit ein, die zuständige aus
ländische Behörde darüber zu informieren und dem auslän
dischen Staat zu ermöglichen, ein entsprechendes Rechts
hilfeersuchen an die Schweiz zu stellen, d. h., dass aus dem 
Geheimbereich zwar Informationen, nicht aber Beweismittel 
spontan übermittelt werden können. 
Zum Begriff des Geheimbereichs: Er wird im schweizeri
schen Recht nicht definiert, aber er wird durch verfassungs-, 
zivil- und strafrechtliche Bestimmungen geschützt. Im Be
reich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen umfasst 
der Begriff des Geheimbereichs im Prinzip alle strafrechtlich 
geschützten Geheimbereiche einer Person, deren Bekannt
gabe oder Verbreitung ins Ausland strafbar ist oder für die 
das schweizerische Recht ein Zeugnisverweigerungsrecht 
vorsieht. Daneben gibt es strafrechtlich geschützte Geheim
bereiche, für die das geltende Recht im Prinzip kein Zeugnis
verweigerungsrecht vorsieht. Dazu gehört neben dem Fabri
kations- und dem Geschäftsgeheimnis auch das Bankge
heimnis. Der in Artikel 67a Absatz 4 umschriebene Geheim
bereich erstreckt sich somit im wesentlichen auf die durch 
den Bundesstrafprozess und durch die kantonalen Strafpro
zessordnungen geschützten Geheimnisse sowie auf das Fa
brikations-, das Geschäfts- und das Bankgeheimnis. Was 
das Bankgeheimnis betrifft, ist der Bankier aber nicht berech
tigt, gegenüber dem Richter Auskünfte über einen Kunden 
geheimzuhalten. Es ist nämlich unbestritten, dass das Bank
geheimnis im Rahmen eines Straf- bzw. eines ordentlichen 
Rechtshilfeverfahrens aufgehoben werden muss. Im Rah
men dieser Verfahren stehen jedoch den Betroffenen ordent
liche Rechtsschutzmittel zur Verfügung. 
Die Kommission kam nach eingehender Diskussion zum 
Schluss, dass der Entwurf des Bundesrates. ergänzt durch 
Absatz 6 des Nationalrates, den Mittelweg darstellt, einen 
Mittelweg zwischen der Streichung des ganzen Artikels 67a, 
der eine spontane Rechtshilfe überhaupt ermöglicht, und der 
Streichung der Absätze 4 und 5, die eine gewisse Einschrän
kung der spontanen Recr1tshilfe vorsehen. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 9 zu 2 Stimmen, der 
Fassung des Bundesrates, ergänzt durch Absatz 6 des t\Ja-
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tionalrates, zuzustimmen - ein Zusatz, der übrigens eine 
sinnvolle einer Selbstverständlichkeit darstellt. 

Art 71 
Antrag der Kommission 

zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 74 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.... oder der Geschädigte, der seinen gewöhnlichen Aufent
halt in der Schweiz hat, Rechte .... 

Art. 74 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 3, 4 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
.... le lese qui a sa residence habituelle en Suisse .... 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Hier handelt es 
sich um eine redaktionelle Anpassung an Artikel 7 4a 
Absatz 4 Buchstabe a. 

Angenommen - Adopte 

Art. 74a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1, 2, 4-6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 3 
Die Herausgabe nach dieser Bestimmung kann in jedem Sta
dium des Verfahrens erfolgen, wenn der betreffende Fall oder 
die Besonderheiten des ausländischen Rechts es erfordern. 

Minderheit 
(Danioth, Küchler, Reimann, Schallberger, Schmid Carlo) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 74a 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Al. 1, 2, 4-6 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 3 
La remise prevue par la presente disposition peut, si le cas 
d'espece ou les particularites du droit etranger l'exigent, in
tervenir a tous les stades de la procedure. 

Minorite 
(Danioth, Küchler, Reimann, Schallberger, Schmid Carlo) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Vorerst eine 
Grundsatzbemerkung zu Artikel 74a: Dieser Artikel beinhal
tet eine Neuregelung der Herausgabe und Konfiskation von 
Gegenständen. Er sieht eine klare Trennung zwischen der 
Herausgabe zu Beweiszwecken und der . Herausgabe 
zwecks Einziehung vor. 
Absatz 1 regelt den Grundsatz der Herausgabe von in der 
Schweiz beschlagnahmten Gegenständen und Vermögens
werten zur Einziehung oder zur FWckerstattung an die be
rechtigte Person. Dies setzt voraus. dass der ausländische 
Staat ein Verfahren eröffnet hat. das die Einziehung oder die 
Rückerstattung der Gegenstünde oder Vermögenswerte an 
die berechtiqte Person zum Zweck hat 
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Zu Artikel 74a Absatz 3 liegen ein Mehrheits- und ein Minder-

von 
und vollstreckbaren Ent-

des ersuchenden und nlc,irsl-1701hn 

zung durch «wenn der betreffende Fall die Ka<cr.nn,or

heiten des ausländischen Rechts es erfordern», sind die fol
genden: Es primär um eine Kann-Vorschrift, d. h., sie 
gibt der schweizerischen Behörde einen weiten Ermessens-
spielraum, oder Vermögenswerte unter 
sen verpflichtet aber 
seits die nicht zur 
Im weiteren sieht die Mehrheit der Kommission keinen zwin· 
genden Grund, warum unserem schweizerischen 
Recht bei der Auslieferung von Personen kein definitiver und 
vollstreckbarer Entscheid des ersuchenden Staates verlangt 
wird, wohl aber bei der Herausgabe von Gegenständen und 
Vermögenswerten. 
Im Sinne einer gewissen Angleichung dieser beiden Verfah
ren - Auslieferung von Personen und Herausgabe von Ge
genständen - beantragt Ihnen die Kommission mit 6 zu 
5 Stimmen, dem geänderten Absatz 3 in Artikel 74a zuzu
stimmen. 
Der Minderheitsantrag wird von Kollege Danioth begründet. 

Danioth Hans (C, UR), Sprecher der Minderheit: Die durch
wegs knappen Stimmverhältnisse haben zu unterschiedli
chen Anträgen geführt. Hier besteht eine knappe Mehrheit 
von 6 zu 5 Stimmen. Ich habe die Aufgabe, die Auffassung 
der Minderheit zu begründen. 
Die Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen möchte die 
Herausgabe von Gegenständen und Vermögenswerten an 
den untersuchenden Staat in jedem Stadium des ausländi· 
sehen Verfahrens erlauben, sofern «der betreffende Fall oder 
die Besonderheiten des ausländischen Rechts es erfordern». 
Sie merken es bereits an der Formulierung: Hier wird prak
tisch ein Freipass ausgestellt. Diese Regelung ist aus folgen
den Gründen als zu weitgehend abzulehnen. 
1. Sie gibt dem Rechtshilferichter die Möglichkeit, dem aus
ländischen Staat Gegenstände oder Vermögenswerte her
auszugeben, ohne dass im ausländischen Verfahren ein Ein
ziehungsentscheid ergangen ist und die strafbare Herkunft 
feststeht. Diese Lösung steht im Widerspruch zum schweize
rischen Recht. Ich verweise auf Artikel 60 des Strafgesetzbu
ches, der die Rückgabe von eingezogenen Gegenständen 
und Vermögenswerten an den Geschädigten nur gestützt auf 
eine richterliche Verfügung zulässt. 
2. Es gehört zu den Grundsätzen des schweizerischen 
Rechtshilferechts, vom Ausland nicht mehr zu verlangen, als 
dem Ausland gegeben werden kann. Aus diesem Grundsatz 
folgt der Umkehrschluss, dass die Schweiz als ersuchter 
Staat nicht weiter gehen kann als in einem innerstaatlichen 
Verfahren. Mit der von der Kommissionsmehrheit beantrag
ten Regelung gäbe die Schweiz den ausländischen Strafbe
hörden mehr, als es in einem schweizerischen Verfahren 
möglich wäre. 
3. Die Generalklausel «wenn der betreffende Fall oder die 
Besonderheiten des ausländischen Rechts es erfordern» 
setzt voraus, dass der Rechtshilferichter sämtliche Einzelhei
ten des Falles kennt und mit den Eigenheiten des ausländi· 
sehen Rechts vertraut ist. Je nach Umfang des Falles erfor
derte dies breitangelegte Abklärungen, die den Rahmen der 
Rechtshilfe sprengen würden und einer Überprüfung des 
ausländischen Rechts gleichkämen. Dies wiederum könnte 
der ausländische Staat als unerlaubte Einmischung in die ei
genen Angelegenheiten verstehen. 
4. Oft werden bekannte Rechtshilfefälle herangezogen, vor 
allem der heute bereits erwähnte Fall Marcos. Nach der Ver
sion der Mehrheit könnten die Marcos-Milliarden -·· ich nehme 
an, es sind nach wie vor Milliarden - ohne weiteres c!en Phil
ippinen herausgegeben werden. Unterdessen ist aber auch 
in den USA ein Verfahren angelaufen. Riskieren wir nicht 
Haltungsansprüche oder gar Doppelzahlungen. wenn wir auf 

eingeleitete Begehren ohne 
rechtskräftigen Entscheid solche Gelder 
auch von der Expertenkommission 
lieh erachtete formelle Schranke eines ,,,,,rn',"'"' 
scheides stellt für den Richter ein ,,, .. -m,nc><:-

Gestatten Sie auf das Votum des 
rückzukommen: Bei den Personen werden leichtere formelle 
Vorschriften angewendet. Immerhin ist darauf hinzuweisen, 
dass bei der Auslieferung von Personen ein eigentlicher Aus
lieferungsentscheid vorgeschrieben ist. Das muss man dann 
schon berücksichtigen, wenn man zwischen den 
unterschiedlichen Verfahren anstellt. 
Aus diesen Gründen ich Ihnen, die Version des 
Bundesrates beizubehalten, auch der Nationalrat be-
schlossen hat. 

Marty Dick (R, Tl): II me paraTt necessaire de corriger certai
nes affirmations qu'a faites M. Danioth, mais je pense qu'il 
est aussi necessaire de remettre le debat sur cet article dans 
son contexte. Les points de vue ne sont pas du tout si 
eloignes, et il faut vraiment comprendre le sens precis de la 
proposition de la majorite de la commission. 
La solution de la majorite est en realite celle qui a ete propo
see par la commission des experts. Ce n'est pas une solution 
inventee «sur les deux pieds», il n'y a pas d'aventure dans 
cette proposition, nous reprenons simplement, meme avec 
une formulation plus restrictive, la proposition elaboree par 
les experts. 
II convient de souligner tout d'abord qu'il s'agit d'une «Kann
vorschrift». II y a, dans les rapports intemationaux, des cas 
particuliers: par exemple, dans les rapports avec !es pays 
anglo-saxons, ou le juge americain ou le juge anglais, selon 
leur droit, ne peuvent decider la confiscation et la devolution 
a !'Etat ou au lese de biens qui ne se trouvent pas dans leur 
juridiction ou qui se trouvent a l'etranger. Dans des cas pa
reils, nous avons un resultat absurde et choquant: on ne peut 
pas rendre l'argent a la partie lesee et il faut ainsi la contrain
dre a entamer des procedures civiles internationales extre
mement compliquees et pas toujours possibles. 
Mais il y a pire: si c'est de l'argent provenant d'une activite cri
minelle qui est saisi en Suisse et si le delit a eu lieu dans un 
Etat anglo-saxon, qui est pays requerant, nous serons con
traints de rendre l'argent a la personne a laquelle il a ete 
saisi, et ya peu! etre le delinquant lui-meme! En Suisse, en 
effet, nous n'avons pas de competences pour saisir cet ar
gent. Le juge anglo-saxon non plus. Et pour finir, cet argent 
retournera au detenteur, c'est-a-dire souvent au delinquant 
lui-meme. C'est le cas Pemex qui est un cas scandaleux par 
ses consequences. J'ai ici la disposition du juge Cosandey, 
de Zurich: parce qu'il n'a pas ete possible de remettre cet ar
gent au pays requerant, pour finir, le juge Cosandey a dü ren
dre l'argent au delinquant. 
C'est pour eviter ces situations choquantes que l'on a cette 
disposition qui est une «Kann-Vorschrift», et qui n'est pas du 
tout une «Muss-Vorschrift». L'autorite suisse, d'ailleurs, peut 
remettre cet argent, pas necessairement au lese, mais au tri
bunal local, avec des conditions precises, exactement 
comme eile le fait dans le cadre de l'extradition. 
Le parallele avec l'extradition, Monsieur Danioth, est tout a 
fait pertinent. Quand vous remettez une personne a un pays 
requerant, vous n'avez pas une decision definitive et execu
toire, vous avez des indices de culpabilite, vous remettez la 
personne a la justice etrangere: celle-ci conduira un proces 
contre la personne extradee. On demande simplement, con
forte en cela par la proposition de la commission des experts, 
que, dans certains cas, cela soit possible aussi pour des 
biens. Ouand ces biens n'ont manifestement aucun lien avec 
la Suisse, qu'il est clair que c'est le juge du pays requerant, 
dans son pays, qui doit decider, nous avons nous-memes 
souvent interet a remettre ces objets ou ces valeurs a la jus
tice etrangere. 
J'ai cite en commission un exemple qui s·est passe durant 
mon activite de magistrat. Nous avons saisi en Suisse des ta
bleaux de Piero della Francesca, que j'ai eu le plaisir et sur
tout l'emo1ion de voir exposes pendant quelques t1euros 
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dans mon bureau a Bellinzone. Vous ne vou!ez quand meme 
pas attendre de rendre au musee de Florence ces tableaux 
en attendant une decision executoire et definitive de la 
italienne! Vous me direz: c'est un cas "'"'~,,r,t,n,nnPI 
cette doit permettre de face a des 
cas Ce n'est l'on remet necessai-
rement !es valeurs a la la plupart des cas. 
on les remettra a l'autorite qui instruit le proces 
dans le pays d'origine. 
C'est donc pour eviter des lacunes qui conduisent a des re-
sultats choquants que les ont elabore cette proposi-
tion. Je ne vois pas pour raisons ce qui est valable 
pour !es personnes ne devrait pas etre valable pour les cho
ses et pour les valeurs. 

Simmen Rosemarie (C, SO}: Als Nichtmitglied der Kommis
sion und als Nichtjuristin habe ich vom fachlichen Standpunkt 
aus hier nichts beizutragen; ich möchte Ihnen lediglich zwei 
politische Gedanken zu Artikel 74a Absatz 3 mitgeben. 
Es liegt mir fern, die Schuld am schleppenden Fortgang die
ser Verfahren, die heute schon genannt worden sind, der 
Schweiz anzulasten. Es ist nicht der Fehler der Schweiz, 
dass die Rückgabe dieser zum Teil enormen Summen - in 
der Höhe von Hunderten von Millionen Franken nicht zügi
ger stattfindet oder überhaupt nicht möglich ist, wie Kollege 
Marty soeben gesagt hat. Das kann uns aber nicht davon dis
pensieren, nach Mitteln und Wegen zu suchen, um auch von 
unserer Seite her weitere Möglichkeiten zu prüfen. 
Eine solche Möglichkeit bietet sich nun meines Erachtens mit 
dem Antrag der Mehrheit der Kommission zu Artikel 7 4a Ab
satz 3. Die Schweiz ist frei, von dieser Bestimmung Ge
brauch zu machen, und sie ist auch frei, die Bedingungen bei 
der Erfüllung dieser Bestimmung, also für die Herausgabe, 
festzulegen. 
Es sind zwei Gründe, welche mich bewegen, der Mehrheit 
zuzustimmen: 
1. Im Interesse einer kohärenten schweizerischen Aussen
politik ist es dringend nötig, nach innovativen Lösungen zu 
suchen. Die Schweiz ist heute mit verschiedensten staatli
chen und privaten Projekten auf allen möglichen Gebieten 
auf den Philippinen involviert. Sämtliche Spenden für private 
Projekte betragen jährlich rund 6 Millionen Franken. Der Ge
genwertfonds, der durch die Entschuldung von philippini
schen Schulden im vergangenen Jahr durch die Schweiz ge
äufnet wurde, beträgt 21 Millionen Franken. Das sind nur 
Bruchteile allein der Zinszahlungen, die auf den in der 
Schweiz liegenden Geldern entstehen. Es ist äusserst stos
send und schlicht falsch, Entwicklungshilfegelder, die 
schliesslich aus Steuern und Spenden zusammenkommen, 
in einem Land zu investieren, wenn wir nicht gleichzeitig da
für sorgen, dass Gelder, die ins Land gehören und auch vor
handen sind, wirklich dorthin gelangen. 
2. Es wäre blauäugig zu glauben, es genüge, die Gelder von 
der Schweiz nach den Philippinen zu transferieren, damit kä
men sie dann auch bei den richtigen Empfängern an, nämlich 
bei der breiten Bevölkerung. Aber das scheint mir aus rein 
schweizerisch-egoistischen Gesichtspunkten als nötig -, 
dann sind sie wenigstens nicht mehr in der Schweiz. $olange 
sie in der Schweiz liegen, sind sie ein permanentes Argemis 
und ein Schaden für das Image des Bankenplatzes Schweiz 
und der Schweiz im allgemeinen. Es liegt daher auch und ge
rade im Interesse der Schweiz, diese Gelder unter den nöti
gen strengen Auflagen ins Ursprungsland zurückzuführen. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Danioth Hans (C, UR), Sprecher der Minderheit: Ich räume 
durchaus ein, dass beide Lösungen Vor- und Nachteile ha
ben und dass man in guten Treuen geteilter Meinung sein 
kann. Was nun aber Frau Simmen gesagt hat, impliziert und 
unterstellt der Minderheit, sie wolle diesen Auftrag in der in
ternationalen Rechtshilfe mit einer stumpfen Waffe angehen. 
Auch uns geht es darum, dass die Mittel - Fluchtgelder oder 
kriminelle Gelder ·- dem rechtmässigen Eigentümer zuge
führt werden; das ist völlig unbestritten. Auch uns geht es um 
das Ansehen unseres Landes; nur ist bei der sehr unter-
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schiedlichen Rechtsentwicklung einzelner Länder jeden
falls in einem ersten Stadium des Verfahrens sehr unge-
wiss, wer überhaupt ist. Wir sind der Meinung, 
dass ein minimales Erfordernis ist damit ein 
schweizerischer oder ein Staatsanwalt 
handeln kann. 
Wir haben nicht überall derart kompetente Leute wie unseren 
"""'"'"''"'"' Dick Marty, der als ehemaliger Staatsanwalt bei 
diesen wertvollen Bildern selbstverständlich richtig gehandelt 
hat. Aber Sie können sich auch vorstellen, dass andere rich
terliche Behörden unter Druck gesetzt werden sollen, wenn 
sie, wie es im Antrag der Mehrheit heisst, gezwungen werden 
können, derartige Mittel «wenn der betref-
fende Fall oder die des ausländischen 
Rechts es erfordern». Gerade der Fall Marcos zeigt, dass es 
durchaus unterschiedliche Interessen und Ansprüche gibt. 
Ein Letztes: Wir dürfen doch davon ausgehen, dass die Fort
entwicklung des Rechts auch in diesen Staaten, bei denen 
wir gewisse Bedenken haben, nicht stillsteht und dass hier 
gewisse Minimalerfordernisse eingehalten werden, um die 
Herausgabe derartiger Vermögenswerte zu verlangen. Ob 
das Erfordernis, wie es der Bundesrat in Anlehnung an die 
bundesgerichtliche Rechtsprechung vorgeschlagen und wie 
es der Nationalrat beschlossen hat, der Weisheit letzter 
Schluss ist, kann ich auch nicht mit Bestimmtheit sagen. Auf 
alle Fälle muss ein gewisser Mindestrahmen eingehalten 
werden, damit unsere Behörde derartige Entscheidungen 
treffen kann. Das ist unser gemeinsames Anliegen. 

Schmid Carlo (C, Al): Ich bitte Sie auch, der Minderheit zu
zustimmen. 
Das Strafrecht - und hier handelt es sich um ein Recht im Be
reiche des Strafrechts - handelt von den Rechtsgütern, vom 
Schutz der Rechtsgüter und bedarf daher bestimmter, ver
lässlicher Regeln. Diese verlässlichen Regeln müssen auch 
im Verhältnis zwischen den Staaten beim internationalen 
Rechtshilfeverkehr gelten. Wir sind hier im Rahmen des 
Rechtshilfeverkehrs allerdings bereits leicht in der Staatspo
litik drin, wo Überlegungen der Staatsräson gelten. Dort 
herrscht die Willkür. 
Aber lassen wir die Willkür nicht weiter gehen als unbedingt 
notwendig. Halten wir uns so weit wie möglich an Regeln. 
Und wenn Sie Artikel 74a Absatz 3 gemäss dem Antrag der 
Mehrheit lesen, dann müssen Sie feststellen, dass dem 
freien Ermessen dieser Untersuchungsinstanzen Tür und Tor 
geöffnet werden. Er wird zu einer politischen «escape 
clause», um unter Missachtung aller Rechtsrücksichten Op
portunes unter dem Gesichtswinkel der Staatspolitik zu tun. 
Und da bin ich der Auffassung: Das geht zu weit. 
Frau Simmen, wenn Sie Ihre Gedanken bis ins Letzte durch
denken, dann sollten Sie aufhören, in der Schweiz Bankge
schäfte zu betreiben. Dann sollten Sie aufhören, irgend et
was zu tun, das mit dem Ausland zu tun hat. Wissen Sie, es 
ist natürlich nicht angenehm, mit solchen Geldern konfron
tiert zu sein, die offenkundig als «producta sceleris», als Er
gebnis einer Straftat, in der Schweiz liegen. Aber es ist nicht 
in jedem Falle klar, ob solche Dinge tatsächlich strafrechtlich 
relevant erworben worden sind. Und das ist das, was ich am 
Anfang gesagt habe: Oft trügt der Anschein, und oft geht man 
sehr, sehr nachlässig mit Anscheinen um, nämlich dann, 
wenn es politisch opportun ist, namentlich im internationalen 
Verkehr. Treu und Glauben sind auch hier hohe Massstäbe. 
Daher bin ich der Auffassung, man sollte im Bereiche des 
Rechtsgüterschutzes nicht mit derart offenen Formulierun
gen legiferieren, wie das hier mit Artikel 74a Absatz 3 ge
mäss dem Antrag der Mehrheit der Fall ist. Es weiss kein 
Mensch, ob der betreffende Fall eine besondere Behandlung 
rechtfertigt, ob die Besonderheiten des ausländischen 
Rechts eine besondere Behandlung rechtfertigen und ob das 
in jedem Stadium des Verfahrens der Fall ist. Das ist prak
tisch clie Kapitulation des Verfahrensrechts. Hier hat ein je
der. der mit dem Fall betraut ist, das Recht zu tun, was er will. 
Das geht ·-· so scheint mir eindeutig zu weit. 
Ich bitte Sie daher dringend, auch hier der Minderheit zuzu
stimmen. 
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Das Votum von Herrn Schmid for
Kommission doch noch heraus, 

der Kommission in gar keiner Art und 
herabzusetzen oder 

Es darum. 
und Menschen möchte. 

Ich möchte einmal auf das zurückkommen, was Ihnen 
Herr Marty schon erklärt hat: Es ist heute schon möglich, und 
es wird weiterhin möglich sein, nach diesem Gesetz Men
schen auszuliefern, ohne dass bereits ein rechtskräftiges Ur
teil vorliegt. Erst nachher wird im betreffenden Staat der Pro
zess gegen diesen Menschen geführt und gesehen, ob er als 
schuldig oder unschuldig befunden wird. Wenn Sie hier diese 
Kann-Vorschrift nicht einführen, behandeln Sie Menschen 
ungleich viel schärfer als Sachen. Sachen könnten wir nicht 
zurückgeben, bevor ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, wäh
renddem wir es mit Menschen tun würden. Ich glaube, das ist 
wirklich in keiner Art und Weise angezeigt. 
Ich komme noch auf das Votum von Herrn Danioth zurück. Er 
hat gesagt, Herr Marty habe die wertvollen Bilder in richtiger 
Einschätzung der Situation dem Museum von Florenz zu
rückgegeben. Wenn Sie hier diese Kann-Vorschrift nicht auf
nähmen, hätte Herr Marty in einem genau gleich gelagerten 
Fall die Möglichkeit, die Bilder zurückzugeben, nicht mehr. 

Koller Arnold, Bundesrat: Die Diskussion zeigt, dass wir hier 
zweifellos vor einem relativ schwierigen Problem dieser Ge
setzesrevision stehen. 
Um etwas Klarheit in die Diskussion zu bringen: Ich glaube, 
der Vergleich mit der Auslieferung, Frau Beerli, sticht nicht. 
Weshalb sticht dieser Vergleich nicht? Bei der Auslieferung 
stützt sich die schweizerische Behörde regelmässig minde
stens auf einen klaren Haftbefehl. In diesem Haftbefehl müs
sen die Straftaten und der Zweck der Verhaftung klar um
schrieben sein. Das ist im Bereich der akzessorischen 
Rechtshilfe sehr oft nicht der Fall. Dort haben Sie am Anfang, 
wenn Beweismittel oder Informationen herausverlangt wer
den, vonseiten des ersuchenden Staates sehr oft vorerst nur 
sehr vage Angaben. Was den Fall der Herausgabe von Ver
mögenswerten ebenfalls von der Auslieferung unterscheidet: 
Bei der Auslieferung ist die Identität des Auszuliefernden von 
Anfang an klar, währenddem bei der akzessorischen Rechts
hilfe das Problem gerade das ist, dass es mehrere Präten
denten auf die Vermögensgüter gibt. Das ist auch ein zentra
ler Unterschied. 
Ich möchte jetzt dort beginnen, wo wir als Gesetzgeber be
gonnen haben: Der geltende Artikel 7 4 - da hat Herr Marty 
recht - verlangt keine vollstreckbare Entscheidung. Ich ver
weise auf Artikel 7 4 Absatz 2 des geltenden Gesetzes. Aber 
gerade diese mangelnde Leitplanke des geltenden Gesetzes 
war der Anlass dafür, dass das Bundesgericht im Entscheid 
Marcos sehr feine, zusätzlich erklärende Unterscheidungen 
eingeführt hat. Das Bundesrat sagt in diesem Marcos-Ent
scheid: «Cette derniere hypothese (also der Abs. 2) con
cerne essentiellement des cas ou la situation est depourvue 
de toute ambiguHe, tels les cas de flagrant delit.» Das ist ge
nau der Fall von Florenz. In einem ganz klaren Deliktfall, wo 
keine Zweifel in bezug auf den Zusammenhang mit der Straf
tat und dem herauszugebenden Vermögensstück bestehen, 
ist es eigentlich nicht nötig, zusätzliche Erfordernisse an die 
Aushändigung dieser Vermögenswerte an den ersuchenden 
Staat zu verlangen. 
Aber dann kommt noch das hinzu, was im Falle Marcos - im 
Unterschied zum «Uffizien-Fall» in Florenz - das Massgebli
che ist. Das Bundesgericht sagt dann ganz klar: «En regle 
generale, la remise a !'Etat requerant de biens saisis en 
Suisse sera ordonnee en execution d'une decision definitive 
rendue a l'etranger.» Diese Bemerkung war der Anlass für 
den Bundesrat, diese Formulierung einzufügen. 
Ich gebe zu, Herr Marty', die Exportenkommission ging etwas 
weniger weit. Aber wir haben in der Vernehmlassung feststel
len müssen, dass die sehr offene Formulierung der Experten
kommission auf massive Kritik mehrerer Kantone--· ich nenne 
hier die Kantone Tessin. Zürich. Basel-Stadt und Graubün-

den und politischer Parteien CVP, SVP, Landesring der 
Unabhängigen usw. - gestossen ist. Man hat regelmässig 
vor allem jenes Argument das Herr Danioth und 
der Berichterstatter genannt Man hat vor allem 
sagt: Wenn man das so offen formuliert dann 
der Rechtshilfe in Strafsachen weiter als im 
denn im eigenen Staat ist aufgrund von Artikel des Straf
gesetzbuches für eine solche Konfiskation eine richterliche 
Verfügung nötig. 
Zudem ist im Rechtshilfegesetz ganz generell festgehalten, 
dass man in der Rechtshilfe dem Ausland gegenüber nicht 
mehr leisten kann, als man vom Ausland auch erhält. Ich er
wähne Artikel 30 IRSG. Aus diesem Grundsatz folgt der Um
kehrschluss, dass die Schweiz als ersuchter Staat nicht wei
ter kann als in einem innerstaatlichen Verfahren. In ei
nem innerstaatlichen Verfahren ist eben eine richterliche Ver
fügung nötig. 
Ich habe diese Bundesgerichtsentscheide selber noch ein
mal sorgfältig analysiert und muss zugeben, dass das Bun
desgericht sagt, «en regle generale» müsse ein Entscheid 
vorliegen. Ich habe mir daher auch überlegt, ob wir vielleicht 
nicht zu weit gehen, wenn wir jetzt absolut eine richterliche 
Entscheidung verlangen. Insofern wäre ich bereit - ich sage 
Ihnen das ganz offen, weil es sich hier, bei diesem Problem, 
um eine ausserordentlich wichtige Sache handelt -, diesen 
Punkt, falls Sie eine Differenz schaffen, im Differenzbereini
gungsverfahren noch einmal zu überprüfen. 
Aber auf der anderen Seite, Herr Marty, möchte ich hier auch 
klar sein. Der Formulierung, welche die Mehrheit der Kom
mission beantragt, könnte ich nie zustimmen, weil darin alle 
normativen Leitplanken für diese wichtige Frage der Aushän
digung von Vermögenswerten fehlen. Wenn man natürlich 
nur sagt, dass diese Vermögenswerte herausgegeben wer
den können, «wenn der betreffende Fall oder die Besonder
heiten des ausländischen Rechts es erfordern», dann wer
den - davon bin ich überzeugt von zehn Richtern wahr
scheinlich fünf so und fünf anders entscheiden. Der Gesetz
geber ist aber gehalten, den Richtern verlässliche, der 
Rechtssicherheit genügende Leitplanken zu geben. 
Angesichts dieser Ausgangslage möchte ich Sie bitten, der 
Minderheit der Kommission zuzustimmen. Wenn Sie der 
Mehrheit folgten - meinerseits könnte ich der Mehrheit nicht 
zustimmen -, hätten wir aber eine Differenz. Wir könnten 
dann im Hinblick auf die Bereinigung der Differenz noch ein
mal prüfen, ob diese wichtigen Leitplanken, wie sie vor allem 
im Marcos-Entscheid vom Bundesgericht erarbeitet worden 
sind, vielleicht noch in eine bessere gesetzliche Formulie
rung einzubringen wären. Dazu wäre ich im Dienste der Sa
che bereit. Der Formulierung, wie sie die Mehrheit der Kom
mission beantragt, könnte ich aus Gründen der Rechtssi
cherheit nie zustimmen. 

Marty Dick (R, Tl): J'aimerais remercier M. le Conseiller fe
deral pour sa disponibilite. Quant a moi, je pense qu'on peut 
voter la proposition de la majorite. Je suis tout a fait d'accord 
de revoir, dans la Conference de conciliation, la formulation 
du texte. 
Ce sur quoi je veux simplement insister, c'est que notre pays 
ne doit absolument pas donner l'image d'un pays qui impose 
toutes les garanties imaginables et possibles pour les biens 
et les valeurs materielles, alors que cela n'existe pas pour la 
remise des personnes. 

Danioth Hans (C, UR), Sprecher der Minderheit: Herr Bun
desrat, ich glaube, Sie stimmen mir in dem Punkt zu, dass 
jetzt der Rat und die Kommissionsmitglieder ziemlich über
fordert sind. Inhaltlich stimmt der Bundesrat der Minderheit 
zu. Formell und verfahrensmässig neigt er dazu, eine Diffe
renz zu schaffen, das heisst, dass Sie den Mehrheitsantrag 
annehmen sollten. 
Jcll llabe mir w~ihrnrid seines Votums E:twas uberlegt und dar
über auch mit den Experten gesprochen: Wenn man in die 
Fassung des Bundesrates, des Nationalrates und der Min
derheit unserer Kommission den Zusatz "in der Regel» auf
nehmen würdo. würde den Bedenkcm woitqohond Rochnunq 
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denn damit würde eine Norm mit der 
von Ausnahmen Wenn aber der 

Bundesrat dem nicht zustimmen - ich habe dafür durch-
aus Verständnis. weil es eine heikle ist-. möchte ich 

dass der Bundesrat auch 
die hat 

zurückzukommen und einen neuen Antrag 
Das haben mir auch andere Mitglieder bestätigt 
Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, der Minderheit zuzu
stimmen. 

Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin bereit, noch einmal über die 
Bücher zu gehen, weil es sich hier zweifellos um ein sehr 
zentrales Problem handelt und weil es sich möglicherweise 
auch lohnt, hier noch einmal allen Sachverstand einzuset
zen. 
Wenn das verfahrensrnässig möglich ist, wäre es mir am lieb
sten, wenn in den Minderheitsantrag «in der Regel» einge
fügt werden könnte. Dann hätten wir die Richtung, wie die 
Differenzbereinigung zu realisieren ist. 

Danioth Hans (C, UR), Sprecher der Minderheit: Dieser Zu
satz ist selbstverständlich einzufügen. Wir haben neben der 
Formulierung der Mehrheit nur eine, nämlich jene des bun
desrätlichen Entwurfs. 
«Die Herausgabe nach dieser Bestimmung kann in jedem 
Stadium des ausländischen Verfahrens, in der Regel gestützt 
auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid des 
ersuchenden Staates, erfolgen.» In diesem Sinne erlaube ich 
mir, einen Zusatzantrag zum Hauptantrag der Minderheit zu 
stellen. Wenn dieser Zusatzantrag angenommen wird, haben 
wir eine Differenz, die es ermöglicht, dass im Differenzberei
nigungsverfahren diese Fragen weiter geklärt werden kön
nen. 
In diesem Sinne stelle ich den Zusatzantrag zum Antrag der 
Minderheit. 

Präsident: Ich schlage vor, dass Herr Danioth den Zusatzan
trag der Minderheit schriftlich unterbreitet und dass wir auch 
die Abstimmung über Artikel 7 4a zurückstellen, bis wir über 
die drei vorliegenden Konzepte entschieden haben. 

Verschoben - Renvoye 

Art. 75; 75a; 77-79 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen Adopte 

Art. 79a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Danioth, Cottier, Küchler, Schmid Carlo, Wicki) 

b. Streichen 

Art. 79a 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Danioth, Cottier, Küchler, Schmid Carlo, Wicki) 

b. Bi!fer 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Wir haben uns 
bereits bei der Beratung von Artikel 17a Absatz 2 mit der 
Frage der Zentralisation befasst. Sie haben dort dem Antrag 

Amtliches Bulletin der Bundesversarnrnlunr, 

der Kommission zugestimmt und die Ausdehnung der Zen
tralisation gestrichen. 

ist die Kommissionsmehrheit (7 zu 5 Stimmen) für 
die von Buchstabe b bei Artikel 79a. Die Mehr-
heit der Kommission hält es für dass der Bund 

be1:sp!1e1~:w€11se kleine Kantone mit grossen und kom
Rechtshilfeersuchen konfrontiert und nicht in der 

sind, diesen zu entsprechen - einspringen und die 
füllen kann. Im zu Artikel 17a Absatz 2 ist 

es bei Artikel 79a von allem Anfang an die Bundesstelle, die 
entscheidet, ob sie das Verfahren übernehmen will oder 
nicht. Die Mehrheit der Kommission ist der Meinung, dass 
eine gewisse Flexibilität zwischen Bund und Kantonen bei 
der Handhabung von bestimmten Fällen möglich sein soll. 
Aus diesem Grunde stimmt die Mehrheit der Kommission (7 
zu 5 Stimmen) dem vom Nationalrat eingeführten Artikel 79a 
zu, vor allem auch Litera b, der eine Teilzentralisation der 
Rechtshilfe einführt. 

Oanioth Hans (C, UR), Sprecher der Minderheit: Ich bitte 
Sie, die von der Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen 
beantragte und vom Nationalrat beschlossene Zentralisation 
des Rechtshilfeverfahrens nach Artikel 79a Buchstabe b -
ich beschränke mich auf Buchstabe b - abzulehnen. Eigent
lich stellt das auch eine Konsequenz Ihres Beschlusses zu 
Artikel 17a Absatz 2 dar, wo Sie im Gegensatz zum National
rat beschlossen haben, dass nicht einfach der Bund das Ver
fahren nachträglich übernehmen kann. 
Ich nenne folgende Gründe: 
1 . Diese Regelung steht im Widerspruch zur aktuellen T en
denz, in der internationalen Rechtshilfe den direkten Verkehr 
zwischen den Gerichten auszubauen. 
2. Bei der vorgeschlagenen Zentralisation verliert die betrof
fene Person zwar eine Beschwerdeinstanz. Der dadurch er
zielte Zeitgewinn dürfte aber relativ gering sein, weil die Aus
führung der Ersuchen weiterhin bei den Kantonen bleibt, was 
die Wirksamkeit einer Zentralisation beträchtlich schwächt. 
3. Zeitverluste wegen Arbeitsüberlastung in den Kantonen 
würden nur auf Bundesebene verlagert, womit keine Be
schleunigung des Verfahrens erreicht würde. 
4. Buchstabe bist gleichsam eine Einladung an die Kantone, 
bei Verschleppung des Verfahrens abzuwarten, bis der Bund 
die Dinge an die Hand nimmt. 
5. Eine Zentralisation würde einen Personalzuwachs im Bun
desamt für Polizeiwesen bedingen. 
6. Eine Kompetenzverlagerung von den Kantonen zum Bund 
ist das ist der Haupteinwand - ein Eingriff in das föderalisti
sche System und sollte deshalb auf die Fälle beschränkt wer
den, in denen eine Übertragung oder Konzentrierung beim 
Bund tatsächlich unerlässlich ist oder von Anfang an eine 
Verfahrensbeschleunigung bewirken kann. Dies gilt für Er
mittlungen in mehreren Kantonen - oder wenn komplexe 
Fälle vorliegen, die die Kapazität eines Kantons objektiv 
übersteigen. Dies ist eine Regelung, die beispielsweise auch 
bei der Zusammenarbeit mit den internationalen Kriegsver
brechergerichten eingeführt worden ist. Die Minderheit würde 
also eine kongruente Lösung beantragen. 
Demgegenüber stellt aber der vorn Nationalrat aufgenom
mene Buchstabe b eine eigentliche Geringschätzung der 
Kantone, vorab kleinerer, dar. Ausserdem kann eine solch 
wenig schmeichelhafte Prognose von vornherein und ohne 
triftigen Grund gar nicht erhoben werden. Eine Zweiklassen
gesellschaft unter den Kantonen ist auch aus staatspoliti
schen Gründen abzulehnen. 
Ich ersuche Sie, diese diskriminierende Bestimmung , wie sie 
Buchstabe b vorsieht, zu streichen. 

Marty Dick (R, Tl): Cela ne me paraft pas un point central de 
la procedure, mais j'aimerais quand meme dire a M. Danioth 
que la lettre b introduite par le Conseil national a l'article 79a 
ne contient absolument pas un Jugement de valeur negatil 
sur certains cantons. Je pense au contraire que cette dispo
sition peu! etre dans 1·interet meme du canton. 
C'est la realite: nous avons de tout petits cantons dans les
quels il peut y avoir le siege d'une societe anonyme qui do-
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main sera touchee par une immense affaire financiere inter-
nationale. et ou il faudra une assistance judiciaire. Je 

donc laut au moins la possibilite l'ot-
federal «C'est nous as-

dans l'interet de ce canton 
et la Suisse. Nous aurions vraiment l'air de 
ne pas etre tout a fait a la hauteur sur la scene internationale 

!es autorites d'un petit canton sont totalement 
'""'•"'"'"'· nous ne pouvions pas preter assistance. 

Je crois vraiment qu'on peut suivre la decision du Conseil na
tional a cette dispo,;itic>n 

Koller Arnold, Bundesrat: Ich möchte Sie bitten, dem Antrag 
der Minderheit zuzustimmen; obwohl auch dieser noch be
deutend weiter geht als jener des Bundesrates. Er ist aber in
sofern vertretbar, als mit Litera c vorgesehen wird, dass das 
Bundesamt einen Rechtshilfefall übernehmen kann, wenn es 
sich um «komplexe oder besonders bedeutende Fälle» han
delt. Mit Litera c ist auch das Problem der kleinen Kantone 
gelöst: Wenn es sich um einfache Rechtshilfefälle handelt, 
dann sind zweifellos auch kleine Kantone in der Lage, diese 
unkomplizierten Fälle in eigener Kompetenz und Zuständig
keit zu lösen. Handelt es sich dagegen um ausserordentlich 
komplexe, schwierige, bedeutende Fälle, sieht Litera c aus
drücklich vor, dass das Bundesamt einen solchen Fall über
nehmen kann. 
Litera b ist missglückt, weil das dann eben doch nach einer 
Strafsanktion aussieht. Man sagt: Das Bundesamt kann die
sen Rechtshilfefall übernehmen, wenn die betreffende kanto
nale Behörde nicht in der Lage ist, innerhalb einer angemes
senen Frist einen Entscheid zu fällen. Damit erhält Litera b 
eindeutig Strafsanktionscharakter, was unserem föderalisti
schen Staatswesen nicht gut bekommt. 
Im übrigen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass 
wir jetzt auch in der Frage der Zentralisation nicht einem Wi
derspruch verfallen dürfen, denn auf der einen Seite haben 
wir international eine klare Tendenz zum direkten Verkehr 
zwischen den Strafverfolguf')gsbehörden mehrerer Staaten. 
Wir haben, wie gesagt, mit Osterreich und Deutschland be
reits vereinbart, dass - beispielsweise - der Richter in Mün
chen direkt mit dem Richter in St. Gallen Kontakt aufnehmen 
kann und dies nicht über das Bundesamt laufen muss. Dieser 
direkte Verkehr ist auch eines der besten Mittel zur Beschleu
nigung der Rechtshilfe. 
Auf der anderen Seite ist zuzugeben, dass in diesen beiden 
verbleibenden Fällen (Buchstaben a und c) - wenn mehrere 
Kantone zuständig sind und bei komplexen Fällen - sicher 
Gründe für eine Übernahme durch das Bundesamt für Poli
zeiwesen sprechen. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, der Fassung der Minderheit 
zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 80 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 80a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

17 Stimmen 
13 Stimmen 

Art. 80a 

du Conseil federal 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Minorite 
(Brunner Christiane, 
Adherer a la decision du 

Art. 80b; 80c 
Antrag der Kommission 

national 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 80d 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
Streichen 

Minderheit 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 80d 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
Biffer 

Minorite 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 80e 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Mit einer Beschwerde können angefochten werden: 
a. die Schlussverfügung zusammen mit den vorangehenden 
Zwischenverfügungen; 
b. der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügun
gen, die einen unmittelbaren und nicht wiedergutzumachen
den Nachteil bewirken: 
1. durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und 
Wertgegenständen; oder 
2. durch die Anwesenheit von Personen. die am ausländi
schen Prozess beteiligt sind. 

Minderheit 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 80e 
Proposition de la commission 
Majorite 
Peuvent faire l'objet d'un recours: 
a. la decision de clöture et, conjointement avec celle-ci, les 
decisions incidentes anterieures; 
b. les decisions incidentes anterieures a la decision de cl6-
ture, en cas de prejudice immediat et irreparable decoulant: 
1. de la saisie d'objets ou de valeurs; ou 
2. de la presence de personnes qui participent a la procedure 
a l'etranger. 

Minorite 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Bulk1tin offic1c! clf:l 1· Assemblöe f(3cjöra!e 
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Art. 80f 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
Die der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfü
gung, die einen unmittelbaren und nicht wiedergutzumachen
den Nachteil gemäss Artikel 80e Buchstabe b bewirkt, kann 
selbständig mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefoch
ten werden. Artikel 80! Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss. 

Minderheit I 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit II 
(Marty Dick, Aeby, Beerli, Beguin, Brunner Christiane, Sau
dan, Schoch) 
Streichen 

Art. 80f 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
La decision incidente anterieure a la decision de clöture au 
sens de l'article 80e lettre b, peut egalement faire separe
ment l'objet d'un recours de droit administratif. L'article 80! 
alineas 2 et 3 s'applique par analogie. 

Minorite I 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Minorite II 
(Marty Dick, Aeby, Beerli, Beguin, Brunner Christiane, Sau
dan, Schoch) 
Bitter 

Art. 80g 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Die der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfü
gung, die einen unmittelbaren und nicht wiedergutzumachen
den Nachteil gemäss Artikel 80e Buchstabe b bewirkt, kann 
selbständig mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefoch
ten werden. Artikel 801 Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss. 

Minderheit I 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit II 
(Marty Dick, Aeby, Beerli, Beguin, Brunner Christiane, Sau
dan, Schoch) 
Titel 
Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden eidge
nössischen oder kantonalen Behörde 
Abs. 1 
Die Verfügungen der ausführenden eidgenössischen oder 
kantonalen Behörde .... 

Art. 80g 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
La decision incidente anterieure a la decision de clöture au 
sens de l'article 80e lettre b peut faire separernent l'objet 

Arntl1ct1es ßullet,n der Bundesversarnrnlung 

d'un recours de droit administratif. L'article 801 alineas 2 et 3 
s'applique par analogie. 

Minorite I 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Minorite II 
(Marty Dick, Aeby, Beerli, Beguin, Brunner Christiane, Sau
dan, Schoch) 
Titre 
Recours contre les decisions des autorites federales et can
tonales d'execution 
Al. 1 
Les decisions des autorites federales et cantonales 
d'execution .... 

Art. 80h; 80i 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 80k 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 80k 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federa1 

Minorite 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 801 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Die kantonale Rechtsmittelinstanz kann der Beschwerde ge
gen eine Zwischenverfügung nach Absatz 2 die aufschie
bende Wirkung erteilen, wenn der Berechtigte einen unmittel
baren und nicht wiedergutzumachenden Nachteil gemäss Ar
tikel 80e Buchstabe b glaubhaft macht. 

Minderheit I 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit II 
(Marty Dick, Aeby, Beerli, Beguin, Brunner Christiane, Sau
dan, Schoch) 
Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 801 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
Toutefois, l'autorite cantonale de recours peut accorder l'effet 
suspensif a la decision prevue a l'alinea 2 si l'ayant droit rend 
vraisemblable que le prejudice est immediat et irreparable au 
sens de l'article 80e lettre b. 
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Minorite I 
(Brunner Christiane, Aeby) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Minorite II 
(Marty Dick, Aeby, Beerli, Beguin, Brunner Christiane, Sau
dan, Schoch) 
Al. 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Präsident: Es stehen sich hier die Konzepte der Mehrheit 
(mit dem Bundesrat), der Minderheit 1 (Brunner Christiane) 
und der Minderheit II (Marty Dick) gegenüber. 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Es wurde richtig 
ausgeführt, dass es vorerst um drei Konzepte geht: 
1. das Konzept der Kommissionsmehrheit, genannt Genfer 
Modell; 
2. das Konzept der Minderheit 1 (Brunner Christiane), ge
nannt Zürcher Modell; 
3. das Konzept der Minderheit II (Marty Dick), das vor allem 
den Instanzenweg verkürzen und die kantonalen Rechtsmit
telinstanzen eliminieren will. 
Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, geht es 
dann ab Artikel 80e noch um ein viertes Konzept, um ein zu
sätzliches Zwischenverfügungskonzept. Aber darüber kön
nen wir später diskutieren. 
Weshalb die Diskussion ab Artikel 80a? Das ist der erste Ar
tikel, bei dem sich die Modellwahl auswirkt. Es geht also hier 
um den Zeitpunkt der Anfechtbarkeit der Verfügungen. Wäh
len Sie das Genfer Modell, das dem Antrag der Mehrheit der 
Kommission und dem Entwurf des Bundesrates entspricht, 
dann genügt es, eine summarisch begründete Eintretensver
fügung zu erlassen, da das Rechtsmittel am Ende des Ver
fahrens ergriffen werden kann - erst dann nämlich, wenn 
sämtliche Fakten bekannt sind. Sollten Sie sich für das soge
nannte Zürcher Modell aussprechen, gemäss Minderheit 1 
(Brunner Christiane), dann müsste die Eintretensverfügung 
begründet sein und der Umfang der Rechtshilfe bereits fest
gelegt werden, da die Rekursmöglichkeit zu Beginn des Ver
fahrens gegeben ist. 
Zu den verschiedenen Modellen, vor allem zum Genfer Mo
dell gemäss Antrag der Kommissionsmehrheit: 
Beim Genfer Modell erlässt die ausführende Behörde am An
fang lediglich eine summarische Verfügung über die Zuläs
sigkeit; es geht hierbei nicht um eine rechtsmittelfähige An
ordnung. Erst nachdem alle Beweismittel erhoben sind, ent
scheidet die ausführende Behörde in einer beschwerdefähi
gen Verfügung über den genauen Umfang der zu leistenden 
Rechtshilfe. 
Die Vorteile dieses Modells: Die ausführende Behörde hat 
am Schluss des Verfahrens Einsicht in sämtliche dem ersu
chenden Staat zu übergebenden Akten, die im Rahmen der 
verlangten Rechtshilfe erhoben worden sind. Sie kann des
halb erst in diesem Zeitpunkt, in voller Sachkenntnis, über 
den ganzen Umfang der zu leistenden Rechtshilfe entschei
den. Nach dem Eintretensentscheid ist kein Rechtsmittel 
möglich, ausser der Betroffene mache einen unmittelbaren, 
nicht wiedergutzumachenden Nachteil geltend. 
Es dürfte unseres Erachtens deshalb insgesamt eher weni
ger Rekurse geben, weil der Rechtsschutz der betroffenen 
Personen besser gewährleistet ist. Diese werden hier nicht 
gezwungen, schon rein vorsorglich Beschwerde einzulegen. 
Zudem ermöglicht das Einigungsverfahren eine beschleu
nigte Erledigung, wenn die Betroffenen in bezug auf ge
wisse Teilhandlungen der Rechtshilfe ihr Einverständnis ge
ben. 
Der Nachteil des Genfer Modells: Das Beschwerdeverfahren 
wird relativ spät ausgelöst; besonders bei komplexen Fällen 
kann dies nachher zu relativ langen Beschwerdeverfahren 
führen. 
Aber im ganzen gesehen glaubt man doch, dass die Vorteile 
beim Genfer Modell eindeutig überwiegen. Einzig dieses Ver
fahren vermag die Rechte der betroffenen Personen ausrei
chend zu schützen; es verhindert auf jeden Fall. dass vor-

sorglich Beschwerden eingelegt werden bzw. eingelegt wer
den müssen. 
Nach Abwägen der Vor- und Nachteile hat sich nun die Mehr
heit der Kommission, nach eingehender Diskussion, im Ge
gensatz zum Nationalrat, mit 9 zu 2 Stimmen klar für das 
Genfer Modell entschieden. Demzufolge soll nur noch die 
Schlussverfügung - mit der am Schluss des Verfahrens über 
die Zulässigkeit, aber vor allem auch über den Umfang der 
Rechtshilfe entschieden wird - angefochten werden können. 
Die Rechtsmittel sollen grundsätzlich keine aufschiebende 
Wirkung haben. Durch die vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Änderungen sollen die Rechtshilfeverfahren in den meisten 
Fällen rasch durchgeführt werden können und die verlangten 
Unterlagen der ausländischen Behörde möglichst schnell zur 
Verfügung gestellt werden. 
Die Mehrheit der Kommission ist der Meinung, dass das von 
ihr und vom Bundesrat vorgesehene Verfahren insgesamt ra
scher und effizienter ist. 
Bei der Anfechtbarkeit der Eintretensverfügung - also beim 
sogenannten Zürcher Modell, gemäss Antrag der Minder
heit 1 (Brunner Christiane) - besteht nämlich die Gefahr, dass 
viele Rechtsmittel rein vorsorglich ergriffen werden müssen. 
Wenn man nicht weiss, was sich im laufe des Verfahrens er
geben kann, müsste man alle Möglichkeiten bereits zu Be
ginn ausschöpfen und berücksichtigen, und diese rein vor
sorgliche Rechtsmittelergreifung läuft jeder Verfahrensbe
schleunigung und jeder Effizienzsteigerung eindeutig zuwi
der. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen deshalb, dem 
Genfer Modell zuzustimmen. 
Ein weiterer Antrag, jener der Minderheit II (Marty Dick), be
absichtigt die Abschaffung der kantonalen Beschwerdein
stanzen. Der Antrag der Minderheit II betrifft also wiederum 
diverse Artikel, wie es unser Ratspräsident bereits angetönt 
hat, nämlich die Artikel 23, 25, 80f, 80g und 801. Er wird von 
sieben Mitgliedern der Kommission unterstützt. 
Der Antrag der Minderheit II, der nur noch eine Rechtsmittel
instanz vorsieht, käme praktisch nur bei der Wahl des Genfer 
Modells zum Tragen. Auf jeden Fall liesse sich sein Anliegen 
beim Zürcher Modell faktisch nicht realisieren, wie mir auch 
die Experten aus dem Departement bestätigt haben. 
Beim Modell der Minderheit II geht es um die Frage, ob der 
Rechtsschutz im IRSG in einer besonderen, von Artikel 98a 
des Bundesrechtspflegegesetzes (OG) abweichenden 
Weise geregelt werden sollte, um das Verfahren zu be
schleunigen. 
Nach der Kommissionssitzung vom 1. und 2. Februar 1996, 
in der diese Frage aufgeworfen wurde, hatte Herr Bundesrat 
Koller die eidgenössische Expertenkommission zur Revision 
des IRSG nochmals einberufen mit der Bitte, zu dieser Frage 
der Abschaffung der kantonalen Rechtsmittel eingehend 
Stellung zu nehmen. Die Mehrheit der Expertenkommission 
lehnte eine solche Abschaffung aus verschiedenen Gründen 
ab. Der Vorschlag hat auf den ersten Blick zwar bestechende 
Vorteile des Zeitgewinnes für sich, es gibt jedoch viele Nach
teile. 
So widerspricht der direkte Gang an das Bundesgericht den 
aktuellen Bestrebungen zur Entlastung des Bundesgerichtes. 
Im Jahre 1995 registrierte das Bundesgericht 165 Rechts
hilfefälle. Nach Ansicht der Expertenkommission, die dort ge
tagt hat, müsste mit einer Verdoppelung der Fälle der akzes
sorischen Rechtshilfe gerechnet werden, also mit neu über 
300 Fällen jährlich. 
Im übrigen würden durch das Überspringen der kantonalen 
Rechtsmittelinstanz die Verteidigungsrechte der Betroffenen 
eingeschränkt, wenn es sich um kantonales Strafprozess
recht handelte, wie beispielsweise um Zwangsmassnahmen, 
da diese vor dem Bundesgericht nur geltend gemacht wer
den könnten, wenn es sich zugleich um eine Verletzung von 
Artikel 4 der Bundesverfassung handelte. 
A.ufgrund der vom Nationalrat beschlossenen teilweisen Zen
tralisation in Artikel 79a geht ohnehin schon eine grosse An
zahl von Beschwerden direkt an das Bundesgericht. da es 
sich urn Entscheide des Bundesamtes für Polizeiwesen. ei
ner Bundesbehörde, handelt. Dasselbe gilt für Auslieferungs-
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entscheide, für die es nur einen Rechtsmittelweg direkt an 
das Bundesgericht gibt, da der Auslieferungsentscheid eben
falls ein Entscheid ist. der auf Bundesebene werden 
muss. 
Nach Diskussion des Berichtes der 
sion hat nun Ihre vorberatende Kommission 
men, mit Stichentscheid des Präsidenten, den 
lehnt, die Möglichkeit der ""'-..'"'m 1r\f1-c:m:,nf"'t1t<::1n,:,,,r.n,w<:,rrtA 

unmittelbar an das Bundesgericht gegen Entscheide der 
Bundesbehörden und gegen erstinstanzliche kantonale Be
hörden einzuführen. 
Damit hat sich die Kommission dafür entschieden, zurzeit die 
geltende Regelung beizubehalten, wie wir sie gemäss OG 
haben. Ein wichtiges Argument war dabei die Befürchtung 
der Überlastung des Bundesgerichtes - dies einmal wegen 
einer wahrscheinlich starken Zunahme der Fälle (wie ich ge
sagt habe: jährlich über 300 Rechtshilfegesuche), weiter 
aber auch, weil die Behandlung der Dossiers beim Bundes
gericht viel mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, da die 
Schranke von Artikel 105 Absatz 2 OG wegfiele und das 
Bundesgericht somit verpflichtet wäre, auch den gesamten 
Sachverhalt - also nicht nur Rechtsfragen, sondern auch 
Sachverhaltsfragen - zu prüfen. 
Hingegen hat die Kommission mit 7 zu 4 Stimmen beschlos
sen, die Überweisung einer Motion zu beantragen, welche im 
Bereich des IRSG die Abschaffung der kantonalen Be
schwerdeinstanzen und gleichzeitig die Schaffung einer be
sonderen Beschwerdeinstanz auf Bundesebene verlangen 
würde. Diese Instanz sollte unmittelbar über Beschwerden 
gegen erstinstanzliche Entscheide von kantonalen und eid
genössischen Behörden befinden können und würde da
durch auch das Bundesgericht entlasten. Da aber das Ergeb
nis der heutigen Beratung offen ist, wurde die Behandlung 
der Motion, dieses Vorstosses, noch zurückgestellt. Mit die
sem Vorstoss könnte also im Rahmen der OG-Revision dem 
Anliegen der Minderheit II voll und ganz in zweckmässiger 
Art und Weise Rechnung getragen werden. 
Aus all diesen Gründen ersuchen die Kommissionsmehrheit 
und der Bundesrat bei Artikel 80a und folgende, dem Genfer 
Modell zu entsprechen, das Zürcher Modell gemäss 
Minderheit 1 (Brunner Christiane) abzulehnen und die Modifi
kation gemäss Minderheit II (Marty Dick) ebenfalls abzuleh
nen. 

Brunner Christiane (S, GE), porte-parole de la minorite: Per
mettez-moi de defendre le modele zurichois tel qu'il a ete 
adopte par une tres large majorite du Conseil national. 
Les autorites judiciaires penales de notre pays passent un 
temps incroyable a instruire des recours en matiere d'en
traide penale internationale, recours introduits par des avo
cats fort bien remuneres par leurs clients. Finalement, tout le 
temps passe a instruire ces recours, qui sont en regle gene
rate des recours dilatoires. serait plus utilement passe aux 
veritables täches d'investigations contre le crime qui sont ne
cessaires dans ces affaires. 
Le 95 pour cent des cas d'entraide judiciaire sont des affaires 
re!ativement simples, qui ne posent pas de probleme, ou il n·y 
a pas de recours, et il y a 5 pour cent des cas d'entraide ou il 
y a des problemes et ou il y a une avalanche de recours. Ce 
sont bien evidemment les grosses affaires ou les personnes 
impliquees ont les moyens de s'offrir des avocats et de lon
gues procedures et d'introduire ainsi recours sur recours 
jusqu'au Tribunal federal, recours qui sont d'ailleurs dans 
leur quasi totalite rejetes par le Tribunal federal. 
Le Conseil national a, dans une tres large majorite, suivi l'opi
nion de sa commission et a choisi une solution plus rapide 
que celle preconisee par le Conseil federal, c'est-a-dire le 
systeme genevois. II a choisi le modele zurichois pour acce
lerer la procedure, et aussi pour reduire l'importance des re
cours. C'est cette solution du Conseil national que je vous 
pmpose de suivre car la solution du Conseil federal ne va pas 
assez loin. Elle ne corrige pas les delauts du systeme actuel. 
Dans le systeme genevois, le recours a lieu contre la decision 
de cl6ture, et il vrai qu'il a une certaine logique parce qu'alors 
on a tous /es elements en main pour apprecier l'ensemble du 
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dossier. Mais ce a un defaut majeur: le juge qui a fini 
son travail d'instruction, qui a deploye tous les actes neces-
saires, qui est a envoyer son dossier a l'etranger, se voit 
arrete de recours contre la decision de cloture. 
On six mois dans l'instruction du recours au niveau can-

six mois dans l'instruction du recours au niveau le
toute l'affaire est terminee dans le camp 

suisse. une annee perdue en quelque sorte -
mais eile n'est pas perdue pour tout le monde: les recourants, 
eux, en profitent. 
Dans le systeme zurichois, !e recours a Heu au debut de la 
demande et avant, si vous voulez, le debut des investiga
tions. Ce modele a l'avantage de perrnettre de poursuivre pa
rallelement les deux procedures, c'est-a-dire que, d'une part, 
on peut instruire la procedure de recours et, d'autre part, faire 
les investigations necessaires et arriver a peu pres en meme 
temps a la fin des deux procedures. Ensuite, on ne peut plus 
recourir contre la decision de clöture, ce qui fait qu'on gagne, 
dans ces cas-la, environ une annee sur la procedure d'en
semble. 
Le reproche qui est essentiellement fait a ce systeme, c'est 
de dire: «Oui, mais si on doit recourir au debut, on va faire un 
recours dans tous les cas pour etre sür de ne pas avoir perdu 
un moyen dans la procedure.» M. Koller, conseiller federal, a 
insiste en commission sur le cöte arbitraire qu'il y avait alors 
a ouvrir dans le modele zurichois le recours seulement au de
but, sur la demande elle-meme, parce qu'on n'avait pas tous 
les moyens a disposition. Mais je trouve que M. le conseiller 
federal a peut-etre une vue un peu innocente, tres pure de la 
realite juridique ou de la realite teile qu'elle devrait etre; fina
lement, eile n'est pas comme 9a. Vous savez pertinemment 
que les mernes recourants qui feraient de toute fa9on, dans 
le modele zurichois, un recours au debut de l'instruction, le 
font de toute maniere aussi dans le modele genevois, a tous 
les stades de la procedure. lls utilisent ces recours comme 
des moyens dilatoires, pour gagner du temps par rapport aux 
procedures en cours dans leur propre pays. C'est une vue un 
peu idealiste que de penser que si on donne tous les moyens 
de droit, notamment contre la decision de clöture, on permet 
de s'ajuster mieux a la realite. Je crois qu'au contraire, avec 
de telles propositions, on ne permet pas de corriger les de
fauts du systeme actuel. 
C'est aussi cette vue un peu idealiste ou un peu innocente 
qui fait que le Conseil federal a place dans sa commission 
d'experts un certain nombre d'avocats, certes des experts en 
la matiere, mais des avocats qui vivent, et largement, des re
cours qu'ils introduisent en matiere d'entraide penale interna
tionale. Je les connais bien puisque ce sont notamment mes 
collegues genevois. Alors, je crois aussi que, meme si ce 
sont des experts en la matiere, ils defendent un certain nom
bre d'interets, ils defendent leurs propres interets; et ne pas 
le voir, c'est un tout petit peu fermer les yeux sur la realite, et 
la realite est moins belle que celle que M. Koller. conseiller 
federal, aimerait bien voir. 

Marty Dick (R, Tl), porte-parole de la minorite: La faiblesse 
de la loi actuelle - nous l'avons dit et tout le monde est d'ac
cord sur ce point -, ce sont les possibilites presque infinies 
qu'elle donne au recourant. On peut bloquer tout le systeme 
avec des recours, et ainsi l'entraide judiciaire peut durer tres 
longtemps, rendre vaine l'action de la justice dans d'autres 
pays et penaliser par consequent aussi notre pays. 
La proposition de la minorite II est en realite une proposition 
de majorite parce que vous avez peut-etre remarque sur le 
depliant que la proposition de la minorite II a ete cosignee par 
sept membres sur treize. Cela est dü au fait qu'entre la vota
tion et la presentation de la proposition un mernbre, qui etait 
absent. est revenu. 
Quelle est cette proposition qui, de prirne abord, peut etre un 
peu choquante? En realite. cette proposition me paralt tout a 
fait cohörente. L'existence d'un recours directement au Tri
bunal federal existe aujourd'hui deja dans de nornbreux cas 
d'entrai<.Je ju<.Jiciaire. 
Pour l'extradition, par exemple: pour la remise d'une per
sonne a un autre Etat. ce sont les fonctionnaires de !'Office 
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federal de la qui decident, et contre cette decision, 
c'est le Tribunal federal decide directement Si l'on de
mande la photocopie d'un extrait du compte de cheques pos-
taux d'une c'est un d'instruction decide. 
Contre cette du c'est la can-
tonale decide. Contre de la Cour cantonale, c·est fi-
nalement le Tribunal federal tranche. Donc, premier re-
sultat a mon avis extremement choquant: pour la remise 
d'une personne, une voie de recours; pour la remise d'une 
photocopie de documents, deux recours, et avec une pre
miere decision qui est deja la decision d'un juge. Mais ce 
n'est pas tout On me dira: «Ah, entre les personnes et les 
documents il y a des differences.» Mais je crois pouvoir vous 
demontrer que, meme entre les documents, il y a des diffe
rences qu'un esprit rationnel et logique a de la peine a saisir. 
S'il y a une decision de la part des autorites federales, aux
quelles l'execution d'entraide a ete deleguee par !'Office fe
deral de la police, conformement a l'article 17 alinea 1 er, 
c'est encore une fois une decision prise par l'office federal 
competent et qui est jugee tout de suite par le Tribunal fede
ral. 
Un exemple: les entraides judiciaires concemant les anciens 
premiers ministres du Canada, de la Coree du Sud et de l'lta
lie ont ete et sont decidees par !'Office federal de la police, ce 
qui fait que si je demande l'extrait du compte de cheques 
postaux de l'une de ces personnes, c'est !'Office federal de la 
police qui decide, et c'est le Tribunal federal qui decide tout 
de suite sur recours. Alors que si je demande le meme docu
ment, mais d'une autre personne qui n'est pas ou n'a pas ete 
premier ministre de ces pays, voila que ce sera le juge, la 
Cour cantonale et le Tribunal federal qui decideront 
Mais ce n'est pas tout. Si un juge de Lübeck demande l'ex
trait bancaire en Suisse d'une personne quelconque, vous 
avez le juge d'instruction, la Cour cantonale, le Tribunal fede
ral. Si c'est le juge de San Francisco qui demande exacte
ment le meme document, c'est l'Office federal de la police qui 
decide et c'est le Tribunal federal qui decide tout de suite sur 
recours. Pourquoi? Parce que tous les cas d'entraide judi
ciaire en provenance des Etats-Unis, sur la base du traite 
avec les Etats-Unis d' Amerique, ont ete remis a la compe
tence de !'Office federal de la police, ce qui signifie qu'il y a 
une seule instance de recours directement, au Tribunal fede
ral. Pouvez-vous m'expliquer ce qui justifie que la photocopie 
qui doit etre envoyee a un juge allemand ou a un juge ameri
cain doive faire l'objet de conceptions de recours aussi diffe
rentes? 
Mais ce n'est pas tout. Nous avons vote dans cette sa!le 
meme, au mois de decembre 1995, un arrete federal urgent 
concernant l'entraide judiciaire en faveur des tribunaux inter
nationaux contre les crimes de guerre. La aussi, competence 
de !'Office federal de la police et recours directement au Tri
bunal federal. 
Et encore: Vous avez les decisions de la Commission fede
rale des banques en matiere d'entraide administrative entre 
les autorites bancaires de surveillance des differents pays. 
Eh bien, aussi dans ces cas-la, vous avez une decision ad
ministrative de !a Commission federa!e des banques, et vous 
avez un recours direct au Tribunal federaL 
Nous venons de discuter l'article 79a, ou l'on dit que les cas 
complexes d'entraide sont du ressort de l'Office federal de la 
police. Cela signifie que, justement pour les cas complexes, 
ce seront les fonctionnaires de !'Office federal de la police qui 
decideront, et contre cette decision vous irez directement au 
Tribunal federal. Alors que pour les cas ordinaires, simples, 
vous avez un juge d'instruction qui decide, vous avez la Cour 
cantonale et vous avez le Tribunal federal. 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le systeme actuel 
que nous avons et que nous reconsacrons avec la reforme 
de cette loi est illogique et absurde; surtout, c'est un systeme 
qui donne l'image d'une Suisse qui protege mieux la remise 
des photocopies de docurnents postaux et bancaires que la 
remise d'une personne. Cela me para1t tout a fait inaccepta· 
ble. 
Autre objection: «Le Tribunal federal devrait etre la Cour su
preme a laquelle on ne peut pas acceder directement.» Cela 
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est tres bien; je SUiS pret a SQUSCrire a Ce principe, et f C><Qrn>fP 

qu'il sera consacre la reforme de l'organisation 
Je crains, helas, faille encore attendre de nombreuses 
annees. Je constate que dans 
l'entraide dans de tres, nornbreux cas. on ac-
cede directernent au Tribunal federal, et dans les 
cas et justement dans les cas qui concernent 
l'etre dans ce a de plus precieux, sa liberte per-
sonnelle. 
On dit, autre argument, que le Tribunal federal se perdrait 
dans l'examen des faits. 11 le fait nous l'avons vu dans 
de nombreux cas d'entraide. Mais pas seulement: dans le 
droit forestier, dans le droit de la construction, !es juges fede
raux s'occupent, dans de nombreux cas, directement des 
faits. lls se deplacent meme sur nos montagnes pour consta
ter les forets, ou ils se deplacent devant des bätiments pour 
voir de visu quei est !e probleme qui leur est soumis. 
Surcharge du Tribunal federal: je constate qu'avec le sys
teme actuel, l'on dit expressement dans le message, a la 
page 20: «II d'un systeme qui donne satisfaction dans 
la pratique et ne cree pas de surcharge de travail pour le Tri
bunal federaL» Or on dit: «Mais si maintenant toute l'entraide, 
qui n'est pas deja directement au Tribunal federal, y va, le Tri
bunal federal sera surcharge.» Seion moi, cette objection 
n'est pas valable, parce que, deja aujourd'hui, et n'importe 
quei juge d'instruction vous le confirmera, tous les cas qui 
sont un tant soit peu complexes vont de toute tai;:on au T ribu
nal federaL En effet, le but du recourant est de gagner du 
temps e tout prix, et donc il fait usage de toutes les voies de 
recours qui lui sont mises a disposition. Les autres cas, et ils 
sont tres peu nombreux, qui ne vont pas au Tribunal federal, 
ne paratyseront pas notre Haute Cour. 
Ce que j'aimerais vous dire ensuite, c'est que les statisti
ques dans ce domaine ne sont absolument pas fiables. Je 
vous donne un petit exemple tres recent Au Tessin, dans 
l'affaire «Mani pulite», l'autorite a envoye une disposition a 
toutes les banques du Tessin. Cela a fait 40 recours a peu 
pres, peut-etre plus. Vous avez dans la statistique, 
aujourd'hui, 40 recours a la Cour cantonale, pour finir, parce 
que toutes les banques, meme celles qui n'etaient pas du 
tout concemees par «Mani pulite», ont fait recours. Finale
ment, c'etait une ou deux banques, mettons deux, qui 
etaient directement interessees. Contre la decision de la 
Cours cantonale, il n'y en a donc que deux qui ont fait 
recours au Tribunal federaL Vous avez donc, d'une part, 
40 recours dans la premiere instance et 2 dans la deuxieme 
instance. On vous dit: «Voila, il y a 38 cas qui n'ont pas ete 
au Tribunal federal.» Mais les 40 recours et les 2 recours 
successifs concemaient exactement !e meme dossier, les 
memes faits et les memes parties au proces. Donc, ces sta
tistiques ne sont pas du tout credibles, dans le sens qu'elles 
ne donnent pas la statistique du cas-dossier, mais celle des 
recours, ce qui est tout a fait different. 
Les experts, c'est vrai, ont, a la majorite, estime que cette 
proposition etait certes interessante, ce qui m'a beaucoup 
flatte, mais ils ont aussi dit qu'elle n'etait pas realisable. Or, 
Mme Brunner a deja un peu anticipe les faits. On ne trahit 
aucun secret en disant qu'effectivement les avocats mem
bres de la commission d'experts ont repousse cette proposi
tion, et c'est comprehensible. Les magistrats presents dans 
la commission d'experts l'ont approuvee, les representants 
de l'administration ne l'ont pas approuvee, et le president du 
Tribunal federal a aussi eu une position tres comprehensible, 
il a dit: «Le principe d'un seul degre de juridiction me plait, 
mais surtout pas au Tribunal federal.» 
Et pourtant j'estime que cette proposition permettrait d'avoir 
une vue coherente en Suisse: c'est que, pour la decision 
d'entraide, il y ait une voie de recours. Est-ce choquant? Est
ce une lirnitation des droits de la defense? Non, parce que ce 
que l'on oublie, c'est que dans le pays requerant un proces 
est ouvert. qui a encore tous les echelons de iuridiction et 
donc tous les echEJlons de recours. Vous me direz: «II n·y en 
a point comme nous et on ne sait pas ce qui se passe dans 
\es autres pays." Cet argument n'est pas acceptable, car si 
l'on n'a pas conliance dans l'r1utre pays. il faut de toute fa<;;on 
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lui refuser l'entraide judiciaire. L'entraide judiciaire, cela si
gnifie qu'il y a un rapport de confiance. 
Le recours direct au Tribunal federal est coherent, parce que 
cela met sur le meme pied la remise de personnes et la re
mise de documents, et l'on corrige une absurdite qui, 
aujourd'hui, fait que pour les cas !es plus complexes, qui sont 
saisis directement par !'Office federal de la police, on va di
rectement au Tribunal federal, alors que pour !es cas !es plus 
simples, vous avez le juge d'instruction, la Cour cantonale et 
le Tribunal federal a la fin. 
Je crois donc que c'est une proposition qui est coherente et 
qui, surtout, permet d'accelerer la procedure d'une fay0n de
cisive. Et sur cette procedure, nous aurons toujours la sur
veillance, la competence du Tribunal tederal qui decidera 
toujours. 

Wicki Franz (C, LU): Ich spreche zu Artikel 80a Absatz 1 und 
bitte Sie, hier der Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat 
zuzustimmen. 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Regelung steht im Ein
klang mit den Grundsätzen des Verwaltungsverfahrens
rechts und löst den Konflikt zwischen dem Rechtsschutzbe
dürfnis der Betroffenen einerseits und der Effizienz des Ver
fahrens andererseits auf vernünftige Weise. Da der Rechts
hilfeentscheid erst dann beschwerdefähig ist, wenn 
sämtliche Fakten bekannt sind, wird der Beschwerdegegen
stand auf die tatsächlich Betroffenen beschränkt. Damit 
dürfte sich das Beschwerdeverfahren verkürzen und so die 
Beschwerdeflut gesamthaft abnehmen. 
Wenn wir das Gebot der Effizienz im Auge behalten wollen, 
müssen wir uns nicht an das Zürcher Modell anlehnen, son
dern müssen dieses ablehnen, denn es ist klar: Das Zürcher 
Modell ist direkt eine Einladung, ein Rechtsmittel zu ergrei
fen. Als Anwalt müsste ich an sich für das Zürcher Modell 
sein; ich müsste eigentlich froh sein, wenn hier der Staat Ar
beit für mich und meine Kolleginnen und Kollegen schafft. 
Aber das ist nicht das Thema hier im Saal, sondern wir möch
ten ein effizientes Verfahren einführen. Wenn wir die Rekurs
möglichkeit eröffnen, ohne dass die Fakten bekannt sind, 
muss an sich jeder Rekurs einlegen. Wir wollen aber, dass 
dieses Rechtsmittel dort ergriffen werden kann, wo die ganze 
Sache auch Sinn macht. Wir wollen das Rechtshilfeverfahren 
verkürzen. 
In dem Sinne bitte ich Sie, dem Bundesrat und der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Reimann Maximilian (V, AG): Dieser Abschnitt über das 
Rechtsmittelwesen ist die komplizierteste Materie der ge
samten Gesetzesrevision. Die Meinungen gingen in der 
Kommission und beispielsweise auch in unserer Fraktion 
entsprechend stark auseinander. 
Wenn nun aber das Hauptziel der Revision in der Verstär
kung des Kampfes eines Rechtsstaates gegen das interna
tionale Verbrechen besteht, steht für mich - wie eben auch 
für Kollege Wicki - die Kernfrage im Vordergrund: Wie kann 
die Schweiz einem anderen Staat in Strafsachen möglichst 
rasch und effizient Rechtshilfe leisten, und wie kann das Ver
fahren am besten gestrafft werden? Die Antwort ist eine Art 
Gratwanderung, wie Kommissionspräsident Küchler unsere 
Kommissionsarbeit treffend geschildert hat. Sie ist inzwi
schen zu einer Art Glaubenskrieg zwischen dem Zürcher Mo
dell und dem Genfer Modell geworden, ergänzt durch das 
Tessiner Modell des Kollegen Marty. 
Ausgiebige Hearings in der nationalrätlichen Kommission für 
Rechtsfragen gaben keinen klaren Aufschluss. Die Diskus
sion konzentrierte sich stets auf den Disput, welchem 
Rechtsgut die höhere Priorität gilt: Soll die Rechtshilfe mög
lichst schnell gewährt werden und damit unter Umständen 
der Verhütung weiterer Verbrechen dienen, oder sollen statt 
dessen mutmasslichen Delinquenten möglichst früh schon 
Rechtsmittel gewährt werden, die auch geeignet sind. ein 
Verfahren mutwillig zu verzögern? 
In dieser Glaubensfrage setze ich persönlich letztlich auf den 
Bundesrat. Ich bin nicht immer «bundesratsgläubig», aber 
hier bin ich es, und zwar deshalb, weil ich den federführen-
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den Bundesrat und Vorsteher des Eidgenössischen Justiz
und Polizeidepartementes in meiner Eigenschaft als langjäh
riges Mitglied und Präsident einer der beiden Kommissionen 
für Rechtsfragen unserer Räte als konsequenten und über
zeugten Verfechter gegen das internationale Verbrechertum 
kennengelernt habe. Unter Führung des Bundesrates haben 
wir in dieser Zeit legislatorisch sehr viel erreicht. Unser Land 
steht imagemässig im Kampf gegen die organisierte Krimina
lität sehr gut da; da können gewisse Medien noch so häufig 
etwas anderes behaupten. Diese Erkenntnis sollte uns ei
gentlich genügend Gewähr dafür sein, in der vorliegenden 
Frage des Rechtsmittelwesens auf den Kurs des Bundesra
tes zu setzen. 
Ich bin überzeugt, geschätzte Kolleginnen und Kollegen: Sie 
sind gut beraten, wenn Sie hier Bundesrat und Kommissions
mehrheit folgen, die beiden anderen Konzepte ablehnen und 
gleichzeitig auch den Entscheid des Nationalrates korrigie
ren. 

Danioth Hans (C, UR): Ich äussere mich nur zum Minder
heitsantrag lt (Marty Dick). Zum Antrag der Minderheit l 
(Brunner Christiane) ist von den Kommissionsmitgliedern 
das Wesentliche gesagt worden. Ich bekenne mich zum An
trag der Mehrheit. 
Die Ausführungen unseres Kollegen Marty stellen eine anti
zipierte Begründung für seine Motion dar, die auch von der 
Kommission für Rechtsfragen unterstützt worden ist. Ich 
stehe hinter dieser Motion. Persönlich habe ich aber Beden
ken, ob sein Anliegen, nämlich dieser doch wesentliche Wan
del im Rechtsmittelverfahren, hier auf einen Schlag verwirk
licht werden kann. 
Erlauben Sie mir, dass ich auch noch einige Überlegungen 
zur Auffassung der Mehrheit beifüge: 
1. Beim Wegfall der kantonalen Rechtsmittelbehörde müsste 
das Bundesgericht den erstinstanzlichen Entscheid in allen 
Punkten voll überprüfen. Das ist unbestreitbar. Es könnte 
sich also nicht mehr auf den kantonalen Beschwerdeent
scheid abstützen. Damit würde ein wichtiger Vorfilter wegfal
len. 
2. Die Behandlung der Beschwerde vor Bundesgericht würde 
eindeutig mehr Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen als 
bisher, weil das Bundesgericht nicht mehr an die Feststellung 
des Sachverhaltes gemäss Artikel 105 Absatz 2 OG gebun
den wäre. Damit würde sich ein zeitaufwendiger Teil der Vor
arbeit der kantonalen Rechtsmittelbehörde auf das Bundes
gericht verlagern. 
3. Eine fehlerhafte Anwendung des kantonalen Strafprozess
rechts kann im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
nicht gerügt werden, wenn dadurch zugleich Bundesrecht 
verletzt worden ist. Die Abschaffung der kantonalen Rechts
mittel hätte somit zur Folge, dass gegen die Verletzung von 
kantonalen Verfahrensvorschriften durch die ausführende 
Behörde kein Rechtsmittel mit voller Kognition mehr einge
legt werden könnte. 
4. Ein Übergehen der kantonalen Beschwerdeinstanz für 
sämtliche Rechtshilfefälle könnte zur Folge haben, dass 
Fälle, die heute auf kantonaler Ebene endgültig erledigt wer
den, künftig vor das Bundesgericht gebracht würden und da
durch die Arbeitslast des Bundesgerichtes zusätzlich erhöht 
würde. 
Wenn vorhin von Kollege Marty gesagt wurde, dass praktisch 
alle Fälle aus dem Tessin und die Fälle in der Regel generell 
an das Bundesgericht weitergezogen würden, dann ist im
merhin darauf hinzuweisen, dass der Kanton Zürich diesbe
züglich eine andere Statistik aufweist. Es besteht also nicht 
ein Automatismus, wie er hier nun beschworen worden ist. 
Zuletzt noch eine praktische Überlegung: Wir haben uns in 
diesem Saal aufgrund der Berichte der Geschäftsprüfungs
kommission, zum wiederholten Male mit der eindeutigen no
torischen Uberlastung des Bundesgerichtes befasst und 
nach Abhilfe gesucht. Unser Rat hat beschlossen, den Be
stand mit sechs ordentlichen Richtern aufzustocken, was 
vom Nationalrat unter Berufung auf andere Möglichkeiten ab
gelehnt worden ist. Aber sowohl in diesem Saale als auch im 
anderen war die massive Überlastung des Bundesgerichtes 
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eine unbestrittene Tatsache. Wenn Sie die neuesten Zahlen 
nehmen, dann ist Entwarnung nicht am Platze. Das Bundes
gericht, schreibt eine Zeitung, habe «möglicherweise endgül
tig die Grenze seiner Leistungsfähigkeit erreicht». Das Aus
mass der unerledigten Pendenzen laut Amtsbericht 1995, mit 
dem wir uns nächste Woche in Lausanne befassen werden, 
ist praktisch unverändert geblieben, obwohl die Zahl der neu 
eingegangenen Fälle für einmal nicht gestiegen, sondern 
leicht zurückgegangen ist. Es sind 5185 neue Fälle, und die 
Geschäftslast betrug 7236 Dossiers. 
Dass es so nicht weitergehen kann und dass man dem Bun
desgericht nicht noch zusätzliche Arbeit übertragen kann, die 
wohlverstanden in einer ersten Instanz - seien das nun die 
kantonalen Gerichte oder sei es ein gernäss Motion Marty 
Dick vorgelagertes eidgenössisches Gericht - erledigt wird, 
da sind wir, glaube ich, alle der gleichen Auffassung. 
Das Bundesgericht begrüsst daher die Justizreform als vor
dringliches Anliegen, das im Rahmen der Verfassungsreform 
von den übrigen Reformpaketen getrennt werden soll. Es ist 
ja auch die Auffassung des Bundesrates, dass man sich jetzt 
im Vorfeld der OG-Revision und der Diskussion um die neue 
Bundesverfassung nicht neue, falsche Signale ausdenken 
solle, die das Bundesgericht noch mehr belasten, als dies 
heute schon der Fall ist. 
Auch aus diesem praktischen Grund möchte ich Sie bitten, 
hier beim Antrag der Mehrheit zu bleiben. 

Frick Bruno (C, SZ): Als Nichtkommissionsmitglied äussere 
ich mich deshalb, weil ich als verantwortlicher Sektionspräsi
dent in den letzten Jahren besonders mit den Zuständen und 
der Belastung am Bundesgericht befasst war. Ich sehe mich 
veranlasst, etwas hinzuzufügen, und zwar im Sinn, wie Herr 
Danioth gesprochen hat. 
Das Konzept der Minderheit II (Marty Dick) hat tatsächlich et
was Bestechendes an sich. Wenn es sich realisieren liesse, 
wäre ein Hauptziel der Revision verwirklicht, nämlich die ra
sche Rechtshilfe. Das will die Minderheit II ganz konsequent 
realisieren. Das Hauptproblem aber ist die Rechtsrealität un
serer Justiz heute. 
Zum ersten widerspricht dieses Ziel der ganzen Bestrebung 
der Justizreform. Wir wollen uns wieder darauf konzentrie
ren, dass das oberste Gericht in Zukunft die Grundsätze der 
Rechtsprechung, der Rechtsanwendung und der Rechtsfort
entwicklung umsetzen soll, dass es von einer Vielzahl von 
kleinen Fällen eher zu entlasten ist. Darin waren wir uns bis
her alle einig, auch die Expertenkommission. 
Nun nimmt die Minderheit II mit ihrem Antrag einen System
wechsel vor, indem das Bundesgericht in einem wesentli
chen Bereich erste Rekursinstanz sein soll und alle kantona
len Rekursinstanzen wegfallen. Da müssen wir uns erstens 
bewusst sein, ob wir jetzt - der Totalrevision der Bundes
rechtspflege vorgezogen - einen Systemwechsel in die an
dere Richtung präjudizieren wollen. Zum zweiten steht die 
Realität am Bundesgericht heute einer Verwirklichung des 
Konzeptes der Minderheit II entgegen. Das Bundesgericht ist 
nicht nur quantitativ überlastet, es ist auch qualitativ überla
stet. Das Bundesgericht war letztes Jahr nicht mehr in der 
Lage, gleich viele Fälle zu bewältigen wie in den Vorjahren. 
Die Erledigungsstatistik ist rückläufig. 
Hier werden wir nach den Zahlen der Kommission dem Bun
desgericht rund 300 neue Fälle pro Jahr zuweisen, die einen 
erheblichen Aufwand bedingen. Denn hier muss das Bun
desgericht nicht nur einen Rechtsentscheid überprüfen, son
dern es hat die Sachverhalts- und die Rechtskontrolle. Das 
sind die aufwendigen Fälle. Allein diese 300 Fälle würden 
zwei bis drei Bundesrichter zusätzlich bedingen. Unser Rat 
hat richtig entschieden und sich aufgrund der bereits beste
henden Uberlastung des Bundesgerichtes für sechs zusätz
liche Richter entschieden. Der Nationalrat hat noch nicht ein
gewilligt. Wenn Sie das System der Minderheit II realisieren 
wollen, müssen Sie dem Bundesgericht erheblich mehr Mittel 
geben. 
Doch ist das Bundesgericht auch qualitativ überlastet. Ich 
habe Erfahrung als Richter, und einige unter Ihnen auch. Ich 
war einige Jahre Verwaltungsrichter. Im Bundesgericht wer-

den heute 96 Prozent der Fälle mit Einstimmigkeit entschie
den. Das ist doch gar nicht möglich. Das weiss ieder Richter. 
Da wird das Prinzip der Urteilsfindung in der Offentlichkeit, 
also die Beratung, umgangen, indem man einfach den Roll
wagen, auf dem die Akten liegen, herumschiebt und die Ab
stimmung via Zirkulationsverfahren und im persönlichen Ge
spräch vornimmt. Das ist eine qualitative Überlastung des 
Bundesgerichtes, die uns auf Dauer massiv schaden wird. 
Das Bundesgericht wird nicht in der Lage sein, diese 300 Fäl
le mit den heutigen Mitteln zu lösen. Wenn wir das Konzept 
der Minderheit II allein realisieren, dann täuschen wir eine 
Lösung vor, die in der Systematik besticht, aber in der Reali
tät gar nicht verwirklicht werden kann. Mindestens mit den 
heutigen Strukturen und den heutigen Mitteln des Bundesge
richtes nicht. Seien wir uns dessen bewusst! Ich muss Sie da
her davor warnen - so bestechend die Idee des Antrages der 
Minderheit II (Marty Dick) ist. Ich bitte Sie, ihm nicht stattzu
geben, weil in der Rechtsrealität der Antrag gar nicht umge
setzt werden kann. 

Aeby Pierre (S, FR): II me semble que nous nous ecartons 
un peu de la discussion qui porte sur les moyens de recours 
et le recours direct au Tribunal federal; c'est le sens de la pro
position de la minorite 1 (Brunner Christiane) que je soutiens 
et de la proposition de la minorite II (Marty Dick) que je ne 
soutiens que subsidiairement. Mais, des l'instant ou 1a dis
cussion devie maintenant sur le volume et la capacite de tra
vail du Tribunal federal et anticipe en quelque sorte une dis
cussion que nous serons de toute fai;on appeles a avoir dans 
cette salle lorsque nous examinerons le rapport de gestion du 
Tribunal federal et du Tribunal federal des assurances, je me 
dois d'apporter un bemol aux propos de M. Frick qui me sem
ble nettement peindre le diable sur la muraille. 
Nous venons de recevoir, a la Commission de gestion, les 
demiers documents du Tribunal federal. Nous sommes en 
train de les examiner, et nous allons auditionner les juges 
dans tres peu de jours, c'est prevu pour le mois d'avril. Con
trairement a ce que vient de dire M. Frick, je crois que la si
tuation au Tribunal federal, loin de se pejorer, a au contraire 
tendance a se stabiliser tres nettement dans l'ensemble. En 
tout etat de cause, l'argument de la charge de travail du Tri
bunal federal n'est pas une raison suffisante, aujourd'hui en 
1996, pour ecarter sans autre la proposition de la minorite II 
(Marty Dick). Je crois que nous allons un peu vite dans le de
bat. Nous aurions tort de nous laisser influencer par des as
sertions que nous aurons l'occasion de verifier lors de la ses
sion de juin. Nous pourrons voir que, c'est en tout cas lesen
timent que je retire personnellement de l'examen prealable 
du rapport de gestion 1995 du Tribunal federal; la situation 
n'est de loin pas aussi grave qu'on a bien voulu la decrire en 
1994 et en 1995. Je sentais qu'il etait de mon devoir, comme 
membre de la Commission de gestion, d'apporter ces preci
sions dans ce debat, puisqu'il me semble qu'on s'ecarte un 
peu de la proposition principale. 
Si nous votons maintenant, a une majorite, la proposition de 
la minorite II, dans la suite des votes que nous aurons, nous 
ne garantissons en tout cas, dans !'immediat et pour les pro
chaines annees, rien d'autre que ce que nous avons voulu et 
que le Conseil federal a voulu en mettant en chantier cette loi 
sur l'entraide penale internationale, c'est-a-dire l'acceleration 
des procedures en matiere de criminalite economique inter
nationale. 
Je suis tout de meme trappe par le nombre d'orateurs qui se 
sont exprimes pour mettre en avant ce qui ne me paratt etre 
que des pretextes et ce qui ramenerait l'exercice que nous 
sommes en train de mener a une simple operation alibi, a une 
«Alibiübung» comme on dit en allemand. Ce serait desolant 
et il me semble que l'image de la Suisse au plan international 
dans la lutte commune que tous les pays ont commence a 
mettre sur pied contre la criminalite, que la Suisse donnerait 
en ne suivant pas les diverses propositions de minorite. serait 
desastreuse et nous aurions a en pätir. 

Beerli Christine (R. BE): Ich möchte Herrn Frick in dieser 
Frage widersprechen. Es geht hier in keiner Art und Weise 
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um eine Systemänderung in der Rechtshilfe, sondern aller
höchstens um eine Systemvereinheitlichung. 
Wir haben bereits heute sehr viele Fälle - Herr Marty hat dies 
erklärt-, wo keine kantonale Rekursinstanz besteht, sondern 
vom Bundesamt direkt das Bundesgericht angerufen wird: 
1. Ich möchte noch einmal den für mich schockierendsten 
Fall erwähnen, die Auslieferung: Wenn es um Menschen 
geht, dann haben wir lediglich eine Rekursinstanz. Wir haben 
einen Entscheid des Bundesamtes und dann das Bundesge
richt. Wenn es jedoch darum geht, eine Fotokopie eines 
Bankbeleges herauszugeben, dann haben wir zwei Rekurs
instanzen, eine kantonale und dann das Bundesgericht. Vom 
rechtsstaatlichen Standpunkt aus gesehen, wäre es aber 
doch sicher so, dass Menschen besser behandelt werden 
und ihnen mehr Rekursmöglichkeiten gegeben sein sollten, 
als dies für die Herausgabe von Fotokopien von Bankbele
gen der Fall ist. 
2. Wir haben gemäss Artikel 79a - darüber haben wir bereits 
gesprochen - die Möglichkeit, dass das Bundesamt kom
plexe Fälle an sich zieht, dass komplexe Fälle also beim Bun
desamt und nicht bei den kantonalen Instanzen behandelt 
werden. Auch hier wiederum hat man es in schwierigen Fäl
len mit nur einer Rekursinstanz, dem Bundesgericht, zu tun, 
währenddem wir bei den einfacheren Fällen, die bei den Kan
tonen beginnen, zwei Rekursinstanzen haben. Dies ist auch 
wieder nicht logisch. 
3. Die wichtigen Fälle, die bei den Kantonen beginnen, ge
hen sowieso - das zeigen die Statistiken auf - alle ans Bun
desgericht weiter. Die kantonalen Instanzen sind hier nur 
Durchlaufstellen. Ein Verfahren wird dort nie beendet, son
dern das Bundesgericht ist noch damit befasst. Der Bundes
rat sagt uns auf Seite 19 seiner Botschaft, das Bundesgericht 
sei mit diesen Fällen überhaupt nicht übertastet, es habe hier 
nicht mit Übertastung zu kämpfen. Demzufolge wird das Bun
desgericht auch nach dem vereinheitlichten System - davon 
bin ich überzeugt- sowohl qualitativ als auch quantitativ nicht 
übertastet sein. 
Zudem müsste man - wenn man schon von Belastung 
spricht - eine globale Bilanz ziehen und auch die Belastung 
der kantonalen Gerichte mit einbeziehen und nicht einzig 
vom Bundesgericht sprechen. Man müsste auch sehen, dass 
der Antrag der Minderheit II natürtich eine wesentliche Entla
stung der kantonalen Gerichte mit sich bringt. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit II (Marty Dick) 
zu unterstützen, weil er ganz klar der Zielrichtung dieser Re
vision entspricht, der Zielrichtung, die vor allem und als Wich
tigstes darauf gerichtet ist, eine Beschleunigung des Verfah
rens mit sich zu bringen. 

Koller Arnold, Bundesrat: Zunächst zur Frage: Zürcher Mo
dell oder Genfer Modell? Es besteht zwischen allen Beteilig
ten Einigkeit darüber, dass künftig grundsätzlich nur noch 
eine Verfügung anfechtbar sein soll. Strittig ist: Soll das die 
Eintretensverfügung sein (Zürcher Modell), oder soll das die 
Schlussverfügung sein (Genfer Modell)? 
Wenn Frau Brunner als Genferin eine gewisse Vorliebe für 
das Zürcher Modell geäussert hat, hat das möglicherweise 
auch damit zu tun, dass nach dem heute geltenden Recht in 
Genf sowohl die Eintretens- als auch die Schlussverfügung 
anfechtbar ist, und das wird auf jeden Fall verschwinden. 
Denn wir sind uns alle einig, dass künftig nur noch eine Ver
fügung anfechtbar sein soll. 
Weshalb schlägt Ihnen der Bundesrat das Genfer Modell vor, 
wonach nur noch die Schlussverfügung anfechtbar oder 
beschwerdefähig sein soll? Wir sehen beim Zürcher Modell, 
wo nur die Eintretensverfügung beschwerdefähig ist, einen 
grossen Nachteil: In diesem Stadium des Verfahrens wissen 
weder die ausführenden Behörden noch die Parteien genau, 
welche Informationen, welche Beweismittel, welche Doku
mente dem ersuchenden Staat auszuliefern sind. In diesem 
Eintretensstadium müssen und können Sie ja nur auf das 
Rechtshilfeersuchen des ausländischen Staates abstellen. 
Wir sind wohl mit gutem Grund der Meinung, dass es für alle 
privaten Betroffenen eine grosse Versuchung ist, rein vor
sorglich einmal Beschwerde einzureichen. wenn sowohl die 
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Behörden als - vor allem - auch die betroffenen Privaten 
noch gar nicht wissen, was herauszugeben ist Denn sie kön
nen in diesem Verfahren noch nicht «en connaissance de 
cause" entscheiden, sondern sie haben als Entscheidgrund
lage lediglich das ausländische Rechtshilfeersuchen. Ich 
gebe zu, dass das in gewissem Mass eine Einschätzung ist 
Aber ich glaube, wir nehmen mit gutem Grund an, dass das 
Zürcher Modell mit grösster Wahrscheinlichkeit dazu verlei
ten wird, vorsorglich viel mehr Beschwerden einzureichen, 
als wenn -wie beim Genfer Modell - alle Beteiligten «en con
naissance de cause» entscheiden können. Dann wissen sie 
nämlich genau, welche Akten dem ausländischen Staat zu 
übergeben sind, und sie kennen auch den Inhalt dieser Akten 
genau. Das sind die Hauptgründe, weshalb wir Ihnen das 
Genfer Modell vorschlagen. 
Es gibt aber noch einen anderen Grund dafür: Wir schlagen 
neu das sogenannte Einigungsverfahren vor, d. h., dass 
während dem Rechtshilfeverfahren unbestrittene Beweismit
tel herausgegeben werden können, bevor der Schlussent
scheid gefällt ist, wenn die Parteien damit einverstanden 
sind. Dieses Mittel der Einigung und der vorzeitigen Heraus
gabe von Beweismitteln hat am Anfang des Rechtshilfever
fahrens überhaupt keine Chance, weil man dann noch gar 
nicht genau weiss, welche Beweismittel überhaupt herauszu
geben sind. Auch dieses neue Institut des Einigungsverfah
rens und der vorzeitigen freiwilligen Herausgabe würde also 
jede Bedeutung vertieren, wenn Sie sich für das Zürcher Mo
dell entscheiden würden. 
Demgegenüber hat das Genfer Modell den Vorteil, dass wirk
lich alle Beteiligten die Frage des Rekurses oder der Be
schwerde aufgrund einer genauen Kenntnis der auszuliefern
den Akten beantworten können. 
Ich möchte Sie aus diesen Gründen dringend bitten, der 
Mehrheit Ihrer Kommission und dem Bundesrat zuzustim
men. 
Nun kommt noch der Minderheitsantrag II (Marty Dick) hinzu. 
Ich gebe zu: Als ich diesen Antrag in der Kommission für 
Rechtsfragen zum ersten Mal sah, hatte ich den Eindruck, 
dass viel für ihn spricht. Das war auch der Grund, dass wir 
diesen Antrag - um nicht «aus dem hohlen Bauch heraus» 
entscheiden zu müssen - sofort an die zuständige Experten
kommission zur Prüfung überwiesen. Denn auf den ersten 
Blick leuchtet es sehr ein, dass es zu einem Zeitgewinn füh
ren kann, wenn man eine Rechtsmittelinstanz unterbindet. 
Ein Ziel dieser Revision ist ja die Beschleunigung der Rechts
hilfe. 
Es hat sich dann allerdings ergeben, dass dieser Antrag auf 
den zweiten Blick auch viel Nachteile hat und deshalb nach 
Meinung der Expertenkommission nicht befolgt werden 
sollte. 
Die Expertenkommission, die sich am 12. Februar 1996 zu 
einer ausserordentlichen Sitzung eingefunden hat, ist zum 
Schluss gekommen, dass eine Abschaffung der kantonalen 
Rechtsmittel erstens das Rechtshilfeverfahren kaum be
schleunigen würde und dass sie zweitens den Bestrebungen, 
das Bundesgericht zu entlasten, stracks zuwiderlaufen 
würde. 
Herr Marty, ich muss Ihnen der Objektivität halber doch auch 
noch sagen, dass nicht nur meine Beamten gegen diese Lö
sung waren. Auf der anderen Seite gebe ich zu, dass vor al
lem jene, die in der Rechtshilfe tätig sind, diesen Vorschlag 
aus der Überlegung des möglichen Zeitgewinns heraus be
günstigen. Beispielsweise hat sich aber auch der Altmeister 
der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Professor 
Hans Schultz, ganz klar dagegen ausgesprochen; ihm wird 
sicher niemand vorwerfen können, er würde nur einen Partei
standpunkt vertreten. 
Welches sind die Überlegungen. die uns zu der Meinung füh
ren, dass per saldo doch die Nachteile überwiegen? Wenn 
Sie die kantonale Rechtsmittelinstanz weglassen, dann muss 
das Bundesgericht - das ist völlig unbestritten -· nicht nur die 
Rechtsfragen, sondern auch den ganzen Sachverhalt noch 
einmal überprüfen. Wer je einmal Richter war - ich war es 
mehr als zwölf Jahre lang -. der weiss. dass in der Recht
sprechung normalerweise die Sachverhaltsabklärung viel 
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aufwendiger ist als die Rechtsanwendung. Die Rechtsan
wendung ist zweifellos sehr aufwendig, wenn man einen 
«leading case» macht oder wenn sich eine ganz komplizierte 
Rechtsfrage zum ersten Mal stellt. Ich glaube aber, dass je
der praktische Richter weiss, dass die Sachverhaltsabklä
rung zeitaufwendiger ist als die Rechtsanwendung. 
Hier, das wissen Sie, gehen nun unsere gesamten Bemü
hungen in bezug auf die Entlastung des Bundesgerichtes da
hin, dass wir dem Bundesgericht möglichst keine Sachver
haltsabklärungen mehr aufbürden, sondern das Bundesge
richt soll als oberstes Gericht wirklich wieder die Verantwor
tung für die einheitliche Rechtsanwendung übernehmen 
können. In dieser Richtung haben wir übrigens bereits einige 
gesetzliche Anordnungen getroffen. Wir haben beispiels
weise bei der letzten OG-Revision die Kantone verpflichtet, 
bei der Anwendung von Bundesverwaltungsrecht kantonale 
Rechtsmittelinstanzen vorzusehen. Diesem Entscheid, der 
jetzt dann greifen wird, würden wir hier stracks zuwiderlau
fen, wenn wir auf diesem Gebiet wiederum eine Ausnahme 
von dem machen würden, was wir vor zwei, drei oder vier 
Jahren bei der OG-Revision beschlossen haben. 
Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass eine totale Ausmer
zung einer kantonalen Rechtsmittelinstanz schliesslich doch 
systemwidrig ist. Das Ziel, das Sie sich setzen, Frau Beerli 
und Herr Marty, könnte man erreichen, wenn man konse
quent wäre. Aber dann müssten Sie die ganze Rechtshilfe 
beim Bund zentralisieren. Damit hätten Sie eine systema
tisch einwandfreie Lösung; das Bundesamt würde alle Verfü
gungen treffen, und die einzige Kontrolle hätten Sie durch 
Bundesbehörden, künfüg hoffentlich vielleicht noch durch 
eine vorgeschobene Bundesinstanz, damit das Bundesge
richt die Sachverhaltsabklärung nicht prüfen müsste. Aber 
Sie sind doch mit mir alle einig: Bei über 2000 Rechtshilfebe
gehren ist es schlicht nicht denkbar, dass wir die ganze 
Rechtshilfe beim Bund zentralisieren. Das würde einen unge
heuren Aufwand bedingen. 
Der Vergleich mit dem USA-Abkommen ist nicht stichhaltig, 
denn dort haben wir die Zentralisation vorsehen müssen, weil 
zwei ganz unterschiedliche Rechtssysteme aufeinanderpral
len. Vor allem die Abklärung der beidseitigen Strafbarkeit be
darf sehr viel Spezialwissens; deshalb mussten wir die zen
tralistische Lösung wählen. Aber für alle 2000 Rechtshilfege
suche, die wir pro Jahr haben, das Verfahren zu zentralisie
ren, ist nicht möglich; sonst müssten wir beim Bund einen 
Beamtenapparat vorsehen, der zurzeit politisch keinerlei 
Chance hätte. 
Wenn Sie aber aus guten Gründen der Meinung sind, wir 
müssten die Rechtshilfe zentralisieren, dann liegt es eben im 
System, dass gegen eine kantonale Verfügung auch ein kan
tonales Rechtsmittel bestehen muss. Denn sonst verkürzen 
Sie auch den Rechtsschutz. Ob kantonales Verfahrensrecht 
verletzt worden ist, können Sie beispielsweise mit der Ver
waltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht nicht rü
gen; das kann nur die kantonale Rechtsmittelinstanz prüfen. 
Sie würden hier wegen dieser Systemwidrigkeit auch den 
Rechtsschutz ungebührlich einengen. 
Bilder und Vergleiche sind immer schön, haben aber auch 
viele Nachteile. Frau Beerli, der Vergleich mit der Ausliefe
rung hinkt einfach. Auslieferung ist seit dem letzten Jahrhun
dert ein zentrales Institut der Aussenpolitik aller Länder. Des
halb haben Sie die Auslieferung in allen Ländern zentralisiert, 
sowohl bei uns als auch in Deutschland. Wenn Sie eine kan
tonale Verwaltungsinstanz haben, liegt es in der Natur der 
Sache, dass Sie auch nur einen Bundesrechtsweg haben. 
Aber wenn Sie dezentralisieren, müssen Sie unbedingt auch 
eine kantonalen Rechtsmittelinstanz haben. 
Wenn wir die Zentralisierung, wie Sie sie vorhin beschlossen 
haben, bei den komplexen Fällen vorantreiben, haben Sie in 
den Fällen, die das Bundesamt künftig «führen» wird, so
wieso nur noch den einen, den bundesrechtlichen Rechtsmit
telweg. 
Wenn Sie dem Antrag der Minderheit II zustimmen, nehmen 
Sie zudem eine doch grosse zusätzliche Belastung des Bun
desgerichtes in Kauf. Herr Marty. unsere kurzen Abklärungen 
haben zwar gezeigt, dass offenbar im Kanton Tessin fast alle 

Entscheide ans Bundesgericht weitergehen. Aber der Kanton 
Zürich hat uns beispielsweise gemeldet, dass nur die Hälfte 
der Rekursentscheide weitergeht. Ähnlich scheint es auch im 
Kanton Genf zu sein. Wenn Sie aber von diesen Zahlen aus
gehen, dann würde das bedeuten, dass neben den 
160 Fällen, die das Bundesgericht heute schon hat, mit fast 
einer Verdoppelung der Fälle zu rechnen wäre. Und wenn 
Sie noch eine einfache Rechnung machen und davon ausge
hen, dass heute ein Bundesrichter gemäss Soll-Normen 
etwa 100 Fälle im Jahr bearbeiten soll, dann sehen Sie rasch 
ein, dass dieser Entscheid etwa zwei zusätzliche Bundes
richter verlangen würde. Das wäre dann die Quittung dieses 
Antrages, und das widerspräche allen unseren Bemühungen 
um die Entlastung des Bundesgerichtes. 
Der Bundesgerichtspräsident war in der Expertenkommis
sion auch dagegen, aber er war mit guten Gründen dagegen. 
Herr Rouiller gibt sich zurzeit eine Riesenmühe, zu verhin
dern, dass es im Bundesgericht zu weiteren pendenten Fäl
len kommt. Wenn Sie nun aber mit dem heutigen Entscheid 
dem Bundesgericht 160 weitere Fälle aufbürden würden und 
das Bundesgericht neben der Rechtsfrage erst noch die 
Sachverhaltsfrage entscheiden müsste, dann begreife ich, 
dass das Bundesgericht das als einen Rückenschuss emp
finden würde. 
Man kann nicht auf der einen Seite die Kantone verpflichten, 
dass sie Vorinstanzen zwingend vorsehen, und dem Bundes
gericht Rekurskommissionen vorschalten. Jetzt will man hier 
«pour les besoins de la cause» wieder von allen diesen Prin
zipien zur Entlastung des Bundesgerichtes abweichen. Das 
kann doch nicht kohärente Gesetzgebung sein! 
Zum Argument von Herrn Aeby, der sagt, ohne diesen Antrag 
der Minderheit II habe die Revisionsvorlage eine reine Alibi
funktion: Dann muss ich Sie auffordern, doch bitte noch ein
mal die Gesetzesrevision anzuschauen. Wir schlagen Ihnen 
ein ganzes Bündel von Massnahmen zur Beschleunigung 
der Rechtshilfe vor. Nur noch eine Verfügung ist anfechtbar. 
Die Einsprache wird aufgehoben. Die Rechtsmittel sollen 
keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Die Beschwerde
legitimation wird eingeschränkt. Wir sehen die spontane In
formationsübermittlung und Beweismittelauslieferung und 
die Einigung vor. Das sind etwa ein Dutzend Massnahmen. 
Da kann man doch wirklich nicht sagen, ohne diesen Antrag 
der Minderheit II (Marty Dick), der zu allen unseren Bemü
hungen zur Reform des Bundesgerichtes querliegt, sei diese 
ganze Gesetzesrevision eine Alibiübung. 
Ich muss Sie daher dringend bitten, dem Antrag der Kommis
sionsmehrheit, dem Bundesrat und dem Nationalrat zuzu
stimmen. 

Brunner Christiane (S, GE), porte-parole de la minorite: 
J'aimerais simplifier la procedure de vote en vous proposant 
de retirer la proposition de la minorite I en faveur de celle de 
la minorite II. 
Je crois que cette derniere represente quand meme une pro
position de compromis entre la volonte du Conseil federal 
d'en rester au systeme genevois et la decision du Conseil na
tional en faveur du systeme zurichois. L'avantage de la pro
position de la minorite II, c'est quand meme, tout en restant 
dans le systeme genevois comme le souhaite le Conseil fe
deral, d'accelerer notablement la procedure. 
On ne peut quand meme pas refuser cette proposition sim
plement avec l'argumentation, qui n'etait pas du tout etayee 
en commission sur la base des informations que nous a don
nees le Conseil federal, que les juges federaux seraient sur
charges. II s'agit d'une loi importante. II s'agit d'une loi impor
tante aussi pour l'image de la Suisse. Je crois que, si nous 
acceptions la proposition de la minorite II, on creera une di
vergence avec le Conseil national. Le Conseil federal aura 
encore l'occasion d'examiner dans le detail si cela provoque 
oui ou non une surcharge du Tribunal federal et dans com
bien de cas. Pour le moment, les informations sont plut6t 
floues et contradictoires. 
Je retire donc la proposition de la minorite I et je vous invite 
a voter la proposition de minorite II. 
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Präsident: Die Minderheit 1 (Brunner Christiane) hat ihren 
Antrag zugunsten des Antrages der Minderheit II (Marty 
Dick) zurückgezogen. 

Art. 23, 25, 80a. 80d, BOe, BOf. BOg. 80k. 80/ 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag der Mehrheit angenommen 
Avec /a voix preponderante du president 
/a proposition de la majorite est adoptee 

Art. BOe, 80f, 80g, 80k, 801 

16 Stimmen 
16 Stimmen 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Wir kommen 
noch zum vierten Konzept, zur Anfechtbarkeit der Zwischen
verfügungen. Dies betrifft vor allem die Artikel 80e, 80f, 80g, 
indirekt auch die Artikel 80k und 801. 
Die Verwaltung und die Expertenkommission wurden sich im 
laufe der Beratungen im Nationalrat und in der Kommission 
bewusst, dass die vom Bundesrat vorgeschlagene Regelung 
über die Anfechtbarkeit der Zwischenverfügungen trölerische 
Rekurse auslösen könnte. 
Insbesondere im Nationalrat wurde die Befürchtung geäus
sert, dass die selbständige Anfechtbarkeit von Zwischenent
scheiden, auch wenn diese auf den unmittelbaren und nicht 
wiedergutzumachenden Nachteil eingeschränkt wird, zu ver
schiedenen Trölereien führen könnte. 
Die Kommission schloss sich den Anträgen der Experten
kommission und der Verwaltung einstimmig an und bean
tragt, dass die Fälle des unmittelbaren und nicht wiedergut
zumachenden Nachteils im Gesetz abschliessend erwähnt 
werden. Diese zusätzliche Verdeutlichung dient der Klarheit 
des Gesetzes, der Rechtssicherheit und der Benützerfreund
lichkeit des Gesetzes. 
Ich bitte Sie also, den entsprechenden Änderungen, die sich 
in den Artikeln 80e, 80f, 80g sowie 80k und 801 befinden, ge
mäss dem Antrag der Mehrheit der Kommission zuzustim
men. 

Brunner Christiane (S, GE), porte-parole de la minorite: <;a 
faisait partie de toutes les propositions de minorite qui sui
vaient les decisions du Conseil national. Donc, ces proposi
tions d'amendement aussi sont retirees. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposition de la majorite 

Präsident: Wir kommen noch auf Artikel 74a zurück. Der 
schriftliche Antrag der Minderheit ist Ihnen mittlerweile aus
geteilt worden. 

Art. 74a 
Neuer Antrag der Minderheit 
(Danioth, Küchler, Reimann, Schallberger, Schmid Carlo) 
Abs. 1, 2, 4--6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 3 
Die Herausgabe nach dieser Bestimmung kann in jedem Sta
dium des ausländischen Verfahrens, in der Regel gestützt 
auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid des 
ersuchenden Staates, erfolgen. 

Art. 74a 
Nouvelle proposition de la minorite 
(Danioth, Küchler, Reimann, Schallberger, Schmid Carlo) 
Al. 1. 2. 4-·6 
Adherer a la decision (Ju Conseil national 
Al. 3 
La remise prevue par la presente disposition peut intervenir 
a tous les stades de la procedure etrangere en regle ge-
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nerale, sur decision definitive et executoire de !'Etat reque
rant. 

Danioth Hans (C, UR), Sprecher der Minderheit: Aufgrund 
der Diskussion seit der Einreichung des Antrages habe ich 
festgestellt, dass hier ein gemeinsamer Nenner entstehen 
könnte. Einerseits wird die Schranke des rechtskräftigen und 
vollstreckbaren Entscheides des ersuchenden Staates bei
behalten; anderseits soll in bestimmten Fällen - wo dies nicht 
möglich oder auch nicht erforderlich ist (ich verweise auf 
diese Bilder aus den Uffizien, wo man genau weiss, dass die 
dorthin gehören) oder wo es aus anderen Gründen wegen 
des Ordre public geboten ist zu handeln - eine Ausnahme
möglichkeit bestehen. 
Mit diesem Zusatz hätten wir dann auch die Kongruenz mit 
dem von Herrn Bundesrat Koller erwähnten Bundesgerichts
entscheid, und zweitens hätten wir dann eine Differenz zum 
Nationalrat geschaffen. Der Nationalrat könnte diese Einfü
gung nochmals überprüfen, die mir aber zweckmässig er
scheint. 
Ich konnte nicht mehr mit allen Kollegen der Minderheit spre
chen, aber ich glaube, dass dieser Zusatzantrag auf der Linie 
der Minderheit liegt. 
Auf alle Fälle möchte ich Ihnen diesen Zusatzantrag in mei
nem Namen unterbreiten und Ihnen beantragen, dem neuen 
Antrag der Minderheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den neuen Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 80b 

21 Stimmen 
14 Stimmen 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Zu Artikel 80b 
habe ich folgende Erklärung zuhanden des Amtlichen Bulle
tins abzugeben: 
Ein Antrag betreffend den Schutz der in Artikel 321 des 
Strafgesetzbuches genannten Berufsgeheimnisträger, wie 
Anwälte, Ärzte, Notare usw., der vorsah, bei Zwangsmass
nahmen einen Standesvertreter oder einen Vertreter der 
kantonalen Aufsichtsbehörde beizuziehen, wurde in der 
Kommission zurückgezogen, da der erste Satz von Artikel 9 
IRSG ausdrücklich darauf hinweist, dass sich der Schutz des 
Geheimbereiches bei der Ausführung von Ersuchen nach 
den Bestimmungen über das Zeugnisverweigerungsrecht 
richtet. 
Im weiteren wird im zweiten Satz von Artikel 9 IRSG festge
halten, dass Artikel 69 des Bundesgesetzes über die Bun
desstrafrechtspflege (BStP) für die Durchsuchung und Ver
siegelung von Papieren gilt. 
Artikel 9 IRSG und Artikel 69 BStP kommen daher gemäss 
Auffassung der Kommission dem Anliegen des Schutzes von 
Berufsgeheimnisträgern ausreichend entgegen. In diesem 
Fall braucht es keine weitere Modifikation dieses Artikels. 

Angenommen - Adopte 

Art. 80c, 80h, 80i 
Angenommen - Adopte 

Art. 80m 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 80n 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. ausser: 
.... dies nicht ausnahmsweise unter 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 80n 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal. mais: 
.... ne l'ait expressement interdit a titre exceptionnel, sous la 
menace .... 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Absatz 1 wurde 
vom Bundesrat aufgrund der bundesgerichtlichen Recht
sprechung eingebracht. Der Nationalrat hat beschlossen, 
diesen Absatz zu streichen. Die Kommission beantragt Ih
nen mit 10 zu O Stimmen bei 1 Enthaltung die Aufnahme von 
Absatz 1. 
Die Kommission ist der Auffassung, dass Inhaber von 
Schriftstücken berechtigt sein sollen, ihre Mandanten über 
das Vorliegen eines Ersuchens zu informieren, sofern dies 
nicht ausnahmsweise - ich betone: sofern dies nicht aus
nahmsweise - ausdrücklich verboten wird. 
Die Kommission weist darauf hin, dass es sich beim Verbot 
explizit um einen Ausnahmefall handeln soll, und beantragt 
Ihnen deshalb, das Wort «ausnahmsweise» noch einzufü
gen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 800; 80p; 80q; 81-84; 85 Abs. 3; 88; 94 Abs. 3; 110a; 
Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 80o; 80p; 80q; 81-84; 85 al. 3; 88; 94 al. 3; 11 Oa; eh. II 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtberatung - Traitement global 

Titel und Ingress, Ziff. 1, II 
Titre et preambule, eh. 1, II 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 28 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

C. Bundesbeschluss über einen Vorbehalt zum Euro
päischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Straf
sachen 
C. Arrete federal concernant une reserve relative a la 
Convention europeenne d'entraide judiclaire en ma
tiere penale 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Auch zu diesem 
Teil C beantragt Ihnen die Kommission einstimmig Eintreten 
und einstimmig Zustimmung. 

Gesamtberatung - Traitement global 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Titre et preambule, art. 1, 2 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 

26 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil tederal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 23 Stimmen Angenommen - Adopte 
Dagegen 4 Stimmen 

B. Bundesgesetz zum Staatsvertrag mit den Vereinig
ten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe 
in Strafsachen 
B. Loi federale relative au traite conclu avec les Etats
Unis d'Amerique sur l'entraide judiciaire en matiere 
penale 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Wir haben beim 
Eintreten über alle drei Erlasse gesprochen, so dass sich 
eine gesonderte Debatte erübrigt. Ich kann höchstens den 
Hinweis machen, dass das gewählte System im Bundesge
setz zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen den 
spezifischen Verhältnissen der Rechtshilfe mit den USA ent
spricht, insbesondere was das angloamerikanische Rechts
system betrifft. Deshalb wurde beim USA-Vertrag eine relativ 
zentralistische Lösung gewählt, wie das auch der Departe
mentsvorsteher heute ausgeführt hat. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig Zustimmung 
zum ganzen Erlass; wir können diesen in globo behandeln. 

Koller Arnold, Bundesrat: Ich kann mich auch kurz fassen. 
Ich habe Ihnen einleitend gesagt. weshalb wir eine Zusam
menfügung dieser beiden Gesetze für nicht möglich halten. 
Deshalb sehen wir nur die notwendigen Harmonisierungen 
vor Zu den ·;or allem c1ie Abschaffung 
der sogenannten beratenden ~Comrr1ission 1n Artikei 6, die 
Herausgabe der Bewe1sm1ttei vor Abschluss des Rechtshilfe
verfahrens und drc wie Ar11kel 36a cJcr bes-
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A. Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen 
A. Loi federale sur l'entraide internationale en matiere 
penale 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: Un certain nombre 
de divergences subsistent a la suite des travaux de votre 
commission, soit des divergences entre les propositions de la 
commission et les decisions du Conseil des Etats. 
Je me prononce d'abord sur les sujets qui ont le moins d'im
portance et j'aborderai ensuite le gros morceau des diver
gences, c'est-a-dire le fameux probleme des recours. 
La premiere divergence qui subsiste a la suite des travaux de 
votre commission est relative a l'article 15 et concerne l'ex
tradition. II s'agit du cas Oll une detention extraditionnelle ap
parait comme injustifiee. Le Conseil federal comme le Con
seil des Etats veulent attenuer la responsabilite de la Suisse 
de reparer le dommage lorsque la taute d'une detention ex
traditionnelle injustifiee incombe a l'Etat etranger requerant. 
Votre commission est d'accord avec cette preoccupation, 
mais eile veut que l'on regle clairement le cas de la personne 
qui n'est pas en mesure de reclamer une reparation a !'Etat 
requerant: par exemple, pure supposition, un Kurde, qui se
rait detenu extraditionnellement en Suisse par la faute de son 
pays d'origine, ne serait, selon toute vraisemblance, pas en 
mesure de reclamer une indemnisation a l'Etat turc. C'est la 
raison pour laquelle la majorite de la commission du Conseil 
national estime que cette personne doit pouvoir etre indem
nisee en Suisse. La formulation de la commission du Conseil 
national tient compte de cet aspect-la des choses. Je releve 
donc que, sur cette prise de position de la commission, il n'y 
a pas de proposition de minorite. Donc, eile devrait etre ad
mise implicitement. 
II y a d'autres divergences qui subsistent a la suite des tra
vaux de notre commission: celles qui concernent !es 
articles 17a alinea 2 et 79a lettre b. La aussi, la commission 
du Conseil national souhaite maintenir sa position initiale, a 
savoir la possibilite pour l'autorite federale de pouvoir recla
mer le retour du dossier au niveau federal pour le cas Oll il 
s'avererait que l'autorite cantonale est depassee par tes eve
nements, qu'elle n'arrive pas a statuer suffisamment rapide
ment. Dans ce cas, l'autorite federale doit pouvoir reprendre 
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le dossier et regler la decision au niveau federal. II s'agit en 
quelque sorte d'une mesure de sauvegarde. II est bon d'avoir 
a disposition une teile clause, sans laquelle je ne vois pas 
comment une affaire qui s'embourberait au niveau cantonal 
pourrait etre debloquee. Une des objections qui a ete faite af
firrnait que cette clause, teile que la conc;oit la commission du 
Conseil national, serait un ereilter de paresse pour les can
tons. Nous estimons qu'il s'agit-la d'un mauvais argument. 
Les cantons qui s'occupent le plus d'entraide judiciaire inter
nationale, notamment les cantons de Geneve, de Zurich et 
du Tessin, la ou les places financieres sont les plus importan
tes, font face a leurs obligations, au plan juridictionnel, con
cernant l'entraide internationale en matiere penale. 
Je passe maintenant au probleme tres important, le plus im
portant meme, qui concerne les recours. Je vous rappelte 
que le Conseil national avait pris la decision, lors de l'examen 
en plenum, de se rallier, en ce qui concerne les recours con
tre !es decisions en matiere d'entraide, a ce que l'on appelle 
le modele zurichois, c'est-a-dire un recours contre la decision 
du debut de la procedure. Nous avons estime que cette solu
tion, analogue a la procedure zurichoise, etalt la plus expedi
tive, la plus rapide, et qu'elle apporterait une correction a la 
situation que nous connaissons tous, a savoir une extreme 
lenteur dans !es procedures d'entraide du fait de l'accumula
tion des recours dans les grosses affaires, dans les affaires 
complexes et importantes. 
Le Conseil des Etats n'a pas voulu nous suivre sur cette so
lution. En revanche, une importante minorite du Conseil des 
Etats, emmenee par M. Dick Marty, conseiller aux Etats, qui 
est un grand connaisseur de cette problematique de l'en
traide judiciaire internationale - minorite importante, la moitie 
du Conseil des Etats en fait, puisqu'il a fallu le «Stichent
scheid» du president du Conseil des Etats pour que la majo
rite bascule - a preconise une autre solution pour accelerer 
les procedures, a savoir la suppression du recours interrne
diaire, au niveau cantonal. La loi actuelle prevoyait un pre
mier recours au niveau cantonal, puis un deuxieme recours 
possible au niveau federal. On sait que la duree moyenne de 
ces recours est chaque fois de six mois et que, dans le 
meilleur des cas, dans toutes ces procedures d'entraide judi
ciaire qui sont complexes, le simple fait de deposer d'abord 
un recours au niveau cantonal, puis ensuite un recours au ni
veau federal implique une duree de l'ordre d'une annee, voire 
davantage dans bien des cas. C'est cette lenteur des proce
dures qui est redoutable pour plusieurs raisons que je repe
terai ici car alles sont importantes. 
Le premier probleme qui nous concerne, c'est la reputation 
de la Suisse. Au plan international, la Suisse a une reputation 
detestable, il taut bien le dire, du fait de l'existence de ces re
cours qui font trainer les procedures et qui genant enorrne
ment la collaboration judiciaire en matiere penale entre la 
Suisse et les juges d'autres pays. 
L'autre probleme, c'est que si nous donnons, comme mal
heureusement nous le faisons encore actuellement, une 
prima aux tricheurs, aux corrompus, aux corrupteurs, aux tra
fiquants et aux blanchisseurs d'argent sale, la place finan
ciere suisse devient attractive pour l'argent du crime. Le pro
bleme en ce qui concerne la criminalite organisee est mal
heureusement exactement le meme, du point de vue econo
mique, que le probleme economique general, c'est-a-dire 
que si nous creons en Suisse ce que l'on appelle des condi
tions-cadres - et on nous rebat les oreilles a propos des con
ditions-cadres - qui sont favorables a l'arrivee de l'argent du 
crime, celui-ci va venir de maniere encore plus importante 
dans notre pays. Si nous choisissons donc une solution qui 
decourage, en tout cas en bonne partie, les recours et surtout 
la duree de ces recours, nous allons en direction d'une reduc
tion, pour nous-memes, pour notre propre pays, du develop
pement de l'argent du crime et donc du developpement de la 
criminalite organisee. 
Ensuite, ca qu'il taut bien comprendre aussi, c'est qua, pour 
les pays etrangers, la lenteur des procedures cause de plus 
en plus de dommages. Surtout dans les pays europeens, la 
tendance est a ce que !es procedures penales prevoient des 
delais qu'on ne peut plus repousser. Notamment, par exem-
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ple, en matiere de detention preventive: de plus en plus, les 
pays prevoient que la detention preventive est limitee dans le 
temps. De meme en ce qui concerne la duree generale des 
procedures penales: la aussi, de plus en plus la tendance 
veut que les procedures penales ne puissent plus etre pro
longees dans le temps de maniere indefinie. C'est dire que 
les grands criminels qui ont le plus de moyens financiers ont 
un interet extraordinaire a ralentir la procedure dans leur pro
pre pays, par le biais de procedures et de mesures dilatoires 
prises en Suisse, parce qu'ils arrivent, le cas echeant, a ob
tenir des sursis definitifs, ou en tout cas provisoires, de la pro
cedure dans leur pays d'origine. 
En cornmission, nous etions confrontes a maintenir notre po
sition originale, a savoir de choisir, pour accelerer les proce
dures, le modele zurichois. En definitive, pour des raisons 
tout simplement de realisme et pour trouver une majorite sur 
une solution qui soit favorable a un veritable renforcement de 
l'entraide judiciaire, nous avons opte pour la solution preco
nisee par la pseudo-minorite du Conseil des Etats, a savoir la 
suppression du recours cantonal. 
Si je dis la «pseudo-minorite» du Conseil des Etats, je m'ex
plique rapidement. En fait, il y avait egalite des voix, le presi
dent a donne sa voix a la majorite de la commission, mais, en 
realite, son opinion personnelle - puisqu'il avait participe aux 
travaux de la commission - etait que la solution preconisee 
par M. Marty etait la meilleure. En gros, on peut dire que le 
Conseil des Etats etait partage en deux sur cette affaire. 
Le premier argument contre la solution de la suppression du 
recours cantonal est que, selon les principes generalement 
adrnis et selon la tendance generale en droit suisse, on evite 
le recours direct au Tribunal federal contre une decision de 
premiere instance cantonale. 
Cet argument, dans le cas particulier, est, a notre avis, ex
cessivement forrnaliste. D'abord, le recours direct au Tribu
nal federal est une solution qui existe, y compris en matiere 
d'entraide dans d'autres domaines, et tout particulierement 
en matiere d'extradition, la ou il y a une decision de l'office fe
deral et un recours direct au Tribunal federal. 
II est quand meme assez curieux de donner plus de droits au 
justiciable lorsqu'il s'agit d'une pure affaire d'argent- c'est-a
dire la possibilite d'un double recours, au niveau cantonal et 
au niveau federal - qu'a celui dont la liberte est en cause et 
qui, lui, n'a droit qu'a un seul recours. C'est un paradoxe qui, 
a mon avis, pourrait etre utilement evite par la solution preco
nisee par la majorite de votre commission. 
Dans d'autres cas encore, le recours direct au Tribunal fede
ral est prevu, par exemple en matiere de tribunaux internatio
naux sur les crimes contre l'humanite dans l'ex-Yougoslavie 
ou au Rwanda - c'est une loi que nous venons de voter. La 
aussi, il y a recours direct, de meme que la loi concernant 
l'entraide judiciaire avec les Etats-Unis prevoit egalement un 
recours direct au Tribunal federal. C'est donc une formule qui 
existe deja largement en matiere d'entraide judiciaire et qui 
peut parfaitement etre reprise de maniere generale. 
Deuxieme argument: on nous dit que le Tribunal federal ris
querait d'etre surcharge. A cet argument, il taut repondre 
ceci. Tout d'abord, l'entraide ne produit des recours vraiment 
importants et paralysants qu'au niveau des grosses affaires, 
financieres, ou qui mettent en cause des personnalites politi
ques de pays etrangers. Ces recours-la vont, de toute fac;on, 
dans la situation actuelle, jusqu'au Tribunal federal. II est 
donc faux de dire que le Tribunal federal sera davantage 
charge qu'il ne l'est actuellement, puisque dans toutes les 
grandes affaires, des recours se font deja aujourd'hui. En 
outre, si, avec le developpement de l'entraide ou des affaires 
il s'averait que le Tribunal federal soit reellement surcharge, 
il faudrait alors, mais on a le temps d'y penser et de prevoir 
des mesures, envisager la possibilite d'une commission fe
derale de recours independante. 
En definitive, ce sont surtout les avantages de la solution de 
la renonciation au recours cantonal qui doivent l'emporter. Je 
le repete, il s'agit de la reputation internationale de la Suisse. 
II s'agit d'un service rendu a nous-memes pour la lutte contre 
le crime organise, et ces arguments l'emportent de maniere 
evidente. II est tout a fait normal, au demeurant, que le Tribu-

nal federal, s'agissant de questions internationales, soit im
mediatement saisi a l'occasion d'un premier recours. 
Ensuite, le troisieme argument que l'on nous a servi et qui va 
peut-etre encore etre donne, c'est celui de la commission 
d'experts. Celle-ci, designee par le Conseil federal, s'est de
claree opposee a la proposition de supprimer le recours can
tonal. Mais nous avons deja dit que l'avis de cette commis
sion d'experts n'a pas a etre retenu au sens le plus forrnel du 
terrne, compte tenu de sa composition. En effet, eile est com
posee, pour une part, d'avocats qui sont des specialistes de 
l'entraide judiciaire internationale et qui sont des specialistes 
des recours. Ces personnes sont les animateurs d'une veri
table industrie des recours. Les revenus qu'ils en tirent, il taut 
le dire, sont tout a fait considerables, et j'estime qu'il est pour 
le moins discutable d'avoir integre ces personnes dans la 
commission d'experts. Malheureusement, les representants 
de l'administration ont fait en quelque sorte alliance a l'inte
rieur de cette commission d'experts avec ces avocats, alors 
qu'inversement les magistrats presents dans cette commis
sion d'experts, du moins la quasi totalite d'entre eux, etaient 
d'accord avec la solution de la suppression du recours can
tonal. 
En resume, nous nous trouvons dans la situation suivante: 
ou bien nous acceptons la proposition de la majorite de la 
commission et alors nous ameliorons vraiment l'entraide ju
diciaire de la Suisse, au niveau penal, avec les autres pays, 
notamment les pays d'Europe, et c'est un objectif extreme
ment important pour la lutte contre le crime organise; ou bien 
alors nous en restons a la proposition de la majorite de la 
commission du Conseil des Etats et au projet du Conseil fe
deral et nous ne faisons qu'une reforme cosmetique qui ne 
change pas fondamentalement la situation actuelle, et nous 
portons alors un tres mauvais coup a la lutte contre le crime 
organise. 
C'est donc en quelque sorte un defi politique qui nous est 
pose et que je vous remercie de bien vouloir relever vigou
reusement en faveur de la lutte contre le crime organise, en 
approuvant la position de la majorite de la commission. 

Engler Rolf (C, Al), Berichterstatter: Es gibt drei sachliche 
Differenzen zum Ständerat. 
Die erste Differenz betriffl Artikel 15 und die zweite Artikel 
17a. Bei diesen beiden Differenzen handelt es sich um unter
geordnete Differenzen. Es gibt dazu keine Minderheitsan
träge, und wir müssen darüber auch keine Abstimmungen 
vornehmen. Ich erlaube mir aber doch, kurz zu erklären, was 
bei diesen beiden Artikeln an Differenzen geblieben ist. 
Bei Artikel 15 geht es um die Frage der Entschädigung für 
eine Haft, die vollzogen worden ist, bei der aber das Auslie
ferungsbegehren später zurückgezogen worden oder die Be
gründung innert der notwendigen Frist nicht erfolgt ist. Da ~a
ben wir aufgrund eines Antrags Fischer-Hägglingen eine An
derung der Entschädigungspflicht vorgenommen. Wir gehen 
heute davon aus, dass die Haft im Auftrag eines Drittstaates 
angeordnet wird, dass deshalb dieser Drittstaat grundsätzlich 
entschädigungspflichtig wird und die Schweiz aus diesem 
Grunde auf eine Entschädigung verzichten oder die Entschä
digung herabsetzen kann. 
Wir waren aber sowohl in der nationalrätlichen Kommission 
als auch hier bei der ersten Lesung damit einverstanden, 
dass es praktisch eine Härtefallklausel geben muss. Wenn 
es nämlich nicht möglich oder gar unzumutbar ist, im Staat, 
der das Begehren gestellt hat, ein solches Begehren auf Ent
schädigung zu stellen, dann muss auch in der Schweiz eine 
Entschädigung möglich sein. 
Wir möchten Ihnen deshalb beantragen, bei dieser Differenz 
zu bleiben und am Beschluss unseres Rates festzuhalten. 
Bei Artikel 17a - und im übrigen auch bei Artikel 79a - geht 
es um die Frage, was zu tun ist, wenn eine kantonale Be
hörde im Verzug ist. Hier schlagen der Bundesrat und der 
Ständerat vor, dass die Aufsichtsbehörde intervenieren 
kann. Unser Rat und unsere Kommission haben entschie
den, dass es möglich sein soll, hier im Notfall auch weiter zu 
gehen: Im Fall der Trölerei soll es möglich sein, dass der 
Bund das Verfahren übernimmt. Wir glauben, dass damit 
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wirklich eine Sanktion möglich ist, die auch effizient ist und 
die auch ihre Wirkung hat. Wir möchten bei diesem Be
schluss bleiben. 
Ich komme zur entscheidenden Frage, über die wir in einem 
einzigen Entscheid beschliessen können, nämlich zu den 
Artikeln 23, 25 und 80a und folgende. Dazu kann ich Ihnen 
folgende Information geben: Es geht nicht mehr um die Frage 
des Zürcher oder des Genfer Modells, sondern wir haben uns 
dem Beschluss des Ständerates angenähert. Wir sind heute 
auch für eine Anfechtung der Schlussverfügung, also für die 
Übernahme des Genfer Modells. Um was geht es noch? Es 
geht um den Antrag, den Herr Marty Dick im Ständerat ge
stellt hat und der mit Stichentscheid des Präsidenten verwor
fen worden ist, wonach man bei einer Anfechtung der 
Schlussverfügung die kantonale Beschwerdeinstanz über
springen bzw. abschaffen und direkt das Rechtsmittel ans 
Bundesgericht ergreifen müsste. 
Die Begründung für diese Abschaffung der kantonalen Be
schwerdeinstanz besteht in einer Beschleunigung des Ver
fahrens. Dafür, dass man das Verfahren damit beschleuni
gen kann, spricht einiges. zweifellos ist es so, dass ein 
Grossteil der Entscheide ohnehin bis ans Bundesgericht wei
tergezogen wird, und in all diesen Fällen führt diese Ände
rung effektiv zu einer Beschleunigung. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen deshalb mit 12 
zu 6 Stimmen, die kantonale Beschwerdeinstanz zu über
springen. Die Minderheit Sandoz Suzette - ich möchte auf 
diese Minderheit auch eingehen, um so mehr, als ich persön
lich mit ihr stimmen werde - relativiert den Beschleunigungs
effekt etwas. Sie sagt, es sei ungewohnt, dass das Bundes
gericht neben einer Rechts- auch eine Sachprüfung vorneh
men müsse. Sie wendet zudem ein, dies führe zu einer Ein
schränkung des Rechtsschutzes. Es sei in föderalistischer 
Hinsicht ungewohnt, wenn die Kantone zwar entscheiden, 
die kantonalen richterlichen Instanzen aber ausgeschlossen 
würden. Man befürchte zudem, dass dies zu einer weiteren 
Überlastung des Bundesgerichtes führe. 
Der letzte Grund - das mag ein kleiner sein -wäre derjenige, 
dass mit einer Zustimmung zur Minderheit Sandoz Suzette 
eine weitere Differenz fallen würde und nur noch zwei unwe
sentliche Differenzen blieben. 
Ich möchte Ihnen beliebt machen, mit der Kommissions
mehrheit zu stimmen und für die Abschaffung der kantonalen 
Beschwerdeinstanz zu votieren. 

Koller Arnold, Bundesrat: Aus Zeitgründen möchte ich nicht 
auf die Problematik der beiden Differenzen bei den 
Artikeln 15 und 17a eingehen, weil auch keine Minderheits
anträge vorliegen. 

Art. 15 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 15 al. 4 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

Art.17a Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Festhalten 

Art.17a al.1, 2 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 
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Art. 23 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Aufheben 
Minderheit 
(Sandoz Suzette, Fischer-Hägglingen, Leu, Stamm Luzi, 
Straumann, Vallender) 
Unverändert 

Art. 23 
Proposition de la commission 
Majorite 
Abroger 
Minorite 
(Sandoz Suzette, Fischer-Hägglingen, Leu, Stamm Luzi, 
Straumann, Vallendar) 
lnchange 

Art. 25 Abs. 1, 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Verfügungen der Bundesbehörden und, abweichend von 
Artikel 98a des Bundesrechtspflegegesetzes, Verfügungen 
erstinstanzlicher kantonaler Behörden unterliegen, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, der Verwaltungsge
richtsbeschwerde unmittelbar an das Bundesgericht. 
Abs. 3 
Das Bundesamt kann gegen Verfügungen einer kantonalen 
Behörde Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde 
steht gegen den Entscheid des Bundesamtes, kein Ersuchen 
zu stellen, die Beschwerde zu. 

Minderheit 
(Sandoz Suzette, Fischer-Hägglingen, Leu, Stamm Luzi, 
Straumann, Vallendar) 
Unverändert 

Art. 25 al.1, 3 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
A moins que la presente loi n'en dispose autrement, le re
cours de droit administratif au Tribunal federal est immedia
tement ouvert contre les decisions des autorites federales et, 
en derogation de l'article 98a de la loi federale sur l'organisa
tion judiciaire, des autorites cantonales de premiere instance. 
Al. 3 
L'office federal a qualite pour recourir contre les decisions 
d'une autorite cantonale. L'autorite cantonale peut recourir 
contre la decision de l'office federal de ne pas presenter une 
demande. 

Minorite 
(Sandoz Suzette, Fischer-Hägglingen, Leu, Stamm Luzi, 
Straumann, Vallendar) 
lnchange 

Sandoz Suzette (L, VD), porte-parole de la minorite: Les rap
porteurs l'ont dit tous les deux: la preoccupation des deux 
Chambres, minorite et majorite comprises, en matiere d'en
traide internationale en matiere penale, est d'accelerer la 
procedure et d'empecher les abus dont un certain nombre de 
personnes, helas, essaient de profiter pour faire trainer les 
choses en longueur. Neanmoins, si la lutte contre les abus se 
justifie, eile ne justifie pas que l'on nuise eventuellement, 
ainsi que l'a evoque le rapporteur de langue allemande, aux 
droits de l'accuse ou aux droits de la personne concernee, et 
c'est notamment cette preoccupation que defend la minorite 
de la commission. 
En effet, en proposant de supprimer le recours cantonal 
avant le recours au Tribunal federal, la majorite de la com
mission prive en fait le justiciable de deux protections. La pre
miere protection, c'est une verification soignee et en detail de 
l'application de la procedure cantonale. En effet, le recours 
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au Tribunal federal ne permet pas de revoir la procedure can
tonale sinon sous l'angle tres general et global de l'arbitraire, 
et c'est evidemment un desavantage pour le justiciable. 
D'autre part, il est vrai aussi que le justiciable serait prive 
d'une possibilite de faire verifier de maniere approfondie les 
faits. 
La competence du Tribunal federal pour connaitre des faits 
est soit une competence restreinte, soit, si elle etendue a la 
connaissance des faits, une competence dont l'exercice est 
beaucoup plus difficile que l'exercice par les autorites canto
nales. II y a la un deuxieme inconvenient qui preoccupe les 
membres de la minorite de la commission, et c'est une des 
premieres raisons pour lesquelles ils vous demandent de ne 
pas supprimer le recours cantonal. 
Mais il y a aussi un autre motif a leurs preoccupations, qui 
concerne en soi le Tribunal federal et le fonctionnement ge
neral des institutions de justice dans notre pays. J'etais un 
peu etonnee, vous aussi sans doute, d'entendre tout a 
l'heure M. le rapporteur de langue franyaise dire: «Qu'il y ait 
un seul recours direct au Tribunal federal ou d'abord un re
cours aux autorites cantonales puis au Tribunal federal, cela 
ne change rien puisque, de toute fayon, les gros recours vont 
toujours au Tribunal federal.» Oui, mais pourquoi est-ce que 
ce ne sont que les gros recours qui vont au Tribunal federal? 
Parce que les petits s'arretent aux autorites cantonales. Par 
consequent, dorenavant, le Tribunal federal n'aura pas que 
les gros recours, il aura en plus les petits puisqu'une autorite 
de recours, c'est quand meme un minimum que l'on puisse 
accorder au justiciable. 
Je vous renvoie donc aux chiffres que vous avez tous vus 
dans le rapport de gestion. II y a eu, en 1995, 160 recours au 
Tribunal federal en matiere d'entraide penale internationale. 
Vous pouvez probablement doubler ce chiffre et vous voyez 
ce que cela peut signifier comme surcharge pour le Tribunal 
federal, probablement, a tout le moins, un juge, et peut-etre 
deux juges de plus. 
II y a un autre aspect que nous devons prendre en conside
ration. Depuis des annees, nous nous efforyons, et toutes les 
revisions de la loi federale d'organisation judiciaire que nous 
avons faites vont dans ce sens, d'eviter au Tribunal federal 
les recours directs et l'obligation de verifier les faits. On a in
troduit, notamment en matiere administrative, l'importance 
du tribunal administratif cantonal. Toute cette demarche, non 
seulement vous la detruiriez par une simple decision 
aujourd'hui, mais vous compromettriez aussi ce qui est en ce 
moment a l'etude dans le cadre d'une revision generale de 
l'organisation judiciaire federale qui devrait permettre de lut
ter contre la surcharge du Tribunal federal, laquelle sur
charge est toujours, toujours, toujours, nuisible aux justicia
bles. 
Suivre la majorite, c'est affaiblir les droits des justiciables, 
c'est compromettre une organisation judiciaire dans l'interet 
des justiciables. Vous comprendrez sans doute que la mino
rite vous incite a suivre sa proposition. 

Pelli Fulvio (R, Tl): La position du groupe radical-democrati
que est assez simple. Le groupe radical-democratique va 
suivre les decisions prises par le Conseil des Etats, soit dans 
le cas ou votre commission a accepte ses decision, soit dans 
le cas ou votre commission n'a pas accepte ses solutions. 
C'est a une tres grande majorite que le groupe radical-demo
cratique en a decide ainsi. 
Cette reforme propose des solutions qui permettent de rac
courcir de beaucoup le temps d'execution de l'entraide inter
nationale. L'article 79a perrnet de centraliser a Beme les cas 
politiques, difficiles et compliques, et l'adoption du systeme 
genevois perrnet aux magistrats de prendre une seule deci
sion sur les problemes d'entraide en matiere penale, de fa
yon qu'il soit possible de recourir seulement une fois. 
II est dommage qu'on essaie de creer, dans cette reforme, 
une situation qui n'est pas acceptable, soit celle d'eliminer le 
recours au niveau cantonal. C'est une situation qui n'apporte 
pas d'avantages, mais beaucoup de desavantages. 
Le fait que le rapporteur de langue franyaise a dO parler pen
dant cinq minutes pour demontrer pourquoi las inconvenients 

de cette solution ne sont pas des inconvenients vous demon
tre qu'il s'agit en effet d'inconvenients. 
1. II est tout a fait faux de recourir au Tribunal federal contre 
des decisions de magistrats du niveau inferieur, le canton. 
C'est une chose qu'on ne fait jamais, et on veut le faire ici; je 
n'en comprends pas les raisons. 
2. II est tout a fait frappant de proposer une solution qui per
met de recourir dans les cantons pratiquement tout le temps 
contre les decisions des magistrats comme le procureur, le 
juge d'instruction au tribunal cantonal, sauf dans un cas, celui 
de l'entraide internationale en matiere penale. Cela veut dire 
que le juge etranger a un droit plus important que le juge 
suisse dans les procedures penales. 
3. Ce qui nous oblige de nous opposer a cette solution, c'est 
qu'en effet le resultat final de cette solution serait, non pas 
d'avoir deux fois plus de recours au Tribunal federal, mais 
trois, peut-etre quatre fois plus. Ces recours seraient tres dif
ficiles a juger. Normalement, le travail de filtre dans ce do
maine est fait par les tribunaux cantonaux. Si vous eliminez 
ce filtre, vous aurez trois ou quatre fois plus de recours au 
Tribunal federal qui ne pourra plus faire ce qu'il fait mainte
nant, c'est-a-dire repousser tout sans se preoccuper, car 
quelqu'un a deja pris une decision auparavant. 
Ce sont les trois raisons principales pour lesquelles le groupe 
radical-democratique se ralliera aux decisions du Conseil 
des Etats. 

Suter Marc (R, BE): Ich spreche als Vertreter der Minderheit 
der FDP-Fraktion, die hier eine andere Meinung hat und sich 
der Kommissionsmehrheit anschliesst, und zwar im wesent
lichen aus den Gründen, die die Kommissionssprecher dar
gelegt haben. 
Ich möchte aber noch zwei spezielle Punkte herausgreifen. 
1. Wir sind der Meinung, dass das Konzept Marty Dick mit 
dem direkten Rekurs an das Bundesgericht für das Ansehen 
des Finanzplatzes Schweiz die bessere Variante ist. Warum? 
Für das Ansehen unseres Finanzplatzes ist nichts so schäd
lich wie langwierige, komplizierte und vor allem mit viel Publi
zität verbundene Rechtshilfeverfahren. Es geht ja hier um die 
grossen Fälle und nicht um die kleinen. Wir finden es 
schlecht, wenn unser Finanzplatz wegen dieser wenigen ver
schleppten, publizitätsträchtigen Fälle in der internationalen 
Finanzpresse in einem schiefen Licht erscheint. Die 
schlechte Publizität ist ja auf diese sich über Jahre hinziehen
den Fälle, die wir alle kennen, zurückzuführen. Der direkte 
Rekurs bedeutet eine raschere und - wenn Sie so wollen -
auch eine diskretere Fallerledigung. Wenn das wohlverstan
dene Interesse des Finanzplatzes im Vordergrund stehen 
soll, sind wir der Meinung, dass diese direkte Erledigung vor 
dem Bundesgericht ohne Umwege im kantonalen Rechtsmit
telverfahren besser ist. 
2. Wir haben ja nicht von ungefähr ein Zweikammersystem. 
Dieses Zweikammersystem soll uns und dem Ständerat Ge
legenheit bieten, in einer solchen Frage, die verschiedene 
Aspekte aufweist und nicht leicht beantwortbar, jedoch von er
heblicher Tragweite ist, über die Bücher zu gehen. Sie wissen 
ja, dass der Entscheid im Ständerat äusserst knapp, ja haar
scharf fiel. In Anbetracht dieser Situation rechtfertigt es sich 
um so mehr, jetzt nicht etwas über das Knie zu brechen, son
dern das Rechtsmittelverfahren noch einmal eingehend, ruhig 
und in Kenntnis aller Fakten, Gegebenheiten und Überlegun
gen, die angestellt werden müssen, durchzudenken. Wenn 
wir nun die Differenz schaffen, bekommt der Ständerat diese 
Gelegenheit zur Überprüfung des optimalen Rechtsweges im 
Rechtshilfeverfahren. Geben wir ihm und uns diese Chance. 

Fischer-Hägglingen Theo (V, AG): Ich war etwas überrascht, 
dass in der Kommission das Modell von Ständerat Marty Dick 
eine Mehrheit gefunden hat, widerspricht es doch in zwei 
wichtigen Punkten unseren bisherigen Zielsetzungen im Ver
waltungsgerichtsverfahren. 
Erstens wird mit dem Antrag der Mehrheit der Rechtsschutz 
der Betroffenen eingeschränkt, weil Verstösse gegen das 
kantonale Verfahrensrecht mit der Verwaltungsgerichtsbe
schwerde ausgenommen im Falle von Willkür nicht geltend 
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gemacht werden können. Das Ausschalten einer kantonalen 
Instanz und damit der Möglichkeit des Weiterzugs an eine 
zweite, höhere Instanz schmälert die Rechte des Rechtsu
chenden, ist föderalistisch sehr bedenklich und bringt auch 
nicht die erwartete Beschleunigung des Verfahrens. 
Das Hauptargument gegen den Antrag der Mehrheit ist aber 
für mich, dass wir dem Bundesgericht ein zusätzliches Betä
tigungsfeld zuweisen. All unsere Bemühungen in diesem Rat 
gingen in der Vergangenheit dahin, die Arbeitslast des Bun
desgerichtes zu reduzieren. 
Der Antrag widerspricht auch allen vorgenommenen und 
geplanten Justizreformen. Wenn ein Rechtshilfeverfahren 
durch die kantonalen Behörden ausgeführt wird, ist nach 
dem Antrag der Mehrheit die Eintretens- oder die Schlussver
fügung nicht beim kantonalen Gericht anzufechten, sondern 
direkt beim Bundesgericht. Wir haben gehört, dass man sich 
von dieser Verkürzung des Instanzenweges einen Beschleu
nigungseffekt verspricht. Dieser wird sich aber kaum einstel
len. Der direkte Weg ans Bundesgericht führt nämlich dazu, 
dass das Bundesgericht den Sachverhalt ex officio abklären 
muss. Gerade die Abklärung der Sachfrage ist sehr aufwen
dig. Es braucht dazu viel Zeit. 
Früher oder später müsste das bereits stark überlastete Bun
desgericht vergrössert werden, wenn es die Anzahl Fälle, 
welche bisher in den kantonalen Gerichten behandelt wur
den, übernähme und selber die Ermittlung der Sachverhalte 
vornehmen müsste. Ich kann mir vorstellen, dass sehr bald 
wieder der Ruf nach zusätzlichen Bundesrichtern laut würde. 
Wir wollen, und das haben wir kürzlich in diesem Rat festge
halten, die Zahl der Bundesrichter nicht erhöhen, sondern 
vorläufig an einer Justizreform arbeiten, welche die Möglich
keiten des Weiterzuges und die direkte Anrufung des Bun
desgerichtes schmälert. Es zeigt sich, dass sich die bisherige 
Ordnung bewährt hat. Wir sehen, dass die kantonalen Ge
richte, wenn sie gut arbeiten, sehr viele Fälle abschliessend 
erledigen können und dass dann nur noch ein Teil der Fälle 
ans Bundesgericht weitergezogen wird. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie im Namen der SVP-Frak
tion, der Minderheit zuzustimmen. 

Aeppli Regine (S, ZH): Die SP-Fraktion unterstützt das Mo
dell Marty Dick. Von den Gegnern dieses Modells wird in er
ster Linie das Argument der Belastung des Bundesgerichtes 
in den Vordergrund geschoben. Es wird gesagt, es könne 
dem Bundesgerich! nicht zugemutet werden, in diesen Fällen 
eine umfassende Uberprüfung vorzunehmen, insbesondere 
den Sachverhalt abzuklären. Gleichzeitig werden von den 
Gegnerinnen und Gegnern föderalistische Bedenken ange
meldet und es wird darauf hingewiesen, die Kantone müss
ten sich mit dem Vollzug begnügen; die rechtliche Prüfungs
kompetenz werde ihnen weggenommen. 
Wir haben es hier nicht mit einem Problem der Binnenjustiz 
zu tun, wo es darum geht, «checks and balances» zwischen 
Bund und Kantonen zu wahren. Wir haben es hier mit dem 
Ansehen der Schweiz als Hochburg und internationalem An
ziehungspunkt für Kapitalien unterschiedlich ehrenwerter 
Herkunft zu tun. Wenn uns also die zweifelhafte Rolle des 
Verwalters solcher Vermögen zukommt, dann sollten wir 
nicht darüber streiten, ob die Anzahl Bundesrichter genügt, 
um die Abwicklung von Rechtshilfegesuchen aus dem Aus
land zu beurteilen, sondern wir sollten um den Ruf unseres 
Landes besorgt sein, wie das auch Herr Suter zum Ausdruck 
gebracht hat. Wir sollten alles daran setzen, solche Gesuche 
möglichst speditiv zu erledigen, um nicht im moralischen 
Sinn in den Dunstkreis der Hehlerei zu gelangen. 
Wir dürfen in diesen Fällen auch die Frage des Rechtsschut
zes unter etwas anderen Gesichtspunkten beurteilen als in 
Fällen, in denen unsere Justiz die Hauptverfahren führt, denn 
in ihrem Staat haben die Angeschuldigten ja alle Rechte, die 
ihnen dort von Verfassung und Gesetzes wegen zustehen. 
Nun wird gesagt, die Verfahrensdauer würde mit dem Modell 
Marty gar nicht verkürzt, weil ohnehin alle Fälle beim Bundes
gericht landen würden. Das mag sein, jedenfalls in jenen Fäl
len, in denen der Angeschuldigte über die nötige Liquidität 
zur Beschäftigung von Anwälten verfügt. Aber alle diese 
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Fälle landen auch nach einem aufwendigen kantonalen Ver
fahren beim Bundesgericht, und die kantonalen Gerichte sind 
ja - nebenbei gesagt - auch nicht unterbeschäftigt. Ausser
dem hat die Erfahrung gezeigt, dass vom Bundesgericht 
auch dann keine rasche Erledigung zu erwarten ist, wenn die 
Kognition eingeschränkt ist. 
An sich ist unbestritten, dass der Wegfall einer kantonalen 
Rekursinstanz, d. h. der direkte Weg an eine Bundesinstanz, 
für die Beschleunigung des Verfahrens von grossem Vorteil 
wäre. Bei der Beratung in der ständerätlichen Kommission 
für Rechtsfragen wurde darauf hingewiesen, bei der Revision 
des OG werde die Schaffung einer unabhängigen Rekursin
stanz auf Bundesebene geprüft; der Ständerat hat denn auch 
eine entsprechende Motion zur Unterstützung dieser Bestre
bungen überwiesen. 
Im übrigen hat der Bundesrat die Revision des OG ausdrück
lich zu einem seiner Legislaturziele erhoben. Es sollte also 
möglich sein, das Bundesgericht innert nützlicher Frist von 
neuen Aufgaben zu entlasten. 
Schliesslich möchte ich Sie noch daran erinnern, dass viele 
von Ihnen heute morgen bei der Beratung des Staatsschutz
gesetzes darauf hingewiesen haben, wie wichtig es sei, die 
Kriminalität, insbesondere die organisierte, mit allen zur Ver
fügung stehenden Mitteln zu bekämpfen. Es wäre also nichts 
anderes als konsequent, wenn Sie auch auf dem Gebiet der 
Rechtshilfe, die ebenfalls diesem Ziel dient, für die wirksam
sten Massnahmen eintreten und dem Ständerat die Möglich
keit geben würden, auch nochmals über die Bücher zu ge
hen. Das Modell Marty ist für diesen Zweck besonders geeig
net. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu 
folgen. 

Straumann Walter (C, SO): Ich beantrage Ihnen namens der 
CVP-Fraktion, dem Beschluss des Ständerates zu folgen 
und die Anträge der Kommissionsmehrheit abzulehnen. 
Die Kommission hat in dieser Angelegenheit, das darf man 
schon sagen, ausgesprochen unglücklich operiert und auch 
entschieden. Sie befand sich auch numerisch in einem 
schlechten Zustand und hat den Entscheid mit 12 zu 
6 Stimmen getroffen, also in einer Zweidrittelbesetzung. Man 
liess sich offensichtlich vom Minderheitsantrag im Ständerat 
unter der Führung von Herrn Marty Dick beeindrucken oder 
gar blenden, obwohl nicht nachvollziehbar ist, dass das Bun
desgericht als einzige Rekurs- und Rechtsmittelinstanz ge
gen kantonale Verfügungen vorgesehen werden soll. Es 
wäre oder ist ein extremes Unikum und steht in der Land
schaft der Rechtsmittel- und lnstanzenordnung quer zu allen 
Reformbestrebungen. 
Es ist seit Jahren das Ziel dieses Rates, des Bundesrates 
und des Bundesgerichtes selber, dass die Kantone ihre Ver
waltungsgerichtsbarkeit möglichst ausbauen und das Bun
desgericht von Beschwerden gegen halbfertige oder erstin
stanzliche kantonale Entscheide verschont wird. Das Bun
desgericht ist nicht geeignet, Tatfragen zu entscheiden. Nicht 
weil es zu dumm wäre; aber es ist nicht seine Aufgabe, Sach
verhalte abzuklären, und es ist in dieser Aufgabe nicht geübt. 
Es ist eine Frage der Zeit, bis die wenigen Kompetenzen, die 
es als erstinstanzliches Gericht noch hat - etwa als Strafge
richt - abgeschafft und hinabdelegiert werden. Die Einset
zung des Bundesgerichtes als einzige Rechtsmittelinstanz in 
Rechtshilfesachen wäre ein eindeutiger rechtspolitischer 
Rückschritt. 
Das wichtigste Ziel der Vorlage, die Beschleunigung des Ver
fahrens, würde zudem verfehlt. Bei allem Respekt vor dem 
Bundesgericht muss man davon ausgehen, dass die Verfah
ren länger dauern würden und der Rechtsschutz trotzdem 
nicht grösser wäre, weil nur noch eine Instanz zur Verfügung 
stünde und zu entscheiden hätte. 
Es kommt etwas Wichtiges hinzu, auf das schon hingewie
sen wurde und das auch heute in anderem Zusammenhang 
diskutiert worden ist; das sollten vor allem die Anhänger fö
deralistischer Lösungen beherzigen: Das Bundesgericht 
wäre nach dem Antrag der Kommissionsmehrheit in Verfah
ren, die der Kanton durchgeführt hat, einzige Rechtsmittelin-
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stanz. Die Kantone hätten keine Möglichkeit - und wären in
sofern entrechtet -, Rechtshilfeentscheide des kantonalen 
Richters durch eine kantonale Instanz überprüfen zu lassen. 
Dies ist absolut unüblich und den Kantonen gegenüber auch 
eine Art unfreundlicher Akt. Es gibt unter keinem Aspekt und 
unter keinem Titel Gründe, die ernsthaft für die von der Kom
missionsmehrheit vorgeschlagene Lösung sprechen. 
Ich empfehle Ihnen, der Fassung des Ständerates zuzustim
men und die Differenz auf diese Weise zu beseitigen. 

Le president: Le groupe Adl/PEP soutiendra la proposition 
de la majorite. 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: Juste quelques ob
servations en relation avec certaines declarations qui vien
nent d'etre faites: d'abord, Mme Sandoz, pour le groupe libe
ral, a critique le fait que la solution de la majorite de la com
mission impliquait que le Tribunal federal ait a connaitre des 
faits. 
II me semble que nous avons deja repondu a cet argument. 
Ce n'est pas la seule procedure ou le Tribunal federal aurait 
a faire une appreciation sur les faits puisque, par exemple en 
rnatiere d'extradition, il doit le faire, comme dans d'autres re
cours en matiere d'entraide judiciaire internationale. 
Mme Sandoz a aussi dit que les petits recours au niveau can
tonal, aujourd'hui, ne font plus l'objet de recours au Tribunal 
federal. 
C'est une appreciation qui est fausse. Tout simplement, le 
probleme des recours se pese de maniere differente. Les re
cours existent au niveau cantonal et au niveau federal, mais 
aussi au niveau cantonal seulement dans les grosses affai
res. Je le repete, il s'agit d'affaires qui portent sur des som
mes d'argent tres importantes, ou alors d'affaires qui mettent 
en cause des personnalites politiques de certains pays. Ce 
sont ces deux types d'affaires qui posent des problemes et 
ou il y a systematiquement des recours au niveau cantonal et 
au niveau federal. 
Madame Sandoz et Monsieur Pelli, c'est extraordinaire, c'est 
meme presque surrealiste: vous avez reussi a intervenir sur 
ce sujet sans prononcer une seule fois les termes de «crime 
organise»! 
Vous avez battu la un record parce que c'est le fond du pro
bleme. M. Pelli ne comprenait pas les raisons qui animaient 
la majorite de la commission. Les raisons qui animent la 
majorite de la commission - je m'en suis longuement expli
que -, c'est la lutte contre le crime organise, et c'est ~a l'en
jeu de toute cette affaire. 
On nous a aussi dit qu'un juge etranger, avec la solution que 
nous preconisons, aurait plus de poids que les juges suisses. 
Eh bien, oui, dans une certaine mesure, et c'est normal. La 
procedure principale se deroule a l'etranger. La procedure 
d'entraide en Suisse n'est qu'une procedure tout a fait acces
soire, subsidiaire qui ne porte pas du tout sur le fond de l'af
faire, et il est normal que le poids du juge etranger seit deter
minant dans cette affaire. 
Ensuite, pour M. Straumann qui a laisse entendre que nous 
ne gagnerions pas de temps parce que le Tribunal federal est 
lent et qu'il serait pretendument plus lent encore que les auto
rites cantonales, c'est faux. C'est particulierement faux ces 
derniers temps. Depuis maintenant une annee, on constate 
que le Tribunal federal se donne une peine enorme en ma
tiere d'entraide judiciaire internationale et que les proce
dures, par exemple les dernieres qui ont conceme M. Ber
lusconi, ont ete instruites extremement rapidement par notre 
instance federale. 

Koller Arnold, Bundesrat: Die Mehrheit der Kommission für 
Rechtsfragen beantragt Ihnen in der Differenzbereinigung 
die Abschaffung der kantonalen Rechtsmittelinstanzen im 
Rechtshilfeverfahren. Sie verspricht sich eine weitere Be
schleunigung des Rechtshilfeverfahrens davon, dass gegen 
erstinstanzliche kantonale Verfügungen nur noch ein Rechts
mittel ans Bundesgericht offensteht. Der Bundesrat empfiehlt 
Ihnen mit der Minderheit der Kommission, diesen Antrag ab
zulehnen und dem Ständerat zuzustimmen. 

Wir haben diesen Vorschlag, der auf den ersten Blick tat
sächlich etwas für sich hat, schon im Ständerat genau analy
siert. Wir haben ihn auch noch einmal der Expertenkommis
sion für die Revision des Rechtshilfegesetzes vorgelegt und 
kommen nach sauberer Analyse zum Schluss, dass die 
Nachteile dieses Vorschlages die Vorteile eindeutig überwie
gen. 
Denn erstens ist der auf den ersten Blick vielleicht beeindruk
kende Vorteil der Beschleunigung doch eher trügerisch, weil 
es nach dem OG ganz klar so ist, dass das Bundesgericht 
zwar an den Sachverhalt der Vorinstanz gebunden ist, wenn 
die Vorinstanz eine richterliche Behörde ist. Das ist aber im 
Rechtsmittelverfahren nicht immer der Fall. Wenn Sie nun 
die kantonale Rechtsmittelinstanz streichen, dann muss das 
Bundesgericht neben der Überprüfung der richtigen Rechts
anwendung auch den Sachverhalt neu prüfen. Jedermann, 
der selber einmal Richter war, weiss, dass die Sachverhalts
überprüfung normalerweise zeitlich sehr viel aufwendiger ist 
als die Rechtsüberprüfung. 
Die Rechtsüberprüfung ist vielleicht dann aufwendig, wenn 
ein Gericht einen neuen präjudiziellen Entscheid fällt oder 
eine Praxisänderung macht. Normalerweise nimmt die Er
mittlung des richtigen Sachverhalts viel mehr Zeit in An
spruch als die Rechtsüberprüfung. Die sogenannte Be
schleunigung, die sich die Kommission für Rechtsfragen von 
diesem Vorschlag erhofft, ist sehr zweifelhaft. 
Im übrigen verkürzen Sie, wie das Frau Sandoz zu Recht ge
sagt hat, auch die Verteidigungsrechte der Betroffenen. Herr 
Straumann hat ebenfalls mit gutem Recht ausgeführt, der 
Vorschlag liege komplett schräg in unserer föderalistischen 
Landschaft. Man kann natürlich nicht auf der einen Seite sa
gen, wir bräuchten die Kantone für die Rechtshilfe, weil wir im 
Jahr etwa 2000 akzessorische Rechtshilfefälle hätten, die wir 
nicht dem Bund allein anlasten könnten, und auf der anderen 
Seite, wenn es um den Rechtsschutz geht, so tun, als ob wir 
keine Arbeitsteilung hätten. Das ist der zweite wichtige 
Grund, weshalb wir Ihnen diesen Vorschlag zur Ablehnung 
empfehlen. 
Im übrigen verträgt sich der Antrag eindeutig nicht mit allen 
unseren Bemühungen zur Entlastung des chronisch überla
steten Bundesgerichtes. Wir müssten damit rechnen, dass 
sich die Zahl der Fälle, die ans Bundesgericht gehen, verdop
peln würde. Dies würde allen unseren Bemühungen, gericht
liche Vorinstanzen einzusetzen, stracks zuwiderlaufen. 
Es geht einfach nicht an, dass man sich zwar immer zu Prin
zipien bekennt - zum Prinzip der föderalistischen Aufgaben
teilung in unserem Bundesstaat, zum Prinzip der Entlastung 
des Bundesgerichtes -, dann aber, wenn es einmal nicht 
passt, einfach alle diese Prinzipien über den Haufen wirft. Es 
ist schon so: Der Zweck heiligt die Mittel auch hier nicht. Es 
kommt noch dazu, dass der Zweck der Beschleunigung aus 
den genannten Gründen wahrscheinlich gar nicht erreicht 
würde. 
Ich möchte abschliessend doch noch zur Bemerkung von 
Herrn de Dardel Stellung nehmen. Er sagte, die ganze Revi
sion würde kosmetisch bleiben, wenn dem entsprechenden 
Antrag nicht zugestimmt würde. Ich darf Sie noch einmal 
daran erinnern, welche Beschleunigungsmittel wir in diesen 
Revisionsentwurf des Rechtshilfegesetzes eingebaut haben: 
Künftig ist nur noch die Schlussverfügung anfechtbar. Bisher 
waren alle einzelnen Verfügungen, auch die Zwischenverfü
gungen, anfechtbar. Bei den Zwischenverfügungen schlagen 
wir vor, dass nur noch jene anfechtbar sind, bei denen die be
troffene Person einen unmittelbaren und nicht wiedergutzu
machenden Nachteil glaubhaft macht. Der Ständerat hat 
sogar zu Recht eine abschliessende Aufzählung dieser Fälle 
im Gesetz vorgeschlagen. Künftig werden sodann die 
Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Die 
Möglichkeit der Einsprache gegen Verfügungen meines 
Bundesamtes entfällt. Die Beschwerdelegitimation wird auf 
Personen beschränkt, die von einer Rechtshilfemassnahme 
persönlich und unmittelbar betroffen sind. Mit dem Einver
ständnis der betroffenen Personen können dem Ausland 
künftig auch vor Abschluss des Verfahrens die unbestritte
nen Teile der Rechtshilfe herausgegeben werden. 
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In diesem Zusammenhang, Herr de Dardel, ein ganz ent
scheidender Punkt: Das Bundesamt kann künftig komplexe 
Fälle selber ertedigen. Dort stellt sich dann das Problem der 
kantonalen Rechtsmittelinstanz gar nicht mehr. Schliesslich 
sind wir ausserhalb dieses Gesetzes noch daran, mit allen 
Nachbarstaaten Verträge abzuschliessen, die den direkten 
Rechtshilfeverkehr zwischen den Magistraten ertauben. In 
bezug auf Deutschland und Österreich ist das der Fall, in be
zug auf Frankreich steht ein solches Abkommen vor dem er
folgreichen Abschluss, mit Italien ist eine ähnliche Verhand
lung bereits eingeleitet. 
Wenn Sie diese Liste der Beschleunigungsmassnahmen zur 
Kenntnis genommen haben, können Sie wirklich mit dem 
Bundesrat und dem Ständerat der Überzeugung sein, dass 
dieses revidierte Gesetz - das wir hoffentlich noch in der lau
fenden Session verabschieden können - wirklich eine mass
gebliche Beschleunigung des Rechtshilfeverfahrens bringen 
und damit auch unsere Mittel im Kampf gegen das organi
sierte Verbrechen entscheidend verbessern wird. 
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, der Minderheit der 
Kommission und dem Ständerat zuzustimmen. 

Le president: Le vote qui interviendra vaudra pour 
l'article 23 et pour l'article 25 alineas 1er et 3 ainsi qua pour 
les articles 80f, 80g et 801 alinea 3. 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 0487) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen: 
Votent pour /a proposition de la minorite: 
Baumann Alexander, Baumbergar, Bezzola, Binder, Bircher, 
Blaser, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Caccia, Cavadini 
Adriano, Columberg, Couchepin, David, Deiss, Dettling, 
Dünki, Dupraz, Durrer, Egerszegi, Eggly, Ehrler, Engelber
ger, Engler, Epiney, Fehr Lisbeth, Filliez, Fischer-Hägglin
gen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey Walter, Friderici, 
Fritschi, Gadient, Gros Jean-Michel, Grossenbacher, Gus
set, Hasler, Heberlein, Hess Otto, Hass Peter, lmhof, Keller, 
Kofmel, Kühne, Kunz, Lachat, Lauper, Leu, Loeb, Lötseher, 
Maitre, Maurer, Moser, Mühlemann, Müller Erich, Nebiker, 
Oehrli, Pelli, Philipona, Ratti, Ruckstuhl, Ruf, Sandoz Mar
cel, Sandoz Suzette, Schenk, Scharrer Jürg, Scharrer Wer
ner, Scheurer, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon, 
Speck, Stamm Judith, Stamm Luzi, Steffen, Steinegger, 
Straumann, Theiler, Tschuppert, Vallender, Vetterti, Vogel, 
Weigelt, Weyeneth, Wittenwiler, Wyss, Zwygart (89) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour la proposition de la majorite: 
Aeppli, Aguet, Baumann Stephanie, Bäumlin, Beguelin, Ber
berat, Bodenmann, Bore!, Bühlmann, Carobbio, Chiffelle, 
Christen, de Dardel, Fankhauser, von Feiten, Goll, Gonseth, 
Grendelmeier, Grobet, Gross Jost, Günter, Gysin Remo, 
Haering Binder, Hafner, Hämmerte, Hilber, Hollenstein, Hub
mann, Jeanpretre, Jutzet, Langenberger, Ledergerber, Lee
mann, Leuenberger, Maury Pasquier, Meier Hans, Meier 
Samuel, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Nabholz, Ostermann, 
Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, 
Ruffy, Schmid Odilo, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, 
Suter, Teuscher, Thür, Tschäppät, Vollmer, Weber Agnes 

(57) 

Stimmen nicht - Ne votent pas: 
Alder, von Allmen, Aregger, Banga, Bangerter, Baumann 
Ruedi, Blocher, Bonny, Borer, Bührer, Cavalli, Comby, Die
ner, Dormann, Dreher, Ducrot, Eberhard, Eymann, Fasel, 
Fahr Hans, Frey Claude, Giezendanner, Gross Andreas, 
Guisan, Gysin Hans Rudolf, Hegetschweiler, Herczog, 
Hochreutener, Hubacher, Jans, Jöri, Loretan Otto, Marti 
Werner, Maspoli, Pidoux, Pini, Raggenbass, Randegger, 
Rychen, Schlüer, Schmid Samuel, Steinemann, Steiner, 
Stucky, Thanei, Tschopp, Vermot, Widrig, Wiederkehr, Zapf!, 
Zbinden, Ziegler, Zisyadis (53) 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: 
Leuba 

Art. 74 Abs. 2; 74a Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 74 al. 2; 74a al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 79a Bst. b 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 79a let. b 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

Art. 80a Abs. 1; 80d Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 80a al. 1; 80d al. 1, 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 80e Bst. a, b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(die Änderung betrifft nur den französischen Text) 

Art. BOe let. a, b 
Proposition de la commission 
a. Adherer a la decision du Conseil des Etats 
b ..... en cas de prejudice direct et irreparable .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 80f 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 

(1) 

(Sandoz Suzette, Fischer-Hägglingen, Leu, Stamm Luzi, 
Straumann, Vallendar) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. BOf 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Bitter 
Minorite 
(Sandoz Suzette, Fischer-Hägglingen, Leu, Stamm Luzi, 
Straumann, Vallendar) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Art. 80g 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden eidge
nössischen oder kantonalen Behörde 
Abs. 1 
Die Verfügungen der ausführenden eidgenössischen oder 
kantonalen Behörde .... 
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Abs.2 Art. 80n al. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minderheit 
(Sandoz Suzette, Fischer-Hägglingen, Leu, Stamm Luzi, Angenommen -Adopte 
Straumann, Vallendar) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 80g 
Proposition de la commission 
Majorite 
Titre 
Recours contre les decisions des autorites federales et can
tonales d'execution 
Al. 1 
Les decisions des autorites federales et cantonales d'execu
tion .... 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minderheit 
(Sandoz Suzette, Fischer-Hägglingen, Leu, Stamm Luzi, 
Straumann, Vallendar) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Art. 80k 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 801 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.3 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Sandoz Suzette, Fischer-Hägglingen, Leu, Stamm Luzi, 
Straumann, Vallendar) 
Zusti_,:nmung zum Beschluss des Ständerates 
{die Anderung betrifft nur den französischen Text) 

Art. 801 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Al. 3 
Majorite 
Bitter 
Minorite 
(Sandoz Suzette, Fischer-Hägglingen, Leu, Stamm Luzi 
Straumann, Vallendar) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats, mais: 
.... le prejudice est direct et irreparable .... 

Abs. 1, 2 - Al. 1, 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Art. 80n Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

N 5 juin 1996 
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95.024 

Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen. 
Staatsvertrag mit den USA 
Entraide internationale 
en matiere penale. Traite 
avec les Etats-Unis d' Amerique 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 223 hiervor - Voir page 223 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 5. Juni 1996 
Decision du Conseil national du 5 juin 1996 

A. Bundesgesetz über Internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen 
A. Loi federale sur l'entraide internationale en matiere 
penale 

Art. 15 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 15 al. 4 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Wie Sie der 
Fahne entnehmen können, bestehen beim IRSG bloss noch 
drei Differenzen, wobei es sich einerseits um die Frage der 
Entschädigung bei der Verweigerung der Auslieferung und 
andererseits um die Frage der Zentralisierung der Verfahren 
beim Bund handelt. 
Die Kommission beantragt Ihnen, bei zwei Differenzen fest
zuhalten und bei der dritten Differenz dem Beschluss des Na
tionalrates zuzustimmen. 
Zu Artikel 15 Absatz 4 IRSG: Hier beantragt Ihnen die Kom
mission, den Zusatz gemäss Nationalrat aus folgenden 
hauptsächlichen Gründen zu streichen: 
1 . Nach geltendem Recht ist die Schweiz bei Ablehnung der 
Auslieferung für die Auslieferungshaft entschädigungspflich
tig. Es handelt sich praktisch um eine Kausalhaftung. Andere 
Staaten hingegen, z. B. Deutschland und Österreich, lehnen 
bei Verweigerung der Auslieferung eine Entschädigungs
pflicht rundweg ab. Die Fassung des Bundesrates ist also 
eine Kompromisslösung zwischen diesen beiden Systemen; 
sie liegt somit weit über dem europäischen Standard. 
Diese Kompromisslösung ermöglicht es der Schweiz, die 
Entschädigung für die Auslieferungshaft herabzusetzen oder 
zu verweigern, wenn die auf Ersuchen des ausländischen 
Staates verhaftete Person aus Gründen nicht ausgeliefert 
werden kann, die ausschliesslich und allein der betreffende 
Staat zu vertreten hat. 
2. Der vom Nationalrat eingefügte Zusatz würde die vom 
Bundesrat beabsichtigte Einschränkung der Entschädi
gungspflicht wieder ausdehnen. Er bringt damit gar keine 
wirksame Verbesserung der geltenden Rechtslage. Die 
Schweiz wird gemäss Fassung des Nationalrates bei einem 
negativen Auslieferungsentscheid, den allein der ausländi
sche Staat zu vertreten hat, weiterhin entschädigungspflich
tig sein. 
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3. Der Zusatz gemäss Nationalrat dürfte in vielen, vielen Fäl
len zu praktischen Schwierigkeiten führen, weil diese Bestim
mung je nach Staat umfangreiche und langwierige Abklärun
gen erfordern würde. Auch dies war ein stichhaltiges Argu
ment anlässlich unserer ersten Lesung des Gesetzes. 
Schliesslich würde diese Regelung neben beweisrechtlichen 
Problemen aber auch eine restriktive Verhaftungs- und Aus
lieferungspraxis der Schweiz gegenüber gewissen Staaten 
zur Folge haben und somit der schweizerischen Politik im Be
reich der Verbrechensbekämpfung geradezu diametral ent
gegenstehen. 
Aus all diesen Gründen beantragt Ihnen die Kommission 
Festhalten an unserem Beschluss bei Artikel 15 Absatz 4. 

Koller Arnold, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen Zustimmung 
zum Antrag Ihrer Kommission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 17a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 17a al. 2 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Auch bei Ar
tikel 17a Absatz 2 beantragt die Kommission, am Entwurf 
des Bundesrates festzuhalten. Der Zusatz gemäss Natio
nalrat ist aus folgenden Gründen zu streichen: Artikel 17a 
IRSG ist als allgemeine Verfahrensbestimmung auf sämtli
che vier Bereiche der internationalen Zusammenarbeit -
Auslieferung, akzessorische Rechtshilfe, stellvertretende 
Strafübernahme und stellvertretende Strafvollstreckung -
anwendbar. Eine Regelung über eine allfällige Verschlep
pung des Verfahrens in den Kantonen käme höchstens im 
Rahmen der akzessorischen Rechtshilfe in Frage. Hier ist 
aber, wie wir informiert sind, überhaupt kein Handlungsbe
darf zum Einschreiten gegenüber den Kantonen gegeben. 
In den übrigen drei Bereichen, also bei der Auslieferung, 
bei der stellvertretenden Strafübernahme und bei der stell
vertretenden Strafvollstreckung, wird das Verfahren ohne
hin vom Bundesamt für Polizeiwesen geführt. Somit ist 
der vom Nationalrat beschlossene Zusatz zu Artikel 17a 
Absatz 2 vollständig fehl am Platz und muss sogar aus sy
stematischen Gründen gestrichen werden. 
Die Kommission schlägt einstimmig vor, an der Fassung des 
Bundesrates festzuhalten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 79a Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 79a let. b 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Bei Artikel 79a 
Buchstabe b beantragt Ihnen die Kommission, sich der Fas
sung des Nationalrates anzuschliessen und damit die Diffe
renz zu bereinigen. Die Fassung des Nationalrates ist aus fol
genden Gründen vertretbar: 
Da Artikel 79a als blosse Kann-Vorschrift formuliert ist, 
schafft er für das Bundesamt für Polizeiwesen keine Ver
pflichtung, anstelle der kantonalen Behörde über die Zuläs
sigkeit und den Umfang der Rechtshilfe zu entscheiden. Die 
nationalrätliche Fassung gibt somit dem Bundesamt unseres 
Erachtens genügend Ermessensspielraum, wenn eine kanto
nale Behörde das Verfahren verschleppen sollte. Je nach Si
tuation kann es den Rechtshilfefall an sich ziehen oder im 
Rahmen seiner Aufsichtspflicht und Aufsichtsfunktion bei der 
kantonalen Aufsichtsbehörde intervenieren. Ich verweise 
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wieder auf Artikel 17a Absatz 2 IRSG. Allfällige föderalisti
sche Bedenken gegen die zentralistische Lösung des Natio
nalrates werden damit weitgehend entschärft. Die Mehrheit 
der Kommission für Rechtsfragen hatte sich im übrigen be
reits im Hinblick auf die erste Lesung der Vorlage für die Ver
sion des Nationalrates ausgesprochen. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, die Differenz zu 
eliminieren und sich dem Beschluss des Nationalrates anzu
schliessen. 

Koller Arnold, Bundesrat: Diese Litera b ist dem Bundesrat 
aus föderalistischen Gründen zwar nicht sympathisch, weil 
hier doch das delikate Verhältnis zwischen Bund und Kanto
nen betroffen sein könnte. Wir sind aber mit Ihrer Kommis
sion der Meinung, dass dieser Litera b in der Praxis keine 
grosse Bedeutung zukommen wird, nachdem das Bundes
amt die Möglichkeit hat, künftig bei interkantonalen Fällen 
und generell bei komplexen, schwierigen Fällen selbständig 
tätig zu werden. Wir sind zudem im Differenzbereinigungs
verfahren. Aus diesen Gründen kann auch der Bundesrat zu
stimmen. 

Angenommen - Adopte 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

19 juin 1996 
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95.024 

Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen. 
Staatsvertrag mit den USA 
Entraide internationale 
en matiere penale. Traite 
avec les Etats-Unis d' Amerique 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 741 hiervor - Voir page 741 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 19. Juni 1996 
Oecision du Conseil des Etats du 19 juin 1996 

A. Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen 
A. Loi federale sur l'entraide internationale en matiere 
penale 

Art. 15 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
.... fristgerecht stellt. 
Die Möglichkeiten des Geschädigten, im ausländischen 
Staat Schadenersatz zu erhalten, müssen mit in Betracht ge
zogen werden. 

Art. 15 al. 4 
Proposition de la commission 
.... les delais prevus. 
Les chances qu'a le lese d'obtenir reparation dans !'Etat 
etranger doivent etre prises en consideration. 

de Dardel Jean-Nils (S, GE), rapporteur: En ce qui concerne 
la loi sur l'entraide internationale en matiere penale, il ne 
reste plus qu'une seule divergence entre le Conseil des Etats 
et le Conseil national, a l'article 15 alinea 4. 
L'objet de la contestation repose sur le probleme de l'indem
nisation qui est due a celui qui a subi une detention extradi
tionnelle de maniere injustifiee. Les deux Chambres sont 
d'accord sur plusieurs principes, mais pas sur la derniere 
cautele a apporter a la reglementation. Les deux Chambres 
sont donc d'accord sur le fait que la responsabilite des auto
rites suisses est une responsabilite causale. Mais celle-ci doit 
etre limitee si !'Etat etranger qui a requis l'extradition est res
ponsable de cette detention injustifiee. Dans ce cas, en prin
cipe le lese doit s'adresser a !'Etat requerant, a l'Etat etran
ger, et la Suisse peut donc refuser ou reduire l'indemnite. 
La seule divergence qui subsiste entre les deux Conseils est 
que le Conseil national a voulu restreindre quelque peu cette 
possibilite pour la Suisse de refuser ou de reduire l'indemnite 
en cas de responsabilite de !'Etat etranger, plus particuliere
ment dans le cas ou la personne lesee ne peut pas raisonna
blement s'adresser a l'Etat etranger parce que sa demarche 
serait manifestement vouee a l'echec. 
En fait, avec l'alinea 4, tel que nous l'avions propose jusqu'a 
maintenant, notre Conseil voulait simplement restreindre la 
possibilite du juge de reduire ou de supprimer l'indemnite 
lorsque le lese n'a justement aucune possibilite de s'adresser 
a l'Etat etranger. Le Conseil des Etats a craint que cette regle 
introduite par notre Conseil ne conduise a un nombre exces
sif de demandes d'indemnites a l'egard des autorites suis
ses. Nous pensons qu'il se trompe completement parce que, 
dans la reglementation actuelle ou il n'y a justement pas de 
restriction, il y a en fait extremement peu de cas de deman
des d'indemnisation, ce sont des cas de figure extremement 
rares. 
En definitive, comme nous arrivons a la fin de la navette par
lementaire entre nos deux Conseils, nous avons finalement 
renonce a maintenir notre solution teile que nous l'avions 
imaginee jusqu'a maintenant et que nous continuons a esti
mer comme justifiee, mais, pour des raisons d'opportunite, 

nous avons propose une derniere solution de compromis qui 
laisse plus de liberte d'appreciation au juge, en matiere de 
restriction au versement d'une indemnite. Mais il reste clair 
que, dans la solution que nous preconisons, le juge ne re
duira pas l'indemnite ou ne la supprimera pas lorsqu'il sera 
vraisemblable que le lese n'a pas la possibilite materielle ou 
juridique de demander une indemnite a l'etranger ou lorsqu'il 
est vraisemblable qu'une telle indemnite ne lui sera jamais 
accordee dans cet Etat etranger. 

Engler Rolf (C, Al), Berichterstatter: Beim Rechtshilfegesetz 
sind wenige Differenzen zum Beschluss des Ständerates ge
blieben. Die Kommission für Rechtsfragen hat bei Artikel 17a 
nachgegeben und ist der Argumentation des Ständerates ge
folgt. Die Argumente vermochten weitgehend zu überzeu
gen. 
Einzig bei Artikel 15 bestehen noch unterschiedliche Auffas
sungen. Es geht hier um die Frage der Entschädigung bei ei
ner zu Unrecht entstandenen Auslieferungshaft, die auf An
frage eines anderen Staates verfügt wurde, der sein Begeh
ren dann zurückzog oder die dafür nötigen Unterlagen nicht 
fristgerecht nachreichte. Hier hat unsere Kommission eine et
was andere Sicht als der Ständerat. Wir sind der Meinung, 
dass das betroffene Individuum, das ja kein Krimineller sein 
muss, Anspruch auf eine Entschädigung für die ungerecht
fertigte Auslieferungshaft haben muss. Es muss nach Auffas
sung unserer Kommission mit berücksichtigt werden, ob vom 
antragsteflenden Staat eine Schadenersatzforderung mit Er
folg verlangt werden kann oder nicht. 
Damit glaubt die Kommission, eine Kompromisslösung vor
zulegen: Wir sind einstimmig der Meinung, dass bei An
nahme dieses Antrages letztlich keine Differenzen mit dem 
Ständerat mehr bestehen werden. 
Wir bitten Sie, in diesem einzigen Punkt dem Kompro
missvorschlag der Kommission zuzustimmen. 

Koller Arnold, Bundesrat: Ich danke der Kommission für 
Rechtsfragen, dass sie sich bei dieser letzten Differenz mit 
dem Ständerat um eine Vermittlung bemüht hat. Der Vor
schlag, der von Frau Sandoz eingebracht worden ist, konkre
tisiert den Ermessensspielraum der Behörden. Er verdeut
licht die Kann-Vorschrift, indem er den Behörden gewisser
massen eine Entscheidhilfe für die Zusprechung oder Ableh
nung einer Entschädigung gibt. 
Ich bin überzeugt, dass der Ständerat dieser Kompromisslö
sung auch zustimmen kann. Ich bin Ihnen daher dankbar, 
wenn Sie das auch tun. 

Angenommen - Adopte 

Art. 17a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 17a al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Bulletin officiel de I' Assemblee federale 
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17.15 h 

Vorsitz - Presidence: 
Delalay Edouard (C, VS)/Küch/er Niklaus (C, OW) 

95.024 

Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen. 
Staatsvertrag mit den USA 
Entraide internationale 
en matiere penale. Traite 
avec les Etats-Unis d' Amerique 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 501 hiervor - Voir page 501 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 16. September 1996 
Decision du Conseil national du 16 septembre 1996 

A. Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen 
A. Loi federale sur l'entraide internationale en matiere 
penale 

Art. 15 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.15al.4 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Küchler Niklaus (C, OW), Berichterstatter: Wir befinden uns 
nun im dritten Durchgang der Gesetzesberatung, und es 
handelt sich um die letzte Differenz zum Nationalrat. Sie be
trifft die Regelung der Entschädigung im Auslieferungsver
fahren. 
Der Ständerat hat sich in der Frühjahrssession für die Ver· 
sion des Bundesrates ausgesprochen und seinen Entscheid 
in der Sommersession bestätigt. Er hat sich klar gegen den 
Zusatz ausgesprochen, den der Nationalrat in Artikel 15 
Absatz 4 eingefügt hat. Dieser Zusatz hätte die vom Bundes
rat beabsichtigte Einschränkung der Entschädigungspflicht 
wiederum ausgedehnt und damit keine wirksame Verbesse
rung der aktuellen Rechtslage ermöglicht. 
In dieser Session hat der Nationalrat auf seine ursprüngliche 
Version verzichtet und oppositionslos einer Kompromissre
gelung, die Frau Nationalrätin Sandoz Suzette in der Kom
mission für Rechtsfragen eingebracht hat, zugestimmt. Die 
Kommission für Rechtsfragen unseres Rates hat nach Prü
fung der neuen Formulierung dieser einstimmig zugestimmt. 
Die Kompromisslösung des Nationalrates präzisiert nun den 
Ermessensspielraum des Bundesamtes für Polizeiwesen und 
des Bundesgerichtes bei der Ablehnung oder Herabsetzung 
einer Entschädigung im Auslieferungsverfahren. Diese Rege
lung wird in der Praxis wahrscheinlich mit einem gewissen 
Mehraufwand an Abklärungen verbunden sein, aber ange
sichts der Interessen, die auf dem Spiel stehen, lässt sich die
ser Mehraufwand unseres Erachtens durchaus rechtfertigen. 
Auch Herr Bundesrat Koller hat sich im Nationalrat der Kom
promisslösung angeschlossen. 

Die Revision des Rechtshilfegesetzes, die ja in erster Linie 
eine Beschleunigung des Rechtshilfeverfahrens bezweckt, 
sollte nicht wegen dieser Differenz weiter hinausgezögert 
werden. Wenn wir heute bereinigen, kann das Gesetz am 
nächsten Freitag ncch in die Schlussabstimmung gebracht 
werden. 
Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die Kommission Zu
stimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Angenommen - Adopte 
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Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: A. Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in 
Leuba (1) Strafsachen 

An den Bundesrat - Au Conseil federaf 

95.024 

1 nternationale Rechtshilfe 
in Strafsachen. 
Staatsvertrag mit den USA 
Entraide internationale 
en matiere penale. Traite 
avec les Etats-Unis d' Amerique 

Schlussabstimmung - Vote final 
Siehe Seite 1322 hiervor - Voir page 1322 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 1. Oktober 1996 
Decision du Conseil des Etats du 1 er octobre 1996 

de Dardel Jean-Nils (S, GE): Le groupe socialiste s'abstien
dra a l'occasion de la votation finale sur la loi federale sur 
l'entraide internationale en matiere penale. 
Malheureusement, en matiere d'entraide judiciaire en ma
tiere penale comme dans d'autres domaines, le Parlement 
priorise l'interet des banques quitte a porter de graves preju
dices a la population suisse et a l'interet general. Cette fois, 
c'est une lutte vraiment efficace contre le crime organise et 
contre la corruption qui est sacrifiee. 
Nous admettons que cette loi comporte quelques tres mo
destes progres par rapport a la situation actuelle. Mais cette 
nouvelle loi ne constitue en definitive qu'une petite reforme -
une reforminette -, car eile ne regle pas les problemes fon
damentaux de l'entraide judiciaire internationale, lesquels 
viennent a nouveau d'etre denonces par des juges euro
peens tres representatifs, reunis pour un Appel de Geneve le 
1 er octobre dernier. 
1. Les recours dilatoires en Suisse paralysent les procedures 
penales a l'etranger. Toutes les propositions efficaces faites 
a notre Parlement ont ete refusees. Le lobby des banques et 
des avocats d'affaires qui gerent en Suisse la tructueuse in
dustrie des recours, des financiers marrons et des hommes 
politiques corrompus, est intervenu, a fait pression sur le Par
lement et a gagne. 
2. Le Parlement s'est obstine a exclure les delits de fraude 
fiscale de cette loi, pour permettre a la place financiere suisse 
de continuer d'accueillir l'argent des tricheurs, des fraudeurs, 
des grenouilleurs du monde entier. 
Le Parlement commet une erreur tres lourde, le genre d'er
reur qui fait qu'apres une annee, dix ans ou cinquante ans, la 
Suisse est mise en accusation et doit febrilement rendre des 
comptes a la communaute internationale. (Applaudisse
ments partiels) 

Sandoz Suzette (L, VD): II est parfaitement imaginable que 
des avis politiques divergents s'expriment, mais accuser le 
Parlement d'avoir cede a la pression des banques est d'une 
malhonnetete intellectuelle qui depasse ce que l'on admet. 
La majorite d'entre nous ont estime qu'il y avait un respect 
des institutions a avoir avant de tout ficher en l'air simplement 
parce que l'on est des doctrinaires acharnes. (Apptaudisse
ments partiels et brouhaha) 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

: § 

A. Loi federale sur l'entraide internationale en matiere 
penale 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 0764) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent le projet: 
Baumann Alexander, Baumberger, Bezzola, Binder, Bircher, 
Blocher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, 
Caccia, Cavadini Adriano, Christen, Columberg, Comby, 
Couchepin, Deiss, Dettling, Dormann, Dreher, Ducrot, 
Dünki, Dupraz, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, Engelberger, 
Engler, Eymann, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Filliez, Fischer
Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey Claude, 
Friderici, Fritschi, Gadient, Giezendanner, Gros Jean-Michel, 
Grossenbacher, Guisan, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Hasler, 
Heberlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Hess Peter, Hochreu
tener, lmhof, Keller, Kofmel, Kühne, Kunz, Lachat, Langen
berger, Lauper, Leu, Loeb, Lötseher, Maitre, Maspoli, 
Maurer, Meier Hans, Moser, Mühlemann, Nabholz, Nebiker, 
Oehrli, Pelli, Philipona, Pidoux, Randegger, Ratti, Ruckstuhl, 
Ruf, Rychen, Sandoz Marcel, Sandoz Suzette, Schenk, 
Scherrer Jürg, Scherrer Werner, Scheurer, Schlüer, Schmid 
Samuel, Simon, Speck, Stamm Judith, Stamm Luzi, Steffen, 
Steinegger, Steinemann, Steiner, Straumann, Stucky, Suter, 
Theiler, Tschuppert, Vallender, Vetterfi, Vogel, Weigelt, 
Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, Wyss, Zapfl, Zwygart (112) 

Dagegen stimmen - Rejettent le projet: 
Beguelin, von Feiten, Jutzet, Weber Agnes, Widmer (5) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Aeppli, Aguet, Alder, von Allmen, Banga, Baumann Ruedi, 
Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Bore!, Bühlmann, 
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Diener, Fankhauser, 
Fasel, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Gross 
Jost, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner, Häm
merle, Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanpretre, 
Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, 
Meier Samuel, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Ostermann, 
Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, 
Ruffy, Schmid Odilo, Semadeni, Spielmann, Stump, Teu
scher, Thür, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Wiederkehr, Zbin
den, Zisyadis (58) 

Stimmen nicht - Ne votent pas: 
Aregger, Bangerter, Blaser, Bodenmann, Bührer, David, Dur
rer, Eggly, Epiney, Frey Walter, Grobet, Herczog, Hilber, 
Ledergerber, Loretan Otto, Müller Erich, Pini, Raggenbass, 
Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Strahm, Thanei, 
Tschopp, Ziegler (24) 

Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: 
Leuba (1) 

B. Bundesgesetz zum Staatsvertrag mit den Vereinig· 
ten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe 
in Strafsachen 
B. Loi federale relative au traite conclu avec les Etats
Unis d' Amerique sur l'entraide judiciaire en matiere 
penale 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 0765) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent /e projet: 
Aeppli, Aguet, Alder, von Allmen, Banga, Baumann Alexan
der, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Baumberger, 
Bäumlin, Beguelin, Berberat, Bezzola, Binder, Bircher, Blo
cher, Bodenmann, Bonny, Bore!, Borer, Bortoluzzi, Boss-
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Votations finales 1926 

harci, Brunner Toni, Bühlmann, Caccia, Carobbio, Cavadini 
Adriano, Cavalli, Chiffelle, Christen, Columberg, Comby, 
Couchepin, de Dardel, Deiss, Dettling, Diener, Dormann, 
Dreher, Ducrot, Dünki, Dupraz, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, 
Engelberger, Engler, Eymann, Fankhauser, Fasel, Fehr 
Hans, Fehr Lisbeth, von Feiten, Filliez, Fischer-Hägglingen, 
Fischer-Seengen, Föhn, Frey Claude, Friderici, Fritschi, 
Gadient, Giezendanner, Gonseth, Grendelmeier, Gros Jean
Michel, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter, Gus
set, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Haering Binder, Haf
ner, Hämmerle, Hasler, Heberlein, Hegetschweiler, Hess 
Otto, Hess Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hubacher, 
Hubmann, lmhof, Jans, Jeanpretre, Keller, Kofmel, Kühne, 
Kunz, Lachat, Langenberger, Lauper, Leemann, Leuenber
ger, Loeb, Lötseher, Maitre, Marti Werner, Maspoli, Maurer, 
Maury Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, 
Moser, Mühlemann, Müller Erich, Müller-Hemmi, Nebiker, 
Oehrli, Ostermann, Pelli, Philipona, Pidoux, Randegger, 
Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, 
Roth, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rychen, Sandoz Marcel, San
doz Suzette, Schenk, Scherrer Jürg, Scherrer Werner, 
Scheurer, Schlüer, Schmid Odilo, Schmid Samuel, Seiler 
Hanspeter, Semadeni, Simon, Speck, Spielmann, Stamm 
Judith, Stamm Luzi, Steffen, Steinegger, Steinemann, Stei
ner, Straumann, Stucky, Stump, Suter, Teuscher, Thür, 
Tschäppät, Tschopp, Tschuppert, Vallender, Vermot, Vet
terli, Vogel, Vollmer, Weber Agnes, Weigelt, Weyeneth, Wid
mer, Widrig, Wiederkehr, Wittenwiler, Wyss, Zapf!, Zbinden, 
Zisyadis, Zwygart (172) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Goll, Gross Andreas, Jutzet, Leu (4) 

Stimmen nicht - Ne votent pas: 
Aregger, Bangerter, Blaser, Bührer, David, Durrer, Eggly, 
Epiney, Freund, Frey Walter, Grobet, Herczog, Hilber, Leder
gerber, Loretan Otto, Nabholz, Pini, Raggenbass, Schmied 
Walter, Strahm, Thanei, Theiler, Ziegler (23) 

Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: 
Leuba (1) 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

N 4 octobre 1996 
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95.024 

Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen. 
Staatsvertrag mit den USA 
Entraide internationale 
en matiere penale. Traite 
avec les Etats-Unis d' Amerique 

Schlussabstimmung - Vote final 
Siehe Seite 790 hiervor - Voir page 790 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 4. Oktober 1996 
Decision du Conseil national du 4 octobre 1996 

A. Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen 
A. Loi federale sur l'entraide internationale en matiere 
penale 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes 31 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

B. Bundesgesetz zum Staatsvertrag mit den Vereinig
ten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe 
in Strafsachen 
B. Loi federale relative au traite conclu avec les Etats
Unis d' Amerique sur l'entraide judiciaire en matiere 
penale 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

31 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

E 4 octobre 1996 
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